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Zusammenfassung
Die letzten 11 Jahre war geprägt von einer verstärkten Auseinandersetzung rund um sexualisierte Gewalt (gegen Jungen*). Der Beitrag blickt hier zurück, zeigt Leerstellen auf und plädiert für Beratungs- und Hilfsangebote, die altersunabhängig sind. Es wird argumentiert, dass auch die Bedarfe erwachsener Männer* in den Fokus gerückt werden müssen und unter geschlechtsspezifischen Aspekten betrachtet werden sollten.
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Das vorliegende Buch befasst sich mit Jungen* und Männern*1, die in Kindheit oder Jugend sexualisierte Gewalt erlebt haben. Der Fokus der Herausgeber richtet sich dabei in erster Linie auf diesbezügliche Diskussionen, Forschungen und wissenschaftliche Veröffentlichungen sowie die Entwicklungen in der Beratungsarbeit im Verlauf der letzten 10 Jahre. 2010 wurde Deutschland von immer neu aufgedeckten Fällen sexualisierter Gewalt, insbesondere in Institutionen, nachhaltig erschüttert. Gerade bei diesen aufgedeckten Fällen in pädagogischen Einrichtungen waren zum größten Teil Jungen* betroffen. 2010 kann somit als Zäsur in der medialen und wissenschaftlichen Beschäftigung rund um das Thema sexualisierte Gewalt (in Deutschland) angesehen werden. Für Fachkräfte, die schon länger mit dem Thema sexualisierte Gewalt befasst waren (und hier vornehmlich Kolleginnen aus Beratungsstellen für betroffene Mädchen* und Frauen*), war das Ausmaß nicht so verwunderlich. Trotzdem hat sich seit diesem Zeitpunkt vieles verändert. Das Thema sexualisierte Gewalt und insbesondere der Bereich Jungen* als Betroffene war plötzlich weniger tabubehaftet, somit diskutierbarer und stärker in der (medialen) Öffentlichkeit sichtbar. So wurde zum Beispiel die Stelle des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) von der Bundesregierung geschaffen, wissenschaftliche Studien wurden in Auftrag gegeben, neue Präventionsformate wie z. B. „Trau-dich“ wurden entwickelt, Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit wurden verpflichtet, Schutzkonzepte zu entwickeln.
Hierbei stellt sich jedoch die Frage: Hat sich dadurch auch die Lage von Betroffenen und von spezialisierten Fachberatungsstellen verändert?
Betrachtet man die Situation von Fachberatungsstellen in den größeren Städten, so hat sie sich zumindest nicht wesentlich verbessert. Viele Einrichtungen kämpfen jedes Jahr aufs Neue um die finanzielle Absicherung ihrer Arbeit. In kleineren Städten oder im ländlichen Bereich ist die Versorgungslage für Betroffene noch prekärer, häufig existiert noch nicht einmal ein adäquates Angebot. Obwohl bekannt ist, dass Betroffene oft Jahre brauchen, um sich jemanden anzuvertrauen, ist eine regelhafte Versorgung für Erwachsene, die in Kindheit oder Jugend sexualisierte Gewalt erlebt haben, so gut wie gar nicht vorhanden. Diese Situation wird dadurch noch verstärkt, dass aufgrund der höheren öffentlichen und medialen Wahrnehmung des Themas immer mehr Menschen ein Bewusstsein darüber entwickeln, dass das, was sie in der Kindheit erlebt haben, sexualisierte Gewalt war, und sie sich entschließen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Einerseits sind die Fachberatungsstellen froh über diese Entwicklung, denn dafür haben sie in den letzten 30 bis 40 Jahren massiv gekämpft, andererseits sind sie für dieses hohe Aufkommen an Ratsuchenden weder personell noch finanziell hinreichend ausgestattet. Wir plädieren aus fachlicher Sicht für die Notwendigkeit eines Beratungsangebotes für Menschen, die in Kindheit oder Jugend sexualisierte Gewalt erlebt haben, unabhängig von ihrem momentanen Alter. Die Forderung, die wir hier erheben, sollte für alle Betroffenen unabhängig ihres Geschlechts gelten, unsere Argumentation bezieht sich allerdings auf männliche* Betroffene, da wir hierzu eine fachliche und praxisorientierte Expertise haben.
Unser Plädoyer begründet sich aus der zehnjährigen Erfahrung in der Hamburger Beratungsstelle basis-praevent. Die Fachberatungsstelle basis-praevent existiert seit 2010 und wendet sich an Jungen* (und seit 2019 auch an Männer*), die in Kindheit und Jugend von sexualisierter Gewalt betroffen sind oder waren, an deren Angehörige sowie an Fachkräfte. Die Fachberatungsstelle hat ein Beratungs- und Informationsangebot für von sexualisierter Gewalt betroffene Jungen* und Männer* mit dem Schwerpunkt Folgen und Auswirkungen von Traumatisierungen aufgebaut.
Diese Form der Unterstützung geht allerdings an der Lebensrealität von Betroffenen vorbei, Beratung sollte das Thema sexualisierte Gewalt altersunabhängig behandeln. Nicht nur der Zeitpunkt des Ereignisses auf der biografischen Linie ist entscheidend, sondern maßgeblich auch, welche Folgen entstanden sind sowie ob und wenn ja, welche Formen der Verarbeitung es gibt oder gegeben hat.„Nicht das Alter ist die entscheidende Größe in der sozialpädagogischen Beratungsarbeit, sondern die Erfahrung der sexualisierten Gewalt, die die Menschen als männliche Kinder, Jugendliche und Erwachsene durchlitten haben. Das Alter ist selbstverständlich von Bedeutung, doch stets steht die erlittene Erfahrung im Vordergrund. Sie muss deshalb den inhaltlichen und methodischen Ausgangspunkt jeglicher Beratung bilden. Inhaltlich bedeutet dies, dass erfahrene Macht und Gewalt und eben nicht die Jugend oder die Kindheit Ausgangsgrößen der Arbeit sind.“ (Fobian et al. 2018, S. 159).



Gerade in den letzten zehn Jahren, in denen sich die Auseinandersetzung um sexualisierte Gewalt besonders aufgrund der vielen aufgedeckten Fälle (katholische Kirche, Odenwaldschule u. v. m.) und auch aufgrund aktueller Fälle (Lügde, Bergisch-Gladbach, Münster …) stark verändert hat, ist auch ein neues Bewusstsein sowohl in der Gesellschaft als auch bei politisch Handelnden zu verzeichnen. Die Einsetzung des Runden Tisches Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich (konstituierende Sitzung am 23. April 2010) durch die Bundesregierung und mit Teilnahme von u. a. von der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Bundesministerin der Justiz, Bundesministerin für Bildung und Forschung aber auch vielen Vertreter*innen von Ländern und Kommunen, von Verbänden, Kirchen, Wissenschaftler*innen etc. sowie die Schaffung der Stelle des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM), des Betroffenenrates, der beim UBSKM angegliedert ist, sowie die Unterstützung von Betroffenen durch den Fonds sexueller Missbrauch (FSM) sind ein Ausdruck davon.
Dies hat aber leider nicht dazu geführt, dass das Beratungsangebot entsprechend den Erkenntnissen und Bedarfen ausgebaut wurde. Schon im Abschlussbericht des Runden Tisches Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich vom 30. November 2011 wird auf unterschiedliche Versorgungslücken hingewiesen. „Zugleich zeigt sich, dass besonders für Jungen und Männer, für Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen, sowie zum Teil für Migrantinnen und Migranten Beratungsangebote fehlen.“ (Abschlussbericht Runder Tisch Sexueller Kindesmissbrauch 2011, S. 32).
Das heißt, dass 2011 festgestellt wurde, dass ein Beratungsangebot u. a. für Jungen* und Männer* oft fehlt. Positiv am Abschlussbericht des Runden Tisches ist auch, dass die Teilnehmer*innen neben Kindern und Jugendlichen auch immer Erwachsene im Fokus haben.„Doch oft finden Kinder und Jugendliche sowie erwachsene Betroffene – und dies teilweise über viele Jahre – keinen Zugang zu der Hilfe, die sie brauchen. Ein Grund hierfür liegt zunächst in der Dynamik des sexuellen Missbrauchs, die es den Betroffenen häufig unmöglich macht, sich mitzuteilen. Ein weiterer Grund ist, dass betroffene Mädchen und Jungen, aber auch Erwachsene oft keine Vertrauensperson haben (z. B. Eltern, Verwandte, Partnerinnen und Partner, pädagogische Fachkräfte), die sie auf dem Weg in das Hilfesystem unterstützt. Doch auch wenn Betroffene nach Unterstützung suchen, bietet das Sozialsystem keine ihrer persönlichen Situation entsprechenden oder ausreichenden Hilfemöglichkeiten an. Viele Betroffene berichten von der Schwierigkeit, eine spezialisierte Anlaufstelle vor Ort zu finden oder dass sich aufgrund einer zu hohen Nachfrage lange Wartezeiten ergeben.“ (Abschlussbericht Runder Tisch Sexueller Kindesmissbrauch 2011, S. 32).



Auch fast zehn Jahre nach dieser Bestandsaufnahme des Runden Tisches ist die Situation nicht wesentlich verändert.
1 Die Bedarfe steigen
Aufgrund der geschlechtsspezifischen Ausrichtung auf betroffene Jungen* erreichten uns in den vergangenen Jahren regelmäßig Anfragen von erwachsenen Männern*, die in Kindheit und Jugend sexualisierte Gewalt erlebt haben. Ein Grund, dass sich Ratsuchende an uns wenden, ist in der spezifischen Ausrichtung unserer Beratungsstelle und damit einhergehend dem Benennen jungenspezifischer Themen/Problematiken begründet. Ein anderer Grund hat damit zu tun, dass sich in den letzten Jahren die öffentliche Wahrnehmung und eine veränderte öffentliche Diskussion auch dahin gehend verändert haben, dass jetzt plötzlich Jungen* als Betroffene sichtbar wurden (katholische Kirche, Odenwaldschule etc.). Männern* wird bewusster, dass das, was sie in ihrer Kindheit erlebt haben und was sie Jahre oder Jahrzehnte belastet hat, sexualisierte Gewalt war und sie somit nicht die Einzigen waren, sondern dass es viele männliche Betroffene gibt/gab.

Für diese Gruppe der erwachsenen Männer*, die in Kindheit und Jugend sexualisierte Gewalt erlebt haben, gab es bis 2019 kein Angebot einer spezialisierten Fachberatungsstelle in Hamburg. Auch in anderen Städten und Regionen sieht es nicht viel besser aus. Die Beratungsstelle Tauwetter in Berlin, die schon seit den 90er Jahren ein Angebot vorhält, ist hier eine der wenigen Ausnahmen. Die Beratungsstelle basis-praevent in Hamburg erhält seit Juli 2019 eine entsprechende Förderung über eine Stiftung und kann dadurch Beratung für Männer* anbieten, die in Kindheit und Jugend sexualisierte Gewalt erlebt haben. Ob dieses Angebot bei vorhandenem Bedarf im Anschluss von der Stadt Hamburg weiterfinanziert wird, ist noch völlig unklar. basis-praevent hat von Beginn an zahlreiche Anfragen von betroffenen Männern* erhalten, die viele Jahre geschwiegen haben und zum Teil durch die aktuelle Diskussion ermutigt worden sind, sich Unterstützung zu holen. Vielfach ist ihnen erst durch die öffentliche Debatte klar geworden, dass das, was ihnen widerfahren ist, sexualisierte Gewalt war.
2 Warum sind wir so beharrlich bei der Forderung nach Unterstützung für erwachsene Betroffene?
Sexualisierte Gewalt kann einen Menschen traumatisieren, d. h. seelisch so erschüttern, dass die Folgen der Gewalterfahrung das weitere Leben stark beeinträchtigen, auch noch Jahre oder Jahrzehnte nach der Gewalterfahrung. Ein Trauma kann sich bei jedem Mann* unterschiedlich bemerkbar machen.
Mögliche Folgen sexualisierter Gewalt können u. a. sein:	Gefühl von Angst, Hilflosigkeit, Ohnmacht, Traurigkeit, Panik, Wut, Hass und/oder Scham

	wiederkehrende Albträume

	plötzliches Auftauchen von belastenden Bildern, ausgelöst durch bestimmte Geräusche, Aussagen, Gerüche, Berührungen usw.

	Schwierigkeiten, jemandem zu vertrauen, sozialer Rückzug

	Aggressivität gegenüber anderen Menschen oder sich selbst

	Selbstvorwürfe





Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bewältigungsmechanismen dem Erlebten in der Kindheit zugeordnet sind, sie aber oft handlungsleitend für das Erwachsenenalter sind.
Sich mit den Erfahrungen sexualisierter Gewalt auseinanderzusetzen kann eine große Herausforderung darstellen. Allein der Gedanke an das Erlebte kann Angst oder Scham hervorrufen. Die Beratung für männliche* Betroffene will eine Unterstützung bieten, sich dieser Herausforderung zu stellen.
Gerade männlichen* Betroffenen fällt es aufgrund bestehender, erlernter und übernommener Rollenbilder schwer, sich Hilfe und Unterstützung zu suchen. Ängste und psychische Belastungen erleben viele Betroffene als erneutes Versagen.„Die Verletzung eines Mannes erinnert alle Männer an die Möglichkeit des Verletztwerdens. Dies darf aber nicht mitgedacht werden in einem Konzept von Männlichkeit, dessen hegemonialer Anspruch sich in zentraler Weise eben durch seine Unverwundbarkeit definiert. Die Verletzung des Mannes muss ungeschehen gemacht werden, die im Ausdruck der Verletzungsoffenheit zutage gebrachte tiefgreifende Gefährdung aller Menschen muss in den Bereich des Weiblichen verschoben werden, um ertragen werden zu können.“ (Mosser 2009, S. 87).



Männliche* Betroffene hadern oft mit der Suche nach oder der Annahme von Hilfe.„Hilfesuche ist unmännlich: Jungen sehen sich im Verlaufe ihrer Sozialisation in hohem Ausmaß mit der Erwartung konfrontiert, Probleme möglichst aus eigener Kraft zu lösen. (…) Die Suche nach Hilfe kommt dementsprechend dem Eingeständnis gleich, dass die eigene Kraft nicht ausreicht, um Probleme zu lösen oder Belastungen zu reduzieren.“ (ebd., S. 87).



Diese Erkenntnisse sind mit ein Grund, warum es für die Arbeit mit männlichen* Betroffenen unabdingbar ist, dass Mitarbeiter*innen die Fragen von Geschlecht, Geschlechterrollen und dadurch gefestigte gesellschaftliche Machtverhältnisse reflektieren und sich auch mit der eigenen Rolle hinterfragt haben bzw. ständig hinterfragen.
Viele Männer*, die in die Beratung kommen, haben oftmals schon eine Odyssee hinter sich, weil sie irgendwann massive psychische Probleme, Suchtprobleme, Probleme in der Partnerschaft, im Job etc. entwickelt haben. Immer wieder berichten Männer* uns, dass sie dann von Mediziner*innen in psychiatrischen Kliniken oder von Therapeut*innen begleitet wurden und sie selbst die eigenen Missbrauchserfahrungen nicht zur Sprache bringen konnten, weil sie den Raum dafür nicht gesehen haben, weil nicht nachgefragt wurde oder dass die erlebte sexualisierte Gewalt von den Fachkräften relativiert wurde. Diese Phänomene sind einerseits in dem großen Schamgefühl von Betroffenen begründet, dass es ihnen schwer macht, über die erlebte sexualisierte Gewalt zu sprechen bzw. dafür überhaupt Worte zu finden, andererseits zeigt es aber auch, dass Wissen über sexualisierte Gewalt generell, aber speziell auch in Bezug auf männliche* Betroffene in vielen psychosozialen und medizinischen Ausbildungen nicht regelhaft in Curricula verankert ist, es somit auch an Reflexion und Auseinandersetzung darüber fehlt. Ähnlich verhält es sich mit Fragen zu Geschlechterrollen und -bildern und geschlechtlicher Identität. Eine Auseinandersetzung mit diesen Themen und eine Reflexion der eigenen (Geschlechter-) Rolle sind unseres Erachtens eine Grundvoraussetzung für einen gendersensiblen Umgang mit der Klientel.
Wir wollen erreichen, dass männliche* Betroffene psychische Symptome nicht nur als Störung und Belastung erleben, sondern erkennen, dass es sinnvolle und fürs Überleben notwendige Notfallreaktionen und Bewältigungsstrategien sind. Dieser veränderte Blick soll zusätzlich erleichtern, Hilfe und Unterstützung anzunehmen.
Lange Zeit wurde unterschätzt, wie hilfreich es in der Beratung und Therapie ist, dass Klienten ein Wissen und Verstehen darüber erlangen, wie ein Trauma entsteht und welche körperlichen Auswirkungen dieses haben kann. Klienten erfahren, dass das, was sie als störend oder krank wahrgenommen haben, oftmals notwendige Reaktionen des Körpers, der Seele, der Psyche auf ein massives Ereignis sind. Sie bekommen wieder ein anderes Bild von und auf sich selbst, können Ängste und andere psychische Belastungen in ihrem Alltagserleben besser verorten.
Jede Lebensgeschichte ist anders, deshalb braucht es auch vielfältige Angebote.
Jungen*- und Männer*beratung hilft, einen besseren Umgang mit den Konsequenzen der Erfahrung eigener erlebter sexualisierter Gewalt zu erlangen, indem sie z. B. lernen, Stress besser zu bewältigen und zusätzlichen Stress durch Verbesserung ihrer Selbstwahrnehmung und Selbstfürsorge zu vermeiden., Vielen Betroffenen ist es wichtig, einen Ort zu haben, an dem ihnen geglaubt und zugehört wird. Das setzt aus unserer Erfahrung voraus, dass ein Beratungsangebot für Betroffene bestimmte Standards erfüllen sollte:	Das Beratungsangebot muss den Rahmen bieten, dass Betroffene über einen längeren Zeitraum die Beratung in Anspruch nehmen können. Hierdurch wird gewährleistet, dass sie nicht in Form einer Verweisberatung dann wieder an andere Instanzen verwiesen werden, sondern hier in einem geschützten Rahmen all die Themen, die sie belasten, besprechen und bearbeiten können und gleichzeitig auch die vielen Ressourcen entdecken und nutzen lernen können.

	Wichtige Bezugspersonen (Partner*innen, Freund*innen, Familienmitglieder usw.) sollten das Beratungsangebot ebenfalls nutzen können.

	Die Beratungsstelle sollte in ihrer Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit helfen, die Sprachlosigkeit der Betroffenen, aber auch der Öffentlichkeit zu durchbrechen. Hierzu ist es notwendig, dass die Fachkräfte sich in gesellschaftliche Debatten einmischen und insbesondere zu genderpolitischen Fragen deutlich Position beziehen.





Aus den Erfahrungen in der langjährigen Beratung von (zum Teil traumatisierten) Klienten wissen wir, dass es oftmals ein Schutz ist, das Erlebte zu verdrängen oder abzuspalten, weil es zum momentanen Zeitpunkt gar nicht die Möglichkeiten und Ressourcen, die Mittel und Methoden zur Bearbeitung und Bewältigung gibt. Das bedeutet, dass es altersunabhängige Angebote geben muss, die dann Hilfe und Unterstützung anbieten können, wenn der Klient sich bewusst wird oder bereit ist, über das Erlebte zu sprechen. So begegnen wir Männern*, die 40, 50 oder 70 Jahre alt sind und hier das erste Mal über die sexualisierte Gewalt in ihrer Kindheit sprechen.
Sowohl die traumaspezifischen Auswirkungen als auch die aufgrund vorherrschender Rollenbilder und Rollenerwartungen resultierenden Gründe, warum eine Aufdeckung und eine Hilfesuche oftmals erst Jahre nach der erlebten Gewalt und einem ständigen, häufig nicht einzuordnenden Leidensdruck geschehen, zeigen auf, dass es ein verstärktes Angebot von Beratung braucht, unabhängig vom Alter der Betroffenen. Dabei sind insbesondere der geschlechtsspezifische Blick und die Auseinandersetzung mit geschlechtsspezifischen Auswirkungen zu beachten. „Fest steht auf jeden Fall: Ein Verharren in Geschlechterrollenstereotypen scheint die Missbrauchsbewältigung für beide Geschlechter zu erschweren, Geschlechterrollenflexibilität jedoch neue Verarbeitungsmöglichkeiten zu eröffnen.“ (Gahleitner 2018, S. 878) Wenn wir das Ausmaß sexualisierter Gewalt betrachten, so ergibt sich daraus die Notwendigkeit einer ortsnahen Regelversorgung.
Wir wünschen uns und den betroffenen Jungen*/Männern* mit sexualisierten Gewalterfahrungen, dass es Beratungsangebote gibt, die sich an deren Bedürfnissen und nicht am Alter orientieren. Auch wenn die Ansprache von Betroffenen und die Beratungskonzepte altersentsprechend unterschiedlich sind, so ist die Begrenzung der Beratungsangebote auf Kinder und Jugendliche nicht in der Sache begründet. Die Begrenzung ist oft abhängig von unterschiedlichen Zuständigkeiten und widerspiegelt fachlich nicht klar abgegrenzte Aufgabenzuschreibungen der Kostenträger der deutschen Sozialgesetzgebung.
Wir haben die Bedarfe aus der Praxis heraus dargestellt. Eine Unterstützung wäre es auch, wenn sich Wissenschaft und Forschung stärker dem Aspekt der altersunabhängigen Beratung, aber auch der geschlechtertheoretisch fundierten Untersuchung von sexualisierter Gewalt annehmen würden, sodass möglicherweise auch von dieser Seite sowohl Betroffene als auch Mitarbeiter*innen der Fachberatungsstellen in ihrem Bemühen gestärkt werden.
Wir wollen dazu beitragen, dass sich Expert*innen mit Vertreter*innen aus Politik und aus behördlichen Strukturen (resortübergreifend) zusammenfinden, um an der Idee von altersunabhängigen Beratungsstellen fachlich zu diskutieren und damit (neue) Konzepte für eine adäquate Unterstützung für Betroffene zu entwickeln und zu realisieren.
Auch aktuell berichten die Medien über Fälle von sexualisierter Gewalt, oft in Verbindung mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen (herkömmlich bezeichnet als Kinderpornografie), die zusätzlich häufig eine kommerzielle Ausbeutung von Kindern beinhalten. Bei der Begrifflichkeit schließen wir uns dem Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) an. „Neue Begriffe – Kinderpornografie durch Missbrauchsdarstellungen ersetzen! Der Begriff Kinderpornografie ist ungenau und verharmlosend. Es sollte auch sprachlich zum Ausdruck kommen, dass jede derartige Darstellung ein Verbrechen zum Gegenstand hat. Es gibt keine Sexualität mit Kindern, denn sexuelle Handlungen an oder mit Kindern sind immer sexuelle Gewalt.“ (https://​beauftragter-missbrauch.​de/​praevention/​sexuelle-gewalt-mittels-digitaler-medien/​missbrauchsdarst​ellungen, abgerufen am: 23.07.2020).
Schnell werden dann die Rufe nach härteren Strafen und nach mehr Prävention laut. Bei Ersterem wird jedoch oft vergessen, dass das bestehende Strafmaß häufig von den Gerichten gar nicht ausgeschöpft wird, dass die meisten Täter*innen entweder aus Mangel an Beweisen oder weil die Glaubwürdigkeit der Betroffenen infrage gestellt wird, straffrei davonkommen, dass die meisten Fälle sexualisierter Gewalt aus unterschiedlichen Gründen gar nicht zur Anzeige kommen.
Auch müsste erst einmal evaluiert werden, an welchen Stellen es aufgrund von mangelnder personeller und materieller Ausstattung (z. B. bei der Polizei, den Jugendämtern, den Beratungsstellen oder Schulen) zu Versäumnissen gekommen ist oder wo vorhandenes Personal (z. B. Richter*innen oder Staatsanwält*innen) weiterqualifiziert werden müsste. Eine Fortbildungsverpflichtung für Familien- und Strafrichter*innen wird von den Fachberatungsstellen seit vielen Jahren immer wieder gefordert.
Der Ausbau von Prävention ist sicherlich gut, allerdings wird dabei immer auf die Kinder und Jugendlichen, d. h. auf die potenziell Betroffenen geschaut und ihnen somit viel Verantwortung übertragen. Was sich aber in der Gesellschaft, in der Welt der Erwachsenen ändern müsste, wird wenig reflektiert. Mit den Erwachsenen meinen wir zum einen die Menschen, die im Umfeld der Kinder sind und im besten Fall das schützende Netzwerk bilden. Das können Eltern, Freunde, Fachkräfte (Erzieher*innen, Pädagog*innen, Ärzt*innen, Ergotherapeut*innen, Richter*innen etc.) sein. Auch hier sollte Prävention ansetzen, weil diese Erwachsenen stärker sensibilisiert und fortgebildet sein müssten, um ein möglicherweise betroffenes Kind zu unterstützen oder um als Vertrauensperson zur Verfügung zu stehen.
Mit Erwachsenen meinen wir auch die Gesellschaft. Es wird viel zu wenig berücksichtigt, welche Faktoren es ermöglichen, dass sexualisierte Gewalt in dieser hohen Zahl geschehen kann und, wenn wir davon ausgehen, dass sexualisierte Gewalt immer auch Machtmissbrauch ist, wie wenig Kinderrechte dann zum Tragen kommen und letztendlich, wie diese Gesellschaft es durch ihre Strukturen zulässt oder vielleicht sogar befördert, dass sich überhaupt Menschen zu Täter*innen entwickeln. Wenn wir diese Aspekte mehr in den Vordergrund holen würden, würden wir zunehmend Verhältnis- anstelle von Verhaltensprävention betreiben.
Mit diesem Buch möchten wir dazu beitragen, diese Debatte stärker zu befördern sowie verschiedene Aspekte differenzierter zu betrachten. In unserem Fokus stehen dabei Jungen* und Männer* als Betroffene.
Wir blicken zurück und setzen die aktuelle Diskussion fort. Wir gehen davon aus, dass, um sexualisierte Gewalt verstehen und hilfreiche Unterstützung für Betroffene anbieten zu können, geschlechtsspezifisch agiert werden muss.„Sexualisierte Gewalt an Jungen* und sexualisierte Gewalt an Mädchen* ist sexualisierte Gewalt, aber sie ist nicht dasselbe. Damit soll kein Geschlechtsunterschied naturalisiert werden. Es muss lediglich zur Kenntnis genommen werden, dass Jungen* und Mädchen* sexualisierte Gewalt aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung jeweils anders verarbeiten, weil gerade hier die dominierenden geschlechtsspezifischen Rollenbilder schmerzhaft in ihre Lebenswirklichkeit eintreten.“ (Fobian et al. 2018, S. 10)



Diese Erkenntnis hat unseres Erachtens auch eine unterschiedliche Betrachtung/Bearbeitung zur Folge. In diesem Sammelband möchten wir die Bandbreite und den Inhalt aktueller Diskussionen aufzeigen und einen Blick auf verschiedene Facetten sexualisierter Gewalt werfen. Bei der Unterschiedlichkeit der Themen sind uns zwei Leitaspekte wichtig: 1. Betrachtung der Fragestellung mit einem Blick auf Jungen* und oder Männer* 2. Betrachtung der Fragestellung unter einem altersspezifischen Aspekt. Der zweite Punkt ergibt sich aus unserer These, dass sexualisierte Gewalt ein kritisches Lebensereignis darstellt, das in vielen Fällen zu unterschiedlichen Folgen führen kann. Sowohl das Alter des Betroffenen, als er die sexualisierte Gewalt erlebt hat, als auch der Zeitpunkt, zu dem er sich Unterstützung geholt hat, spielen für die beraterische und therapeutische Arbeit eine entscheidende Rolle. Hier bedarf es unterschiedlicher altersspezifischer Zugänge.
Michael Drogand-Strud setzt sich in seinem Beitrag grundsätzlich mit der Kategorie Männlichkeit*, dem Heranwachsen von Jungen* in einer zweigeschlechtlich aufgestellten Gesellschaft und männlicher* Sozialisation auseinander und liefert damit eine Grundlage für die Arbeit mit von sexualisierter Gewalt betroffenen Jungen* und Männern*.
Alex Stern und Claas Löppmann werfen einen Blick auf die Entwicklung der Auseinandersetzung über sexualisierte Gewalt in den letzten zehn Jahren, wobei sie eine stärkere Zugänglichkeit von Beteiligungsformaten für eine größere Gruppe von Menschen mit sexualisierter Gewalterfahrung als bisher fordern. Mit einem kritischen gesellschaftspolitischen Ansatz blicken sie auf die Auswirkungen von sexualisierter Gewalt, insbesondere männlicher* Betroffener, und leiten daraus Forderungen an Politik und Gesellschaft ab.
Dirk Bange geht in seinem Beitrag darauf ein, inwieweit und in welcher Form sich sexualisierte Gewalt gegen Jungen* in der Literatur widerspiegelt. Dabei wird deutlich, dass gerade autobiografische Romane in ihrer Unmittelbarkeit und Intensität den Leser*innen ein empathisches Verstehen ermöglichen und gleichzeitig Fragen aufwerfen, die in der Fachliteratur selten bis gar nicht diskutiert werden.
Peter Caspari setzt sich in seinem Artikel u. a. damit auseinander, warum betroffene Jungen* sich wesentlich seltener ihrem sozialen Umfeld anvertrauen als Mädchen*; zudem beschreibt er die verschiedenen Dimensionen der Aufdeckung. Viele Befunde und Einschätzungen, die Peter Caspari in diversen eigenen Studien erhoben hat, resultieren aus Berichten Betroffener. Dezidiert wird außerdem dargestellt, inwieweit die Aufdeckung gleichzeitig einen Bewältigungsprozess darstellt.
Thomas Schlingmann beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Komplex der sexualisierten Gewalt gegen Männer*. In seinem Artikel führt er akzentuiert unterschiedliche Begrifflichkeiten ein, beschreibt verschiedene Studien zu sexualisierter Gewalt gegenüber Männern* in unterschiedlichen Kontexten und bezieht zusätzlich die Geschlechterverhältnisse als gesellschaftliche Machtverhältnisse mit ein.
Torsten Linke widmet sich in seinem Artikel dem häufigsten Tatort von sexualisierter Gewalt, der Familie. Insbesondere gibt er dabei einen Überblick über den Forschungsstand zum Risikoort ‚Familie‘ und setzt sich mit verschiedenen Studien auseinander.
Hubert Steger nimmt den „Tatort“ Sport aus Sicht einer männerspezifischen Beratungsstelle in den Blick, beschreibt neue Präventionskonzepte im Sport, befasst sich mit den sportspezifischen Täter*innenstrategien und wendet sich dann den Aufdeckungsprozessen, aber auch den hierbei bestehenden (institutionellen) Hemmnissen zu.
Martin Helmer und Florian Jung richten ihren Blick auf Jungen* und Männer* mit Behinderung und Beeinträchtigung, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Sie verweisen auf deren zunehmende Sichtbarkeit im Verlauf der letzten zehn Jahre sowie auf die Notwendigkeit der Anpassung von Präventions- und Beratungsarbeit für diese Gruppe.
Claudia Igny beschäftigt sich mit dem Thema der Rituellen und Organisierten Gewalt und stellt aktuelle Entwicklungen da. Die medial bekannt gewordenen Fälle „Staufen“ und „Lügde“ geben lehrreiche Einblicke in Strukturen sexueller Ausbeutung. Jedoch sind solche Ermittlungserfolge noch selten. Viel häufiger sind Fachkräfte aus dem Versorgungssystem mit diesem Thema – und den gravierenden Versorgungslücken – konfrontiert. Ausgehend von Praxiserfahrungen werden Überlegungen zur Geschlechtsspezifik vorgestellt.
Rainer Ulfers befasst sich in seinem Beitrag mit Trans*-Personen, die einerseits als besonders vulnerable Personengruppe angesehen werden, aber andererseits im Hilfesystem bisher kaum eine spezielle Ansprache bzw. ein angemessenes Angebot vorfinden. Dabei wird erörtert, wie und warum sich gerade parteiliche und/oder geschlechtsspezifische Beratungsstellen mit dieser Thematik auseinandersetzen und wie erste Ergebnisse dieser Debatte aussehen.
Clemens Fobian und Mirjam Zels beschreiben anhand von ihnen erstellten Kinderbüchern, wie Prävention mit diesem Medium funktioniert, welche Präventionsbotschaften vermittelt werden, wie explizit auch der Genderaspekt und das Hinterfragen von Rollenbildern bearbeitet werden. Dies geschieht aus dem Wissen heraus, dass gerade vorherrschende Rollenbilder und -erwartungen Jungen* die Hilfesuche und Hilfeannahme immer wieder erschweren.
Wir bedanken uns bei allen Autor*innen für die jeweils subjektive, aber immer engagierte und empathische Haltung, und hoffen, dass diese Betrachtungen aus unterschiedlichen Perspektiven und mit unterschiedlichen Fokussen sowohl bei der individuellen Unterstützung von betroffenen Jungen* und Männern* helfen als auch die gesellschaftlich notwendigen Debatten weiter vorantreiben werden.
Wir, die wir die Beratungsstelle basis-praevent vor zehn Jahren aufgebaut haben, fühlen uns zumindest durch die in diesem Buch dargestellten unterschiedlichen Perspektiven bestärkt, uns mit und für betroffene Jungen* und Männer* weiter für eine Verbesserung der Versorgung und die Anerkennung ihrer Situation einzusetzen.
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Fußnoten
1*(Jungen* und Männer* sind sehr verschieden, und längst nicht alle Menschen definieren sich als männlich oder weiblich. Wir verwenden das Sternchen* hinter Jungen* und Männer*, um diese Vielfalt abzubilden.)

 



© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2021
C. Fobian, R. Ulfers (Hrsg.)Jungen und Männer als Betroffene sexualisierter GewaltSexuelle Gewalt und Pädagogik7https://doi.org/10.1007/978-3-658-30379-2_2

Lebenswelten/Männlichkeitsbilder von Jungen* und Männern*

Michael Drogand-Strud1  
(1)BAG Jungenarbeit & mannigfaltig Minden-Lübbecke, Minden, Deutschland

 

 
Michael Drogand-Strud
Email: drogand-strud@bag-jungenarbeit.de



Zusammenfassung
Männlichkeitskonzeptionen wirken auf Jungen, obwohl tradierte Zuschreibungen haltlos werden und ehemals „typisch weibliche“ Eigenschaften mittlerweile auch für Jungen gelten. Gleichzeitig findet eine Renaissance maskulinistischer und antifeministischer Weltbilder mit klassischen Geschlechterrollen statt. Die Entwicklung von Männlichkeitsbildern beinhaltet für Jungen* den Anspruch einer „Verpflichtung zur Dominanz“, oft verbunden mit erlittenen Gewalthandlungen und einem erhöhten Lebensrisiko. In der Sozialisation wird Jungen u. a. der Anspruch auf Überlegenheit vermittelt, keine Probleme zu haben, die Konkurrenz oder die Externalisierung von Gefühlen zu suchen. Auch im Bereich der sexualisierten Gewalt bestehen dominante Männlichkeitsbilder. Die Jungen*sozialisation steht dem Erleiden sexualisierter Gewalt entgegen.
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Jungen befinden sich in einer unlösbaren Situation abgewerteter Männlichkeit: Sie müssen das Erleiden sexualisierter Gewalt verarbeiten und sich hilfebedürftig und verletzlich zeigen. So scheitern viele Jungen* an dem stereotypen Bild von Männlichkeit*. Eine gendersensible pädagogische Jungen*arbeit setzt an den realen Lebenswelten von Jungen* an und greift ihre vielfältigen Bedürfnisse auf.
Mit den Herausgebern stimmt der Autor darin überein, dass es bei der Frage sexualisierter Gewalt an Jungen* nicht darum geht, einen Geschlechtsunterschied zu naturalisieren. Jungen* und Mädchen* verarbeiten „sexualisierte Gewalt aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung jeweils anders […], weil gerade hier die dominierenden geschlechtsspezifischen Rollenbilder schmerzhaft in ihre Lebenswirklichkeit eintreten“.1

Die Betrachtung der Lebenswelten von Jungen* und Männern* erfolgt in Bezug auf Männlichkeitsbilder, mit denen sie belegt werden und die ihnen über Erziehungspersonen, Peers, Werbung, Medien, Berufe, Schule und Studiengänge etc. zugemutet werden. In einer Zeit, in der die #meetoo-Debatte und die öffentliche Diskussion um „toxische“ Männlichkeit ein nach Geschlecht differenziertes Täter-Opfer-Verhältnis nahelegen, besteht, genauso wie in einem Sammelband zu sexualisierter Gewalt, das Risiko, in zwei Richtungen missverstanden zu werden:
Während es einerseits Kräfte gibt, die davon sprechen, dass Jungen* und Männer* in dieser Gesellschaft mittlerweile alle Rechte verloren haben, sich nur noch falsch verhalten können, Männer nicht mehr flirten dürfen, Jungen schlechter beschult werden, sich mangelhaft ernähren, nicht lernen, medizinische Vorsorge zu betreiben, Väter für ihre Kinder nur noch zahlen sollen, aber den Kontakt zu ihnen im Falle einer Trennung von der Kindsmutter verlieren und zuletzt auch noch etliche Jahre früher sterben; finden sich andererseits auch Standpunkte, die männliches Leiden als Wehleidigkeit und „Männerschnupfen“ bezeichnen, die den hegemonialen Überlegenheitsanspruch jedem Mann* individuell unterstellen, allen Vätern unterstellen, nicht für ihr Kind zu sorgen, Männern* absprechen, als Feministen für Gleichberechtigung und Gleichstellung einzutreten, oder die Jungen* und Männern* grundsätzlich Reflexionsfähigkeit oder den Zugang zu Gefühlen absprechen.
In Opposition zu diesen beiden Positionen wurden in den vergangenen Jahren verschiedene queere und heteronormativitätskritische Ansätze herausgearbeitet2, die im Rahmen der Darstellung von Lebenswelten und Männlichkeitsbildern von Jungen* einen Schwerpunkt auf die Darstellung und Sichtbarkeit geschlechtlicher und sexueller Vielfalt legen. Ziel ist es, hegemoniale Normen infrage zu stellen und eine Wirkung jenseits dieser Normierungen zu begünstigen.
1 Zweigeschlechtliche Normierung3

Geschlechterverhältnisse sind in unserer Gesellschaft einer zweigeschlechtlichen Normierung und Hierarchie unterworfen. Entgegen der Realität und aller Aufklärung, entgegen dem mittlerweile existenten Wissen und auch der geltenden Gesetzgebung werden Intersexuelle und Trans*-Personen, aber auch Menschen mit homosexuellen, bisexuellen oder asexuellen Orientierungen in unserer Gesellschaft oft diskriminiert oder bedroht oder führen öffentlich ein „unsichtbares“ Leben. Dies geschieht, wenn sie als Cis-Personen4 eingeordnet werden oder sich selber so inszenieren, um nicht als krank und „unnatürlich“ markiert zu werden. Die Abweichung ihrer geschlechtlichen Identität oder ihrer sexuellen Orientierung von der Norm heterozentrierter Zweigeschlechtlichkeit scheint der Mehrheit das Recht auf Ausgrenzung und Diskriminierung aller Menschen zu geben, die sich nicht in die Kategorien männlich-weiblich einordnen lassen oder lassen wollen. Damit bleibt die „Normalität“ als Maßstab erhalten. Das ehemalige Schimpfwort „queer“5 wurde zur Selbstbezeichnung, ebenso das „Buchstabenmonster“ LGBT*IQA6. Zugleich sorgt diese Ausgrenzung auch dafür, Abweichungen im geltenden System von männlich-weiblich für alle Menschen als eine Gefährdung ihrer eindeutigen Position zu verstehen. Für Jungen* bedeutet dies, dass sie oft bestenfalls mit Vorsicht andere als die anerkannt maskulinen Bilder von sich nach außen zeigen.7

2 Hegemoniale Männlichkeit
Das Muster der Zweigeschlechtlichkeit besteht nicht nur in der Aufrechterhaltung der Unterteilung von Menschen in Mann und Frau mitsamt aller Merkmale in männlich und weiblich. Dieser Dualismus trägt in sich auch das Element struktureller Ungleichheit8. Daraus resultiert die Höherbewertung von Männlichkeit über Weiblichkeit mit allen bekannten Ausprägungen, von der Rede vom „Puddingabitur“ über Sprüche wie „Das ist doch kein Mädchensport“ bis hin zur Altersarmut von Frauen. In dieses Schema passt dann auch die Definition vom Mann als potenziellem Vergewaltiger und triebgesteuertem Täter, der seine körperliche Überlegenheit gegenüber der schwächeren Frau einsetzt und sie in eine Opferrolle drängt.
Die Kategorie Männlichkeit* galt über lange Zeit als Normalität, wurde dann als Privileg anerkannt und wird derzeit nicht nur positiv bewertet, sondern mit dem Begriff der „toxischen Männlichkeit“ auch als schädlich angesehen. Zugrunde liegt der Begriff der „Hegemonialen Männlichkeit“, ein Erklärungsansatz, der die Aspekte von Macht und sozialer Konstruktion miteinander verbindet. „Toxische Männlichkeit“ beschreibt dann die Machtverhältnisse, Privilegien und strukturelle Gewalt, die durch männliche Schweigekulturen hervorgebracht werden (vgl. May 2018). May sagt: „Überall dort, wo Männer unter sich bleiben, entwickeln sich Monokulturen, die jede Diversität im Keim ersticken, die Gift sind für Geschlechtervielfalt, Gift für die unzähligen Varianten sozialer Beziehungen und Lebensformen.“9

Während diese strukturellen Begriffe allerdings zuweilen auch als Herrschaft aller Männer über alle Frauen missverstanden werden, werden umgekehrt die Erfolge der Frauenbewegung in der Politik, bei der Verteilung von Macht und Einkommen gerne als Belege angeführt, dass unsere Gesellschaft nicht mehr patriarchal organisiert wäre. In der Folge bildete sich die Idee, dass wir eine „Krise der Männlichkeit“ erleben, in der die Frauen die angestammten männlich zugeschriebenen Bereiche nach und nach vereinnahmen und besetzt halten und den Männern damit gar kein Platz für die eigene Entfaltung mehr bleibt. In diesem Denkmodell ist Männern noch nicht einmal möglich (verlustfrei) auf die weiblich zugeschriebenen Felder zu wechseln, da zum Beispiel der Bereich Care mit Fürsorge, Versorgung oder Gefühle zeigen gesellschaftlich abgewertet ist. Wertschätzung erhalten Frauen bestenfalls dafür, dass sie diese weiblich konnotierten Tätigkeiten − in der Covid19-Pandemie sogar systemrelevant(!) – leisten; jedoch wird schnell deutlich, dass dies als unsichtbare Normalität angesehen wird und in der Folge auch Männer als Hebammen, Arzthelfer, Kinderpfleger oder Reinigungskraft weder finanziell noch im öffentlichen Ansehen für diese Tätigkeit wertgeschätzt werden10.
Aus dieser Logik heraus wird eine nicht-klassische Männlichkeit in der Krise gesehen und gilt als beschädigt. Jedoch eröffnet sich nun die Möglichkeit, mittels „klassischer“ männlicher Überlegenheit und Gewaltanwendung die hierarchische Geschlechterordnung wiederherzustellen und eine „beschädigte“ Männlichkeit so zu kompensieren und in gewisser Weise zu „heilen“.11 Andreas Hechler spitzt dieses Phänomen angesichts des Attentats von Hanau zu, indem er neben dem offensichtlich zugrunde liegenden Rassismus einen „Männerwahn“ konstatiert, der besagt, dass Männer Probleme mit Gewalt lösen können:„Zur Ursache des Tötens – seien es psychische Probleme als Ursache für ‚Amokläufe‘ an Schulen, seien es rassistisch oder islamistisch begründete Mordanschläge – kommt in fast allen Fällen immer eine weitere Ursache hinzu: Alle Täter waren männlich. Ich würde an dieser Stelle nicht gerne von ‚toxischer Männlichkeit‘ reden. Diese Bezeichnung stammt aus der eher antifeministisch oder zumindest Gewaltverhältnisse verklärenden ‚Wild Men‘-Bewegung der 1990er Jahre. Nach deren Ideologie gäbe es eine ‚gesunde Männlichkeit‘, die sich auf jungianische ‚Archetypen‘ wie ‚der König‘, ‚der Krieger‘ usw. bezog. Das ‚Toxische‘, das ‚Vergiftende, Verschlingende‘ steht in der verklärenden mythopoetischen ‚Wild Men‘-Bewegung nach C. G. Jung für den ‚Mutterarchetyp‘, aus dem der Mann sich in seiner Entwicklung zu lösen habe. […] Das Problem ist […]der ‚männliche Habitus‘ in der androzentrischen, patriarchalen Gesellschaft. Das Problem der Männlichkeit ist die Flucht in eine Scheinwelt, die sich auf ‚crash‘ statt ‚care‘ bezieht“ (Hechler 2020).



Connell gebraucht den Begriff der Hegemonie in Anlehnung an Antonio Gramsci (Gramsci 2009). Dabei ist es beachtenswert, dass zur Aufrechterhaltung von Herrschaft Hegemonie von allen Beteiligten gemeinschaftlich akzeptiert und ausgehandelt wird. Herrschaft findet also strukturell unter Zustimmung und Mitarbeit derjenigen statt, die beherrscht werden, und betrifft damit auch Dominanzverhältnisse zwischen unterschiedlichen Männlichkeiten.
Damit bleiben im Bereich der sexualisierten Gewalt die dominanten Männlichkeitsbilder eindeutig auf der Seite der Aktiven − der Täter. Jungen*, denen sexuelle Gewalt widerfahren ist, sind daher aus mehreren Aspekten heraus in einer unlösbaren Situation abgewerteter Männlichkeit: Sie müssen das Erleiden sexualisierter Gewalt als Mensch verarbeiten und sich als Junge* hilfebedürftig und verletzlich zeigen. Zudem müssen sie zugeben, „Schuld“ auf sich geladen zu haben, sich nicht gewehrt zu haben und möglicherweise sogar von einer Frau sexuell ausgebeutet worden zu sein oder aber auf einen Mann erregend gewirkt zu haben und damit auch noch im Verdacht zu stehen, homosexuell zu sein.
3 Womit werden Jungen* heute groß?
Das Heranwachsen von Jungen* ist in einer zweigeschlechtlich aufgestellten Gesellschaft davon gekennzeichnet, dass Jungen zu Männern werden und sich „Männlichkeit“ aneignen müssen. Lothar Wegner hat vor 25 Jahren formuliert:
„Männlichkeit muß sozial erworben, erhalten, bewiesen/gezeigt werden, und sie kann umgekehrt aberkannt werden“ (Lothar 1995). Dies hat sich nicht verändert. Die Entwicklung von Männlichkeitsbildern beinhaltet für Jungen*, mit dem Anspruch einer „Verpflichtung zur Dominanz“ zu leben, die allerdings oft einhergeht mit geringeren Schulerfolgen, erlittenen Gewalthandlungen, einer niedrigeren Lebenserwartung oder einem erhöhten Unfall- und Verletzungsrisiko (vgl. Döge 2001). Aus diesem Grund muss die Zuschreibung „aus Jungen werden Täter“ zurückgewiesen werden − dies ist genauso verkehrt wie die Umkehrung, Jungen nur als „Opfer“ zu betrachten.
Der Erwerb von Männlichkeit* stellt in der deutschen Einwanderungsgesellschaft eine besondere Herausforderung dar, existiert sie doch − wie zuvor geschildert − unter der bestehenden Auflösung zweigeschlechtlicher Selbstverständlichkeiten in nach wie vor stark separierten Alltagswirklichkeiten und Perspektiven, die je nach Herkunft, Einkommen und Bildungsstand der Eltern, Gesundheit, körperlichen oder geistigen Handicaps oder auch ethnisch-vermuteten Äußerlichkeiten differieren. In diesem Zusammenhang intersektioneller Betrachtungen verschiedener Kategorien stellt Männlichkeit* kein singuläres Phänomen dar, sondern ist ein Aspekt innerhalb eines Systems von Geschlechterverhältnissen.
Geschlechterhierarchie begründet sowohl die individuelle Dominanz einzelner Männer gegenüber Frauen als auch die institutionell abgesicherte männliche Überordnung, die sich für viele Jungen* im alltäglichen Erleben der Verteilung von Erwerbs- und Reproduktionsarbeit erfahren lässt.12

Die Aneignung von Männlichkeit bedeutet eben nicht einfach die biologische Geschlechtszugehörigkeit, sondern den Erwerb von Handlungsmustern (vgl. Connell 1999). Diese Handlungsmuster sichern die Zugehörigkeit zur Gruppe der Männer und haben Auswirkungen auf alle Lebensbereiche der Jungen*, auf die Entwicklung und Präsentation ihrer Körper(haltungen), ihrer Tätigkeiten, Interessen etc. Das System hegemonialer Männlichkeit umfasst nach Connell vier verschiedene Formen: hegemoniale, komplizenhafte, untergeordnete und marginalisierte Männlichkeit. Für die Lebenswelten der Jungen* ist es folgerichtig, dass sie stets die Grundlagen hegemonialer Männlichkeit erfüllen müssen. Das beinhaltet die ständige Präsentation eigener Heterosexualität, verbunden mit der Abwertung und Verunglimpfung von Homosexualität („Das ist ja voll schwul“). Ein weiteres Merkmal in der Erfüllung eines Jungenbildes ist die Option, auch Gewalt einsetzen zu können. Die Zugehörigkeit zur Mehrheitsgesellschaft, körperliche Uneingeschränktheit, Technikkompetenz und eine Orientierung auf ökonomischen Erfolg ergänzen das hegemoniale Männerbild und verweisen Jungen* auf entsprechende Verhaltensweisen und ein entsprechendes Auftreten.
Jungen*, denen Teile dieses „Idealbildes“ fehlen, haben mit der „komplizenhaften Männlichkeit“ die Option, dennoch von der Geschlechterordnung zu profitieren. Sie unterliegen allerdings nicht der gesamten Spannbreite von Risiken traditioneller Männlichkeit. Jungen* erwerben ein Männlichkeitsbild im Spannungsbogen zwischen Familienernährer und Reproduktionsarbeit. In der Lebenswelt dieser Jungen* vereinen sich kooperative Lebensformen, die gemeinsam mit Frauen bestritten werden, und frauenfeindliche Positionierungen und Haltungen.
Jungen*, welche die Zuschreibungen hegemonialer Männlichkeit nicht erfüllen, gehören in der Connell’schen Definition zur „unterdrückten Männlichkeit“. Dies trifft besonders auf Jungen* zu, die aufgrund ihrer sexuellen oder auch ihrer geschlechtlichen Orientierung keine Hetero-CIS13-Männlichkeit vorweisen können. Sichtbares Zeichen ist etwa die Ausgrenzung schwuler Jungen*, Trans*-Jungen oder auch Intersexueller aus dem System hegemonialer Männlichkeit. Die Geschlechterhierarchie spiegelt sich dabei in Bildern „symbolischer Verweiblichung“ (z. B. über die Stimmlage, die Behauptung von Schwäche oder Codes zur Definition „unmännlicher“ Kleidung). Für die Existenz der „typischen“ Jungenbilder ist es in diesem Zusammenhang relevant, dass auch heterosexuelle Jungen* von diesen Ausgrenzungen betroffen sein können, wenn sie nicht der hegemonialen Männlichkeit nacheifern. Auch der „Looser“, das „Weichei“, der „Drückeberger“ oder das „Opfer“ werden so markiert und zum „Mädchen“ gemacht.
Die vierte Kategorie, in die Jungen* nach dem Gerüst von Connell eingeordnet werden können, ist die „marginalisierte Männlichkeit“. Hier ist die Vermischung mit rassistischen Ressentiments am größten: In der populistisch geführten Diskussion um geflüchtete Menschen, nordafrikanische „Messermänner“, kurdische Ladenbesitzer oder muslimische Gläubige wird deutlich, dass diese Männlichkeit in „unserer europäischen bzw. weiß-deutschen“ Welt marginalisiert wird. Auch die Zugehörigkeit zu unterprivilegierten Milieus oder zur Gruppe der Langzeitarbeitslosen kann zur Entstehung marginalisierter Männlichkeiten führen.
In der Realität können und wollen lange nicht alle Jungen* und Männer* dem hegemonialen Idealbild entsprechen. Angesichts der Komplexität der Geschlechterverhältnisse lassen sich auch keine einheitlichen Strategien zur Herstellung von Hegemonie festmachen. Allerdings können Jungen* viele unterschiedliche, teils auch widersprüchliche Strategien für die eigene Orientierung verfolgen. So kommt es etwa zeitlich und regional begrenzt auch schon mal vor, dass aus dem Schimpfwort „schwul“ plötzlich eher ein Synonym für „super“ oder „geil“ wird, ohne dass damit die Hegemonialkraft verändert wird.
Jungen* erleben die Wechselwirkungen von Inklusion und Exklusion, mit der sie entweder zu Formen anerkannter Männlichkeit* gehören können oder ausgegrenzt werden. Jungengruppen bilden dabei eine Exklusivität und auch einen Ort zur Vergewisserung der eigenen Normalität. Hier − wie auch später an bekannten männerbündnerischen Orten − werden Privilegien gepflegt, die sich durch Frauenexklusivität, den Verzicht auf „weibliche“ Accessoires wie Blumen, Schönheit und Gefühle, die Atmosphäre einer gewissen Härte und Aggressivität sowie der Erhaltung und Verteidigung männlicher Machtpositionen auszeichnen.14 Jungen* lernen so die institutionalisierte Struktur männlicher Hegemonie kennen, wie sie beispielsweise im Managementbereich oder in vielen Politikbereichen wirkt. Der Ausschluss „marginalisierter Männlichkeit“ wirkt dabei wie eine Antifolie und bewirkt die Norm für das Erfolgsmodell Männlichkeit*. Jungen* und junge Männer*, die nicht ausgegrenzt und diskriminiert werden wollen, erfahren so die Wirkmächtigkeit hegemonialer Männlichkeitsbilder und lernen diese zu akzeptieren oder an ihrer Aufrechterhaltung und Fortsetzung mitzuwirken.
4 Der Habitus des Jungenbildes
In aufgeklärten Zeiten, die von Geschlechtervielfalt und einer Demokratisierung auch der Geschlechterverhältnisse gekennzeichnet sind, erscheint die Akzeptanz und sogar aktive Mitwirkung vieler Jungen* und Männer* an der Struktur hegemonialer Männlichkeit zumindest einen Widerspruch darzustellen. Um ein Verständnis davon zu erlangen, wie es gelingt, dass Jungen* Verhaltensweisen entwickeln, die hegemoniale Männlichkeit ermöglichen, ohne dass ihnen dieses Verhalten bewusst ist, lässt sich das Habitus-Konzept nutzen, welches Bourdieu (1976) eingebracht hat. Der Habitus bildet eine sichere Vermittlungsinstanz zwischen der Struktur (hegemoniale Männlichkeit) und dem Individuum (der einzelne Junge* oder Mann*). Der Körper des Jungen* bzw. des Mannes* selber bildet dabei den Kern des männlichen Habitus, denn er dient als Speicher männlicher Erfahrungen, die nicht im Bewusstsein angesiedelt sind.
Wir können demnach davon ausgehen, dass alle Erfahrungen von Kindern, die dem männlichen Geschlecht zugerechnet werden, für die Herausbildung eines männlichen Habitus verantwortlich sind. Dazu gehören alle Bilder, mit den Jungen* schon im Baby- und Kleinkindalter versehen werden, Form, Inhalt und Stimmlage ihrer Ansprache, die Auswahl von Beispielen, Farben, Fortbewegungsmitteln, ihre Kleidung und natürlich auch die zugeschriebenen Eigenschaften wie Kraft und Stärke („Ich brauche mal zwei Jungs, die mir tragen helfen“), Entscheidungsfreudigkeit, Risikobereitschaft und Konkurrenzfähigkeit (SAP15 zur Entlassung seiner Co-Chefin: Der Konzern wünsche „klare Führungsstruktur“, „Agilität und Schnelligkeit“).
Die Frage liegt nahe, ob das Habitus-Konzept auch bei ausgegrenzten Jungen* und Männern* greift, also auch unterdrückte und marginalisierte Jungen* beinhaltet, die nicht an der hegemonialen Männlichkeit partizipieren und daher ein anderes Männlichkeitsbild entwickeln können. In der Realität bietet jedoch z. B. auch der Status „schwul“ oder „geflüchteter“ Mann* keine Garantie für die Entwicklung einer kooperativen Form von Männlichkeit. Zwar befinden sich diese Jungen* oder Männer* an unterschiedlichen Positionen der Geschlechterordnung, jedoch können auch sie die Option nutzen, Männlichkeit zur Herstellung geschlechtlicher Dominanz einzusetzen. Im Einzelfall wirkt dies gerade vor dem Hintergrund erlittener Ausgrenzung wie eine Erlaubnis − die Nutzung eines unwidersprochenen Konzeptes! Gerade in Krisen (sowohl gesellschaftlich wie auch privat) kann hier ein Einfallstor in anerkannte Formen von Männlichkeit entdeckt werden. An anderer Stelle wurde bereits auf aktuelle Veränderungen und Wandlungen in den Lebensbereichen der Jungen hingewiesen. Die hegemoniale Männlichkeit ist in den aktuellen globalen Aktivitäten an immer weniger soziale Konventionen gebunden; die Verfügbarkeit über die Lebenszeit von Männern nimmt auch außerhalb von definierten Arbeitszeiten durch Homeoffice, digitale Kommunikation und ständige Erreichbarkeit zu, und zugleich wird die traditionelle Arbeitermännlichkeit tendenziell überflüssig und entwertet. Auch dies ist ein Teil der „Krise der Männlichkeit“ und trägt nicht zur Überwindung hegemonialer Strukturen bei.
Im Gegenteil erleben wir zurzeit besonders den Zuwachs traditioneller Männlichkeitsbilder, welche den Versuch starten, sich über Remaskulinisierungen Vorteile gegenüber anderen Gruppen zu verschaffen. So erklären sich die Erfolge etwa der AfD, die mit traditionellen Männlichkeitsinszenierungen, Antifeminismus, Rassismus, Flüchtlingsfeindlichkeit und der Besinnung auf weiß-deutsche Abriegelung eine Zustimmung gerade männlicher „Verlierer“ gesellschaftlicher Strukturveränderungen zu gewinnen versucht.
5 Männliche* Sozialisation
Jungen* werden im Rahmen der Geschlechterordnung in das Männlichkeitsbild hineinsozialisiert, damit sie sich dieses selber aktiv aneignen. Jungen* können dabei nicht nur als „Profiteure im Geschlechterverhältnis“ angesehen werden: Teil der Jungensozialisiation ist die Bewegung zwischen den Polen „Jungen machen Probleme“ und „Jungen haben Probleme“.
In der Sozialisation werden verschiedene Jungen*eigenschaften verbindlich vermittelt: der Anspruch auf Überlegenheit (nicht nur in körperlichen Belangen), keine Probleme zu haben, den Wettstreit, die Konkurrenz zu suchen, die Externalisierung und Abwehr von Gefühlen sowie cool zu bleiben und Schwächen nicht zu zeigen.
Inhalt der männlichen Sozialisation sind Anforderungen und Erwartungen, die sich für Jungen* als problematisch und profitabel zugleich erweisen. Für sie gilt, wie oben geschildert, das Stereotyp, die eigene Männlichkeit unter Beweis zu stellen und sich eine legitime Geschlechtszugehörigkeit anzueignen. Mit der Übernahme einer „männlichen“ Haltung gewinnen Jungen* Handlungssouveränität und Orientierung u. a. in männlichen* Ausdrucksformen und Symbolen. Die Sozialisationsbedingungen unterscheiden sich innerhalb einer „hetero-sexuellen Matrix“ (vgl. Butler 1991, S. 67) dabei sehr nach Milieu, Alter, Herkunft, Behinderung etc.

Ein Aspekt hat mittlerweile Einzug in das Alltagsbewusstsein gefunden: Jungen* wachsen oft ohne real-greifbare Männer* auf. Väter sind − sofern überhaupt im Kontakt mit ihren Kindern − häufig nur kurze Zeit im Alltag verfügbar, und der Anteil von Männern* als Pfleger, Erzieher oder Grundschullehrer ist oft nur in wenigen Prozenten auszudrücken. „Was fehlt, sind Männer“16, ist eine Erkenntnis, die auch wiederum das Missverständnis erzeugt hat, dass es doch die Frauen* sind, welche Jungen* erziehen und die folglich auch die Verantwortung für ein maskulinistisches Verhalten der Jungen* haben. Tatsächlich stehen den Jungen* wie auch den Mädchen* eine Reihe unterschiedlicher und vielfältiger Muster für (vermeintlich) weibliches Verhalten zur Verfügung. Dies fehlt aber auf der Seite der Männer* − hier ist die Auswahl konkreter, im Alltag erlebbarer Männerbilder eher gering. Zwei naheliegende Konsequenzen folgen für die Jungensozialisation: Einerseits können weiblich zugeschriebene Eigenschaften und Inszenierungen abgelehnt oder ins Gegenteil verkehrt werden, um, dem zweigeschlechtlichen Dualismus folgend, das „Richtige“ für ein Männerleben zu lernen; andererseits stellt das hegemoniale Idealbild zur Männlichkeit dann einen kaum widersprochenen Männlichkeitsentwurf für die Jungen* dar. Dementsprechend mangelt es den Jungen* nicht an Männlichkeitsvorstellungen, im Gegenteil haben viele sogar recht eindeutige Vorstellungen von Männlichkeit. Was früher die „He-Man-Figur“ und später „Yu-Gi-Oh“ war, das ist heute Fortnite17. Archaische Männlichkeitsbilder feiern in diesen medialen Welten fröhliche Umtriebe. Dagegen finden sich die Modelle für Alltagshegemonien häufig im Anzug und ohne Waffe.
Jungen* erlernen in ihrer Sozialisation die Externalisierung von Gefühlen18, die Verlagerung von Emotionen in die Außenwelt (Glücks und Ottemeier-Glücks 1994, S. 87), sodass es leichter fällt, Gefühle nicht mehr wahrzunehmen und auszudrücken. Schwieriges und Unangenehmes wird so bagatellisiert oder rational kompensiert. Ängste verlieren ihre Warnfunktion, aber auch positive Gefühle werden häufig verdrängt. In der Folge orientieren sich Jungen* eher an den Reaktionen der Außenwelt und unterliegen Fremdurteilen, einer inhärenten Selbstkontrolle oder rationalen Erklärungsmustern, die von der eigenen Person und dem eigenen (Er-)Leben abstrahieren. Technikkompetenz, Computerspiele oder auch das Bild des abgeklärten, coolen Jungen finden sich in diesen Sozialisationsbedingungen wieder.
Der anhaltende „Erfolg“ dieser Jungen*-Sozialisation trotz des Feminismus und der „Krise der Männlichkeit“ ist neben tradierten Verhaltensmustern und ihren Erziehungspersonen im Kern darauf zurückzuführen, dass das Ziel letztlich jedem Jungen* bewusst wird: Als Junge werde ich ein Mann, und dies muss ich unter Beweis stellen, denn ein Ausklinken aus dieser Aufgabe, also die Aufgabe einer maskulinen Haltung, bedeutet, den gesellschaftlichen Status „männlich-zu-sein“ nicht zu erreichen.
In der zweigeschlechtlichen Normalität, die nur die beiden − sich diametral gegenüberstehenden und sich gegenseitig ausschließenden − Pole männlich/weiblich kennt, bedeutet dann in letzter Konsequenz „Männlich-Sein“ auch immer das Gegenteil von „Weiblich-Sein“. Diese Verleugnung aller weiblich-zugeschriebenen Eigenschaften, Tätigkeiten etc. für die eigene Person ist historisch einem großen Wandel unterworfen.19 Deswegen müssen Jungen* ihre Zugehörigkeit zur Männlichkeit* immer wieder in Ritualen und in öffentlichen Räumen beweisen und darstellen.
Wichtigste Inhalte, die auf Nachfrage von Jungen* auch aktuell benannt werden, sind die Normalität und Herstellung von Heterosexualität − die Heteronormativität20. Diese gilt allerdings deutlich nur in Verbindung mit der männlichen Überlegenheit gegenüber Frauen*. Die Jungen*sozialisation steht daher bereits in dieser zentral wichtigsten Grundlage dem Erleiden sexualisierter Gewalt durch einen Mann* oder eine Frau* entgegen!
Dies gilt dann auch in besonderem Maße für das zweite zentrale Merkmal der Jungen*sozialisation: dem Prinzip der Gewalt. Auch wenn sich die Ansicht über gewalttätige Männer, Gewalt in der Ehe oder prügelnde Jungs offenbar in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt hat, so stellen exakt diese öffentlichen Bilder dennoch heraus, dass es nach wie vor zur Männlichkeit gehört, prinzipiell gewaltbereit zu sein. Spätestens bei der Frage, ob ein Junge oder Mann sich „wehren“ können sollte, wächst schlagartig die Zustimmung zu dem Gewaltprinzip. Das Bild vom wehrlosen, flüchtenden Opfer ist weiblich! Der standhafte Junge, der trotz seiner Angst widersteht („seinen Mann steht“), im Zweifel zeigt, wo es langgeht und ungeachtet seiner Person, seiner Verletzungen und eben auch seiner Ängste − zur Not − auch mit Gewalt handelt: Das ist das Bild von Männlichkeit.
Erleichternd für dieses Bild ist ein funktionales Verhältnis zum eigenen Körper und das Verständnis vom „Platzhirschen“ − also die Existenz der „natürlichen“ Unterordnung vermeintlich Schwächerer.
Die Benennung dieser Prinzipien der Jungen*sozialisation erzwingen beinahe den Widerspruch gegen solche einseitig-stereotypen Zuschreibungen: Beispiele von schlagenden Mädchenbanden oder friedfertigen, sozial kompetenten und schlichtenden Jungen scheinen das Prinzip außer Kraft gesetzt zu haben. Jedoch sprechen die vielen Beratungsstellen und Frauenhäuser hier eine deutlich andere Sprache21. Zurzeit verfolgt die Bundesfrauenministerin mit ihrer Initiative „Stärker als Gewalt“22 das Ziel, die Gewalt gegen Frauen* auch in Deutschland zum Thema zu machen und nachhaltig einzugrenzen. Dies geschieht angesichts der Umsetzung der Istanbul-Konvention23.
Ein weiterer Einwand betrifft die Mädchenbanden. Tatsächlich mag es infolge der Gleichstellung eine Annäherung von Mädchen an „männliche“ Normen und durch Jungen belegte Felder geben. Tatsächlich ist dies eher eine Bestätigung der These und stellt quantitativ immer noch eine Ausnahme dar. Sehr spannend ist die Betrachtung der friedfertigen, sozial kompetenten Jungen*. Hier lohnt es sich einerseits mit einem Vorurteil aufzuräumen: Gerade Jungen*, die Gewalterfahrungen erleiden mussten, wenden diese Erlebnisse oft gerade nicht in eigene Täterschaft, um sich in die mächtige Position zu bringen. Im Gegenteil entwickeln sie sich häufig zu sehr einfühlsamen, mitfühlenden und umsichtigen Männern*. Andererseits zeigt die Erfahrung mit Jungen*, die sich nicht dem Gewaltprinzip unterwerfen, dass ein verändertes (Selbst-)Bewusstsein bei jungen Männern* auch zu Veränderungen der hegemonialen Männlichkeit führen kann.
Der Alltag deutscher Lebensrealität zeigt allerdings, dass es immer noch als legitim gilt, Männlichkeit durch den Einsatz körperlicher Gewalt herzustellen. Die Analyse von allgemeinen Gewalthandlungen ergibt, dass der Anteil von Jungen* sowohl als Täter wie als Opfer einen Großteil der beobachteten Fälle ausmacht (Ralf und Ludger 2005). Auch wenn die Realität oft andere Beobachtungen ermöglicht, so gilt es für Jungen* eher als legitim (um im Bild zu bleiben), Probleme zu machen als welche zu haben.24

6 Fazit
Gesellschaftlich aktuelle Männlichkeitskonzeptionen und die gegenwärtigen Verunsicherungen bewirken im Alltag eine Aktualisierung des Phänomens „Männlichkeit“. Tradierte Zuschreibungen werden haltlos, da ehemals „typisch weibliche“ Eigenschaften mittlerweile auch für Jungen gelten und benennbar sind. Zugleich erleben wir aber auch eine Renaissance maskulinistischer, antifeministischer und männlichkeitsfördernder Weltbilder. Einher gehen Vorstellungen klassischer Geschlechterrollen mit der Verfestigung der Hierarchie oder risikoreicher Lebensführung. Das gängigste Männlichkeitsbild für Jungen* heute bestätigt eine sehr traditionelle Identifikation: viele Jungen* antworten auf die Frage, was einen richtigen Mann ausmache, mit Bildern von einem großes Haus, einem Auto, Geld sowie einer sexy aussehenden Frau, die sich vielleicht auch um das gemeinsame Kind kümmert ….
Viele Jungen* scheitern aber auch an diesem stereotypen Bild von Männlichkeit. Es ist unerreichbar und zudem sowohl privat wie auch schulisch und beruflich eher dysfunktional. Jungen* benötigen eine Ansprache, die es ihnen ermöglicht, sich als soziales oder zumindest sozial kompetentes Wesen zu begreifen und das eigene soziale Mann-Sein* in widersprüchlichen Geschlechterverhältnissen zu finden. Alltagsthemen können in der pädagogischen Arbeit mit Jungen* ressourcenorientiert aufgenommen werden. Ihre Lebenswelten und Erfahrungen müssen einbezogen werden unter Berücksichtigung des Wertewandels, erweiterter sexueller Orientierungen und transidenter Lebensweisen. Eine gendersensible pädagogische Jungen*arbeit setzt daher an den realen Lebenswelten von Jungen* an und greift ihre vielfältigen Bedürfnisse auf25. Dies ist wichtig, weil viele Jungen* verunsichert sind und nach Orientierung suchen. Jungen* leiden an den Zuschreibungen unserer patriarchalen Gesellschaft. Ihre sehr unterschiedlichen Lebenslagen sollten aufgegriffen werden, damit sie nicht den traditionellen Männlichkeitsbildern nacheifern müssen.
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Fußnoten
1Clemens Fobian & Rainer Ulfers in ihrer Anfrage für den Artikel.

 

2Vgl. u. a. Busche und Cremers 2020. Busche und Cremers beziehen sich besonders auf die geschlechtsbezogene Bildung und Pädagogik in der offenen Kinder- und Jugendhilfe.

 

3Der Autor ist sich der Paradoxie bewusst, angesichts der realen Geschlechtervielfalt nicht von Mädchen und Jungen sprechen zu können und dies aufgrund der gegebenen gesellschaftlichen Normalität dennoch zu tun. Er verwendet in diesem Text den Asterisk, um deutlich zu machen, dass Geschlechtergrenzen erweitert betrachtet werden müssen. Die Zuschreibungen sind in der Zweigeschlechtlichkeit verankert, und alle Menschen werden mit diesen konfrontiert. Der Autor sieht den Asterisk nicht als Lösung für eine geschlechtergerechte Schreibweise und verwendet ihn daher eher im Sinne eines „Stolpersteins“.

 

4Cis (lat.) steht für „Diesseits“ und verweist in diesem Zusammenhang auf Menschen, deren Geschlechtsidentität mit ihrem körperlichen Geschlecht übereinstimmt. Trans* (lat.) „Jenseits“ ist der passende Gegenbegriff.

 

5queer (engl.) bedeutet ursprünglich „seltsam, komisch“ und gehörte zu den Schimpfwörtern über Homosexuelle. Seit den 1990er-Jahren verwenden Lesben, Schwule und Bisexuelle das Wort zur Selbstbezeichnung und besetzen es damit positiv. Queer wird unterschiedlich definiert: Teilweise beschreibt „queer“ alle Personen, die nicht heterosexuell und_oder trans* sind, teilweise auch Menschen, die sich in eine Person verlieben, die sich als nicht (ausschließlich) weiblich oder männlich identifiziert. (vgl. Kühne 2017).

 

6LGBT*IQA steht für LesbianGayBisexuellTrans*IntersexQueerAsexuell. Dieser Begriff ist der Versuch, möglichst viele Menschen anzusprechen, die sich nicht als heterosexuell und_oder cis identifizieren. Die Begrenztheit dieses Bemühens um Vollständigkeit zeigt sich darin, dass auch dieses Kürzel noch nicht alle Personen einschließt: So bleiben z. B. pansexuelle, genderfluide oder androgyne Menschen noch ungenannt.

 

7Etwa beim Tragen eines Ohrrings: „Rechts ist schwul, links ist cool“.

 

8Die ungleiche Bewertung von Dualismen ist der Normalitätsstruktur inhärent und findet sich z. B. auch bei „erwerbstätig & arbeitslos“, „groß & klein“, „dick & dünn“, „arm & reich“, „gesund & krank“, „jung & alt“ usw. Immer gibt es einen Part, der der eigentliche, wichtigere, bessere, also höher bewertete ist.

 

9Ders. in der Facebook-Gruppe „Kritische Männlichkeit“ am 27.04.2020, gesehen zuletzt: 05.05.2020.

 

10Eindeutig: Frauen werden für diese Tätigkeiten ebenso wenig wertgeschätzt! Es geht nicht um einen Vergleich.

 

11Ähnliche Strukturen finden sich zugespitzt z. B. auch bei den „Incels“. „Incel“ ist eine Wortschöpfung aus involuntary und celibacy (wörtlich: „unfreiwilliges Zölibat“). Diese Selbstbezeichnung stammt von Hetero-Männern, die unfreiwillig keinen Geschlechtsverkehr haben und ihre Vorstellung von „Männlichkeit“ dadurch zu retten versuchen, dass sie Frauen zu Objekten machen und sich Sex mit Gewalt nehmen. Die Struktur hegemonialer Männlichkeit geht bei „Incels“ einher mit Misogynie, ihrem Anspruch, ein „Recht auf Sex“ zu haben und dem Rechtfertigen von Gewaltanwendung.

 

12In der Wochenzeitung DIE ZEIT Nr. 19, 2020, Seite 10 vom 29. April 2020 finden sich unter dem Titel „Das Patriarchat lebt!“ aktuelle Beispiele alltäglicher Erfahrungen zur geschlechterspezifischen Verteilung von Reproduktionsarbeit aus der Sicht von sieben interviewten Frauen.

 

13Siehe Fußnote 3.

 

14Auch an dieser Stelle verweise ich noch einmal auf DIE ZEIT No 19, 2020 vom 29. April 2020. Unter dem Titel „Zurück in die Männerwelt“ beschreibt auf Seite 11 die Vorsitzende der Geschäftsführung von Gruner + Jahr, Julia Jäkel, wie sie unter dem Einfluss der Covid19-Krise feststellen musste, dass in betrieblichen „Corona-Kreisen“, in Expertenanhörungen, Verbandsverlautbarungen bis hin zu den Mitgliedern der Nationalakademie der Leopoldianer fast keine Frauen mehr vorkommen oder gehört werden. Jana Hensel hatte dazu den Begriff der ‚männlichen Expertendämmerung‘ in ZEIT online eingeführt.

 

15SAP ist der erste DAX-Konzern (deutscher Software-Hersteller), der eine Frau an der Spitze hatte.

 

16So der Titel eines Werkes von Winter/Willems 1992.

 

17Fortnite ist ein kostenloses Spiel aus dem Battle-Royale-Genre, in dem viele Spieler online gegeneinander antreten.Die Zielgruppe des Spiels ist im Vergleich zu anderen Shootern relativ jung. Sobald ein*e Spieler*in in einem bestimmten Bereich gelandet ist, sucht er*sie Waffen. Anschließend versuchen die Teilnehmer*innen, sich gegenseitig zu eliminieren. Wer als Letztes überlebt, hat gewonnen.

 

18Ein Satz, der häufig gehört wird, lautet: „Ein Indianer kennt keinen Schmerz!“ Kritik an dieser überholten Bezeichnung für indigene Völker aus einer eurozentristischen Sicht auf nicht-weiße Kulturen ist angebracht. In diesem Zusammenhang liegt das Augenmerk auf dem Verb: keine Schmerzen „kennen“. Dies ist ein sprichwörtlicher deutlicher Hinweis darauf, dass Jungen* lernen, Schmerzen − wie auch andere Gefühle − nicht nur zu ignorieren, sondern sie am besten gar nicht erst zu kennen.

 

19Zwei Beispiele dazu: Gilt der Ponyhof heute als Inbegriff von Mädcheninteresse, war das Reiten über Jahrhunderte Männern vorbehalten. Ähnlich drastisch ist die Umkehr der Farbzuschreibung rosa/blau, die noch vor 100 Jahren exakt umgekehrt zu unserer heutigen Wahrnehmung war (vgl. Steinberger 2013).

 

20„Der Verdacht, schwul zu sein, schwul auszusehen, sich schwul zu verhalten usw. ist die zentrale Drohung, mit der weniger homosexuelle Handlungen dis-kreditiert werden, als vielmehr die Legitimation von Männlichkeit entzogen wird“ (vergl. Budde 2007, S. 15).

 

21Vgl. https://​www.​frauen-gegen-gewalt.​de/​de/​aktuelles.​html, abgerufen am 05.05.2020.

 

22https://​staerker-als-gewalt.​de

 

23Die BRD ist 2017 dem „Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt“ beim Generalsekretär des Europarats beigetreten. Damit wurde der Ratifikationsprozess dieser sogenannten Istanbul-Konvention abgeschlossen, und es liegt ein völkerrechtlich bindendes Instrument zur umfassenden Bekämpfung jeglicher Form von Gewalt an Frauen vor.

 

24In einem Interview aus einem Forschungsprojekt beschreibt ein Beratungslehrer für Jungen*, wie diese Figur funktioniert. „Aber so kommen Jungen nicht und sagen: ‚Also, ich hab jetzt ein Problem‘, weil das läuft ja bei Jungen bekanntlich nicht so, das wär’ dann Mädchenverhalten. […] das hat irgendwie mehr, mehr Stellenwert, ja. Und weil, zum Beratungslehrer für Jungen, da geht man, weil man selber als Einzelner ein Problem hat, ja. Das zwei streiten, ist wahrscheinlich, wird von den Jungen mehr akzeptiert, als wenn man als Sensibelchen, sag ich jetzt einmal vielleicht, da zum Bubenbeauftragten geht und dort sein Problem loswird, ja. Des is’ irgendwie nicht jungengemäß, des is’ irgendwie … Da geht man dann eher zu zweit zum Streithelfer, das is’ allgemeiner akzeptiert, als wenn man sich öffnen muss, weil man ein Problem hat. So ist das. Ja, weil man ja, ähm, das Streiten wird eher akzeptiert, gemeinsam, nä, als wenn man sagen muss: ‚Ich komm nicht zurecht, ich hab als Junge ein Problem‘.“ Budde 2007, S. 16)

 

25Vgl. die vielfältigen authentischen Darstellungen von Jungen*leben auf der Website des Gendermagazins www.​meintestgelände.​de und die Diskussionen in der Bundesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit, nachzulesen u. a. in den Stellungnahmen: Bundesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit e. V. (2017).
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Zusammenfassung
Politik und zivilgesellschaftliche Akteur*innen haben sich seit dem Jahr 2010 stärker mit sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche auseinandergesetzt. Nichtsdestotrotz halten sich gegenüber Jungen und Männern mit Gewalterfahrung stereotypisierende Zuschreibungen und Praktiken, die sexualisierte Gewalt aus ihrem gesellschaftlichen Kontext lösen und männlichen (ehemaligen) Opfern den Umgang mit ihren Erfahrungen erschweren können. Eine zukünftig größere Aufmerksamkeit gegenüber Machtstrukturen und Marginalisierungen ist nicht nur für eine individuelle Aufarbeitung relevant. Sie ist auch überall da von Bedeutung, wo die Beteiligung ehemaliger Opfer als notwendig erkannt wird.
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M.A. Erziehungswissenschaft; Mitglied des Betroffenenrates beim Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs mit den Schwerpunkten rituelle und organisierte Gewalt, Forschung und Gesundheitsversorgung; wiss. Mitarbeiter in den Gesundheitswissenschaften mit dem Schwerpunkt gesundheitsbezogener Marginalisierung.
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In den Schlagzeilen ist eine reformpädagogische Schuleinrichtung, an der Lehrkräfte und Leitungsebene über Jahrzehnte Schüler*innen vergewaltigt haben (vgl. Schindler 2010). Ein Assistenzarzt, der mutmaßlich sexualisierte Gewalt gegen „Hunderte Kinder“ (Martens und Müller 2019) ausgeübt hat und dessen Universitätsklinikum alles dafür getan hat, um einen Skandal zu vermeiden (ebd.). Zwischen beiden medialen Berichterstattungen liegen heute fast zehn Jahre. Im Jahr 2010 haben ehemalige Schüler der Odenwaldschule das Gehör gefunden, das ihnen 1999 versagt wurde (vgl. Schindler 1999/2010). Ehemalige Schüler des Canisius-Kollegs gingen mit ihren Gewalterfahrungen an die Öffentlichkeit. Das mediale Echo löste politische Reaktionen aus, die einige Jahrzehnte überfällig waren. Dass die Mehrheit der über selbst erlebte Gewalt Berichtenden Männer gewesen sind, ist eine Besonderheit der heute als „Missbrauchsskandal“ bezeichneten Aufdeckungskaskade.
Auch Jungen werden Opfer sexualisierter Gewalt. Dazu stehen seit langem Publikationen zur Verfügung (vgl. Schlingmann 2018). Jungen erleben in Relation zu anderen Kindern und Jugendlichen häufiger sexualisierte Gewalt in Organisationen wie z. B. Internaten oder Heimen als im familiären Umfeld (vgl. Mosser 2015). Dabei kann es sich sowohl um Gewalt durch Mitbewohner*innen oder Mitschüler*innen als auch um Gewalt durch Angestellte und/oder Leiter*innen der Organisation handeln. Es geht um Machtgefälle zwischen Statusgruppen und Personen. Wenn von den Relationen zwischen Jungen und anderen Minderjährigen die Rede ist, muss über Macht gesprochen werden – und Geschlecht.
1 Geschlecht und Geschlechterrollen
Wenn von Männlichkeit die Rede ist, die sexualisierte Gewalterfahrung einschließt, stellt sich zuerst die Frage, was Männlichkeit eigentlich bezeichnet. In diesem Artikel bezeichnet Männlichkeit die Geschlechtszugehörigkeit aller Personen, die sich selbst als männlich betrachten, ungeachtet dessen, was in ihren Identitätsnachweisen steht. Das schließt zum einen Menschen ein, denen nach ihrer Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen wurde und für die dieser Geschlechtseintrag passt (cis Jungen/Männer). Zweitens sind all diejenigen gemeint, denen ein anderes Geschlecht (oder keines) eingetragen worden ist und die sich als männlich betrachten (trans* Jungen/Männer)1.
Trans* Jungen sind im Vergleich zu cis Jungen höheren Risiken ausgesetzt, sexualisierte Gewalt zu erleben (vgl. z. B. Sterzing et al. 2017). Insbesondere im schulischen Umfeld besteht die Gefahr, dass die Jungen unterschiedlichen Alters Übergriffe erleben (vgl. Katzer und Voß 2018). Sexualisierte Gewalt gegenüber trans* Jungen weist dabei zwei zusätzliche Erscheinungsformen auf, derer sich Unterstützer*innen bewusst sein sollten:	1.
Trans*feindlichkeit greift über die Abrede oder das Infragestellen von Identitäten die Menschenwürde von trans* Personen an. Sie ist in der Regel eine sexualisierte bzw. sexualisierende Form der verbalen oder physischen Gewalt. Diese Gewalt kann bis zu sogenanntem „corrective rape“ reichen, also zu Vergewaltigungen unter dem Vorwand einer Normierung zur Cis-Geschlechtlichkeit (Ewert 2018, S. 70). Trans*feindliches Verhalten konnotiert die Körper auch Minderjähriger mit bestimmten Vorstellungen von Geschlecht und tut dies in der Regel mit der direkten Bezugnahme auf Genitalien. Trans* Jungen erleben damit hochgradig sexualisierte Gewaltformen bereits in Form von „bloßer“ Trans*feindlichkeit.

 

	2.
Der medizinische, psychologische und rechtliche Umgang mit trans* Jungen trägt vorläufig ein besonderes Risikopotenzial für sexualisierte Grenzverletzungen. Diese Vorläufigkeit besteht dabei bis zur Reform des sogenannten „Transsexuellengesetzes“ (TSG), der im September 2020 geplanten Fertigstellung der neuen Leitlinie „Geschlechtsdysphorie im Kindes- und Jugendalter, Diagnostik und Behandlung“ (AWMF 2015) und ihrer Anwendung in der Versorgungspraxis. Das Risikopotenzial ergibt sich aus der extremen Abhängigkeit, in der sich trans* Jungen gegenüber Therapeut*innen und Gutachter*innen befinden: Die jeweiligen Erwachsenen haben die wesentliche Entscheidungsmacht über die Möglichkeit der Kinder, ihr Leben mit dem passenden Geschlechtseintrag und, altersabhängig, mit geringerer körperlicher Dysphorie fortzusetzen. Ein Anlass für Grenzverletzungen unterschiedlichen Ausmaßes kann dabei die nach der alten Leitlinie empfohlene Diagnostik und Behandlung sein, nach der u. a. bei Jugendlichen eine „Exploration sexueller Erfahrungen, Präferenz in Phantasie und Verhalten (sowie) Masturbationsphantasien“ stattfinden soll (DGKJP 2013).

 





Menschen, die im pädagogischen oder im gesundheitlichen Bereich professionell mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, müssen sich dieser zusätzlichen Risiken bewusst sein, um trans* Minderjährige adäquat vor sexualisierter Gewalt schützen zu können. Mangelnde Aufklärung zu Trans*geschlechtlichkeit und ein äußerst lückenhafter Schutz vor Trans*feindlichkeit setzen sich allerdings auch zehn Jahre nach dem eingangs erwähnten Medienecho zu sexualisierter Gewalt fort. Die Situation von trans* Jungen und Männern, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, ist durch die aktuelle rechtliche und behandlungsbezogene Situation zusätzlich verkompliziert. Trans* Personen, die eine Anpassung ihres Personenstandes über das Transsexuellengesetz anstreben, müssen sich derzeit noch zwei psychiatrischen Begutachtungen aussetzen. Wer hormonelle oder operative Leistungen durch die Krankenversicherungen in Anspruch nehmen möchte, muss derzeit ebenfalls Begutachtungen sowie einen sogenannten „Alltagstest“ überstehen. Dieser setzt voraus, dass trans* Personen sich in der für sie passenden Geschlechterrolle outen und noch vor jeder körperlichen Angleichung in ihr leben. Damit erhöht sich für trans* Personen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, das Risiko (erneuter) trans*feindlicher Erfahrungen.
Bis die aktuelle Leitlinie zur Diagnostik und Behandlung von trans* Erwachsenen eine Entsprechung in den Richtlinien des Spitzenverbandes der Medizinischen Dienste der Krankenkassen (MDS) und im TSG gefunden hat, müssen trans* Personen zudem unfreiwillig genitale Untersuchungen, Psychotherapien und Gutachten durchlaufen (vgl. MDS 2009; TSG). Die Abläufe insbesondere der Untersuchungen und Begutachtungen können mit der Exploration des Sexuallebens retraumatisierend sein. Zum Teil wird von Gutachter*innen eine starre Einhaltung veralteter Geschlechterrollen erwartet, bei der eine hegemoniale Männlichkeit und sexualisierte Gewalterfahrungen nicht vereinbar sind. Trans* Männer verschweigen daher bisweilen sexualisierte Gewalterfahrungen und zögern den Beginn einer Psychotherapie zur Traumabehandlung hinaus, um zusätzliche Verzögerungen des Angleichungsprozesses zu vermeiden.
Andernfalls müssen sie je nach Gutachter*in davon ausgehen, dass die von ihnen erlebte Gewalt ohne Berücksichtigung ihrer individuellen Männlichkeitsbilder interpretiert wird: Wenn Männlichkeit so interpretiert wird, „[…] dass der an [der Person] praktizierte Missbrauch die als Schwäche erlebte weibliche Seite traf, während er sich nun als Mann als wesentlich stärker, über vielen Dingen stehend zu erleben in der Lage ist“ (Auszug Gutachten, das den Autoren vorliegt2), sagen Gutachten mehr über die Gutachter*innen als die Begutachteten aus. Nichtsdestotrotz erleben trans* Personen bei derartigen Abläufen erneut den Zwang zur Bloßstellung. Sie können sich aufgrund der Abhängigkeit vom Ergebnis des Gutachtens außerdem schlecht gegen mögliche sexualisierte Übergriffe wehren. Die derzeitigen Abläufe stellen bis zu ihrer Anpassung an die neue Leitlinie keine Motivation dar, in Bezug auf die Folgen von Gewalterfahrungen Hilfe bei Psychotherapeut*innen zu suchen.
Männlichkeit ist nach Ansicht der Autoren ebenso wenig wie Opfer- oder Täter*innenschaft an bestimmte körperliche Voraussetzungen gebunden. Ansätze, die Männlichkeit, Gewaltbereitschaft oder beides an Testosteronspiegeln festmachen und cis Männer und andere Menschen damit zu Untertanen ihrer Hormone machen und ihnen die Möglichkeit zu einer konsensuellen Sexualität unter Gleichaltrigen absprechen, sind überholt. (vgl. Sanyal 2016, S. 23 ff.) Die trans*exkludierende Reduktion von Geschlechtern auf das Vorhandensein bestimmter Organe und aus ihnen abgeleitete kulturelle Erwartungen (wie z. B. „Vulva = Verletzungsoffenheit“) an das Verhalten von Menschen sind nichtsdestotrotz auch Teil der Probleme, mit denen sich Jungen und Männer konfrontiert sehen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Hier lässt sich zudem ein Backflash beobachten, der inzwischen auch Personen adressiert, die schwanger werden können (und der diese Personen ausschließlich als weiblich labelt): Die Reproduktion wird zum Risiko für die Vererbung von Gewaltfolgen erhoben, wenn Schwangere eine Posttraumatische Belastungsstörung aufweisen (vgl. Brunner et al. 2015). Ein zweites Problem ist das undifferenzierte Adressieren von Männern als Täter und Mädchen als Opfer sexualisierter Gewalt, wenn längst bekannt ist, dass es im jeweiligen Kontext auch andere Täter*innen und Betroffene gibt oder gegeben hat. Während der Bezug auf Körper biologische Klischees bedient, handelt es sich bei der zweiten Barriere für Jungen und Männer um eine Vereinfachung in Bezug auf Geschlechterrollen – mit weitreichenden Folgen.
2 Männlichkeit, sexualisierte Gewalt und ein Gefährder*innendiskurs
„Bei etwas älteren Kindern ist auch selbstverletzendes Verhalten zu beobachten. Dazu neigen Mädchen mehr als Jungen. Mädchen implodieren, Jungen explodieren, die zeigen häufiger ein besonders aggressives oder riskantes Verhalten“ (Miosga und Schele 2018, S. 46).



Externalisierungsmythen halten sich offenbar. Dass es sich dabei um Mythen handelt, ist – eigentlich – hinreichend nachgewiesen (vgl. Schlingmann 2018). Die unbedachte Wiederholung der Stereotype vom quasi „explodierenden“ männlichen Gewaltopfer führt allerdings früher oder später zu ihrer eigenen (vermeintlichen) Bestätigung: Wenn lediglich diejenigen Jungen, die durch die oben beschriebenen Verhaltensweisen auffallen, die Aufmerksamkeit Professioneller erwecken, entgehen die Jungen, die sich in sich zurückziehen oder versuchen, um jeden Preis der von ihnen wahrgenommenen „Norm“ durchschnittlichen Verhaltens zu entsprechen, der Wahrnehmung (vgl. Nitsch 2009). Wenn Unterstützungsangebote vorrangig externalisierende Bewältigungsstrategien adressieren, können Jungen (und Männer) mit sexualisierten Gewalterfahrungen zu dem Schluss kommen, dass das Angebot nicht zu ihnen und ihren Erfahrungen passt, und nutzen es nicht. Woraufhin sich die Mythen zu bestätigen scheinen – da nur Jungen und Männer mit bestimmten Bewältigungsstrategien auftauchen.
An der Unterstreichung dieser Bewältigungsstrategie hängt eine zweite Zuschreibung an Männlichkeit und Gewaltbetroffenheit: die Voraussage einer Täterschaft aufgrund der eigenen Erfahrung. Die Mehrheit der Personen, die sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ausüben, sind Männer. Cis Männer, um genau zu sein. Daraus abzuleiten, dass es entweder ein Problem mit allen Personen gibt, die einen Penis besitzen, oder mit allen Personen, die männlich sind, ist verkürzt. Korrekt ist: Es gibt im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt ein gesellschaftliches Problem nicht mit bestimmten Körpern oder Geschlechtsidentitäten, sondern – unter anderem – mit einer bestimmten Form der geschlechtsbezogenen Sozialisation, der toxischen Maskulinität. Toxische Maskulinität im ersteren Fall bezeichnet „(…) den Prozess, mit dem Jungen von klein auf beigebracht wird, nur die Hälfte der menschlichen Gefühlspalette auszudrücken und zu empfinden […]“ (Sanyal 2016, S. 135). Jungen und junge Männer erleben nach wie vor häufig als Teil ihrer Sozialisation, dass Männlichkeit und Verletzlichkeit sich vermeintlich ausschließen und Einfühlsamkeit mit Abwertung oder Misstrauen begegnet wird (Sanyal 2016, S. 133 ff.). Umdeutungen und Relativierungen sexualisierter Gewalt können auf diese Vermittlung von Männlichkeit aufbauen. Manche Jungen erleben als Opfer sexualisierter Gewalt in der Gewaltsituation körperliche Erregung, die ihnen von Täter*innen als „Beleg“ dafür präsentiert wird, dass ihnen die Gewalt gefalle. Sexualisierte Gewalt besonders durch Mädchen und Frauen im sozialen Nahraum kann unter dem Rückgriff auf die (sexuelle) männliche Leistungsfähigkeit zur „erfolgreichen Einführung“ in die Sexualität umgedeutet werden (vgl. Schlingmann 2018). Dass und wie u. a. die Täter*innen aus den reformpädagogischen Settings ihr ideologisches Bild einer vermeintlich freien und omnipräsenten männlichen Sexualität zur Legitimierung sexualisierter Gewalt gerade in lernbezogenen Abhängigkeitsverhältnissen genutzt haben, ist inzwischen mehrfach analysiert worden (vgl. z. B. Baader 2012; Füller 2015). Alle drei Beispiele nehmen eine Umdeutung der sexualisierten Gewalt vor, nach der den Jungen vermeintlich ein Gefallen getan worden ist. Wenn die direkt oder indirekt transportierten Zuschreibungen an Jungen und Männer in Gesellschaften oder Gruppierungen solchen Umdeutungen Vorschub leisten, hat die jeweilige Gesellschaft oder Gruppierung ein Problem mit ihrem Bild von Männlichkeit und Sexualität.
Die Mehrheit von uns ist in einer patriarchalen Gesellschaft aufgewachsen, in der Maßnahmen gegen Sexismus und sexualisierte Gewalt gegen Frauen immer noch mit Kommentaren wie „in Zeiten von #MeToo“ versehen werden (und der Hashtag #MeQueer, der alltägliche und häufig gewaltvolle Erfahrungen von LGBTI*3 abbildet, kaum wahrgenommen wird). Äquivalent dazu, dass wir in einer rassistisch geprägten Gesellschaft Rassismen internalisieren, verinnerlichen wir auch bestimmte Formen von Sexismus (vgl. Sow 2009). Wer keinen Anlass und/oder keine Gelegenheit hat, die vermittelten und selbst weitergegebenen Vorstellungen zu Geschlechterrollen zu überdenken, kann bestimmte Aspekte des menschlichen Daseins wie etwa Verletzlichkeit auszublenden lernen. Wenn Jungen und Männern ein Ideal von empathieloser Härte vermittelt wird, werden manche von ihnen – manche, nicht alle – nicht lernen bzw. verlernen, die eigenen Grenzen und die anderer wahrzunehmen und zu respektieren (Sanyal 2016, S. 135 ff.). Allerdings können sich Heranwachsende anderer Geschlechter ebenso ungesunden, gegenteiligen Rollenerwartungen ausgesetzt sehen, die von ihnen ebenfalls verlangen, bestimmte eigene und fremde Grenzen zu überschreiten (z. B. in Bezug darauf, eigene Wut als valide anzuerkennen und konstruktiv mit ihr umzugehen).
Dass in unserer Gesellschaft häufig ausgerechnet Personen, die den reflektierten Umgang mit Macht und Konflikten nicht gelernt haben, Machtpositionen besetzen, ist ein Aspekt des Problems. Dieses Problem betrifft aber nicht nur Männer: An seiner Aufrechterhaltung sind alle beteiligt, die einem Teil der Bevölkerung seine Verletzlichkeit, einem anderen Teil seine Aggressionen und einem dritten Teil die Existenz absprechen. Die Frage ist dann weniger, wie man zur Gewaltprävention vermeidet, dass explizit unmenschliche Männlichkeitsbilder tradiert werden. Damit machen Jungen lediglich die frühe Erfahrung, als wandelnde Risiken wahrgenommen zu werden, die der besonderen Kontrolle oder besonderer Trainings bedürfen. Wir sollten uns stattdessen fragen, wie wir allen Kindern und Jugendlichen zugunsten des menschlichen Miteinanders ermöglichen können, mit möglichst geringen Einschränkungen durch von uns reproduzierte Rollenklischees aufzuwachsen. Dazu gehört es, über Geschlecht und Geschlechterrollen zu sprechen. Solange bestimmte Männlichkeits- und Weiblichkeitsvorstellungen hegemonial sind, bedürfen sie der Thematisierung – und ihrer Einordnung dahin gehend, wie wichtig sie oder andere geschlechtsbezogene Performances der einzelnen Person sind.
Es gibt glücklicherweise viele Menschen, die nie selbst Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind. Manche von ihnen werden Täter*innen. Manche (ehemaligen) Opfer sexualisierter Gewalt auch. Sexualisierte Gewalt demonstriert Kindern und Jugendlichen eindrücklich die Missachtung ihrer eigenen Grenzen und die Tatsache, dass sie selbst als Menschen zu Objekten gemacht werden. Manche – wieder: einzelne – Kinder und Jugendlichen üben danach selbst sexualisierte Gewalt an anderen Minderjährigen aus. Die Reinszenierung des Erlebten ist einer der Hinweise bei kleinen Kindern dafür, dass sie möglicherweise zum Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind. Ältere Kinder und Jugendliche, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, können (später) zu Täter*innen werden – der Prozentsatz derer, die es werden, ist allerdings verschwindend gering (vgl. Bange 2018a). Zusätzlich zum geringen Anteil der später selbst sexualisiert gewalttätigen Opfer beschreibt Bange (2018a, 2018b) einige der methodischen Schwierigkeiten bei der Erfassung von Opfer-Täter*innen-Biografien. Die nachweislich andere Wahrnehmung und Bewertung von durch nicht (cis) männliche Personen ausgeübter sexualisierter Gewalt dürfte den Mythos vom zum Opfer gewordenen Jungen als wandelnden Gefahrenpotenzialen zusätzlich zur übrigen mangelnden Differenzierung, die dem Konzept zugrunde liegt, verstärken (vgl. Sanyal 2016).
Besonders auffällig ist es umgekehrt, wenn bezüglich bestimmter Kontexte von sexualisierter Gewalt wie z. B. ritueller Gewalt regelmäßig nur von weiblichen Opfern als Klientel der Unterstützungsangebote die Rede ist, obwohl bekannt ist, dass dort auch andere Kinder sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind (vgl. Rutz et al. 2007; Nick et al. 2018). In der Fachliteratur findet sich allerdings die Mutmaßung, männliche Opfer ritueller Gewalt seien so selten zu finden, weil sie innerhalb der Kultgruppen größere Aufstiegschancen und damit eine geringere Motivation zum Ausstieg hätten, während Trans*geschlechtlichkeit zur Begleiterscheinung von Dissoziativen Identitätsstörungen degradiert wird (vgl. z. B. Bohlen 2010). Welche Auswirkungen diese Aussage auf trans* und cis Jungen und Männer hat, die rituelle Gewalt erleben und sich einen Ausstieg wünschen, sei dahingestellt – und ist möglicherweise Teil der Erklärung dafür, weshalb die wenigen überhaupt bestehenden Hilfen selten von Jungen und Männern in Anspruch genommen werden. Wer im Zuge der notwendigen Kritik an patriarchalen Gesellschafts- und Organisationsstrukturen anderen ihre Geschlechtsidentitäten abspricht oder ihnen ohne Evidenz dafür den Wunsch zum Widerstand gegen diese Strukturen abspricht, trägt dazu bei, sie zu reproduzieren. Beim Kontext ritueller Gewalt handelt es sich um das womöglich extremste Beispiel geschlechtsbezogener Zuschreibungen. Die einzelnen Problempunkte, die zur scheinbaren Nichtexistenz ausstiegswilliger Jungen und Männer führen, tauchen allerdings im Zusammenhang mit diversen Tatkontexten auf: Nach wie vor sehen sich Jungen und Männer nach sexualisierten Gewalterfahrungen möglicherweise mit Zuschreibungen konfrontiert, die sie aus der Position ehemaliger Gewaltopfer in die Position potenzieller Gewalttäter*innen unterschiedlicher Art zu verschieben drohen. Welche Auswirkung gerade die Externalisierungserwartungen an Jungen oder die Umdeutung dieser Bewältigungsstrategie auf die Zuweisung der Jungen zu bestimmten Unterstützungsformen oder Settings bei notwendigen Fremdunterbringen hat, bedarf noch der Untersuchung. Es ist anzunehmen, dass sich die bevorzugte Form der Fremdunterbringung je nachdem unterscheidet, ob männliche Gewaltopfer vorrangig als Risiko oder als Gewaltopfer wahrgenommen werden. Damit würde sich die Unterbringung auch dahin gehend unterscheiden, welcher Stellenwert dem Umgang mit bisherigen und dem Schutz der Jungen vor erneuten Gewalterfahrungen in der Institution beigemessen wird. Um derartige Mechanismen zu verhindern, müssen Mitarbeiter*innen von Jugendhilfestrukturen über das dazu notwendige Wissen und die zum Erlangen dieses Wissens nötigen zeitlichen Ressourcen verfügen.
Für Männer können die Zuschreibungen bedeuten, sich beruflichen und sozialen Nachteilen ausgesetzt zu sehen: Männer, die selbst mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, erleben möglicherweise den vorauseilenden Verdacht durch Arbeitgeber*innen und Kolleg*innen sowie Eltern und die Kinder und Jugendlichen selbst, wenn sie ihre Erfahrungen nicht nach Kräften verheimlichen. Wird ein solcher Verdacht zu Unrecht geäußert, findet sich der von falschen Anschuldigungen Betroffene oft in einer Spirale des Gegenwindes wieder, die eine zukünftige, konstruktive Zusammenarbeit unmöglich macht. Eine weitere Schwierigkeit bringt mit sich, dass das ehemalige Opfer sexualisierter Gewalt möglicherweise ein Arbeitsfeld gewählt hat, das dem eigenen Tatort nahesteht oder ähnelt. Hier kann die (unerwartete) Konfrontation mit eigenen, nicht bewältigten Erfahrungen zur beruflichen Handlungsfähigkeit oder dem Verlust von professioneller Objektivität bei der Betrachtung eines Kinderschutzfalles führen. Diesem Phänomen haben Arbeitgeber*innen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen dringend entgegenzuwirken, indem ein wertschätzender und geschützter Umgang mit ehemaligen Opfern sexualisierter Gewalt gewollt und gelebt wird, die ihre Gewalterfahrungen reflektiert haben. Entscheidet sich ein Mensch dazu, seine eigene Gewalterfahrung gegenüber Vorgesetzten, Kolleg*innen und Klientin*innen sowie den Erziehungsberechtigten Minderjähriger offen zu thematisieren, geht er damit ein hohes Risiko der Stigmatisierung ein. Erfährt er hier jedoch Unterstützung und angemessene Sensibilität vonseiten der Führungsebene, kann das Team um einen wertvollen „Experten mit eigenem Erfahrungswissen“ bereichert werden und dadurch das Potenzial einer Fachkraft mit unschätzbarem Wert für Kinder und Jugendliche entfaltet werden. Solange jedoch die beteiligten Professionen (und die hinter ihnen stehenden Wissenschaften) keine bis zu den einzelnen Arbeitgeber*innen in der Praxis vordringende Aufarbeitung eigener gewaltbegünstigender Strukturen und Handlungen vornehmen, dringt im besseren Fall „nur“ Präventionswissen in die Praxis vor. Reflektierte Positionen gegenüber männlichen (ehemaligen) Opfern unterschiedlichen Alters sind aber erst dann flächendeckend zu erwarten, wenn professionelles Handeln und die von der Profession und den hinter ihr stehenden Wissenschaften gedeckten sexualisierten Gewalthandlungen kontextualisiert worden sind (vgl. Wazlawik und Christmann 2018). Bis dahin können eigene Mitarbeitende Stereotypisierungen auch in Bezug auf ihre professionelle Handlungsfähigkeit ausgesetzt sein. Diesen Stereotypisierungen kann und muss bereits in Lehrplänen und Curricula der Ausbildungen und Studiengänge pädagogischer Fachkräfte und Fachkräften der Gesundheitsversorgung begegnet werden. Eine Thematisierung der (Lebens-)Gefahr sexualisierter Gewalt kann kollegiale Barrieren abbauen und das Ansprechen von Verdachtsfällen sowie „komischen Bauchgefühlen“ erleichtern und professionalisieren. Wer in Regionen arbeitet, in denen Hilfestrukturen im psychosozialen Bereich durch die Arbeitgeber*innen angeboten werden, kann diese Unterstützung nicht in Anspruch nehmen und sich gleichzeitig sicher sein, dass Arbeitgeber*innen nichts davon erfahren. Wer die Zuschreibungen bereits kennt oder nach kurzer Recherche entdeckt, wird möglicherweise auch in Partner*innenschaften einer Aufdeckung ausweichen. In diesen beiden Fällen sind Unterstützungsangebote notwendig, die Männer weder zu Risiken stilisieren noch sie auf eine Opferrolle reduzieren. Hier ist ein Ausbau der niedrigschwelligen Hilfen wie der unabhängigen Fachberatungsstellen, die explizit (auch) Jungen und Männer adressieren, sinnvoll. Kavemann, Nagel und Hertlein (2016) konstatieren in Bezug auf Fachberatungsstellen allerdings gravierende Versorgungslücken, die langfristig behoben werden müssen. Eine kurzfristige Verbesserung der Situation mit Modellprojekten, die aufgrund der begrenzten Laufzeit keinen dauerhaften Aufbau von Personalstellen ermöglichen und parallel zur Tätigkeit bereits die Bemühung um Anschlussfinanzierung erfordern, sind keine Lösung.
3 Erwartungen an Opfer
Abseits der gefährdungsbezogenen Zuschreibungen werden Jungen und Männer mit gesellschaftlichen Erwartungen konfrontiert, die geschlechtsunabhängig an Personen mit sexualisierten Gewalterfahrungen gerichtet werden. (vgl. Schlingmann 2018) Die Annahmen, dass alle ehemaligen Opfer für den Rest ihres Lebens ge-/beschädigt seien und Gewaltfolgen immer einen Krankheitswert erhalten und als solche therapiert werden müssen, kollidieren generell mit heterogenen Lebensrealitäten ehemaliger Opfer: Sexualisierte Gewalt ist eine Gewalterfahrung, die diejenigen verändert, denen sie zugefügt wird. Ähnlich wie bei allen anderen Erfahrungen, die die persönliche Integrität angreifen, kann die Gewalterfahrung im Lebensverlauf aber von denen, die sie gemacht haben, immer wieder neu eingeordnet und bewertet werden. (vgl. Sanyal 2016) Daran, dass jemandem sexualisierte Gewalt und damit ein Unrecht angetan worden ist, ändert sich nichts. Daran, wie und ob die Person unter den Folgen leidet, kann sich vieles ändern – Folgen bleiben, Beeinträchtigungen nicht zwingend. Damit das möglich ist, müssen Menschen aber die für sie passenden Formen der Unterstützung in Anspruch nehmen und auf unpassende verzichten können.
Mit der passenden Unterstützung verbunden ist die Notwendigkeit, die Versorgung auch Erwachsener von der Vergabe psychiatrischer Diagnosen loszulösen. Es muss möglich sein, Unterstützung nach einem Angriff auf die eigene Menschenwürde in Anspruch zu nehmen, ohne sich dafür als krank beschreiben zu lassen und damit die Stigmatisierungen in Kauf zu nehmen, die mit psychiatrischen Diagnosen einhergehen (vgl. Rüsch 2005). In diversen Berufsfeldern wird offizielle psychische Gesundheit, also das Nichtvorliegen psychiatrischer Diagnosen, formell oder informell vorausgesetzt. Angesichts der Bedingungen, unter denen viele Menschen leben und arbeiten, ist diese Voraussetzung absurd (vgl. Brenssell 2014). In Anbetracht der Häufigkeit, die psychische Zustände, denen Krankheitswert zugeschrieben wird, in der Bevölkerung haben (vgl. Wittchen et al. 2012), dürfte die einzige Folge der unreflektierten Annahme, wer professionell tätig sei, dürfe keine psychischen Schwierigkeiten haben, sein, dass die Menschen mit entsprechenden Schwierigkeiten sich keine – oder keine an Diagnosen geknüpfte Hilfe – holen. Es ist ähnlich absurd, von aufgrund der Gewalterfahrung bereits marginalisierten Menschen zu erwarten, auch dieser Stigmatisierung psychiatrisch Diagnostizierter bei jeder sich bietenden Gelegenheit entgegenzutreten. Derzeit sind Fachberatungsangebote und Selbsthilfeformate als Unterstützung ohne ICD-Codes zu nennen. Damit handelt es sich um zwei Angebote, von denen das erstere sich durch die bereits erwähnten Ressourcenmängel ausweist, während das letztere häufig auf reinem Engagement der Teilnehmenden basiert und ihm vonseiten der Psychotherapie häufig noch Argwohn entgegengebracht wird.
Ebenso muss es möglich sein, dass diejenigen, die mit Gewaltfolgen leben, die sie als krankheitswertig sehen, die für sie geeignete Behandlung nutzen können – in der für sie passenden Form und Dauer. Der Trend zu Kurzzeittherapien und der schnellen Krisenversorgung von ehemaligen Opfern sexualisierter Gewalt in psychiatrischen Institutsambulanzen macht die Auseinandersetzung mit und Neuverortung der Gewalterfahrungen in der eigenen Biografie und ihren Folgen schwer bis unmöglich (vgl. Brenssell und Hartmann 2017). Der dazu notwendige Raum sollte von den Krankenversicherungen zur Verfügung gestellt werden. Das sozialstaatliche Gesundheitswesen folgt neben anderen Strukturprinzipien dem Solidaritätsprinzip. (vgl. Klinger 2016) Dieses Prinzip dadurch auszuhöhlen, dass Menschen die adäquate Hilfe versagt oder erst nach die Ressourcen aller Beteiligten strapazierenden Verfahren gewährleistet wird, kann für Menschen mit Gewalterfahrung bedeuten, tatsächlich krank zu bleiben – mit dem Wissen darum, dass ihr Zustand verbesserbar wäre. In inadäquaten Interventionen bleibt kein Raum, sich mit der Gewalt so zu beschäftigen, dass sie als (ein) auslösendes Moment aktueller Probleme erkannt, benannt und ihre Wirkmächtigkeit auf die eigene Gegenwart und Zukunft verändert werden kann. Wenn Menschen gezwungen sind, sich aufgrund unpassender Hilfen permanent um das eigene Überleben zu kümmern, bleiben ihre Handlungsmöglichkeiten in Hinblick darauf, Solidarität zu (er)leben und Unterstützung zu finden, die ihnen Reflexionsräume schafft, beschränkt (vgl. Brenssell und Hartmann 2017; Rosenblatt 2017). Rosenblatt (2017) arbeitet aus, wie materielle und soziale Zwangslagen im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt, Zuschreibungen im Zusammenhang mit der Psychiatrisierung Gewalterfahrener und die Erwartungen an (ehemalige) Opfer zu einer Fortsetzung sozialer und ökonomischer Prekarisierung führen. Um den Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Formen prekärer Lebenssituationen Gewalterfahrener und sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige zu analysieren, muss die derzeit gesellschaftlich akzeptierte vereinfachte Gleichung „sexualisierte Gewalterfahrung = psychisch krank = psychiatrisch behandlungsbedürftig + in allen Lebensbereichen handlungsunfähig“ überwunden werden. Andernfalls wird die Rolle der psychosozialen und der medizinisch dominierten Hilfesysteme dabei, Prekarisierungen herbeizuführen und aufrechtzuerhalten, verschleiert.
Zum jetzigen Zeitpunkt erhalten unterschiedliche Akteur*innen noch Gratifikationen dafür, die oben genannten Zuschreibungen der lebenslangen Schädigung und der Gewaltfolgen von unbedingtem Krankheitswert zu verfestigen. Ob es um die Finanzierung einer Entwicklung kostengünstiger Interventionen, die Begründung der nächsten Projektförderung oder die möglichst dramatische mediale Darstellung eines „Falls“ geht: Die Vereinfachung hilft Medien, Wissenschaft und Professionellen kurz- oder mittelfristig dabei, über Publikationen und vorübergehende Finanzierungssicherheit ihre tätigkeitsbezogenen Ziele zu erreichen. Dass dabei im besseren Fall auch das inhaltliche Ziel besteht, mithilfe der eigenen Arbeit langfristig den Menschen zu helfen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, ist anzunehmen. Nichtsdestotrotz schaden die Vereinfachungen genau dieser Personengruppe. Die respektvolle Teilhabe von Menschen mit Gewalterfahrung an sie betreffenden Tätigkeiten ist dagegen mit höherem Ressourceneinsatz verbunden und wird damit im Zweifelsfall negativ sanktioniert. Besonders im Bereich der Gesundheitsversorgung und -forschung kann man sich fragen, wann die Zugänglichkeit und langfristige Wirksamkeit von Hilfen sowie ihre strukturelle Voraussetzung in den Mittelpunkt des Interesses rücken (vgl. Stern, Wirth und Holler2017; Stern 2018). Nachdem die schnelle Zuschreibung von unbedingten Folgeschäden mit Krankheitswert sich derart oft mit deren langer Halbwertszeit verbindet, stellt sich aber zuerst die Frage, welcher Voraussetzungen es bedarf, damit Entscheidungsträger*innen aus Gesundheits- und Sozialpolitik, Forschungsförderung und Gesundheitsversorgung Nachhaltigkeit als logische Notwendigkeit überhaupt fokussieren.
Infolge der Aufdeckungsprozesse wurde unter anderem mit dem Ziel, ehemaligen Opfern schnell die für sie individuell hilfreiche Unterstützung zukommen zu lassen, das ergänzende Hilfesystem (EHS) über den Fonds sexueller Missbrauch eingerichtet (vgl. BMFSFJ 2019a). Das EHS sollte nicht nur Leistungen umfassen, die Heilbehandlungen abdecken, sondern auch Leistungen, die Menschen unabhängig von einem Erkranktenstatus die Teilhabe in unterschiedlichen Bereichen des Alltags (wieder-)ermöglichen. Leistungen zur Krankenbehandlung und zur Teilhabe liegen in unserer Gesellschaft ebenso wie Entschädigungsleistungen für Personen, die der Staat nicht vor Gewalt hat schützen können, in klaren Zuständigkeiten. Da hier Verbesserungen – wenn überhaupt – nicht in naher Zukunft zu erwarten gewesen sind, sollte das EHS die Lücken füllen. In der Praxis konnte das EHS diesem Anspruch bisher häufig nicht gerecht werden. Stattdessen erleben viele Menschen mit sexualisierten Gewalterfahrungen eine Wiederholung der strukturellen Gewalt in Form von verschleppter oder nicht zugänglicher Unterstützung, die sie bereits aus den Systemen kennen, deren Unzulänglichkeiten das EHS ausgleichen sollte (vgl. BMFSFJ 2019b; Claus 2018). Durch die Nachrangigkeit der EHS-Leistungen werden ehemalige Opfer je nach gewünschter Unterstützung zudem immer wieder in Konfrontationen mit diesen individuell unzulänglichen Systemen gedrängt. In anderen Fällen wird erwartet, dass Menschen mit sexualisierter Gewalterfahrung in z. T. jahrelange Vorleistungen gehen können. Auf der einen Seite ist das EHS besser als nichts. Auf der anderen Seite reproduziert es genau die Ungerechtigkeiten, denen es vorbeugen sollte, wenn sich z. B. durch die verschleppte Bearbeitung von Anträgen, Anfragen oder Leistungszusagen ehemalige Opfer in konkreten ökonomischen Zwangslagen oder jahrelangen Warteschleifen wiederfinden. Dass im ersten Anlauf bei der Schaffung neuer Unterstützungsformate Fehler geschehen, ist nur zu erwarten. Diese Fehler dann aber nicht umgehend zu beheben, auch wenn diese Behebung ressourcenintensiver ausfällt als erhofft, sondern darauf zu setzen, dass das Interesse abebbt, zeugt nicht von Weitsicht.
Positiv ist, dass bestimmte Akteur*innen im Themenfeld inzwischen gezielt versuchen, Menschen mit sexualisierter Gewalterfahrung in Entscheidungsprozesse einzubinden. Dass beispielsweise die Förderlinien zu sexualisierter Gewalt in pädagogischen Kontexten explizit die Förderung partizipativer Forschungsvorhaben vorsehen, ist ein deutlicher Fortschritt (vgl. BMBF 2019a). Die Erarbeitung und Bereitstellung ethischer Standards zur Forschung mit ehemaligen Opfern sexualisierter Gewalt unter anderen unter der Ägide des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ist ein wichtiger Baustein weg von der ökonomisierten Einfachheit der Opferzuschreibungen hin zu einer Beteiligung, die Menschen mit Gewalterfahrung Aktions- und Entscheidungsräume zugesteht (vgl. Poelchau et al. 2018; Bahls et al. 2018). Wenn trotzdem unter den Projekten der Förderlinien partizipative Designs die Ausnahme darstellen und unter ihnen Partizipation von Gewalterfahrenen und nicht ausschließlich Praktiker*innen noch einmal eine Besonderheit darstellt (vgl. BMBF 2019a), funktioniert die Umsetzung der ursprünglich vorgesehenen Verbesserung der wissenschaftlichen Praxis offenbar (noch) nicht. Bei einer weiteren Akteurin im Feld, der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs (UKASK), war lange ein ähnliches Problem zu beobachten, obwohl hier von freieren Gestaltungsmöglichkeiten als bei den Ausschreibungen des BMBF auszugehen ist (vgl. UKASK 2016). Im Jahr 2019 wurde dafür nachgeholt, was bei der ursprünglichen Zusammensetzung der Kommission nicht geschehen ist: Eine vakante Position in der Kommission wurde mit jemandem nachbesetzt, der selbst sexualisierte Gewalt erlebt hat (vgl. AS UBSKM 2019). In Bezug auf Forschung zu sexualisierter Gewalt (und dem Leben mit der Erfahrung) scheinen jedenfalls bloße Gelegenheiten nicht zu reichen. Während erwachsene Menschen mit sexualisierten Gewalterfahrungen in der Förderlinie „Pädagogische Kontexte“ nur im Ausnahmefall Zielgruppen waren, stellten sie in nicht partizipativen Projekten der gewaltfolgenbezogenen Förderlinie eine beliebte Zielgruppe dar – vornehmlich als psychisch Erkrankte, die wahlweise therapiert werden sollten oder transgenerationale Gewaltfolgen an ihre Kinder weitergeben (vgl. BMBF 2019b). Offenbar brauchen Forscher*innen im Bereich sexualisierter Gewalt zusätzliche Anreize, um eine Welt jenseits von Prävention und Psychiatrie wahrzunehmen und die strukturell (und oft genug auch physisch) durch die menschenbezogenen Wissenschaften ausgeübte Gewalt weit genug zu reflektieren, um partizipativer Forschung einen höheren Stellenwert beizumessen. Alternativ müssen Menschen mit Gewalterfahrung darauf warten, dass die nächste Generation von Forschungsförderung und Wissenschaftler*innen sich nicht damit zufriedengibt, überhaupt eine Forschungslandschaft ins Leben gerufen zu haben, sondern darauf, dass diese Landschaft hinreichend sensibel umgestaltet werden kann. Allen guten Intentionen zum Trotz zementiert bis dahin den Status quo, wer in Publikationen gleich welcher Art undifferenziert von ausnahmslosen lebenslangen Folgeschäden sexualisierter Gewalt schreibt oder mit dem Verweis auf die Vorteile schneller Arbeit die Partizipation ehemaliger Opfer absichtlich ausklammert.
Der Status quo der Zuschreibungen an (ehemalige) Opfer sexualisierter Gewalt bedeutet eine Zuschreibung von Passivität: Personen sind lebenslang (krankheitswertig) beschädigt und damit nicht mehr so leistungsfähig wie andere. In einer Leistungsgesellschaft sind solche Zuschreibungen hochproblematisch (vgl. Brenssell und Hartmann 2017). Für Jungen und Männer bedeuten sie zudem einen Bruch mit den anerkannten Bildern von Männlichkeit, die (s. o.) Verletzlichkeit und Verletztheit verbieten und Leistungsfähigkeit vorschreiben. Stattdessen werden „Männern (…) in den vorherrschenden Männlichkeitsbildern bestimmte Hilfsmittel angeboten, mit psychischen Problemen wie Selbstzweifeln oder Versagensängsten umzugehen“ (Schlingmann 2018, S. 267). Bei diesen Hilfsmitteln handelt es sich nach Schlingmann (2018) um unterschiedliche Rauschmittel, deren (übermäßiger) Konsum mit gesellschaftlich geteilten Männlichkeitsvorstellungen konform geht. Damit erfüllt sich die Zuschreibung von (Alkohol-)Sucht als vermeintlich typischer Gewaltfolge (vgl. Nitsch 2009). Allerdings trifft die Zuschreibung nicht deshalb zu, weil Jungen und Männer „nun mal so sind“ – sondern deshalb, weil die Gesellschaft Jungen und Männern neben der stereotypen Opferrolle auf Lebenszeit in Verbindung mit Täterschaftskonnotationen einerseits und dem ebenso stereotypen Bild idealer Männlichkeit nichts anbietet (vgl. Schlingmann 2018).
Eine andere, noch wenig beachtete Form der Kompensation, die Männern mit Gewalterfahrung nicht nur die Distanzierung von Verletzlichkeit erlaubt, sondern sie auch das Ideal der vermeintlich männlichen Leistungsfähigkeit erfüllen lässt, ist übermäßiges Arbeiten: In einer Leistungsgesellschaft wird übermäßiges Arbeiten nicht unbedingt finanziell adäquat belohnt, aber wer viel arbeitet, kann mit sozialer Anerkennung rechnen4. Je nach Tätigkeit kann dazu der Aspekt finanzieller Absicherung kommen, der Männern, die in Abhängigkeitsverhältnissen sexualisierte Gewalt erlebt haben, zusätzliche Beruhigung bietet. Im Gegensatz zum übermäßigen Alkoholkonsum, der spätestens bei der ersten Volltrunkenheit in unpassendem Rahmen unangenehm auffällt, bestätigt übermäßiges Arbeiten das gesellschaftliche Ideal männlicher Selbstkontrolle und Rücksichtslosigkeit gegenüber den eigenen Bedürfnissen. Ausgebranntheit ist zudem gerade in den Berufsfeldern, in denen Männer besonders dem Risiko von Täterschaftskonnotationen ausgesetzt sind, nicht auffällig.
Da der Einbruch der Leistungsfähigkeit dem entgeschlechtlichten ebenso wie dem risikofokussierenden Opferstereotyp entgegensteht, können sich Männer damit noch deutlicher als über die Sucht von Zuschreibungen an Gewalterfahrene distanzieren. Dabei zahlen sie wie alle anderen, die Schul- oder Arbeitsleistung als Bewältigungsstrategie nutzen (müssen), bisweilen den Preis, dass ihre Gewalterfahrungen nicht mehr ernst genommen werden: Während schulischer Leistungsabfall relativ flächendeckend als Hinweis auf u. a. sexualisierte Gewalt betrachtet wird, erleben Erwachsene bisweilen, dass ihnen die Schwere von Gewaltfolgen aufgrund ihrer Ausbildungs- oder Arbeitsfähigkeit abgesprochen wird – oder die Fähigkeit zu einer Ausbildung aufgrund der Gewaltfolgen. Dass Erwachsenen nach wie vor deshalb Hilfen versagt bleiben können, weil Arbeitsleistung in unserer Gesellschaft einen derart hohen Stellenwert genießt, ist hochproblematisch (vgl. BTHG). In einer Zeit, in der mit der „Alternative für Deutschland“ eine Partei mit faschistischen Mitgliedern eine Kleine Anfrage zur volkswirtschaftlichen Nützlichkeit psychisch Erkrankter stellt (vgl. Bühring 2019), muss der Stellenwert von Arbeit und Arbeitsleistung in einer demokratischen Gesellschaft, die der Menschenwürde – und nicht der Leistungsfähigkeit – in ihrer Verfassung höchste Priorität einräumt (Art. 1 GG), hinterfragt werden. Auch knapp zehn Jahre nach der Aufdeckungswelle im Jahr 2010 ist nicht festzustellen, dass Leistungsfähigkeit als Marker in Bezug auf sexualisierte Gewalt und ihre Folgen an Relevanz verloren hat. Dabei hätte die gesellschaftliche Bereitschaft, nach mehr als zwanzig Jahren allgemeinen Desinteresses ausgerechnet den dann gehörten Gewalterfahrenen die angebrachte Aufmerksamkeit zu widmen, die entsprechenden Fragen aufwerfen können.
4 Angegriffene Eliten
Ein elitärer Ruf war den Bildungseinrichtungen zu eigen, die 2010 im Licht der Öffentlichkeit standen. Hier waren Organisationen Tatorte – den Bemühungen u. a. der katholischen Kirche zum Trotz leichter zu fassen in ihren Grenzen und personellen Zugehörigkeiten als eine vergleichbare Anzahl von einzelnen Familien. Hier war die Bildungselite – auf beiden Seiten. Vielleicht hat diese Kombination endlich eine Reaktion ermöglicht, die den 2010 Sprechenden und vielen anderen vorab lange versagt geblieben ist: Wenn vorwiegend sehr gebildete, eloquente Männer gemeinsam von sexualisiertem Machtmissbrauch durch vorwiegend gebildete, eloquente Männer berichten, die an elitären Organisationen tätig sind oder waren, fällt die Distanzierung Menschen mit hohem sozialen Status schwerer. Die vermeintliche „Andersartigkeit“ von Strukturen, in denen sexualisierte Gewalt ausgeübt wird, lieferte 2010 keine Ausrede mehr dafür, sich vom Thema abzuwenden. Allerdings dürfte das auch deshalb unmöglich gewesen sein, weil Medienvertreter*innen aufmerksam geblieben sind und viele von denen, die Gewalt erfahren hatten, bereit waren, sich den Reaktionen der Gesellschaft und der Täter*innenorganisationen wiederholt und langfristig auszusetzen. Menschen mit sexualisierten Gewalterfahrungen konnten 2010 feststellen, dass unterschiedliche Funktionsträger*innen auch aus der Bundespolitik öffentlich Solidarität mit ehemaligen Opfern demonstrieren.
Dass dabei gleichzeitig eine bestimmte Gruppe ehemaliger Opfer nicht für alle ehemaligen Opfer und eine Gruppe von Männern nicht repräsentativ für alle Männer sein können, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, liegt auf der Hand. Dass 2010 vergleichsweise privilegierte Männer Gehör gefunden haben, war offenbar Voraussetzung dafür, dass überhaupt Konsequenzen folgen. Und seitdem? Ressourcen und Privilegien einerseits und Marginalisierungen andererseits entscheiden darüber, welche Bewältigungsstrategien Menschen nach sexualisierten Gewalterfahrungen zur Verfügung stehen: Manchen Personen erlauben ihre Lebensumstände, von der Umwelt relativ ungestört für Monate oder Jahre in persönliche Aufarbeitungsprozesse zu gehen. Andere haben private oder berufliche Verpflichtungen, die es ihnen verunmöglichen, auch nur einige Tage am Stück in die innere Auseinandersetzung mit dem Erlebten zu gehen. Wer zwischen Nachweispflichten und dem unsichtbaren Druck von Sanktionsdrohungen gegenüber Ämtern und Agenturen lebt, hat es deutlich schwerer, den notwendigen Raum zu finden, als eine Person, die sich keine Gedanken um die Sicherheit der Wohnung oder die Verfügbarkeit von Lebensmitteln und Medikamenten auch am Monatsende machen muss.
Es gibt Menschen, die in Abhängigkeitsverhältnissen von ihren Täter*innen gefangen sind ebenso wie die, die vor den Täter*innen auf der Flucht sind, und Personen, die in totalen Institutionen unter mehr oder weniger vollständiger Fremdbestimmtheit leben (vgl. Goffman 1973). Lebenssituationen bestimmen mit, welche Unterstützung verfügbar ist. Wer es sich leisten kann, hunderte Kilometer zur nächsten Fachberatungsstelle für Jungen und Männer zu fahren, die Räumlichkeiten zu betreten und sich mit den Mitarbeitenden zu verständigen, kann eins der niedrigschwelligsten Unterstützungformate nutzen. Wer im ALGII-Bezug oder von (Erwerbsunfähigen-)Rente lebt, kommt dort aus finanziellen Gründen vermutlich nicht oder nur in Ausnahmefällen an, wer auf bestimmte Formen von Barrierefreiheit angewiesen ist, vielleicht nicht hinein, falls er den Weg zurücklegen konnte. Und wer keine der verfügbaren Sprachen spricht, kann sich nicht verständigen. Das Gleiche gilt für ambulante Psychotherapie als Unterstützung, bei der für Personen mit Fluchterfahrung durch die gesetzlichen Sonderregelungen zur Gesundheitsversorgung die Auswahl zusätzlich eingeschränkt ist.
Wenn Menschen zu bereits marginalisierten Bevölkerungsgruppen gehören, besteht die Möglichkeit, dass sie sexualisierte Gewalt in Verbindung mit dieser Marginalisierung erleben. Zusätzlich zu dem eingangs genannten Beispiel von trans* Minderjährigen sei hier beispielhaft auf die Sexualisierung hingewiesen, der sich von Rassismus betroffene Menschen häufig ausgesetzt sehen. Neben der sexualisierenden Exotisierung von Personen of Color wird sexualisierte Gewalt an ihnen durch nicht rassifizierte (weiße) Personen rassistisch gerechtfertigt: „(Schwarzen Menschen) gegenüber gibt es weniger Hemmungen, Intimitätsgrenzen zu überschreiten“ (Dos Santos Pintos o. J., S. 181). Diese rassistische Objektivierung trifft auch Minderjährige (vgl. ebd.). Während rassistische Sexualisierung einerseits der Relativierung sexualisierter Gewalt dient, erfahren Jungen und Männer of Color andererseits rassistische Zuschreibungen von Täterschaft (vgl. ebd.; Plümecke und Wilopo 2019). Die rassistische Sexualisierung von Männlichkeiten hat dazu geführt, dass vor kurzer Zeit mehrere Verbünde der Fachberatungsstellen zu sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt eine gemeinsame Stellungnahme gegen die rassistisch motivierte Instrumentalisierung sexualisierter Gewalt durch Rechtsextreme veröffentlicht haben (vgl. bff e. V. et al. 2019). Für Jungen und Männer, die Opfer sexualisierter Gewalt gewesen sind und die eine Behinderung hatten oder haben, die (antimuslimischem) Rassismus, Antisemitismus oder anderen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (vgl. Heitmeyer und Mansel 2008) während der Gewalt oder heute ausgesetzt gewesen sind, finden sich kaum Repräsentanten. Das ist in mehrfacher Hinsicht veränderungsbedürftig: Für Jungen und Männer, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, kann aus der relativen Homogenität der öffentlich wahrgenommenen Männlichkeiten die Schwierigkeit entstehen, ihre Erlebnisse als sexualisierte Gewalt einordnen zu können (vgl. Schlingmann 2018). Damit jenseits dieser und der dann nicht in Form von Personen wahrnehmbaren, aber schriftlich immer wieder „in Abwesenheit“ hergestellten Opferschaftszuschreibungen Männlichkeit und Gewalterfahrung zusammengedacht werden können, braucht es die wahrnehmbare Vielfalt. Wenn nicht gezielt auf deren Abbildung geachtet wird, werden Zusammenhänge zwischen verschiedenen Formen und Abfolgen von Gewalt in unserer Gesellschaft unsichtbar: Wer sich jenseits persönlicher Aufarbeitung „ausschließlich“ mit sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige befassen möchte und dabei (aus welchen Gründen auch immer) die gesellschaftlichen Strukturen außen vor lässt, in denen sie Täter*innen möglich ist, kann weder ehemaligen Opfern noch Präventionsbestrebungen gerecht werden. Geschlechtsbezogene Marginalisierungen auszublenden bedeutet beispielsweise in der Konsequenz, die Zusammenhänge zwischen Trans*- und Inter*feindlichkeit, hegemonialer Männlichkeit, Sexismus und sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige nicht mehr zu sehen. Rassismus und kolonialistisches Gedankengut auszublenden fällt weißen Personen leicht. Ebenso fällt es nie von Obdachlosigkeit bedrohten Menschen leichter als anderen, die Auswirkungen extremer Armut auf Lebensrealitäten Minderjähriger und ehemaliger Opfer zu ignorieren oder sich auf die Behauptung zurückzuziehen, dass an solchen Situationen jede*r selbst die Schuld trage (vgl. Andresen 2018; Rosenblatt 2017).
Ein beschämendes Beispiel aus den letzten zehn Jahren ist der Umgang mit den ehemaligen Heimkindern aus der DDR: Diejenigen, die in der DDR in Fremdunterbringungen, in Heimen, Krankenhäusern und Jugendwerkhöfen sexualisierte Gewalt erlebt haben und/oder dort untergebracht worden sind, nachdem sie bereits in anderen Kontexten zu Opfern geworden waren, werden regelmäßig direkt (etwa durch rechtliche Exklusion) oder indirekt (z. B. durch die Etablierung von Zugangsbarrieren, die für manche ehemalige Opfer staatlich getragener Gewalt nicht zu überwinden sind) von Unterstützungsleistungen ausgeschlossen (vgl. OEG, Thalheim 2018). Da beispielsweise der Tatkontext häufig mit extremer körperlicher Ausbeutung z. B. über Zwangsarbeit, erzwungene extreme Bewegung oder Medikamentenversuche in Kombination mit gleichzeitig eingeschränkter oder versagter Gesundheitsversorgung kombiniert gewesen ist, finden sich viele ehemalige Opfer in einer Art Teufelskreis wieder: Sie müssen mit stark begrenzten gesundheitlichen Ressourcen die notwendige Mehrarbeit leisten, um eine formale Anerkennung der Gesundheitsschäden als dauerhaft zu erreichen, ohne die sie keinen Anspruch auf Ausgleichsleistungen dieser Gesundheitsschäden haben. Formale Anerkennungen von u. a. Gesundheitsschäden zu erreichen, ist allerdings ressourcenintensiv in Hinblick auf die notwendige Zeit, Recherchen zum Zweck zutreffender Angaben und das Einholen von Nachweisen. Diese Informationen überhaupt zu erlangen, kann nach dem Wechsel der Staatsform kompliziert sein, und sie müssen Ämtern und Behörden mitgeteilt werden, die im staatlichen Auftrag handeln, was für viele ehemalige Opfer der DDR-Heimerziehung eine zusätzliche Hürde darstellt (vgl. OEG, Thalheim 2018). Dem Umstand, dass hier z. B. gesundheitsbezogene Marginalisierungen wirksam werden, von denen andere ehemalige Opfer häufig nicht betroffen sind, muss Rechnung getragen werden – was seit 2010 immer wieder versäumt worden ist. Stattdessen geraten ehemalige DDR-Heimkinder schnell aus dem Fokus, selbst dann, wenn es um sexualisierte Gewalt in Institutionen geht (vgl. ebd.).
Mit dem Ergebnis solcher Ausblendungen bleiben die gesellschaftlichen Strukturen unangetastet, in denen sexualisierte Gewalt stattfindet, gemeinsam nutzbare Ressourcen gegen Marginalisierungen gehen verloren und Unterstützungsbestrebungen erreichen ehemalige Opfer nicht. Wenn der Einsatz gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, müssen wir uns alle davon verabschieden, Marginalisierungen nur deshalb auszublenden, weil wir selbst nicht von ihnen betroffen sind, sondern keine oder nur andere Marginalisierungen erfahren. Das setzt das Eingeständnis sich selbst gegenüber voraus, in bestimmten Dimensionen (als Nichtbehinderte*r, als weiße Person, als immer finanziell abgesicherter Mensch …) anderen gegenüber privilegiert zu sein und diese Privilegien bisher einfach hingenommen zu haben (vgl. Sow 2009). Dieses Eingeständnis ist auch fundamental notwendig, um ehemaligen Opfern in ihren unterschiedlichen Lebenssituationen mit der notwendigen Empathie begegnen zu können: Wer empathisch sein will, muss bereit sein anzuerkennen, dass und wie andere durch Marginalisierungen, die man selbst nicht erlebt, begrenzt werden und eigene Grenzen entwickelt haben, die ohne Empathie nicht geachtet werden können.
5 Etwas verändern
Seit mehr als dreißig Jahren haben Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, versucht, auf diese Gewalt, ihre Voraussetzungen und ihre vielen unterschiedlichen Folgen aufmerksam zu machen. Nachdem 2010 die Erkenntnis einer Handlungsnotwendigkeit Teile der Bundespolitik, der Bevölkerung und gesellschaftlicher Instanzen wie der Wissenschaft erreicht hat, haben unterschiedliche Akteur*innen aus Politik und Gesellschaft versucht, sich für die sinnvollsten Handlungen zu entscheiden. Dafür unabdingbar war und ist, dass ehemalige Opfer an diesen Entscheidungsprozessen und der Ausgestaltung von Veränderungen beteiligt sind.
Ehemalige Opfer aus diversen Kontexten haben einzeln oder in Gruppen das Gespräch mit Entscheidungsträger*innen aus diversen Feldern gesucht und Veränderungen bewirken können. Menschen mit sexualisierten Gewalterfahrungen aus unterschiedlichen Kontexten haben ihre Erfahrungen mit und nach der Gewalt öffentlich gemacht und stellen ihr Wissen zur Verfügung. In unterschiedlichen Organisationen sind Präventionsmaßnahmen unter anderem deshalb als wichtig erkannt worden, weil sich im Anschluss an die von der Öffentlichkeit wahrgenommenen Gewalttaten an Eliteschulen andere ehemalige Opfer an die Öffentlichkeit und ihre früheren Schulen, Heime oder Internate gewandt haben. Berufs- und Hochschulen haben Räume für Lehrveranstaltungen und Tagungen geboten, auf denen Menschen mit Gewalterfahrungen für sich selbst sprechen konnten. Die Fachberatungsstellen, die ihren Ursprung mehrheitlich in der feministischen Selbsthilfe haben, werden in ihrer Kompetenz wahrgenommen und können sich organisieren. Es hat in Deutschland zwei vom Betroffenenrat beim UBSKM ausgerichtete Kongresse von und für Menschen mit sexualisierter Gewalterfahrung gegeben, auf denen Personen miteinander ins Gespräch kommen und sich vernetzen konnten, die vorher allein mit ihren Anliegen waren. Diese Kongresse waren unter anderem aufgrund der Förderung der Bundesregierung möglich, die nach 2010 mit unterschiedlichen Formaten der Beteiligung Gewalterfahrener zu experimentieren begann und sich schließlich für die Installation fester Gremien entschieden hat. Das war und ist wichtig.
Ebenso wichtig ist es aber gleichzeitig, dass all diese Formen des Engagements ehemaliger Opfer sexualisierter Gewalt – einschließlich des Kongressformats – nicht neu sind. Neu ist, dass ihnen bisweilen zugehört wird. Neu ist, dass Teile der Bundesregierung, der professionellen Praxis, der Wissenschaft und anderer Institutionen bemerkt haben, dass das Erfahrungswissen ehemaliger Opfer notwendig ist, um gute Arbeit gegen sexualisierte Gewalt und ihre Folgen leisten zu können und es nicht ausreicht, nur punktuell auf dieses Wissen zurückzugreifen. Was es vorher schon lange gegeben hat, waren Versuche ehemaliger Opfer, in ihren Anliegen gehört zu werden, waren Publikationen und Weblogs, Treffen und Tagungen zum Wissensaustausch und zur aktivistischen Vernetzung sowie Formen der mehr oder weniger langfristigen gegenseitigen Unterstützung. Auch wenn der vorliegende Beitrag für einen Band verfasst worden ist, der ein Jahrzehnt zum Anlass nimmt: Menschen, die sexualisierte Gewalt in ihrer Kindheit erlebt haben, haben sich für politische Veränderungen zugunsten ehemaliger Opfer, nachhaltige Prävention und gegen Stigmatisierungen schon seit Jahrzehnten eingesetzt – professionell, aktivistisch, wissenschaftlich oder auf verschiedenen Wegen parallel (vgl. Schlingmann 2018). Dafür zahlen manche von ihnen heute mindestens den Preis von Altersarmut. Hier reicht wie im Fall der Fachberatungsstellen und ihrer Mitarbeiter*innen eine symbolische Anerkennung für wichtige Arbeit nicht aus. Diesen Menschen, mehrheitlich Frauen, ist nicht damit geholfen, wenn über der Aufdeckungswelle 2010 vergessen oder nur pro forma dankend erwähnt wird, dass das Engagement gegen sexualisierte Gewalt durch ehemalige Opfer schon weiter zurückreicht, und ihr Übergang aus der Erwerbstätigkeit in den Ruhestand findet jetzt und in den kommenden Jahren statt.
Engagement ist unendlich wichtig, kostet aber Zeit, Kraft und Nerven. Wer sich als Person mit sexualisierter Gewalterfahrung zu erkennen gibt, riskiert zusätzlich soziales Kapital und eine zukünftig eher eindimensionale Wahrnehmung der eigenen Person durch andere. Es scheint nach wie vor für viele Menschen schwierig zu sein, neben der Erfahrungsexpertise ehemaliger Opfer auch deren Berufserfahrung und Fachwissen anzunehmen. Besonders bei inhaltlichen Konflikten besteht das Risiko, dass Menschen mit Gewalterfahrung situativ mit ihrer Position auf die Opferrolle mit all ihren Zuschreibungen (inklusive einer unsachlichen Emotionalität beim Zeichen von Ärger) reduziert werden. Je nach Tatkontext und Lebenssituation können sich ehemalige Opfer einfacher öffentlich präsentieren oder müssen dabei Zurückhaltung walten lassen. Ebenfalls abhängig vom Tatkontext und den lokalen Gegebenheiten ist auch, wie gut sich eine Vernetzung mit anderen aus dem gleichen Tatkontext herstellen lässt und wie gut sich in der Folge Ressourcen gemeinsam nutzen lassen. Die aktuelle Lebenssituation von Menschen mit Gewalterfahrung beeinflusst, wie viele Ressourcen für ein Engagement vorhanden sind.
Besonders für mehrfachmarginalisierte Menschen kann es deutlich schwieriger sein, sich öffentlich zu engagieren: Mehrfachmarginalisierte Menschen kostet es möglicherweise deutlich mehr Zeit und Energie, überhaupt zum Ort der geplanten Mitarbeit zu kommen und/oder dort abzuklären, ob er für sie barrierefrei ist. Es kann auch deutlich mehr Ressourcen in Anspruch nehmen, um sich so vorzubereiten, dass ein eigener Input möglich ist: Wer je nach Kontext der Mitarbeit vorher mehr recherchieren und nachlesen muss, um überhaupt mitreden zu können, ist gezwungen, mehr Zeit in die Vorbereitung zu stecken – oder riskiert, mit den eingebrachten Anmerkungen überhört zu werden. Wenn Sie in Ihrem übrigen Alltag Diskriminierungen erleben, werden Sie sich zweimal über eine Teilnahme Gedanken machen, in die Sie (auch) in der Rolle als ehemaliges Opfer gehen, die weitere kleine (oder größere) Abwertungen wahrscheinlicher macht als eine bloße Teilnahme als Fachperson von Berufs wegen. Es wird Gründe haben, weshalb Menschen mit Alltagserfahrungen von Rassismus in Deutschland im Bereich des öffentlichkeitswirksamen Einbezugs von ehemaligen Opfern (nicht: der autonom organisierten Selbstvertretung) unterrepräsentiert sind. Wer im Alltag auf die eine oder andere Form von Barrierefreiheit angewiesen ist, kennt das Ärgernis, permanent selbst ansprechen zu müssen, ob Menschen wie sie*er teilnehmen können und ob es dazu besondere Regelungen gibt, die beachtet werden müssen. Es ist ein Privileg, nicht nachfragen zu müssen (vgl. Grjasnowa 2019). Wenn Menschen beteiligt werden sollen, die bereits Bekanntschaft mit Opferrollen gemacht haben, ist es wichtig, dass sie nicht noch die Frage stellen müssen, ob sie tatsächlich teilnehmen können. Das mag mehr Organisationsaufwand bedeuten, ist aber wichtig5: Sexualisierte Gewalt ist ein Unrecht ungeachtet der Merkmale des Opfers, und eines, bei dem jemand zum Objekt degradiert wird.
Wo keine gezielten Bemühungen stattfinden, Mitarbeit und damit (möglicherweise) den Rahmen zur Partizipation diskriminierungsfrei zu gestalten, können mehrfachmarginalisierte Personengruppen sich und ihre Lebensrealitäten nicht einbringen, und privilegiertere Menschen (mit Gewalterfahrung) werden zu Fürsprecher*innen für andere. Das geschieht dann, obwohl Selbstvertretung anstelle von paternalistischer Fürsprache den Ausgleich dafür darstellt, dass Organisationen und (auch staatliche) Institutionen sich das Erfahrungswissen ehemaliger Opfer zunutze machen und eigenen Entscheidungen damit mehr Legitimität verleihen können. Veränderungen bedürfen der richtigen Rahmenbedingungen. Aus den beiden letztgenannten Gründen ist es ethisch fragwürdig, von Menschen, denen eine wie auch immer geartete Beteiligung angeboten wird, Dankbarkeit für diese Gelegenheit zu erwarten: Von einer Beteiligung profitieren langfristig neben denjenigen, die die inhaltliche Zielgruppe eines Beteiligungskontextes darstellen (Zielgruppen von Forschungsvorhaben, Präventionsmaßnahmen, rechtlichen Verbesserungen etc. …), meist auch diejenigen, die die Möglichkeit anbieten. Wenn Menschen mit Gewalterfahrung dankbar dafür sind, dass sie als Personengruppe endlich ernst genommen werden, ist das völlig berechtigt. Aber es ist keine Auszeichnung für die Gesellschaft. Zwischen Solidarität, die nicht an die Erwartung von Dankbarkeit geknüpft ist, und der Behebung eines Mangelzustands, von der alle profitieren, ist ein Unterschied.
Bei der Einbindung von Menschen mit Gewalterfahrung müssen in Zukunft einige Rahmenbedingungen mehr Berücksichtigung finden, die manchen Akteur*innen aktuell noch nicht präsent genug zu sein scheinen: Wer ein Mitarbeitsformat organisiert, sollte sich vorher Gedanken darüber machen, wie es barrierefrei zugänglich ist, und entsprechende Hinweise und Angebote machen. Das beinhaltet nicht nur die obligatorische Rampe für Rollstuhlnutzer*innen, ausreichend Pausen in der Tagesordnung und die Erlaubnis von Assistenzpersonen oder -hunden, sondern auch sprachliche Zugänglichkeit, rechtliche Zugänglichkeit (Umgang mit amtlich auferlegten Residenzpflichten, Befreiung von der Berufstätigkeit etc.), finanzielle Zugänglichkeit (Fahrtkosten und Aufwandsentschädigungen) und den bereits strukturell eingedachten Schutz bei einer bestehenden Bedrohungslage (muss z. B. jemand die eigene Adresse oder Telefonnummer für Fahrtkostenerstattungen angeben oder gibt es Alternativen?). Teil von Zugänglichkeit ist auch, sich Gedanken zu machen, wie mit Diskriminierungen der Anwesenden untereinander und Machtdemonstrationen gegenüber denen, die (auch) in der Rolle als Gewalterfahrene teilnehmen, umzugehen ist, die im Rahmen von gemeinsamer Arbeit auftreten. Wer sich beruflich und/oder jenseits dessen gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und für den besseren gesellschaftlichen Umgang mit ehemaligen Opfern einsetzt, hat sich bereits mit wenigstens einer Form der Ausnutzung von Macht befasst und weiß um ihre gelegentlich fehlende offenkundige physische Gewaltdimension.
Machtdemonstrationen innerhalb von Beteiligungs- oder Partizipationsformaten können ebenfalls subtiler ablaufen. Das kann etwa geschehen, indem anstelle inhaltlicher Argumentation eigene Jahre an professioneller Praxiserfahrung oder der sonstigen beruflichen Auseinandersetzung mit sexualisierter Gewalt verwendet werden, um Argumente von Personen in der Rolle der Gewalterfahrenheit zu entkräften oder indem deren Äußerungen bezüglich ihrer Emotionalität und nicht ihrer Inhalte hin aufgegriffen werden. Die eigene Anwesenheit in heterogen zusammengesetzten Vorstellungsrunden zu begründen, ist sinnvoll – in diesem Rahmen fünf Minuten lang eine Publikationsliste als Beleg des eigenen Fachwissens vorzustellen, ist problematisch: Es würde für Irritationen sorgen, wenn die Person, die (auch) in der Rolle des*der Gewalterfahrenen dabei ist, den gleichen Zeitraum nutzte, um zur Legitimation des eigenen Erfahrungswissens ähnlich detailliert von der erlebten Gewalt zu berichten. Um tatsächlich das Wissen derer miteinbeziehen zu können, die sich (auch) aus der Rolle der Gewalterfahrenen heraus äußern, ist es sinnvoll, dass derartige – nicht unbedingt absichtsvolle, aber gleichwohl wirksame – Phänomene erkannt und möglichst unterbunden werden. Wichtig ist auch, dass in solchen Formaten nicht eine Person allein (auch) die Perspektive nach sexualisierter Gewalterfahrung einbringen soll: Wenn die Beiträge aus dieser bestimmten Rolle heraus die meiste „Übersetzungsarbeit“ fordern, weil sie als privates Erfahrungswissen neben professionellem Erfahrungswissen und Fachwissen stehen, dessen Einbezug die Norm ist, und im Vergleich zu den Beiträgen anderer am einfachsten entwertet werden können, sollten sich mindestens zwei Personen diese Arbeit teilen können. Selbstverständlich bedeutet die Umsetzung solcher Aspekte einen Mehraufwand – aber sie stellen Bedingungen dar, unter denen tatsächliche Partizipation stattfinden kann. Ebenso bedeutet es mehr Arbeit, selbstständig nach Menschen zu suchen, die bereit sind, sich (auch) in der Rolle der Gewalterfahrenen an geplanten Entwicklungen zu beteiligen, als stattdessen auf Gremien wie den Betroffenenrat beim UBSKM zuzugehen, die einen hohen Bekanntheitsgrad aufweisen. Dass den Betroffenenrat viele Anfragen nach Beteiligung oder Partizipation erreichen, ist fraglos positiv zu vermerken. Gleichzeitig gibt es viele andere Menschen mit Gewalterfahrung, die ihr Erfahrungswissen einbringen möchten und − je nach Rahmenbedingungen − können. Wenn nachhaltige politische Strukturen aufgebaut werden sollen, ist es sinnvoll, auf Landesebene ähnliche Formate wie den Betroffenenrat beim UBSKM anzusiedeln. Einzelne Gremien reichen, wie die letzten Jahre gezeigt haben, zudem nicht aus, um hierarchische Strukturen zu verändern, in denen sich Menschen plötzlich Entscheidungsmacht mit anderen teilen sollen, die nicht Teil dieser Hierarchie sind. Notwendig wäre es, themenspezifische Gremien wie z. B. eine vorrangig von Gewalterfahrenen besetzte Ethikkommission zu Forschungsprojekten zu sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige und ihren Folgen einzurichten und die Partizipation von Menschen mit Gewalterfahrung in bestimmten Fällen verpflichtend zu machen. Dort, wo Organisationen und (Forschungs-)Projekte sich punktuell die Beratung durch oder längerfristig die Mitarbeit von Menschen mit eigener Gewalterfahrung in (auch) dieser Rolle wünschen, ist es empfehlenswert, breiter als nur bei einem Gremium dazu anzufragen. Wer soziale Medien oder Selbsthilfe- und Aktivist*inneninitiativen off- und online in Anfragen einbindet (und dabei die Rahmenbedingungen der angefragten Tätigkeit transparent macht) oder gezielt regionale oder thematisch passende Initiativen der expliziten Selbstvertretung anspricht, kann daran mitwirken, dass Selbstvertretung mehr Menschen offensteht und mehr Lebensrealitäten in die Zusammenarbeit einfließen können. Und diejenigen müssen gehört und ernst genommen werden, die nicht in fest organisierten Strukturen mitarbeiten möchten: Wer Teil einer Organisation geworden ist, übersieht manches. Menschen mit Gewalterfahrung ernst zu nehmen heißt mehr, als nur die ernst zu nehmen, die sich in die Strukturen der Organisation anderer Akteur*innen einpassen möchten.
Mit der Zugänglichkeit von Partizipations- und Beteiligungsformaten für eine größere Gruppe von Menschen mit sexualisierter Gewalterfahrung als bisher sind unterschiedliche Möglichkeiten verknüpft: Neben der stärkeren inhaltlichen Berücksichtigung von unterschiedlichen Lebensrealitäten werden nach außen hin heterogenere Bilder vermittelt – auch von Männlichkeit*. Geschlecht spielt in Bezug auf sexualisierte Gewalt und das Leben mit sexualisierter Gewalterfahrung eine Rolle. Je vielfältiger die Gruppe der Männer ist, die öffentlich sichtbar ist, desto eher bieten sich Jungen und Männern mit sexualisierter Gewalterfahrung Möglichkeiten zur Identifikation, die nicht an bestimmte soziale Privilegien gebunden sind (vgl. Schlingmann 2018). Für diese Jungen und Männer kann ebenso wie für die übrige Gesellschaft das Gewicht des dominanten Bildes von Männlichkeit, das sich genauso wenig mit sexualisierten Gewalt- wie mit Marginalisierungserfahrungen verträgt, geringer werden. Vielleicht besteht dann die Möglichkeit, sich von Gefährder*innen- und Opferzuschreibungen in ihrer Einfachheit zu trennen. Vereinfachungen gehen zu schnell zulasten derer, die sexualisierte Gewalt erfahren haben: Sexualisierte Gewalt und ihre Folgen sind selten unkompliziert. Männlichkeit ist nicht unkompliziert, auch wenn dominante Vorstellungen von Geschlecht und Männlichkeit dieses Bild vermitteln wollen. Dass dieser Anschein trügt, stellen Jungen und Männer unfreiwillig fest, wenn sie sich mit eigenen Gewalterfahrungen näher auseinandersetzen können. Es wird Zeit, dass auch der Rest der Gesellschaft dazulernt, damit Jungen und Männer ungeachtet ihrer Privilegien angemessenen Reaktionen begegnen, sobald sie sich zu ihren Erfahrungen äußern.
2010 wurde eine der Politik und der Gesellschaft von mehrheitlich männlichen ehemaligen Opfern gebotene Möglichkeit genutzt, Veränderungen anzustoßen, die lange überfällig waren. Für viele Menschen, die als Kinder sexualisierter Gewalt ausgesetzt gewesen sind, war das zu spät. So wichtig Zukunftsperspektiven sind, darf nicht in Vergessenheit geraten und muss immer wieder die Frage gestellt werden, wer warum vor 2010 nicht hat sprechen können, gesprochen hat und nicht gehört wurde und wer aus welchen Gründen nicht zugehört hat. Die Fälle am Uniklinikum des Saarlands sind im Jahr 2019 von engagierten Journalist*innen an die Öffentlichkeit gebracht worden (vgl. Martens und Müller 2019). Aber Kliniken als besondere Organisationsform scheinen, abgesehen von der Aufforderung des Vorstands der DGKJP (2019), sich um Schutzkonzepte und das notwendige Fachwissen zu bemühen, schnell wieder aus der Diskussion verschwunden zu sein.
Zukunftsperspektiven lassen sich dann am ehesten realistisch aufbauen, wenn aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt wird. Die letzten zehn Jahre bieten an manchen Punkten Anlass zur Hoffnung – und an anderen vorrangig die Gelegenheit, umgehend aus ihnen zu lernen. Gesellschaftliche Vorstellungen und Performances von Geschlecht und sexualisierte Gewalt gegen Kinder sind thematisch miteinander verwoben. Sie ergeben zusammen mit anderen Dimensionen von Macht, Zuschreibungen und Ungerechtigkeit kein einfaches Gewebe. Wenn wir Minderjährige vor sexualisierter Gewalt schützen und allen Jungen und Männern, die diese Gewalt erleben mussten, die Auseinandersetzung damit in Würde ermöglichen wollen, müssen wir uns von dem Wunsch danach verabschieden, dass alles einfach ist.
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Fußnoten
1Intergeschlechtliche Personen können ebenso trans*männlich sein wie Menschen, denen bei der Geburt ein weibliches Geschlecht zugewiesen worden ist (vgl. Ewert 2018, S. 36 f.)

 

2Zitiert mit Zustimmung der begutachteten Person.

 

3Lesbische, schwule, bisexuelle, trans* und intergeschlechtliche Personen.

 

4Reproduktionsarbeit und Care Work müssen an dieser Stelle leider gesondert betrachtet werden, da sie aufgrund der Zuschreibungen als „nicht männlich“ in einer patriarchalen Gesellschaft selten die angemessene Wertschätzung erhalten, sondern als selbstverständlich hingenommen werden.

 

5Abgesehen davon, dass es langfristig allen Beteiligten zum Vorteil gereicht, wenn Zugänglichkeit überprüft und möglichst sichergestellt wird.
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Zusammenfassung
In den letzten Jahrzehnten sind einige Biografien und literarische Texte über sexualisierte Gewalt an Jungen erschienen. Anhand einer Auswahl solcher Bücher wird die Realität betroffener Jungen und Männer herausgearbeitet. Ihre Gefühle, Gedanken und Ambivalenzen stehen dabei im Mittelpunkt, um einen Zugang zu ihrer Lebenswirklichkeit und den massiven Folgen sexualisierter Gewalt zu eröffnen. Besondere Aufmerksamkeit erhalten die Themen der sexualisierten Gewalt in Internaten und Frauen als Täterinnen. Schwierige Aspekte wie die Probleme einiger betroffener Jungen, die an ihnen begangenen sexuellen Handlungen als sexualisierte Gewalt einzuordnen, werden vertiefend behandelt. Deutlich wird, dass Autobiographien und autobiografische Romane ein besseres Verständnis betroffener Jungen und Männer ermöglichen. Außerdem eröffnen sie einen Blick auf in der Fachliteratur vernachlässigte aber für die betroffenen Jungen und Männer wichtige Themen.
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Sexualisierte Gewalt gegen Jungen* ist in den letzten Jahrzehnten häufiger als in der Vergangenheit in der Literatur thematisiert worden. Seit den 1990er-Jahren erschienen verschiedene Autobiografien, die teilweise eine breite Rezeption gefunden haben. Parallel dazu kamen einige autobiografisch beeinflusste Romane u. a. auch renommierter Autoren wie z. B. von Bodo Kirchhoff heraus, die im Feuilleton der großen Tages- und Wochenzeitschriften besprochen wurden und zur öffentlichen Diskussion über sexualisierte Gewalt an Jungen* beigetragen haben. Zudem wurden Jugendromane veröffentlicht, die das Leid betroffener Jungen* und die Dynamik sexualisierter Gewalt sehr anschaulich machen. Für viele Leser*innen sicher weniger bekannt, haben zwei bereits Anfang des 20sten Jahrhunderts verfasste „Klassiker der Literatur“ sexualisierte Gewalt in Internaten bzw. „pädosexuelles Begehren“ zum Inhalt. Darüber hinaus haben Romane von Pädosexuellen zu kontroversen Diskussionen geführt, da in ihnen der an den Jungen* begangene sexuelle Missbrauch als einvernehmlich dargestellt wird. Schließlich taucht in zahlreichen Kriminalromanen sexualisierte Gewalt an Jungen* insbesondere durch Mütter als Hintergrund in den Biografien der (Serien-)Mörder als fast schon klassisches Bild auf.
Um es gleich vorab zu sagen: Geschichten über sexualisierte Gewalt sind nicht nur dann für den Diskurs von Wert, wenn sie literarisch oder von „großen“ Autor*innen erzählt werden. Autobiografische Erzählungen sind geschrieben oder auch gesprochen genauso bedeutsam für die Diskussion über sexualisierte Gewalt. In Fortbildungen habe ich seit Anfang der 1990er-Jahre die Teilnehmer*innen stets aufgefordert, nicht nur Fachbücher zu lesen. Gerade Berichte Betroffener ermöglichen es, einen Zugang zur Realität sexualisierter Gewalt und zu den Gefühlen betroffener Jungen* zu bekommen. Ein Fachbuch kann dies so nicht leisten.
Im folgenden Text wird anhand der wichtigsten vorliegenden Romane der Diskurs über sexualisierte Gewalt an Jungen* nachgezeichnet sowie wichtige Fakten über die Realität sexualisierter Gewalt an Jungen* herausgearbeitet. Dabei werden Themenblöcke gebildet, um die Diskursanalyse zu vereinfachen. Im ersten Teil des Beitrags geht es um sexualisierte Gewalt in Internaten, da seit den im Jahr 2010 aufgedeckten Missbrauchsskandalen intensiv über dieses Problemfeld diskutiert wird. Ein besonderer Schwerpunkt wird anschließend auf die Perspektive der betroffenen Jungen* und Männer* gelegt, um ihre Gefühle, Gedanken und Ambivalenzen herauszuarbeiten. Speziellen Raum nimmt zudem die sexualisierte Gewalt durch Mütter und Frauen ein, da diesem Thema bis heute zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird.
1 Sexualisierte Gewalt in Internaten
Zu Beginn des 20sten Jahrhunderts legte Robert Musil (1911/1976) mit dem Roman „Die Verwirrungen des Zöglings Törleß“ ein frühes Hauptwerk der Moderne vor. Es dreht sich um sexualisierte Gewalt und Mobbing unter Jugendlichen in einem Provinzinternat der „k. und k. Moncharchie“ in Österreich-Ungarn. Törleß und seine beiden Mitschüler Reiting und Beineberg verüben sexuelle und physische Gewalt bis hin zur Folter an dem ihnen unterlegenen Mitschüler Basini. Die sexuellen und körperlichen Demütigungen Basinis durch Reiting und Beineberg widern Törleß einerseits an, üben andererseits aber einen sexuellen Reiz auf ihn aus. Die Dynamik sexualisierter Gewalt und Mobbing unter Jugendlichen wird genau und nachvollziehbar beschrieben. Der Entwicklungsroman Robert Musils zeigt, welche Möglichkeiten ein als geschlossenes System geführtes Internat der damaligen Zeit bot, um Wut an einem unterlegenen Mitschüler zu entladen und an ihm Macht zu entfalten. Er illustriert zudem die Einsamkeit vieler Internatsschüler. Robert Musil nimmt damit vorweg, was zahlreichen Jungen* an sexualisierter Gewalt und körperlichen Demütigungen in den Internaten und Heimen der Nachkriegszeit bis in die jüngste Vergangenheit hinein widerfuhr. Seine Schilderungen erinnern − was die sexualisierte Gewalt unter Jugendlichen betrifft − an die Berichte Betroffener der seit 2010 aufgedeckten Fälle sexualisierter Gewalt in Internaten wie der Odenwaldschule und anderen „Eliteeinrichtungen“.
Andreas Huckele beschreibt unter dem Pseudonym Jürgen Dehmers in seinem autobiografischen Roman „Wie laut soll ich denn noch schreien? Die Odenwaldschule und der sexuelle Missbrauch“ exemplarisch die perfiden Täterstrukturen sowie das System des Vertuschens und Verschweigens, das an der Odenwaldschule, aber auch bei den Regensburger Domspatzen, im Canisius-Kolleg, im Sängerknabenkonvikt Stift Zwettl und vielen anderen Einrichtungen herrschten. Vor dem Hintergrund der in der Odenwaldschule verübten sexualisierten Gewalt durch Erwachsene schildert er folgendes Ritual von sexualisierter Gewalt unter Jugendlichen:„Immer wieder hörte ich, wie Schüler aus Kahles Familie zum ‚Abschuss‘ freigegeben wurden, wenn sie gegen seine unausgesprochenen Regeln der Gemeinschaft verstießen […]. War ein Schüler zum ‚Abschuss‘ freigegeben, versuchten die anderen Schüler, seiner Herr zu werden und ihn zu ‚pflocken‘. Das bedeutete, man band den Schüler an einem Holzpflock fest, zog ihm die Hose herunter und manipulierte sein Geschlechtsteil in der Absicht, eine Ejakulation herbeizuführen. Die gesamte Heimfamilie schaute zu. Jungs, Mädchen. Und natürlich das Familienoberhaupt dieser Horde“ (Dehmers 2011, S. 83 f.).



Das im Jahr 2011 veröffentlichte Werk erhielt ein Jahr später den „Geschwister-Scholl-Preis“ verliehen. Begründung:„[Jürgen Dehmers] schildert präzise, was ihm und anderen Schülern angetan wurde, er beschreibt auch die Folgen einer Traumatisierung durch sexuellen Missbrauch – Gefühle der Ohnmacht, Angst, Wut, Ekel, Störungen der Persönlichkeitsentwicklung, bis hin zu Suchtkrankheiten und Suizidgefahr. Opfer sexueller Gewalt äußern sich selten öffentlich. Was ihnen widerfahren ist, beschämt sie zu sehr. Dies machen sich Täter zunutze. Dass Jürgen Dehmers es gewagt hat, das Schweigen zu durchbrechen und zu benennen, was geschah, würdigt die Jury des Geschwister-Scholl-Preises als ein seltenes Beispiel von Mut. Dehmers Buch beschreibt die Vorgänge an der Odenwaldschule als ein kriminelles, weit verzweigtes System mit Tätern und Mitwissern, von Macht und Gewalt. Er deckt die Mechanismen auf von Vertuschung, Verschweigen, Abhängigkeit, Bedrohung, die einen fortgesetzten Missbrauch erst möglich machen. Auch darin liegt eine große Leistung dieses Buches: dass es hinweist auf das Versagen von Zivilgesellschaft und Rechtsstaat, von Bürgern, Pädagogen, bis hin zu Presse und Justiz, die darin scheitern, die Unversehrtheit von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen, wie es die UN-Charta für die Rechte der Kinder verlangt“ (https://​www.​geschwister-scholl-preis.​de/​preistraeger/​2012).



Die Öffentlichkeit wirkte im Jahr 2010 geschockt, als bekannt wurde, dass ausgerechnet in der pädagogischen Modellschule sexualisierte Gewalt an der Tagesordnung war. Das Buch demaskiert die Täter*innen und ihre Helfer*innen. Es macht zudem sehr deutlich, welche schweren psychischen Verletzungen den Jungen* zugefügt worden sind und wie gewalttätig die sexuelle Ausbeutung von den betroffenen Jungen* erlebt wird und wie groß ihre Ohnmacht ist:„Jemand lutscht an meinem Penis. Ziemlich heftig. Will der mir meinen Penis abbeißen? Es ist total ätzend. Ich will das nicht … Ich komme nicht aus meinem Körper heraus. Der Mann lutscht immer heftiger. Mehr ein Saugen, ein Reiben, es ist schmerzhaft, es ist ekelhaft. Ich hasse seinen Geruch, seine Geräusche. Es ist, als ob ich in einen tiefen Schacht falle. Ich kann nichts tun. Ich kann mich nicht wehren, nicht schreien, meine Hände frieren ein, meine Füße und meine Beine fangen an zu krampfen. Mein ganzer Körper ist angespannt. Ich beiße die Zähne aufeinander. Mein Körper fühlt sich an, als würde ich brennen. Ich will schreien. Ich kann nicht. Der Schmerz ist unerträglich. Ich empfinde keine Lust, nur Ekel“ (Dehmers 2011, S. 61).



Alexander J. Probst hat gemeinsam mit Daniel Oliver Bachmann im Jahr 2017 seine Autobiografie „Von der Kirche missbraucht: Meine traumatische Kindheit bei den Regensburger Domspatzen und der furchtbare Skandal“ vorgelegt. Ihm widerfährt zuerst in der Vorschule des Internats der Regensburger Domspatzen massive körperliche Gewalt durch den Präfekten und andere hochrangige Lehrpersonen. Die Schule wird als totale Institution geführt, in der Widerspruch mit harten bis hin zu folterartigen körperlichen Strafen geahndet wird. Die Schüler erhalten dort Nummern, werden als „Nummern“ aufgerufen und geschlagen. Am Wochenende müssen die Jungen* ihren Eltern schreiben, wie toll das Leben im Internat ist. Für die Jungen* eine Zerreißprobe. Im Text wird die Einsamkeit des Protagonisten im Internat eindrücklich geschildert, die durch die Scheidung seiner Eltern und die Ablehnung seiner Person durch die Stiefmutter mitbedingt ist. In allen Biografien über sexuellen Missbrauch in Internaten ist das Gefühl der Verlorenheit und der Einsamkeit der Jungen* wie hier ein Leitmotiv. Fast immer wird außerdem von allen Autoren beschrieben, was Alexander J. Probst in einem Satz zusammenfasst: „Kinder werden grausam, wenn Erwachsene grausam sind“ (Probst 2017, S. 28) (siehe auch bei Musil 1911 und Dehmers 2011). Josef Haslinger (2020, S. 123) bringt dies in seinem Bericht „Mein Fall“ über die ihm widerfahrene sexualisierte und körperliche Gewalt kurz und knapp auf den Punkt: „Im Sängerknabenkonvikt von Stift Zwettl hatte das gewalttätige Erziehen ein System hervorgebracht, das die Opfer zu Tätern erzog.“
Zurück zu Alexander J. Probst: Nach der Grundschulzeit wechselt er ins Musikgymnasium der Domspatzen. Dort wird er durch den Präfekten vielfach und massiv sexuell missbraucht. Erst als er sich mit elf Jahren seinem Vater offenbart, endet die sexualisierte Gewalt. Wie so viele sexuell missbrauchte Jungen* unterdrückt er das erlittene Trauma über Jahrzehnte. Kurz vor seinem 50. Geburtstag beschließt er Gerechtigkeit zu fordern. Erneut muss er − wie so viele Betroffene – erleben, dass er von den Verantwortlichen der katholischen Kirche verunglimpft und herabgesetzt wird. Schonungslos und aufrüttelnd beschreibt er die Folgen der sexualisierten Gewalt auf sein Leben, welche Auswirkungen die „Mauer des Schweigens“ für ihn hat und wie enttäuscht er von seinen Eltern ist:„Sie [seine Eltern, D. B.] zogen deren Wahrheit der Wahrheit ihrer Kinder vor. Das machte es dieser Gruppe der Männer, die sich einig darin waren, wie sie uns sexuell ausbeuten und sadistisch quälen wollten, einfach. Sie bekamen einen Freibrief, der ihnen erlaubte, alles mit uns anzustellen. Statt uns zu helfen, vertrauten die Eltern auf die Unfehlbarkeit“ (Probst 2017, S. 53).



Die Eltern hätten es im Übrigen wissen können, da es bereits in den 1950er- und 60er-Jahren einen Internatsdirektor und einen Präfekten gab, die wegen sexuellen Missbrauchs strafrechtlich verurteilt worden waren (ebd., S. 100). In der Umgebung des Internats waren die Vorgänge ein offenes Geheimnis. Der Weg von Alexander J. Probst spricht von großem Mut und kann anderen Betroffenen helfen, sich zu öffnen. Folgendem Zitat aus dem Vorwort ist nichts hinzuzufügen:„Ich bin Alexander J. Probst, der Mann, der einen gewaltigen Stein ins Rollen brachte. Der den Mantel des Schweigens über den jahrzehntelangen Missbrauch an Aberhunderten von Jungen hob […] Ich bin der Beweis dafür, dass ein Niemand ein für alle Ewigkeiten geschaffenes System zum Kippen bringen kann – wenn der Mensch hinter dem Niemand bereit ist, dafür alles in die Waagschale zu werfen“ (Probst 2017, S. 7 ff.).



Der bekannte Literat Bodo Kirchhoff hat über die ihm ab seinem elften Lebensjahr im Internat Gaienhofen am Bodensee widerfahrene sexualisierte Gewalt mit „Dämmer und Aufruhr“ (2014) ebenfalls einen eindrucksvollen autobiografischen Roman geschrieben. In ihm geht es zentral aber auch um die sexuellen Grenzverletzungen bzw. den sexuellen Missbrauch durch seine Mutter, beginnend in seiner frühen Kindheit. Bodo Kirchhoff verwendet auf den 460 Seiten seines Romans jedoch nicht einmal den Begriff „sexueller Missbrauch“. In seinem im Jahr 2010 im „Spiegel“ erschienenen Essay „Erinnerungen: Sprachloses Kind – Was damals im Internat wirklich geschah“ merkt er dazu an: „Der sogenannte Missbrauch […] hinterlässt ein ungeheures Sprachloch“ und „Ich bin missbraucht worden – ein Wort, das nicht viel taugt, das nicht weiterhilft, das nur die ganze Misere der Sprachlosigkeit zeigt.“ Bodo Kirchhoff bezeichnet sich ebenda selbst „als ein sprachloses Kind mit Schwanz“. Bei seinen Schilderungen komme es ihm auf die Genauigkeit der Wörter und das Uneindeutige an. Sowohl in „Dämmer und Aufruhr“ als auch im Essay bezeichnet sich der Autor nicht als Opfer und den Kantor nicht als Täter, obwohl er mit eindrucksvollen Worten die Sprachlosigkeit der betroffenen Jungen* und die Gewalt, die Pädosexuelle ausüben, auf den Punkt bringt:„Aber mit Streicheln war es nicht getan, er wollte mehr, ich sollte das Stigma der Lust tragen, von ihm empfangen. Er küsste das Harte, er streichelte es, er machte immer weiter, gnadenlos zärtlich, und ich hatte den ersten Orgasmus – von diesem Wort noch viele Jahre entfernt. Ich wusste nicht, was da unten los war, es war der Wahnsinn, wie man heute so sagt, damals ein loderndes Bild zwischen den Beinen. Aus dem kindlichen Ding war innerhalb einer Nacht ein Schwanz geworden – ich war ein sprachloses Kind mit Schwanz. Und mein Stigmatisierer war ein großartiger Kantor und verdammter Päderast“ (Kirchhoff 2010, S. 1; siehe auch Kirchhoff 2014, S. 168 ff.).



Diese Ambivalenz ist bei vielen betroffenen Jungen* festzustellen und wird später noch einmal aufgegriffen. Als sich nach zwei Jahren herausstellt, dass Bodo Kirchhoff nicht der einzige „Erwählte“ war, hat er Tötungsfantasien: „Ich war nur einer von mehreren oder etlichen, mit denen er Geheimnisse hatte, und wollte ihn nach der Ankunft in Finnland töten“ (ebd., S. 239).
Schon zuvor wird das Machtungleichgewicht zwischen dem Jungen* und dem Mann*, der sich im Übrigen nach Südamerika abgesetzt hat, deutlich:„Von der nächtlichen Autofahrt an geschieht es regelmäßig, fast jede Woche – eher aber etwas weniger oft, als es die Erinnerung will, um mit der höheren Zahl möglichst viel erklären zu können. Kein Zweifel besteht nur daran, dass sich die Art und Weise ändert, der Ältere sich mehr und mehr nimmt und der Zwölf- und später Dreizehnjährige mehr und mehr gibt“ (ebd., S. 225 f.).



Die Formulierung „mehr und mehr gibt“ deutet einen aktiven Anteil des Jungen* an. Solche Sätze formulieren sehr viele betroffene Jungen* bzw. Männer*. Sie beschreiben sich als aktiv, um nicht als völlig hilfloses Opfer vor sich selbst und auch vor anderen zu erscheinen. Josef Haslinger (2020, S. 64) formuliert dies vor dem Hintergrund seiner ambivalenten Gefühle gegenüber den Tätern pointiert:„Der Vorstellung gegenüber, sexuell missbraucht worden zu sein, war die Vorstellung, Mitspieler gewesen zu sein und dadurch der Situation nicht ganz ausgeliefert, gewiss die erträglichere. Mein damaliges Empfinden, dass die beteiligten Erwachsenen mich auch geliebt haben, dass sie mit mir eine Art ‚geheimes Bündnis‘ bildeten, wollte ich nicht zugunsten der Vorstellung eines nüchternen Täterkalküls aufgeben, bei dem dann alle menschlichen Zuwendungen unter den Verdacht gestellt werden, nur Mittel zum Erreichen der pädosexuellen Befriedigung gewesen zu sein.“



2 Pädosexualität aus Sicht betroffener Jungen*
Der dänische Autor Kristian Ditlef Jensen veröffentlichte im Jahr 2004 den sehr häufig rezipierten autobiografischen Roman „Ich werde es sagen: Geschichte einer missbrauchten Kindheit“. In ihm beschreibt er eindringlich seine Erfahrungen als Opfer eines Pädosexuellen. Gerade dieses Buch öffnet im Vergleich mit den Romanen bekennender Pädosexueller die Augen für die (subtile) Gewalt, die von Pädosexuellen ausgeübt wird, sowie ihre manipulativen Täterstrategien. In einem kurzen Absatz wird dies sehr deutlich gemacht:„Die psychische Bearbeitung, der ich drei Jahre lang ausgesetzt war, kann man gut und gerne mit ‚klassischer Psychofolter‘ vergleichen. Nur dass Gustav nie körperliche Gewalt anwandte. Wahrscheinlich weil Gewalt ihn sofort entlarvt hätte. Blaue Flecke kann man sehen. Außerdem hatte er kein Interesse, mich zu Tode zu erschrecken, denn dann wäre ich nie mehr zu ihm zurückgekommen. Ihm lag daran, meine Psyche fast unmerklich zu brechen, dabei aber so gründlich, dass er sie nach seinem Gutdünken neu formen konnte. Es glückte ihm. Denn in meiner Situation hätten die meisten das gleiche getan“ (Jensen 2004, S. 137).



Kristian Ditlef Jensen macht an vielen Stellen seines Buches sehr klar, wie enttäuscht er von seinen Eltern ist. Er hat von ihnen nicht genug Zuwendung bekommen, und sie haben die sexualisierte Gewalt in all den Jahren nicht bemerkt. Diese zumeist sehr tief sitzende Enttäuschung taucht in fast allen Autobiografien betroffener Männer* auf und ist mir in Gesprächen mit Betroffenen immer wieder geschildert worden (Bange 2011, S. 30 ff.). Die betroffenen Männer* bewerten die fehlende Zuwendung durch ihre Eltern oft als einen − wenn nicht den – bedeutsam(st)en Faktor, der sie verletzlich für die sexualisierte Gewalt gemacht hat. Kristian Ditlef Jensen (2004, S. 28) findet dafür folgende Worte:„Doch weil meine Eltern – jeder auf seine Weise – vollkommen abwesend waren, entstand in mir ein riesiges Vakuum. Niemand bemerkte es, auch ich nicht. Aber ich drängte nach der banalsten Aufmerksamkeit. Ich bekam sie ganz einfach nicht.“



Andreas Huckele (alias Jürgen Dehmers) formuliert dies so:„Ich war mit Becker eine Bindung eingegangen, es gab keine bessere Alternative, meine Eltern konnten schon lange kein Angebot mehr machen. Ich wendete mich Becker zu, da ich Aufmerksamkeit und Fürsorge dringend benötigte. Es gab über Jahre für mich keinen Ausweg, den ich als solchen erkennen konnte. Es war eine tödliche Bindung. Irgendwann war ich stark oder verzweifelt genug, um allein zu überleben“ (Dehmers 2011, S. 69 f.).



Die Einsamkeit der Jungen* wird von den Tätern ausgenutzt und von den Betroffenen im Rückblick durchgängig beschrieben: „Es ist so einsam geworden […] Eigentlich ist Corny [der Täter, D. B.] mittlerweile der Einzige, der sich um mich kümmert“ (Probst 2017, S. 136).
Nicht ausgespart wird von Kristian Ditlef Jensen und anderen Autoren das Thema der eigenen sexuellen Erregung und welche Verwirrung dadurch in den Jungen* ausgelöst wird. Bodo Kirchhoff (2014, S. 169) schildert dies so:„Seine Erregung ist so peinlich wie einfach da, und der, der sie steigert, nimmt das Knabengesicht in die Hände und küsst den Mund, wie ihn noch keiner geküsst hat – ein Geschehen mit der Wucht einer brechenden Welle […] Was da geschah, geschah jenseits von allem Bekannten und aller Worte, so bestürzend wie betörend“ (siehe auch Probst 2017, S. 124; Bange und Schlingmann 2016).



Diese Verwirrung der Jungen* wird von den Tätern häufig − fast im Sinne einer Gehirnwäsche –verstärkt, indem sie den Jungen* vermitteln: „Siehst du, das macht dir doch auch Spaß.“ Wie sich diese Situation für betroffene Jungen* anfühlt, beschreibt Kristian Ditlev Jensen sehr treffend (2004, S. 93):„Dein Schwanz ist ja steif, sagt er daraufhin. Wenn der Schwanz steif ist, hat man Lust, erklärt er. Ich verstehe nicht so ganz. Es gefällt mir nicht, von ihm angefasst zu werden. Andererseits kitzelt es auch so merkwürdig, jedesmal, wenn er mich berührt. Vielleicht hab ich ja doch Lust? Ich weiß nicht so genau? Er versucht mich weiter zu überzeugen. Schließlich hält er meinen Pillermann so lange umfasst, bis es in meinem ganzen Unterleib und in den Eiern kitzelt. Daheim darf ich das Wort Eier nicht verwenden, aber Gustav meint, ich solle es. Plötzlich habe ich das Gefühl, ich werde kurz ohnmächtig, so sehr kitzelt es. Hinterher schäme ich mich entsetzlich, dass es kitzelte, obwohl ich es nicht wollte. Und dass man mich gleichzeitig nicht in Ruhe ließ. Siehst du, du hast es doch gemocht, sagt Gustav wieder. Also hattest du Lust. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Aber irgendwie sah es danach aus – und doch wieder nicht.“



Josef Haslinger (2020,S. 61) formuliert im Kontext der sexuellen Erregung die viele sexuell missbrauchte Jungen* bedrängende Frage nach der Homosexualität bzw. der geschlechtlichen Identität:„Paradoxerweise war der Einzige, zu dem ich ein inniges Vertrauensverhältnis hatte, derjenige, über den ich hätte sprechen müssen. Und so blieb mir als Kind schon gar nichts anderes übrig, als dem Geschehen eine Selbstbeteiligung abzugewinnen. Und was die erotische Konfusion betrifft, schien sich bald noch eine Linie herauszubilden, denn es stellte sich doch bei mir sexuelle Erregung ein. Das konnte mir schon damals als Beweis dafür dienen, dass ich eine homosexuelle Veranlagung haben müsse. Mein sexuelles Wohlverhalten wurde damit belohnt, dass ich jemanden hatte, der sich um mich kümmerte.“



Rudi von Dantzig (1992) schildert in seinem Roman „Der verlorene Soldat“ die Geschichte eines elfjährigen Jungen* im letzten Jahr des Zweiten Weltkriegs in den Niederlanden. Der Junge* kommt mutterseelenallein in ein friesisches Fischerdorf. Dort wird er von einem jungen Soldaten sexuell missbraucht, der die Einsamkeit des Jungen* ausnutzt, um ihn „einzuwickeln“. In eindrücklichen Worten werden die Gewalt, die Pädosexuelle ausüben, und die Schmerzen, die anale Vergewaltigungen erzeugen, beschrieben:„Ich wehre mich nicht mehr, er beherrscht mich, wie er sich da über mich gebeugt immer weiter ewegt, während ich umkomme in immer schneller werdenden Wellen, die mir den Atem nehmen und an die Kehle und den Gaumen schlagen. Aus meinem Bauch schlägt eine Gegenwelle empor, eine Brandung, die rasend schnell hochschießt und sich kaum noch zurückhalten lässt […] Mir ist klamm und kalt und ich zittere so heftig, dass mein Körper zuckt“ (Dantzig 1992, S. 158).



Daniel Pittet (2017) beschreibt in seiner Autobiografie „Pater, ich vergebe Euch! Missbraucht, aber nicht zerbrochen!“ die ihm durch einen Ordenspriester widerfahrene sexualisierte Gewalt ebenfalls sehr direkt. Er macht sich dabei Sorgen, ob seine Beschreibungen und gewählten Worte politisch korrekt sind. Solche Gedanken sollten sich betroffene Jungen* und Männer* nicht machen müssen. Sie sollten von der sexualisierten Gewalt ohne „eine Schere im Kopf“ erzählen können. Wenn es dem*der Leser*in oder dem*der Zuhörenden zu viel ist, kann das Buch zur Seite gelegt oder dem Betroffenen dies signalisiert werden – im letzteren Fall aber ohne Abwertung des Betroffenen und als „Problem“ der*des Zuhörenden.„Ich könnte meine Erlebnisse erzählen, ohne den Leser vor den Kopf zu stoßen. Doch was würde er vom Leid begreifen, das durch einen solchen Missbrauch verursacht wird, wenn ich es in ein paar knappen Zeilen zusammenfasse? […] Ganz gleich, ob sie politisch korrekt sind oder nicht. Es sind meine Worte, und deshalb drücken sie am besten aus, wie meine Erfahrungen als vergewaltigtes Kind ausgesehen haben. Manchmal werden meine Worte schonungslos sein, denn eine Vergewaltigung ist abstoßend, sie ist schmutzig. Nach einer Vergewaltigung fühlt man sich immer zutiefst beschmutzt […] Im Befehlston sagt er: ‚Zieh deine Hose runter!‘ Dann zieht er sein großes Ding aus seiner Unterhose und zwingt mich, ihm einen zu blasen […] Ich stehe auf der Straße, in Scherben. Ich bin neun Jahre alt“ (Pittet 2017, S. 32 ff.).



Diese Autobiografie ist für gläubige Menschen besonders interessant, weil sie sich intensiv mit der Frage beschäftigt, ob man seinen Glauben an Gott und die Kirche behalten kann, wenn man durch einen Priester sexuell missbraucht worden ist. Diese Auseinandersetzung geschieht vor dem Hintergrund, dass Daniel Pittet von vielen gläubigen Menschen und Mitgliedern der Kirche immer wieder geholfen wurde. In diesem Zusammenhang wird die schwierige Frage aufgeworfen, ob einem Täter vergeben werden kann. Daniel Pittet geht diesen Schritt und sieht ihn als wichtig für seine Heilung an. Viele andere Betroffene sehen dies anders, sodass das Buch verschiedene Anstöße zur Diskussion bietet. Darüber hinaus werden auch in diesem Buch die Einsamkeit des Jungen*, die Vernachlässigung durch seine Eltern, die massiven durch die sexualisierte Gewalt ausgelösten Folgen und seine lange Jahre währende Sprachlosigkeit beschrieben. Die folgende Formulierung macht deutlich, wie schwer es für die Betroffenen ist, andere Menschen ins Vertrauen zu ziehen, und was sie von ihnen erwarten: „Doch wie sollst du, wenn du nach Hause kommst, deiner Familie davon erzählen? Etwa so: ‚Hallo zusammen, Pater Joel Allaz hat mich eben dazu gezwungen, seine Pimmel zu lutschen?‘ Sex ist die intimste Angelegenheit, die es gibt“ (Pittet 2017, S. 47) und „Nur: Das Kind muss spüren, dass der Erwachsene, der es befragt, auch die Wahrheit hören will“ (ebd., S. 51).
Intensiv setzt Daniel Pittet sich immer wieder mit dem Täter auseinander und kommt u. a. zu folgender Einschätzung:„Ich glaube nicht, dass er darunter litt, pädophil zu sein. Ich hatte nie das Gefühl, dass er sich schlecht fühlte, nachdem er mich missbraucht hatte. Er litt höchstens darunter, dass er mich nicht immer nach Lust und Laune vergewaltigen konnte“ (ebd., S. 39).



3 Pädosexualität aus der Sicht der Täter
Thomas Mann war mit seiner 1911 entstandenen Novelle „Der Tod in Venedig“ der erste Autor, der das Begehren eines älteren Mannes* gegenüber einem Jungen* in der Pubertät thematisiert. Gustav von Aschenbach, ein berühmter Schriftsteller im Alter von etwas über 50 Jahren, beobachtet täglich am Strand den „langhaarigen“ Tadzio, „einen Knaben von vielleicht vierzehn Jahren“. Der Mann* verfällt dem Anblick des Jungen* mehr und mehr. Ohne jemals Kontakt mit dem Jungen* aufgenommen zu haben, stirbt Aschenbach an der Cholera (Mann 1911/1990). Die Novelle löste seinerzeit keinen Skandal aus.
Während Thomas Mann das sexuelle Begehren des älteren Mannes* nur beschreibt und es nicht ausgelebt wird, werden in den Romanen von bekennenden Pädosexuellen die sexuellen Handlungen als einvernehmlich bzw. von den Jungen* initiiert dargestellt. Ein Beispiel dafür ist das Buch „Als Jonathan starb“ (2011) des französischen Schriftstellers Tony Duvert. Selbst die anale Vergewaltigung des achtjährigen Serge durch den knapp dreißigjährigen Jonathan wird als einvernehmlich bewertet (Duvert 2011, S. 187 ff.). An verschiedenen Stellen des Textes beschreibt der Autor den erwachsenen Täter und den Jungen* als „die beiden Jungen“ oder „keiner der beiden Jungen“ und verwischt damit den Alters- und Machtunterschied. Dennoch scheinen im Buch immer wieder Andeutungen durch, die dieses Bild relativieren. So heißt es an einer Stelle: „‚Wenn du wütend bist, habe ich Angst vor Dir‘, flüsterte Jonathan“ (ebd., S. 18), und an anderer Stelle:„Das Luftgewehr war ein ergiebiger Gesprächsstoff […] Er fragte Jonathan, ob man jemanden damit umbringen könne. Jonathan sagte Ja […]‚Dann bringe ich dich jetzt um!‘ schloss Serge und lachte. Jonathan gab ihm einen Kuss. Noch nie hatte jemand ihn so sehr geliebt, um ihm ein solches Angebot zu machen“ (ebd., S. 92).



Auch äußert sich der Junge* gegenüber seiner Mutter nach einem längeren Aufenthalt bei Jonathan kritisch über diesen, was aber später als Intrige der Mutter dargestellt wird. Der Junge* wird zu Hause von seiner alleinerziehenden Mutter vernachlässigt und ist einsam (ebd., S. 50 ff.). Dies nutzt der Täter aus und versucht darüber hinaus, ihn von anderen Kindern zu isolieren (ebd., S. 85). Außerdem wird über verschiedene, vom Autor selbst als „Vergewaltigungen“ bezeichnete sexualisierte Gewalttaten gegenüber anderen, Jonathan unbekannten Jungen berichtet (ebd., S. 135 ff.). Dass die sexuellen Handlungen mit Serge von anderen als sexualisierte Gewalt betrachtet werden, ist dem Protagonisten durchaus bewusst. Dieser Roman eröffnet einen Blick auf die verzerrten Gedankengänge Pädosexueller, die auch im kontrovers diskutierten Buch „Die Lust am Kind“ von Rüdiger Lautmann (1994) immer wieder deutlich werden. Die sexuellen Gewalttaten werden rationalisiert und die Not der Jungen* verleugnet, um ihnen den Anschein der Einvernehmlichkeit und der Gewaltlosigkeit zu geben.
4 Die Einordnung der sexuellen Handlungen bzw. Gewalt fällt nicht allen Betroffenen leicht
Der bekannte Autor Josef Haslinger hat erstmals im Jahr 1983 in seiner autobiografischen Erzählung „Die plötzlichen Geschenke des Himmels“ die ihm widerfahrenen sexuellen Handlungen durch Pater G., beginnend im Alter von zwölf Jahren, geschildert (Haslinger 1983). Siebzehn Jahre später führt er in einem Beitrag für „Die Welt“ vom 14.03.2010 dazu aus, dass er verschiedene Erlebnisse seiner Kindheit in der Figur des Pater G. fiktional verdichtet hat (Haslinger 2010; siehe auch Haslinger 2020, S. 35). Er macht 2010 deutlich, dass es ihm schwerfällt, die ihn „verstörenden“ sexuellen Handlungen als sexualisierte Gewalt zu bewerten, da er viele gute Erinnerungen an die Männer* habe und er sich hätte wehren können. Er schreibt:„Ich muss mir heute eingestehen, dass es viele Möglichkeiten gegeben hätte, die damaligen sexuellen Kontakte abzuwehren und zu unterbinden. Ich habe diese Möglichkeiten nicht genutzt. Ich habe mich nicht gerade angeboten, dazu war ich zu schüchtern, aber ich habe, nach den ersten unerwarteten Annäherungen, schnell gesehen, wer aus einer bestimmten Neigung heraus sich umschaute. Und ich bin solchen Annäherungen nicht ausgewichen, sondern ich habe sie in gewisser Weise als Auszeichnung empfunden.
Ich wurde in die geheime, aufregende Welt der Sexualität eingeführt. Ein Penis, der ejakuliert. Wenn man zwölf Jahre ist, will man das endlich einmal sehen. Dass es katholische Priester waren, die mir diese Welt eröffneten, mag ungewöhnlich sein. Aber sie waren ja nicht die einzigen. Ich hatte zu Gleichaltrigen und Älteren dieselben Kontakte wie andere auch. Ich war kein sozial gestörtes Kind, das hilflos dem Triebleben sakraler Päderasten ausgeliefert war. Ich war verstört, weil ich zu dieser Zeit ja auch noch ein sehr religiöser Mensch war und selbst Priester werden wollte. Die moralische Verstörung war weitaus übler als die erotische Konfusion […] Ich wurde von diesen Erwachsenen sicherlich ausgenutzt, aber ich fühlte mich auch ernst genommen.“



Der Beitrag löste eine Kontroverse aus. Der Soziologe Gerhard Amendt warf Josef Haslinger nur einen Tag später in einem Leserbrief in der „Welt“ vor, er verwische die Grenzen zwischen Recht und Unrecht (Amendt 2010). Diese Einschätzung ist richtig und wurde 2020 von Josef Haslinger (2020, S. 44) selbst eingeräumt: „Eine einvernehmliche sexuelle Beziehung zwischen einem Neunundzwanzigjährigen und einem Elfjährigen kann es nicht geben.“
Allerdings sind die moralische Empörung und der Tonfall Gerhard Amendts, wenn er z. B. schreibt „Er [Haslinger] verharrt im kindlichen Zustand der seelischen Ohnmacht gegenüber dem Vergangenen“ unangemessen (Amendt 2010). Viele Betroffene beschreiben, dass sie auch Gutes mit dem Täter erlebt haben und er für sie trotz der sexualisierten Gewalt eine wichtige Person war. Diese positiven Aspekte müssen benannt werden dürfen, ohne sie moralisch zu verurteilen oder den Betroffenen herablassend gegenüberzutreten. Nur wenn das Positive − sofern es denn etwas gegeben hat − besprochen werden kann, kann die sexualisierte Gewalt verarbeitet werden, da es ansonsten schwierig ist, eine klare Haltung zum Täter zu entwickeln (Herman 1994, S. 142 ff.; Bange 2007, S. 134 f.). Josef Haslinger (2020, S. 41 f.) beschreibt sein Dilemma wie folgt:„Mein Unglück ist, dass ich das alles zwar mittlerweile weiß, aber trotzdem nicht aufgehört habe, mich mit den Tätern zu identifizieren […] Ich habe allen Grund, eine große Wut auf diese Typen zu haben, die mich in der Kindheit behandelt haben, als wäre ich ihr Leibeigner oder ihr Spielzeug, stattdessen bin ich um ihren Ruf besorgt. Bis heute. […] Ein Grund dafür, dass ich die Täter schonen wollte, lag darin, dass sie mir eben nur in bestimmten Situationen als Täter begegnet sind und die Erfahrungsbreite mit ihnen wesentlich größer war. Dass ich damals von ihnen, wie mir schien, viel Gutes erfahren habe, ist die eine Seite, die andere ist die des Missbrauchs, wodurch sie zwei Wesen mit zwei Gesichtern waren.“



Liane Dirks hat am 19.03.2010 ebenfalls einen Leserbrief unter dem Titel „Die Macht der Missbrauchten ist eine Ohnmachtsfantasie“ an „Die Welt“ geschrieben (Dirks 1989). Vor dem Hintergrund ihrer eigenen Geschichte, die sie in dem überaus lesenswerten autobiografischen Roman „Die liebe Angst“ geschildert hat, äußert sie sich zu Josef Haslingers Beitrag gleichfalls kritisch, aber mit einem gewissen Verständnis:„So geht das. Wenn diese Kinder erwachsen werden, reden sie sich alles Mögliche ein, falls sie an den Missbrauch überhaupt noch denken können und ihn nicht wegen seines Ausmaßes völlig verdrängt haben. Sie reden sich ein, dass es nicht so schlimm war, sie reden sich ein, dass sie selbst daran schuld waren, sie reden sich ein, sie hätten in Wahrheit Macht gehabt. Sie wären es, die den anderen in der Hand hatten. Aber das ist keine Macht. […] Mit Freiheit hat das nichts zu tun. Im Falle Haslingers wäre Freiheit gewesen, die Gedichte des Pfarrers zu hören, ohne ihn dafür befriedigen zu müssen. Es ist traurig, dass genau das schon gar nicht mehr gedacht wird.“



Eine ambivalente Bewertung der sexualisierten Gewalt, wie sie Josef Haslinger vornimmt, ist bei sexuell missbrauchten Jungen* keinesfalls selten und hält vielfach bis ins Erwachsenenalter vor (Bange 2007, S. 46 ff.).
Eine ähnlich ambivalente Haltung nimmt „Max Meier-Jobst“ − ein Pseudonym − in seinem autobiografischen Roman „Die Sache mit Peter“ ein. Sein 13-jähriges Alter Ego, das sich seit seinem sechsten Lebensjahr als homosexuell betrachtet, lässt sich aus seiner Sicht auf die sexuellen Handlungen mit dem dreißigjährigen Peter freiwillig ein. Er fühlt sich seit seiner Kindheit einsam, kann über seine Gefühle für Jungen* mit niemanden sprechen und erlebt gerade die Trennung seiner Eltern. In dieser Situation lernt er Peter kennen, der ihn versteht und ihm bei seinem Coming-out hilft:„Den gravierenden Unterschied, den es zwischen uns gab, nämlich dass Peter groß geworden war, die Objekte seiner Begierde aber nicht, denn ganz offensichtlich war ich eins davon, den sah ich in diesem Moment nicht – oder es war mir egal. Alles, was zählte, war, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Art Rollenvorbild gefunden hatte. Jemanden, der homosexuell war, ohne dies zur Schau zu stellen“ (Meier-Jobst 2017, S. 218).



Die sexuellen Handlungen Peters an ihm gefallen ihm – auch wenn er immer wieder damit hadert, dass Peter so viel älter ist und er sich eigentlich einen gleichaltrigen Freund wünscht:„So peinlich und seltsam und falsch mir das alles auch vorkam, ich konnte nicht leugnen, dass es geil war. Und entsprechend schnell entlud sich meine Erektion“ (ebd., S. 222).



und an späterer Stelle:„Er war auch nicht der Verführer, der mich mit Geld oder Gefälligkeiten gefügig gemacht hatte wie einen Stricherjungen, für den ich mich kurzzeitig irrtümlicherweise gehalten hatte. Nein, den neuen Peter nahm ich als rücksichtsvollen, für sein Alter sogar gutaussehenden Liebhaber wahr, mit dem ich mich aus freien Stücken traf, um einvernehmlichen Sex zu haben, und der es verstand, mich genauso zu befriedigen, wie ich es mir immer erträumt hatte“ (ebd., S. 279).



Als Peter ihn kurze Zeit später gegen seinen Willen anal penetriert, verlässt er die Wohnung und beschreibt seine Gefühle so:„Das Vertrauen, die Sicherheit, das gute Gefühl von Kontrolle, von Erfahrung, von Erwachsensein – all das war weg, in der Sekunde, in der er mit seinem Glied in mich eindrang, obwohl ich das doch gar nicht wollte“ (ebd., S. 283).



Später findet er im Keller von Peter Missbrauchsabbildungen von kleineren Jungen*. Peter gesteht ihm, dass er sich nur für Jungen* einer gewissen Altersspanne sexuell interessiert. Die Ambivalenz des Jungen* zieht sich durch das ganze Buch. Letztlich geht er aber eine offenbar bis heute andauernde Beziehung mit Peter ein, der häufiger in den Keller geht, um sich Missbrauchsdarstellungen anzuschauen.
Dieser autobiografische Roman wirft viele Fragen auf, die die weitere Diskussion gerade auch um das Coming-out von homosexuellen Jungen* berühren. Es darf nicht sein, dass die Einsamkeit von (homosexuellen) Heranwachsenden* von Erwachsenen ausgenutzt werden kann, um ihre sexuellen Bedürfnisse auf Kosten der Jungen* zu befriedigen. Studien belegen eindeutig − trotz methodischer Einschränkungen − ,dass homosexuelle Jungen* häufiger als der Durchschnitt sexuell missbraucht werden (Bange 2007, S. 113 f.). Viele homosexuelle Jungen* fühlen sich aufgrund ihrer Diskriminierung weniger selbstbewusst und isolieren sich (Krell und Oldemeier 2015, S. 12 ff.). Der Roman von Max Meier-Jobst macht dies exemplarisch sehr deutlich. Für (pädosexuelle) Täter, deren sexuelle Orientierung sich auf Jungen* zu Beginn bzw. in der Pubertät bezieht, sind sie deshalb bevorzugte Opfer. Den Jungen* scheinbar verstehend gegenüberzutreten und mit ihnen ein „gemeinsames“ Bündnis gegen die feindliche Umwelt zu bilden, ist eine vielfach beschriebene wirkungsvolle Täterstrategie. Eine homosexuelle Orientierung von Jungen* ist aufgrund der Auswirkungen der Diskriminierung der Homosexualität folglich ein Risikofaktor, Opfer sexualisierter Gewalt zu werden. Insbesondere auch, weil viele homosexuelle Jugendliche sich aus Angst vor Diskriminierung bis heute noch nicht offen zeigen können. Sie versuchen deshalb teilweise „auf der Klappe“ Homosexuelle kennen zu lernen. Dort werden sie von (pädosexuellen) Männern* abgeschleppt, die sie als Sexobjekte missbrauchen. Eine 2001 durchgeführte Befragung von 353 jungen Homosexuellen liefert empirische Belege dafür: 14 % der befragten Männer* erlebten den ersten Sex mit einem Mann*, der zehn und mehr Jahre älter war. Dieses Ergebnis unterscheidet sich von allem, was über heterosexuelle Jugendliche veröffentlicht worden ist. Für zehn der 303 sexuell aktiven jungen Männer* ging der erste sexuelle Kontakt (meist mit einem wesentlich älteren Mann*) mit Gewalt einher (Niedersächsisches Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales 2001, S. 14 f.; siehe auch Grossmann 2002, S. 332).
5 Sexualisierte Gewalt durch Frauen* gegenüber Jungen* in der Pubertät
Das Thema der weiblichen Pädosexualität gegenüber Jungen* in der Pubertät wird in Alissa Nuttings 2014 erschienen Debütroman „Tampa“ eindrücklich aus Sicht der Täterin geschildert. Die 26-jährige, als apart beschriebene Celeste Price wählt bewusst den Beruf Lehrerin, um denen von ihr begehrten 14-jährigen Jungen* nahe zu sein und mit ihnen ihre Sexualität ausleben zu können. Hinter ihrer sexuellen Präferenz steht ihr Ekel vor dem Altern. Die Gefühle des bei seinem alleinerziehenden Vater aufwachsenden, einsamen Jungen* Jake werden in dem Roman weitgehend ausgeblendet. An verschiedenen Stellen des Buches wird − quasi als Entschuldigung − die Frage gestellt, ob eine sexuelle Beziehung mit einer hübschen jungen Lehrerin „nicht genau das ist, wovon jeder heterosexuelle Junge träumt?“ oder an anderer Stelle:„Einmal saß er [ihr Anwalt, D. B.] in einer Talkshow, in der im Hintergrund ein riesiges Foto von mir aus meiner Model-Zeit während des Colleges eingeblendet war – ich trug darauf einen Bikini und räkelte mich mit wehenden blonden Haaren auf der Kühlerhaube eines Sportwagens. ‚Wenn Sie ein Teenagerjunge wären‘, fing der Moderator an und deutete anzüglich auf das Foto hinter sich, ‚würden Sie eine sexuelle Erfahrung mit ihr Missbrauch nennen?‘“ (Nutting 2014, S. 268).



In diesem Kontext wird mehrfach gefragt, ob die sexuelle „Beziehung“ überhaupt als Missbrauch zu bezeichnen bzw. traumatisierend ist: „Er wirkte alles andere als traumatisiert oder missbraucht – auf seinem Gesicht lag ein erfülltes Leuchten, und er sah wach und belebt aus. Viel besser als vorher“ (ebd., S. 129). Während der Junge von einer langfristigen Beziehung träumt, weiß die Täterin, dass spätestens, wenn er sich zum Mann entwickelt, ihr Interesse an ihm vorbei sein wird (ebd., S. 141 f.). Allein dadurch wird die Asymmetrie der „Beziehung“ deutlich. Die im Laufe des Romans skizzierten Motive und Rechtfertigungen decken sich mit denen pädosexueller Männer.
In Bernhard Schlinks „Der Vorleser“ (1995) geht es ebenfalls um eine solche Konstellation. Der 15-jährige, häufig vor sich hinträumende Michael geht eine sexuelle Beziehung mit der 36-jährigen Hanna ein. Seine erwachende Sexualität treibt ihn zu der älteren Frau. Um Zeit mit ihr zu verbringen, schwänzt er einzelne Schulstunden. Als sie davon erfährt, stellt sie als Bedingung für weitere Treffen, dass er dies unterlässt. Die Treffen mit Hanna trennen ihn emotional von seinen Freunden und seinem bisherigen Leben. Er ordnet sich Hanna unter, die ihn auf Distanz hält. Das gemeinsame Baden, die sich anschließenden sexuellen Handlungen und Michaels Vorlesen werden zu Ritualen. Mit der Zeit kommt es zu Konflikten, für die er die Schuld auf sich nimmt, um der strafenden Zurückweisung Hannas zu entgehen. Mit Beginn des neuen Schuljahrs lernt Michael die gleichaltrige Sophie kennen und verbringt zunehmend Zeit mit ihr. Je intensiver die Beziehung zu Sophie und seinen Klassenkameraden wird, desto mehr hat Michael das Gefühl, Hanna zu verraten. Als diese überraschend im Schwimmbad erscheint und ihn mit einer Gruppe Gleichaltriger beobachtet, zieht sie umgehend nach Hamburg. Michael spricht als Jugendlicher mit niemandem über Hanna. Trotz der einfühlsamen und treffenden Beschreibung der Abhängigkeit und der Isolation des Jungen* durch seine „Beziehung“ zu Hanna wird im weiteren Verlauf des Romans nicht auf die Frage eingegangen, ob es sich hierbei um sexuellen Missbrauch von Jugendlichen bzw. eine unmoralische Tat handelt, obwohl im zweiten und dritten Teil des Buchs ausgiebig moralische und juristische Reflexionen zu anderen Themen folgen.
In beiden Romanen geht es um den in der Fachliteratur als „Liebhaberin/Lehrerinnen“ bezeichneten Täterinnentyp. Dies sind Frauen*, die ihre Machtposition − meist gegenüber heranwachsenden Jungen* − ausnutzen und ihnen bzw. den Mädchen* eine Liebesbeziehung suggerieren (Bange 2019, S. 186 f.).
Andreas Huckele (alias Jürgen Dehmers) berichtet in seinem Buch ebenfalls über sexualisierte Gewalt durch Lehrerinnen bzw. Mitarbeiterinnen in der Odenwaldschule. So führt er aus: „Später erfuhr ich, dass Astrid Kahle, jetzt Lehrersgattin, Geschlechtsverkehr mit einem Vierzehnjährigen hatte“ (Dehmers 2011, S. 162), und an anderer Stelle: „Auf ihm sitzend erkannte er eine Mitarbeiterin, die sich rhythmisch auf dem Jungen auf und ab bewegte“ (ebd., S. 57).
Bodo Kirchhoff (2014, S. 234) widerfährt im Übrigen ebenfalls ein sexueller Übergriff durch die als überaus streng beschriebene Heimleiterin. Sie lässt unter den Jungen* sexuell aufgeladene Bestrafungen vornehmen. So müssen sich die Jungen* gegenseitig die sogenannte „Heimdresche“ geben, bei der nach wenigen Schlägen manchmal die Gesäßhaut aufplatzt (ebd., S. 160). Eines Abends kommt es zu einem direkten sexuellen Übergriff auf den Erzähler:„Er steht im Waschraum […] als von hinten eine Hand um ihn greift, sich nimmt, was sich der Kantor genommen hat. Es ist die Hand, die er seit den ersten Minuten im Internat kennt, imstande zuzuschlagen, dass einer umknickt.“



6 Mütter als Täterinnen
In den USA erschienen in den 1990er-Jahren einige Autobiografien über Jungen*, die von ihren Müttern sexuell missbraucht wurden. Die wohl bekannteste und ins Deutsche übersetzte stammt vom Physikprofessor und langjährigen Leiter der „American University“ in Washington Richard Berendzen. Ihr Titel lautet „Sie rief mich immer zu sich“. In deutlichen Worten wird darin u. a. beschrieben, welche massiven Folgen die sexualisierte Gewalt durch Mütter hinterlässt und welche Verwirrung die eigene sexuelle Erregung bei den Jungen* auslöst:„Ich empfand eine abgrundtiefe Abscheu. Mein Körper kannte ein Geheimnis, von dem niemand etwas wissen durfte. Dennoch fühlte ich trotz des Ekelgefühls kurzzeitig Lust und Erregung. Es verwirrte und quälte mich ungemein, gleichzeitig und aus demselben Grund Lust und Abscheu zu empfinden. Wenn ich das, was zwischen meiner Mutter und mir geschah, hasste, wie konnte mein Körper dann so reagieren? Die Erregung, die ich erlebte, schlug urplötzlich in Scham und Ekel um. Ich hasste meinen Körper, weil er mir in einer so ekelerregenden Situation Lustgefühle vermittelte“ (Berendzen und Palmer 1994, S. 36).



Wie in allen anderen Autobiografien sind Einsamkeit, Scham und Schuldgefühle des Protagonisten sowie seine Ambivalenz gegenüber der Mutter zentrale Themen. Erst 43 Jahre nach den Taten seiner Mutter beginnt er sich nach und nach zu erinnern. Er fängt eine Therapie an und begibt sich auf den mühevollen Weg seiner Heilung. Bis dahin bestand sein Leben „aus Arbeit, Arbeit und noch einmal Arbeit“, die ihm zu einem erfolgreichen Professor gemacht hat. Diese Autobiografie durchbricht das Bild, dass Betroffene nicht beruflich erfolgreich sein können. Sie macht aber gleichzeitig deutlich, was sie das kosten kann. Ein Zitat dazu:„Aber ich kannte nur eine Therapie: Ich unterdrückte meine Gefühle und arbeitete. Immer mehr bürdete ich mir auf, dadurch fühlte ich mich sicher. Arbeit war ein wunderbares Heilmittel! Ich schaffte viele Dinge, und gleichzeitig verblassten meine unangenehmen Gefühle. Drängten sie erneut an die Oberfläche, hatte ich eben nicht genug gearbeitet“ (ebd., S. 95).



Mut machen seine Schilderungen, was Betroffene zur Heilung benötigen und dass sie − allerdings mit viel Geduld und unter großen Anstrengungen − möglich ist:„Heilung bedeutet Arbeit, anstrengende, bewusste, anspruchsvolle Arbeit. Und der Weg der Genesung gleicht weniger einer Geraden als einer Zickzacklinie, die nicht immer noch vorne führt […] Heilung bedarf der Worte […] Indem man seine Geschichte immer und immer wieder erzählt, beginnt das Trauma, sich irgendwann langsam aufzulösen […] Endlich konnte ich die Stärke dieses Jungen anerkennen. Er hatte überlebt und mehr Mut bewiesen als der erwachsene Mann in seiner schwärzesten Stunde“ (ebd., S. 319 ff.).



In Deutschland erschien bereits im Jahr 1989 der autobiografische Roman „Still wie die Nacht“ von Manfred Bieler, in dem er in eindringlicher Art und Weise die sexualisierte Gewalt durch seine Mutter und die massiven Folgen dieser Taten auf sein weiteres Leben beschreibt:„Noch ein Lied, bitte ich und spüre ihren Busen auf meiner Haut. ‚Du hast mein Herz gefangen mit deiner weißen Hand …‘, singt die Mutter und schiebt meine Hand in ihren Schlüpfer. ‚Ich komm zu dir gegangen, mein Herz gib wieder her …‘, singt die Mutter, während ich an dem ausgeleierten Gummiband herumzerre. Kennst du etwa eine, die es besser macht als ich? hat die Mutter den schwarzhaarigen Billardspieler im selben Bett gefragt. Nein, antworte ich an seiner Stelle, und Edith kichert, als ich ihr den Schlüpfer herunterziehe. Gib’s mir, du Vieh! hat die Mutter zu Toni gesagt. Lass das! fahre ich sie an und presse meine Hand um meinen Schniepel, weil ich fühle, dass er jeden Augenblick platzen muss. Komm, flüstert sie mir ins Ohr. Das ist so heiß, stammele ich und spüre, wie mir der Schweiß ausbricht. Sag irgendetwas! bettelt sie. Sag, dass ich die Schönste bin! keucht die Mutter und trommelt mit den Fersen auf meinen Hintern. Du bist die Schönste, jaule ich und stoße zu, bis ich in mir selbst überlaufe. Dann trennen wir uns. Ich zittere vor Angst. Ich brenne lichterloh. Ich sehne mich nach einem Wort, einem einzigen Wort. Die Mutter bleibt stumm. Nach einer Weile fängt sie an zu schnarchen. Allmählich wird ihr Atmen ruhiger. Ich warte, bis es ganz still ist, bevor ich mit wackeligen Beinen in das andere Bett klettere. Ich bin nackt. Mein Herz pocht gegen die Rippen. Durch meinen Kopf heult die Lokomotive, oder ist es die Sirene der Zuckerraffinerie? Ich krampfe die Zehen ins Laken. Ich weine, ohne zu schluchzen. Ich will zu Louise. Ich will sie fragen, warum mir Edith das angetan hat. Es dauert eine Ewigkeit, bis ich die Antwort höre. Ach, mein Junge, sagt die Großmutter, darüber brauchst du dir keine Gedanken zu machen, es gibt viele Dinge im Leben, die man vergessen muss“ (Bieler 1989, S. 347 f.).



Auch Bodo Kirchhoff schildert in seinem Roman „Dämmer und Aufruhr“ Akte sexualisierter Gewalt durch seine Mutter, die ihm ab dem Alter von vier Jahren widerfuhren. Seine erste Erinnerung daran beschreibt er wortmächtig:„Komm, sagt sie, auch ausziehen, ja? […] Und ihr kindlicher Begleiter zieht sich aus, wie verlangt […] Ein knapp Vierjähriger kniet zwischen den Fersen der Mutter, die nackt auf dem Bauch liegt, das Gesicht in der Armbeuge; er folgt der Trägheit seiner Augen und kann etwas vom Geheimen sehen, wo sich die Schenkel treffen, von den Fältchen […] seine Augen schwimmend vor Wonne, folgen jeder Bewegung der Finger, und die tun, was sie wollen. Der Mutterleib ist ein vaterloses Gebiet, der Sohn reißt es sich unter den Nagel und prüft seinen Wert, kostet von den Fingern […] Der Stift gehört zum Heft, als gäbe es nur den einen, und diesen einen holt sich der kleine Mittaggalan schließlich, nimmt ihn in die Finger: ein Instrument, wie gemacht, um damit vorzudringen in das Geheime, dorthin, wo er herzukommen glaubt. Also erkundet er das Dunkel damit, ohne dass ihm Einhalt geboten wird […] Die Schläfrige im Bett öffnet sich ihm, sein Tun ist kein Nehmen, eher ein Geben, ein zartes Versorgen. Der Infant stillt seine Mutter […] und da fallen unvergessene Worte: Aber nicht mit der spitzen Seite, mit der guten – eine nur geringe Einschränkung, die doch alles verändert […] Der Unschuldsschlummer meiner frühen Jahre endete in diesen Mittagsdämmerstunden der Jahre, an die es nur verwischte Erinnerungen gibt, Bilder von sprachloser Wahrheit, die in Worte gefasst, eine Brücke zum Wahrscheinlichen bilden: Ja, wahrscheinlich ist es so gewesen, alle Bilder sprechen dafür“ (Kirchhoff 2014, S. 15 ff.).



Seine Autobiografie kann man vor diesem Hintergrund als Aufarbeitung seiner Beziehung zu seiner Mutter und auch seiner Großmutter lesen.
Diesen aufrüttelnden Büchern folgte mit Ausnahme einer kurzen Debatte über Frauen* als Täterinnen Mitte der 90er-Jahre kaum eine Reaktion. Bis heute scheint es in der Praxis noch nicht angekommen zu sein, dass auch Mütter bzw. Frauen* sexualisierte Gewalt ausüben. Erst der Staufener Missbrauchsfall hat dieses Thema wieder etwas mehr in den Fokus der Diskussion gerückt (Bange 2019).
In der Kriminalliteratur sieht das schon anders aus: In vielen Romanen, die sich um (Serien-) Mörder drehen, wird der sexuelle Missbrauch des Täters durch seine Mutter als Hintergrundmotiv für seine Taten beschrieben. Ein Beispiel für solche Romane ist der von Sebastian Fitzek 2014 verfasste Psychothriller „Passagier 23“. Der Mörder ist von seiner Mutter auf grausamste Weise sexuell missbraucht worden und hat infolge der Taten seiner Mutter eine Geschlechtsumwandlung vollzogen. Eines seiner Opfer, die zwölfjährige X, wurde von ihrer Mutter einer Gruppe von Männern* zur brutalen Vergewaltigung überlassen. Am Ende des Buchs tötet sie deshalb ihre Mutter. Hinter diesem Bild vom Täter steht das Modell „vom Opfer zum Täter“, das sehr differenziert betrachtet werden muss. Es ist durch verschiedene Studien nachgewiesen worden, dass die allermeisten sexuell missbrauchten Jungen* nicht zu (Sexualstraf-)Tätern werden und sie nur ein leicht erhöhtes Risiko gegenüber anderen Jungen* aufweisen (Bange 2018).
7 Sexualisierte Gewalt an Jungen* in Jugendromanen
Zu Beginn der in Deutschland erstmalig geführten Diskussion über sexualisierte Gewalt an Jungen* Ende der 80er-Jahre des letzten Jahrhunderts erschienen zwei wichtige Jugendromane, die das Leid sexuell missbrauchter Jungen* und die Dynamik sexualisierter Gewalt im außerfamilialen Nahbereich zum Inhalt hatten. Marc Talberts 1989 in deutscher Sprache veröffentlichter Roman „Das Messer aus Papier“ beschreibt die Geschichte des zehnjährigen Jeremy. Seine Mutter und er fliehen vor der häuslichen Gewalt durch den Lebensgefährten der Mutter zu seinen Eltern. Als Jeremy entdeckt, dass Papier schneiden kann, schreibt er zu seinem Schutz auf ein Messer aus Papier, dass er von Georg − dem Lebensgefährten der Mutter − sexuell missbraucht wird. Der Zettel fällt zufällig in die Hände der Mutter, und der sexuelle Missbrauch wird aufgedeckt. Äußerst anschaulich werden die tief greifenden Schamgefühle und die Verwirrung Jeremys beschrieben. Sehr deutlich wird auch, welche Kraft es den Jungen* kostet, über die sexualisierte Gewalt zu sprechen. Mut und Hoffnung gibt es dadurch, dass er dabei von seiner Mutter, seiner Schulfreundin, seinem Lehrer und einer Psychologin unterstützt wird.
Ein Jahr später, 1990, erscheint das Buch „Es fing ganz harmlos an“ von Frauke Kühn: Christian ist zwölf Jahre alt und wird von seinem ihn beeindruckenden Onkel sexuell missbraucht. Die bei Christian ausgelösten Schuldgefühle, die Scham, Verzweiflung und seine Ängste werden eindrücklich beschrieben. Aus seiner Wut heraus und um nicht als Betroffener sexualisierter Gewalt erkannt zu werden, tritt Christian fortan aggressiv auf (Kühn 1990).
Leider sind diesen beiden Romanen bis heute keine weiteren entsprechenden Veröffentlichungen gefolgt. Das ist sehr schade, da solche Romane gerade Jugendlichen helfen können, ihre eigene Geschichte einzuordnen. Möglicherweise können sie auch ein Stück dazu beitragen, dass Jungen* sich Hilfe suchen. Mir selbst hat sich ein Betroffener anvertraut, nachdem er den Film „Herr der Gezeiten“ gesehen und anschließend die Romanvorlage von Pat Conroy „Die Herren der Insel“ (1987) gelesen hat. Der Roman handelt davon, dass Tom nach langer Zeit bereit ist, sich gegenüber Susan, einer Psychotherapeutin, zu öffnen und ihr die Wahrheit über ein für die gesamte Familie traumatisches Ereignis zu erzählen. Die Familie wurde von drei ausgebrochenen Sträflingen überfallen. Tom, Toms Mutter und seine Schwester Savannah wurden vergewaltigt. Sein älterer Bruder erschoss zwei der Einbrecher, seine Mutter tötete den dritten. Sein zu dieser Zeit abwesender Vater und die Polizei erfuhren nie von dem Geschehen. Die Scham war einfach zu groß.
8 Fazit
Die hier erwähnten Autobiografien und autobiografischen Romane beschreiben durchgängig − zwar immer in anderen Worten und sehr individuell − die Gefühlswelt betroffener Jungen* und Männer*. Sie veranschaulichen die massiven Folgen sexualisierter Gewalt in aller Deutlichkeit. Sie liefern deshalb einen sehr guten Zugang zu einem tieferen Verständnis, was das Widerfahrnis sexualisierter Gewalt für Jungen* bedeutet. Darüber hinaus stellen sie einige Fragen, die in der Fachliteratur selten bis gar nicht diskutiert werden, insbesondere zu sexualisierter Gewalt durch Frauen* und Mütter. Zudem scheinen sich neue Tabus zu entwickeln: So befürchten betroffene Männer mittlerweile, dass ihre Beschreibungen und gewählten Worte zu drastisch und politisch nicht korrekt sind. Die durch die sexualisierte Gewalt bei vielen Jungen* ausgelöste sexuelle Erregung ist weiterhin ein Tabu.
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Zusammenfassung
Sexualisierte Gewalt gegen Männer* ist keineswegs so selten und so unerforscht, wie oftmals angenommen wird. Das vorhandene Wissen ist aber fragmentiert und der öffentliche Diskurs von großen Lücken geprägt. Dieser Beitrag versucht dem etwas entgegen zu setzen. Sexualisierte Gewalt gegen Männer* wird definitorisch eingegrenzt, die vorhandenen Prävalenzangaben werden vorgestellt, die Kontexte in denen die sexualisierte Gewalt stattfindet werden beleuchtet und es werden die Auswirkungen betrachtet. Abschließend wird eine Einordnung sexualisierter Gewalt gegen Männer* vorgenommen. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die gesellschaftlichen und individuellen Männlichkeitskonstruktionen gelegt. Es wird deutlich wie zentral es ist, das Thema sexualisierte Gewalt gegen Männer* auch im Kontext des Erstarkens autoritären Strukturen zu betrachten und es nicht rechten Männerrechtlern zu überlassen.
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1 Einleitung
Die Aufdeckung sexualisierter Gewalt ist in den vergangenen Jahren auch im deutschsprachigen Raum zunehmend in den Fokus vielfältiger Forschungsaktivitäten geraten (Rieske et al. 2018; Kavemann et al. 2015). Dabei geht es unter anderem darum zu eruieren, wie viele Betroffene von sexualisierter Gewalt die an ihnen verübte Gewalt mitteilen, welche Personengruppen als Adressat*innen solcher Mitteilungen bevorzugt werden, wie das soziale Umfeld Betroffener auf deren Aufdeckung reagiert und welche Bedingungen die Aufdeckung sexualisierter Gewalt begünstigen bzw. erschweren (Hofherr 2017; Averdijk et al. 2011; Derr et al. 2017; Maschke und Stecher 2018). Im Zusammenhang mit der Ermittlung der hier genannten Parameter sind aber schwerwiegende forschungsmethodische Probleme zu berücksichtigen, die unter anderem mit der Heterogenität der jeweils angewandten Studiendesigns zu tun haben (London et al. 2008). Diese Einschränkungen berücksichtigend lässt sich aber sagen, dass etwa die Hälfte bis zwei Drittel der Betroffenen den an ihnen begangenen sexuellen Missbrauch während ihrer Kindheit/Jugend nicht mitteilt (London et al. 2005, 2008). Ein relativ konsistenter Befund besteht darüber hinaus darin, dass betroffene Kinder und Jugendliche bevorzugt Personen aus ihrer Peergroup oder aus ihrem Freundeskreis als Adressat*innen von Mitteilungen über selbst erlebte sexualisierte Gewalt wählen (Hofherr 2017; Maschke und Stecher 2018; Averdijk et al. 2011; Priebe und Svedin 2008; Rau et al. 2016). Die sozialen Reaktionen auf Aufdeckungen variieren u. a. in Abhängigkeit des Alters der aufdeckenden Person und des sozialen Kontextes (privat vs. institutionell), der mit der Mitteilung des sexuellen Missbrauchs konfrontiert wird (für einen Überblick siehe Mosser 2009). Bezogen auf Deutschland weisen neuere Forschungen darauf hin, dass immerhin etwa die Hälfte der Betroffenen mit den Folgen der Aufdeckung zufrieden ist (Rau et al. 2016) – dies im Kontrast zu retrospektiven Erhebungen, die sich auf frühere Zeiträume beziehen und in denen vorwiegend von negativen Folgen berichtet wird (Unabhängige Aufarbeitungskommission 2019). Dieser Unterschied könnte auf eine sich langsam etablierende erhöhte gesellschaftliche Sensibilität gegenüber Gefährdungen und Betroffenheiten im Kontext sexualisierter Gewalt hindeuten.
Im vorliegenden Zusammenhang ist ein weiterer relativ konsistenter Befund von besonderer Bedeutung: Betroffene Jungen* scheinen sich wesentlich seltener ihrem sozialen Umfeld anzuvertrauen als Mädchen*, die sexualisierte Gewalt erfahren haben (Averdijk et al. 2011; Maschke und Stecher 2018; O'Leary und Barber 2008).
Die hier nur kurz skizzierten Forschungsbefunde liefern zwar einen Eindruck davon, wer sich wem gegenüber in welcher Häufigkeit anvertraut, aber sie lassen oft die zentrale Frage danach offen, was eigentlich „Aufdeckung“ ist. Offensichtlich geht es hier nicht einfach nur darum, dass Betroffene anderen Personen sagen, dass sie sexualisierte Gewalt erlebt haben. Um ein tieferes Verständnis von Aufdeckungsprozessen zu entwickeln und entsprechend hilfreiche Impulse für die praktische Arbeit mit Betroffenen zu liefern, wurde in den vergangenen Jahren eine Reihe von Studien realisiert, die sich – zum Teil mit einem explizit geschlechtssensiblen Blick – um eine Konzeption des Aufdeckungsgeschehens bemühten, die der Komplexität dieses sozialen Phänomens möglichst gerecht wird (Rieske et al. 2018; Gagnier und Collin-Vézina 2016; Kavemann et al. 2015; Collin-Vézina et al. 2015).
2 Geheimnis und Selbstoffenbarung
Ausgangspunkt der hier zu entfaltenden Überlegungen sind die alltäglichen sozialen und psychischen Praxen des Hütens von Geheimnissen und der Offenbarung relevanter Informationen über die eigene Person. Nicht zufällig ist es konstitutiver Bestandteil des kindlichen Spiels, Geheimnisse zu haben, zu bewahren und selektiv zu teilen (VanManen und Levering 1996). Kinder merken sehr früh, dass das Geheimnis eine wirksame Strategie zur Behauptung der eigenen Autonomie ist. Da der kindliche Alltag in hohem Maße von Fremdbestimmung, auferlegten Regeln und tradierten Skripts geprägt ist, erfüllt sich das Bedürfnis nach einem selbstbestimmten psychologischen Raum in wirksamer Weise in der Schaffung eines Geheimnisses. Indem es einen Bereich des exklusiven Wissens gegenüber seiner sozialen Umwelt zu verteidigen vermag, erfährt das Kind ein Gefühl von Macht und Kontrolle. Das „gute Geheimnis“ ist demnach assoziiert mit positiven, selbststärkenden Emotionen. Das Geheimnis füllt einen vom Kind selbst abgesteckten sozialen und psychischen Raum, der sich der äußeren Kontrolle prinzipiell völlig entziehen kann und somit ein wichtiges Werkzeug der Autonomieentwicklung darstellt. Die Selbstoffenbarung ist – vereinfacht gesagt – jene soziale Praktik, die dem Hüten des Geheimnisses zuwiderläuft. Sie ist notwendig, um überhaupt mit anderen Menschen in Beziehung zu treten. Wer sich nicht selbst offenbart, wird keine affektiv aufgeladenen Verbindungen zu seiner sozialen Umwelt herstellen können. Sich selbst zu offenbaren heißt aber auch, sich dem Urteil anderer Menschen auszusetzen, sich auch angreifbar zu machen. Soziales Verhalten ist ganz wesentlich bestimmt von dem immer wieder neu auszuhandelnden Wechselspiel zwischen Geheimhaltung und Selbstoffenbarung. Fragen der Selbstoffenbarung sind in den vergangenen Jahren durch den Diskurs über den Umgang mit sozialen Medien in den Fokus einer breiten Öffentlichkeit geraten (Trepte und Reinecke 2011). Inflationäre Selbstoffenbarungen im Netz haben verstärkt die Bedeutung des Schutzes der eigenen Privatsphäre zum Gegenstand von Auseinandersetzungen gemacht. Die Suche nach Beziehungen und emotionalen Bindungen macht Menschen dafür anfällig, sich im Internet selbst zu offenbaren, sich zu zeigen, um Resonanzen zu empfangen. So produziert die virtuelle Welt der Online-Kommunikation emotionale und soziale Prothesen zur Kompensation verloren gegangener oder gefährdeter Bindungen (Virilio 1996). Die Verheißung der (subjektiv als drängend empfundenen) Verwirklichung von Ich-Idealen verleitet viele User dazu, sich auf eine Weise zu zeigen, die eine möglichst zahlreiche und möglichst positive soziale Resonanz im Internet wahrscheinlich werden lässt. Das Internet ist der Raum der Selbstoffenbarung, nicht des Geheimnisses. Das Profilbild fungiert dabei exemplarisch als imaginiertes und exhibitionistisches Ich-Ideal. Das Geheimnis hingegen bietet als Nicht-Information keinerlei Anreize in der Online-Welt. Das kindliche Geheimnis und die exhibitionistische Selbstoffenbarung im Netz stellen naturgemäß nur exemplarische Aspekte jenes sozialen und kulturellen Kontextes dar, vor dessen Hintergrund die Aufdeckung sexualisierter Gewalt verstanden werden muss.
3 Aufdeckung als komplexes Geschehen
Die Forschungen der vergangenen Jahre haben deutlich gemacht, dass die Vorstellung eines „Indexereignisses“, welches sich in einer abrupten Mitteilung des Kindes gegenüber einer erwachsenen Vertrauensperson zeigt, den tatsächlichen Vorgängen im Zuge von Aufdeckungen sexualisierter Gewalt nicht gerecht wird (Rieske et al. 2018; Kavemann et al. 2015; Collin-Vézina et al. 2015). Diese vereinfachenden Vorstellungen kennzeichnen einen Idealtypus von Aufdeckungen: Indem sich das Kind mitteilt, kommen Erwachsene in die Lage, den sexuellen Missbrauch zu beenden und das Kind zu schützen. Inzwischen wissen wir, dass die Mitteilungen betroffener Kinder und Jugendlicher auf sehr unterschiedliche Weise geschehen (und sich als mehr oder weniger gut dekodierbar erweisen) und dass die Adressat*innen dieser Mitteilungen in ihrer Bereitschaft und Fähigkeit, aus diesen einen Verdacht auf sexualisierte Gewalt abzuleiten, stark variieren (Ullman und Filipas 2005; Crisma et al. 2004). Kindliche oder jugendliche Mitteilungen über selbst erlebte sexualisierte Gewalt setzen häufig komplexe Interaktionsprozesse in Gang, die in vielen Fällen auch die Form des Missverständnisses, der Verständnislosigkeit und der mehr oder weniger bewussten psychischen Abwehr aufseiten der Adressat*innen annehmen können. Darüber hinaus ist die Intention von Mitteilungen nicht auf das Beenden der sexualisierten Gewalt reduzierbar. Es kann auch um den Wunsch gehen, das Geschehen zu verstehen und einzuordnen. Dass mit der Mitteilung zumeist nicht alle Probleme gelöst sind, ist insofern evident, als es in weiterer Folge häufig zu Krisen kommt, die zum Beispiel mit Belastungen von Bezugspersonen oder Stress, Angst und Kontrollverlust im Zusammenhang mit strafrechtlichen Ermittlungen assoziiert sind (Mosser 2009). Es zeigt sich also, dass Aufdeckungen sexualisierter Gewalt vielfältige und häufig lang andauernde soziale Dynamiken und psychische Prozesse auslösen, die schwer „abzuschließen“ sind. Ausgehend von dieser Beobachtung hat sich inzwischen eine Sichtweise von Aufdeckung etabliert, die eine Lebenszeitperspektive mit einschließt. Dies bedeutet nicht, dass die Aufdeckung sexualisierter Gewalt ein lebenslanger Prozess ist, sondern dass sich die (diskursive) Auseinandersetzung mit der selbst erlebten sexualisierten Gewalt mit hoher Wahrscheinlichkeit an bestimmten Punkten des Lebensweges unter jeweils veränderten Bedingungen aktualisieren wird. Eine vertrauensvolle Beziehung, der Tod des Täters oder die Sorge um ein Kind können zum Beispiel Anlässe dafür bieten, die eigene Viktimisierung nochmals „aufzurollen“ und diskursiv zu behandeln (Gagnier und Collin-Vézina 2016).
4 Dimensionen von Aufdeckung
Die bisher vorgenommenen Überlegungen ebnen den Weg zu einer Perspektive, die Aufdeckung als ein Phänomen versteht, welches mit der Mitteilung einer sexualisierten Gewalterfahrung nicht hinreichend beschreibbar ist. Rieske et al. (2018) haben in diesem Zusammenhang die Bedeutung dreier konstitutiver Aspekte von Aufdeckung herausgearbeitet, nämlich Erinnern, Einordnen und Offenlegen. Der Akt des Offenlegens ist demnach untrennbar verbunden mit der Gedächtnisrepräsentation der erlebten sexualisierten Gewalt und der Entwicklung einer bewussten Interpretation dieses Geschehens. Unsere eigenen Forschungen haben zu ähnlichen Überlegungen geführt, die uns dazu veranlassten, Aufdeckung im Kontext von Bewusstwerdung, Erinnerung/Vergessen und – in Ergänzung zu Rieske et al. (2018) – Hilfesuche zu sehen (Mosser 2019; Mosser und Hackenschmied 2018). Die zentrale Idee unserer Konzeption besteht in der Annahme, dass die hier genannten Aspekte sowohl als Prozess als auch als punktuelle Ereignisse auftreten. Dies bedarf einer genaueren Erläuterung:
Bewusstwerdung ist jener psychische Prozess, der es dem Betroffenen ermöglicht, ein differenzierteres inneres Konzept über die erlebte sexualisierte Gewalt zu entwickeln. Bekanntlich sind viele Jungen* und Mädchen* bei der Interpretation des Geschehens in hohem Maße den psychischen Manipulationen des Täters ausgeliefert (Unabhängige Aufarbeitungskommission 2019). Mit dem Ende der sexualisierten Gewalt endet nicht zwangsläufig auch das Deutungsregime des Täters, was beispielsweise dazu führt, das Schuldgefühle und Selbstanklagen der Betroffenen fortdauern (Collin-Vézina et al. 2015; Dorahy und Clearwater 2012). In weiterer Folge ist es denkbar, dass es durch Gespräche, Medienberichte, eine Psychotherapie oder die Lektüre eines Textes zu punktuellen „Bewusstwerdungsschüben“ kommt (Gagnier und Collin-Vézina 2016): Dem*der Betroffenen wird zum Beispiel plötzlich klar, dass er vom Täter systematisch isoliert wurde und die hergestellte emotionale Abhängigkeit keine Fluchtoptionen zuließ. Der Prozess der Bewusstwerdung endet aber nicht an solchen signifikanten „Erkenntnisschüben“, sondern er setzt sich zum Beispiel dadurch weiter fort, dass der*die Betroffene Möglichkeiten schafft, mit anderen Menschen über (seine*ihre selbst erlebte) sexualisierte Gewalt zu sprechen und dabei seine Perspektive auf das Geschehen immer weiter ausdifferenziert (Draucker und Martsolf 2008). Das, was Rieske et al. (2018) als „Einordnen“ bezeichnen, ist in gleicher Weise ein latenter psychischer Prozess wie ein „akutes“ kognitives Geschehen, durch das dem*der Betroffenen „plötzlich etwas klar wird“.
Im Rahmen der beiden in den vergangenen Jahren realisierten großen deutschen Studien zu Aufdeckungsprozessen nach sexualisierter Gewalt wurden auf der Basis von Erhebungen retrospektiver Sichtweisen erwachsener Betroffener Typologien von Erinnerungsprozessen erstellt. Rieske et al. (2018) unterscheiden in ihrer Befragung betroffener Männer* in Bezug auf die innere Repräsentation der erlebten sexualisierten Gewalt die drei Kategorien „nicht zugänglich“ (spät erinnert – spät eingeordnet), „immer zugänglich“ (immer erinnert – immer eingeordnet) und „teilweise zugänglich“ (immer erinnert – spät eingeordnet). Kavemann et al. (2015), die sowohl Männer* als auch Frauen* befragten, arbeiten zwei grundlegende Verlaufstypen heraus, nämlich „kontinuierliches Erinnern“ und „diskontinuierliches Erinnern“, wobei sie beim zweiten Typus nachweisen, dass es unterschiedlich lange Phasen des Nicht-Erinnerns gibt, dass der Zustand des Nicht-Erinnerns unterschiedlich stabil ist oder dass innere Repräsentationen der erlittenen Taten in abgespaltenen Persönlichkeitsanteilen „eingeschlossen“ werden müssen. Diese Befunde decken sich weitestgehend mit den Berichten Betroffener, die wir in unseren eigenen Studien erhoben haben (Mosser et al. 2018; Keupp et al. 2018; Keupp et al. 2017). Es gibt also unterschiedliche biografische Erinnerungsmuster, die zwangsläufig in einem engen Zusammenhang zu Aufdeckungsprozessen stehen (London et al. 2008). Es kann nur mitgeteilt werden, was erinnert wird, wobei – wie dies die Typologie von Rieske et al. (2018) deutlich macht – das Erinnern wiederum eng verschränkt ist mit Bewusstwerdungsprozessen im Sinne des Einordnens der Viktimisierungserfahrung. Die Berichte Betroffener machen darüber hinaus deutlich, dass Erinnerungen sowohl „schlagartig“ auftreten können als auch mehr oder weniger diffus oder stabil zugänglich sind. Wir finden also auch in Bezug auf Erinnerungen das Muster von Prozess und punktuellem Ereignis.
In ähnlicher Weise ist eine Konzeption des Inanspruchnahmeverhaltens von Hilfe möglich. Gerade im Zusammenhang mit der Strategie des peer-disclosure wird deutlich, dass das Mitteilen einer sexuellen Viktimisierung nicht gleichbedeutend ist mit der Suche nach Hilfe (Rau et al. 2016). Noch deutlicher wird dies, wenn man den empirisch überzeugend belegten Befund berücksichtigt, dass nur ein minimaler Teil von Kindern und Jugendlichen, die sexualisierte Gewalt erfahren, mit professionellen Hilfesystemen in Kontakt kommen – obwohl sie sich ihrer sozialen Umwelt gegenüber anvertrauen (Averdijk et al. 2011; Priebe und Svedin 2008; Rau et al. 2016). Hilfesuche nach sexualisierter Gewalt ist daher als diskontinuierlicher Prozess zu verstehen, der sowohl informelle Kontakte als auch die Inanspruchnahme psychosozialer Institutionen beinhalten kann. Ähnlich wie Erinnerungs- und Bewusstwerdungsprozesse sind Hilfesuchverläufe aus einer Lebenszeitperspektive zu betrachten. So könnte zum Beispiel ein betroffener Jugendlicher relativ fremdbestimmt von seinen Eltern in eine Beratungsstelle „geschleppt“ werden, dort nur zwei Termine in Anspruch nehmen und in weiterer Folge das Thema möglichst zu vermeiden versuchen, bis er als erwachsener Mann* aufgrund beruflicher oder sozialer Probleme eine Psychotherapie beginnt, wobei zunächst unklar ist, in welchem Ausmaß die in der Jugend erlebte sexualisierte Gewalt bei dem Patienten bewusst repräsentiert ist. An diesem Beispiel wird offenkundig, wie Bewusstwerdungs-, Erinnerungs- und Hilfesuchprozesse miteinander verschränkt sind. Es wäre denkbar, dass dieser Mann* im Rahmen der Psychotherapie den Impuls hat, die lange Zeit nicht bewusst repräsentierte sexualisierte Gewalt „erstmals“ aufzudecken. Die Frage des Zusammenhangs zwischen frühen sexualisierten Gewalterfahrungen und späteren Lebensproblemen kann dann Gegenstand diskursiver Erörterungen sein. Die Doppelstruktur von Prozess und punktuellem Indexerlebnis zeigt sich auch im Hilfesuchverhalten Betroffener: Das Aufsuchen einer Fachberatungsstelle oder die Inanspruchnahme einer Psychotherapie kennzeichnen abgrenzbare Zäsuren im Verlauf der Inanspruchnahme von Hilfen. Mehr oder weniger latent suchen Betroffene über die Lebenszeit hinweg aber immer wieder auch informelle Formen der Unterstützung, die ihnen mehr oder weniger bewusst bei der Bewältigung ihrer Gewalterfahrung helfen (Gagnier und Collin-Vézina 2016).
Die hier vorgenommenen Überlegungen führen zu einer Erweiterung bzw. Neukonzeption des Aufdeckungsbegriffs, die im Wesentlichen darin besteht, ein biografisches Konglomerat iterativer Erinnerungs-, Bewusstwerdungs-, Hilfesuch- und Mitteilungsverläufe zu denken. All diese Parameter zeigen eine Doppelstruktur aus punktuellen Indexerfahrungen und mehr oder weniger latenten Prozessen.
5 Aufdeckungskrise als Identitätskrise
Nachdem oben der Versuch unternommen wurde, die Struktur der Aufdeckung sexualisierter Gewalt zu beschreiben, wird in diesem Abschnitt ein zentraler inhaltlicher Aspekt herausgearbeitet. Mosser (2009) hat auf der Basis von Interviews mit betroffenen Jungen* und deren Eltern gezeigt, dass die Aufdeckung sexualisierter Gewalt zumeist mit einschneidenden Krisen verbunden ist und Fragen an den Betroffenen aufwirft, die sich nicht nur darauf beziehen, was passiert ist, sondern letztlich auch die ganze Person bzw. Persönlichkeit des Jungen* in einen kritischen Fokus rücken: „Warum hast du dich nicht gewehrt?“, „Warum hast du nichts deinen Eltern erzählt?“, „Hattest du sexuelle Lustgefühle?“, „Interessierst du dich gar nicht für Mädchen?“, „Könnte es sein, dass du später auch auf Kinder stehst?“ Die „klassischen“ Fragen an männliche* Opfer sexualisierter Gewalt gruppieren sich um die Jungen* mit unterschiedlicher Vehemenz und unterschiedlich explizit. Manche von ihnen werden direkt formuliert, andere kontaminieren unausgesprochen die Beziehungen zu Eltern und Freunden. Viele dieser Fragen drängen sich den Betroffenen auf und oszillieren unbearbeitet an der Schwelle des Bewusstseins. Die Krise der Aufdeckung besteht darin, dass die bisher praktizierten Bewältigungsmechanismen der Jungen* nicht mehr funktionieren: Normalisierung, Bagatellisierung und Verleugnung laufen angesichts der starken emotionalen Reaktionen der Bezugspersonen und der intrusiven institutionellen Behandlung des „Falls“ ins Leere. Die Beschwichtigungen des Täters weichen zumeist einer institutionellen und moralischen Neudefinition des Geschehens. Das Ende der sexualisierten Gewalt eröffnet die Chance und die Gefahr, sie selbst sichtbar zu machen. Häufig gerät der Junge* erst jetzt in eine Situation, in der er sich als „Opfer“ definieren muss. Als männliches* Opfer. Die bislang intrapsychische Bewältigung gerät außer Kontrolle und wird in ein soziales Geschehen transformiert, das mit einer Reihe meist impliziter Zuschreibungen einhergeht: sexuellen Missbrauch erlebt zu haben, nicht normal zu sein, anders zu sein, Opfer zu sein. Der Zusammenbruch der Beschwichtigungslogik führt daher zu einer Krise der Identität. Die Frage nach dem „Was ist passiert?“ geht einher mit der Frage nach dem „Wer bist du?“. Diese drängende Frage der Adoleszenz wird in erheblichem Maße beeinflusst von der sexualisierten Gewalterfahrung.
Vor dem Hintergrund einer Lebenszeitperspektive ist das Wechselspiel von Aufdeckung und Identitätsarbeit vermutlich von erheblicher Bedeutung. Es wird naturgemäß einen großen Unterschied machen, inwieweit die sexualisierte Gewalterfahrung als bewusst repräsentierte biografische Zäsur gesehen oder aber – im Gegenteil – verleugnet oder verdrängt wird (Gagnier und Collin-Vézina 2016). Hier spielen unter anderem Konzepte wie „trauma centrality“ (Robinaugh und McNally 2011), „posttraumatic growth“ (Calhoun und Tedeschi 2006) und der Unterschied zwischen Verdrängung und Verleugnung (der wiederum mit unterschiedlichen Gedächtnisrepräsentationen assoziiert ist) eine bedeutende Rolle. Die Frage, welche Bedeutung ein Mann der in Kindheit oder Jugend erlittenen sexualisierten Gewalt zuweist, in welchem Ausmaß er seine sozialen und intimen Beziehungen und seinen beruflichen Werdegang dadurch beeinträchtigt sieht und welchen Zusammenhang er mit möglichen gesundheitlichen Problemen herstellt, sind Fragen der Identität (Mosser 2019). Es erscheint darüber hinaus wahrscheinlich, dass die eigene sexuelle Orientierung sowie das sexuelle Erleben und Verhalten bewusste oder unbewusste Assoziationen zu früheren sexualisierten Gewalterfahrungen freisetzen, sodass sich die Frage aufdrängt, inwieweit die eigene sexuelle Identität dadurch beeinflusst ist (Hall 2008).
Aufdeckung heißt daher: Fragen der Identität aufwerfen. Aufdeckung heißt im weiteren Lebensverlauf: sich den Meinungen und Einschätzungen einer sozialen Umwelt aussetzen, die in der konkreten Szene der Aufdeckung zum Beispiel durch eine Lebenspartnerin, einen Freundeskreis, eine Sozialarbeiterin, eine Aufarbeitungskommission oder einen öffentlichen Auditorium repräsentiert wird.
6 Was soll eigentlich wie aufgedeckt werden? – Die Rolle der Sprache
Wenn wir Aufdeckungsprozesse aus einer Lebenszeitperspektive betrachten, dann wird deutlich, dass die „Szene der Aufdeckung“ mit der Entwicklung des*der Betroffenen grundlegenden Veränderungen unterworfen ist. Der neunjährige Junge* sagt, wenn er aufzudecken versucht, etwas anderes als der 17-jährige Jugendliche oder der 50-jährige Erwachsene. Dieser trivial wirkende Aspekt verweist zunächst auf mindestens zwei Probleme, die in Forschung und Praxis womöglich noch nicht hinreichend berücksichtigt werden: nämlich auf die grundlegende Unterscheidung von Schutz und Bearbeitung im Rahmen psychosozialer Hilfen für Betroffene und auf die fragile Natur der Retrospektivität in der wissenschaftlichen Rekonstruktion von Aufdeckungsprozessen.
Der Unterschied zwischen Schutz und Bearbeitung führt auf die Frage nach der Intention von Aufdeckungen zurück. Das Kampagnenmotto „Sprechen hilft!“ (UBSKM 2010) kann auf Betroffene insofern imperativisch wirken, als das Schweigen mit einem Verharren in Ohnmacht und Hilflosigkeit gleichgesetzt wird. Inwiefern hilft sprechen? Ist die Aufforderung an Betroffene, ihr Schweigen zu brechen, nicht auch eine Strategie ihrer sozialen Umwelt, ihre eigene Ohnmacht (und potenzielle Schuldgefühle) zu bewältigen? Zumindest ist ein grundlegender Unterschied zu berücksichtigen, je nachdem, ob der*die Betroffene noch in die sexuelle Missbrauchsbeziehung verstrickt ist oder nicht. Die Mitteilung des betroffenen Kindes soll in der Regel den Zweck verfolgen, dass die sexualisierte Gewalt beendet wird. Es geht um die Herstellung von Schutz. Es entspricht einem bestimmten Typus männlicher Bewältigung, dass sich die Hilfe an diesem Punkt erschöpft. Die Behauptung, mit der erlittenen sexualisierten Gewalt klarzukommen, definiert die Grenzen der Aufdeckung. Dem gegenüber steht die Intention der Verarbeitung, in der die Bewältigung subjektiv spürbarer psychischer und sozialer Auswirkungen der sexualisierten Gewalt im Mittelpunkt steht. Es ist wichtig, in Bezug auf individuelle Aufdeckungsmotive diese grundlegende Unterscheidung vorzunehmen. Aufdeckung ist kein unhinterfragbarer Selbstzweck. Die Motive, die ihr zugrunde liegen, bedürfen einer differenzierten Analyse, damit Hilfe im Sinne des betroffenen Jungen* oder Mannes* wirksam werden kann.
An diesen Punkt schließt sich das Problem der Retrospektivität im Rahmen von wissenschaftlichen Erhebungen zu Aufdeckungsprozessen an (London et al. 2008). Die Frage, was der betroffene Junge* damals gebraucht hätte, ist nicht ohne Einschränkungen aus der Sicht des Erwachsenen zu beantworten (Unabhängige Aufarbeitungskommission 2019). Solche Rekonstruktionen können sich von elaborierten Konzepten und Skripten des erwachsenen Befragten nicht lösen. Wir müssen zugestehen, dass wir nicht wissen können, wie Jungen* damals dachten; wir können nur Annahmen Erwachsener über Motivlagen ihres früheren Selbst erheben. Diese Annahmen sind hochselektiv und mehr oder weniger verzerrt.
Eine Konzeption, die die hier beschriebenen Probleme schlüssig erklärt, wurde von Draucker und Martsolf (2008) auf der Basis qualitativer Interviews mit 74 von sexualisierter Gewalt betroffenen Personen (40 weiblich, 34 männlich; Altersrange: 18–62) entwickelt. Der Titel ihrer Arbeit „Storying Childhood Sexual Abuse“ verweist auf die Bedeutung der narrativen Bewältigung sexualisierter Gewalt, wobei sie fünf Typen des sprachlichen Umgangs mit solchen Erfahrungen unterscheiden. Ein zentrales Ergebnis der Untersuchung besteht in der nachweisbaren Entwicklungsabhängigkeit der diskursiven Bearbeitung sexualisierter Gewalterfahrungen. Kinder konstruieren relativ vereinfachende innere Plots in Bezug auf das Fehlverhalten eines Täters, dem sie selbst zum Opfer gefallen sind. Die Autorinnen beschreiben ein gewisses Risiko der Perpetuierung solcher vereinfachenden Konstruktionen, wenn sie im Laufe der Entwicklung keiner dialogischen Validierung zugeführt werden. Diese „nicht erzählten Geschichten“ besitzen dann eine Tendenz zur Verfestigung. Dem gegenüber ermöglichen wiederkehrende Auseinandersetzungen über die sexualisierte Gewalterfahrung (z. B. im Rahmen einer Beratung) zunehmende Differenzierungen in Bezug auf die Wahrnehmung und Interpretation des Geschehens.
Die Konzeption von Draucker und Martsolf (2008) eröffnet einen weiteren Zugang zur Prozesshaftigkeit von Aufdeckung. Erwachsene Personen verfügen über andere Möglichkeiten als Kinder, innere Zustände sprachlich zum Ausdruck zu bringen, sodass sie selbst erlittene sexualisierte Gewalt in anderer Weise diskursiv behandeln können. Wenn Verarbeitung darin besteht, die meist komplexen emotionalen und sozialen Konstellationen, innerhalb derer sexualisierte Gewalt ausgeübt wird, nachvollziehbar werden zu lassen, dann setzt dies zumindest partiell die Verfügbarkeit bestimmter kognitiver und sprachlicher Kompetenzen voraus. Aufdeckung heißt dann: eigene Annahmen und Konzeptionen über die erlebte sexualisierte Gewalt einem Dialog zuzuführen und somit diskursiv zu reinterpretieren und zu validieren. Das Verharren in der nicht erzählten Geschichte des Kindes birgt dem gegenüber das Risiko selbstschädigender Kognitionen und der Ausbildung einer als problembehaftet empfundenen Identität. Harvey et al. (1991) wiesen nach, dass „account-making activities“ (z. B. Selbstreflexionen, Tagebuchschreiben, hilfreiche Diskussionen mit anderen über den sexuellen Missbrauch, Psychotherapien …) mit einer besseren Bewältigung sexualisierter Gewalt einhergehen. Orbuch et al. (1994) konnten diesbezüglich einen geschlechtsspezifischen Unterschied nachweisen: Männer*, die als Kind sexuell missbraucht wurden, zeigten weniger solcher „account-making acitivites“, identifizierten sich auch weniger mit solchen Prozessen und entwickelten ein geringeres Verständnis in Bezug auf die eigene Viktimisierung. Solche Befunde weisen darauf hin, dass Aufdeckungen, wenn sie mit einer aktiven Auseinandersetzung mit dem sexuellen Missbrauch einhergehen, erweiterte Möglichkeiten für eine gelingende Bewältigung eröffnen, und dass Männer* größere Schwierigkeiten haben, solche Möglichkeiten zu ergreifen.
7 Aufdeckung als systemisches Geschehen – Wie reagiert die Umwelt?
Die Schwierigkeiten von Jungen* und Männern*, eigene sexuelle Viktimisierungen aufzudecken, lassen sich in hohem Maße auf befürchtete unkalkulierbare Konsequenzen im Sinne negativer Reaktionen des sozialen Umfelds zurückführen. Hier spielen die oben angedeuteten Identitätszuschreibungen als „Weichei“, „Schwuler“ oder künftiger Täter eine bedeutende Rolle. In solchen Ängsten betroffener Jungen* spiegeln sich gesellschaftliche Rollenzumutungen, geschlechtliche Leitbilder im Sinne der hegemonialen Männlichkeit und Homophobie wider. Dies macht unmittelbar evident, dass individuelle Aufdeckungsprozesse nur dann verstanden werden können, wenn sie auf der Folie der ihnen zugrunde liegenden gesellschaftlichen Bedingungen gesehen werden (Collin-Vézina et al. 2015). Unter der Voraussetzung, dass Aufdeckung – wie oben beschrieben – als Zusammenspiel von Erinnerungs-, Bewusstwerdungs- und Hilfesuchprozessen verstanden wird, kann sie nicht unabhängig von gesellschaftlichen Strömungen gedacht werden. Am deutlichsten manifestierte sich diese Parallelität individueller und gesellschaftlicher Entwicklungen im Jahr 2010, als sich (insbesondere männliche*) Betroffene recht unmittelbar in einem gesellschaftlichen Klima wiederfanden, in dem sich die Bedingungen zur diskursiven Auseinandersetzung mit der selbst erlebten sexualisierten Gewalt deutlich veränderten. Dies setzte Erinnerungen frei, führte zu veränderten Interpretationen früherer Geschehnisse und ermöglichte vielfältige Formen der Selbstorganisation und einen sprachlichen Umgang mit der eigenen Viktimisierung, den Draucker und Matsolf (2008) als „Story-as-Message“ bezeichnen würden: das öffentliche Sprechen über sexualisierte Gewalt als Signal an die Gesellschaft, damit diese u. a. ihrer Verantwortung zum Schutz von Kindern nachkommt. Je nachdem, wie eine Gesellschaft mit dem Thema „sexualisierte Gewalt“ umgeht, wie sie Geschlechtsrollenzuschreibungen vornimmt oder hinterfragt und wie sie die Inanspruchnahme psychosozialer Hilfen konnotiert, finden betroffene Jungen* sehr unterschiedliche Bedingungen für die Aufdeckung sexualisierter Gewalt vor. Inwieweit das soziale Umfeld der Jungen* bereit ist, auf solche Aufdeckungsversuche adäquat zu antworten, hängt ebenfalls von gesellschaftlichen Entwicklungen ab. Rieske et al. (2018) haben in diesem Zusammenhang eine Unterscheidung relevanter Wissensdimensionen vorgenommen: Ereigniswissen bezieht sich auf die konkret stattgefundene sexualisierte Gewalt, Struktur-/Prozesswissen bezieht sich auf professionelle Handlungsoptionen zum Schutz und zur Unterstützung des Jungen*, und Diskurswissen bezieht sich auf die Fähigkeit des Einordnens und Bewertens sexualisierter Gewalt. Keupp et al. (2018) konnten anhand des Beispiels der Odenwaldschule zeigen, dass ein gravierender Mangel an Struktur-/Prozesswissen und Diskurswissen in entscheidender Weise dazu beiträgt, dass Aufdeckungsversuche ins Leere laufen. Jungen* sind also in hohem Maße auf die Bereitschaft Erwachsener angewiesen, ihre Verantwortung im Zusammenhang mit der Aufdeckung sexualisierter Gewalt wahrzunehmen. Dazu bedarf es – ganz allgemein gesprochen – einer Gesellschaft, die Bescheid weiß.
8 Fazit
Aufdeckung ist mehr als die Anzeige eines sexuellen Missbrauchs bei der Polizei oder eine entsprechende Mitteilung an einen Elternteil. Die hier skizzierte Konzeption soll den Blick dafür öffnen, dass Aufdeckungen nicht nur dem Schutz betroffener Jungen* dienen, sondern dass sie die Möglichkeit eröffnen, erlittene sexualisierte Gewalt in gelingender Weise zu bewältigen. Dies kann in jeder Lebensphase im Rahmen der jeweiligen Entwicklung des Jungen* oder Mannes* geschehen. Dabei ist es wichtig, Erinnerungs- und Bewusstwerdungsprozesse zu berücksichtigen und diese mit dem Hilfesuchverhalten des*der Betroffenen in Zusammenhang zu bringen. Im Laufe des Lebens verändern sich – auch unter sich verändernden gesellschaftlichen Bedingungen – kognitive und sprachliche Repräsentationen und Konstruktionen sexualisierter Gewalterfahrungen, sodass sich jeweils neue Möglichkeiten einer gelingenden Bewältigung eröffnen.
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Zusammenfassung
Sexualisierte Gewalt gegen Männer* ist keineswegs so selten und so unerforscht, wie oftmals angenommen wird. Das vorhandene Wissen ist aber fragmentiert und der öffentliche Diskurs von großen Lücken geprägt. Dieser Beitrag versucht dem etwas entgegen zu setzen. Sexualisierte Gewalt gegen Männer* wird definitorisch eingegrenzt, die vorhandenen Prävalenzangaben werden vorgestellt, die Kontexte in denen die sexualisierte Gewalt stattfindet werden beleuchtet und es werden die Auswirkungen betrachtet. Abschließend wird eine Einordnung sexualisierter Gewalt gegen Männer* vorgenommen. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die gesellschaftlichen und individuellen Männlichkeitskonstruktionen gelegt. Es wird deutlich wie zentral es ist, das Thema sexualisierte Gewalt gegen Männer* auch im Kontext des Erstarkens autoritären Strukturen zu betrachten und es nicht rechten Männerrechtlern zu überlassen.
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1 Einleitung
Während es in den letzten drei Jahrzehnten mühsam gelungen ist, sexualisierte Gewalt auch gegen Jungen* öffentlich zu thematisieren und erste Unterstützungsangebote zu etablieren, sieht das bei sexualisierter Gewalt gegen erwachsene Männer* anders aus. Sie ist ein öffentliches Unthema, in dem Ignorieren maximal gelegentlich durch voyeuristische Skandalisierung unterbrochen wird.
Gleichzeitig ist Mitarbeiter*innen von spezialisierten Fachberatungsstellen für Männer*, die in Kindheit oder Jugend sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren, schon lange bekannt, dass ein Teil von diesen auch im Erwachsenenalter reviktimisiert wird. Zusätzlich melden sich in den wenigen derartigen Einrichtungen auch immer wieder Männer*, die als Erwachsene erstmalig sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren, weil es für sie keine spezialisierten Angebote gibt.
Sowohl die öffentliche Diskussion als auch die Forschung beschäftigt sich aber ausschließlich mit Teilaspekten, die Bruchstücke werden fast nie zusammengetragen. Dies geschieht mit einer solchen Hartnäckigkeit, dass es problemlos als Abwehrmechanismus hegemonialer Männlichkeit1 verstanden werden kann. Zudem lässt sich feststellen, dass über das, worüber gesprochen wird, keine Einigkeit besteht. So ist in den im Folgenden zitierten Studien von „sexual violence“, „sexual assault“ oder „rape“ ebenso die Rede wie von „non-consensual sexual experience“. Es erscheint deshalb angemessen, als Erstes das Thema zu umreißen.
2 Worum geht es?
Dieser Artikel beschäftigt sich mit sexualisierter Gewalt gegen Männer* im Erwachsenenalter2. Dabei wird sexualisierte Gewalt in starker Anlehnung an die Begrifflichkeiten aus der Arbeit gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen gefasst. In dieser Arbeit werden Definitionen von sexualisierter Gewalt verwendet, die alle sexuellen Handlungen umfassen, die gegen den Willen oder ohne das wissentliche Einverständnis der Betroffenen an ihnen vorgenommen werden oder die sie vornehmen müssen. Die Schwierigkeit bei dieser Definition besteht darin, dass die Handlungen als sexuell, also als zur Sexualität gehörig betrachtet werden. In der Folge muss dann mühsam deutlich gemacht werden, dass sexualisierte Gewalt eben keine gewaltförmige Sexualität ist, sondern Gewalt. Ich bevorzuge deshalb eine Definition, die sich stärker am Wortsinn von sexualisiert orientiert:
Sexualisierte Gewalt sind Handlungen, in denen Gewalttaten als sexuelle Handlungen verkleidet werden, sie sind also sexualisiert.
Ergänzend dazu wird in diesem Beitrag eine Differenzierung in sexuelle Grenzverletzungen, sexuelle Übergriffe und gezielte Handlungen gegen die sexuelle Selbstbestimmung vorgenommen.3
	Der Begriff sexuelle Grenzverletzungen bezeichnet unbeabsichtigt, aus Unkenntnis, fehlendem Einfühlungsvermögen oder mangelnder Aufmerksamkeit vorgenommene Verletzungen der Grenze eines anderen Menschen in einem sexuellen Bereich oder in sexualisierter Art und Weise. Wenn Handlungen, die von außen wie Grenzverletzungen aussehen, beabsichtigt begangen werden, sind sie im Regelfall Teil von Übergriffen oder geplanten Handlungen (oder dienen ihrer Vorbereitung). Aus Gründen der Systematik spreche ich dann nicht von „beabsichtigten“ Grenzverletzungen, sondern von als Grenzverletzung getarnten Übergriffen bzw. geplanten Handlungen.

	Bei sexuellen Übergriffen geht es nicht nur um eine (unbeabsichtigte) Handlung, hier kommt eine Haltung hinzu, in der die Handlung wurzelt. Es handelt sich um eine grundlegende Missachtung einer Gruppe von Menschen, die meist von den Täter(*innen) selber definiert wird. Zweck ist die Aufwertung der eigenen Gruppe und damit von sich selbst durch eine Abwertung der anderen Gruppe. Die Handlungen resultieren fast zwangsläufig aus dieser Einstellung. Sie sind wie eine Bestätigung der Haltung. Die durch die Handlungen hervorgerufenen Verletzungen werden billigend in Kauf genommen. Bekannte Beispiele für solche Haltungen sind Rassismus oder Sexismus. Und auch für diese Übergriffe wird Sexualität benutzt, oder sie zielen auf die Sexualität.

	Die dritte Kategorie umfasst die gezielten Handlungen gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Hierbei handelt es sich im Regelfall um strafbare Handlungen. Allein schon, weil die Täter(*innen)4 wissen, dass diese Handlungen strafbar sind und weil sie eine Verurteilung vermeiden wollen, gehen sie mehr oder weniger geplant vor. Solche Planungen resultieren teilweise in sehr raffinierten Täter(*innen)strategien, manchmal ist der Plan aber auch ganz einfach, immer bereit zu sein und bei guten Gelegenheiten schnell zuzuschlagen. Dementsprechend sind solche Planungen auch nicht alle kognitiv bewusst, dennoch stehen hinter den Handlungen Entscheidungen. Diese Handlungen sind also nicht unbeabsichtigt oder billigend in Kauf genommen, sondern gezielt. Die zugrunde liegende Einstellung lautet, dass das Opfer für eigene Interessen und Ziele benutzt werden kann. Ihm wird die Ebenbürtigkeit und Gleichwertigkeit abgesprochen, es wird auf einen benutzbaren Gegenstand reduziert. Der Gewinn der Täter(*innen) ist die Erhöhung der eigenen Person durch Herabsetzung des Opfers. Macht zu haben über jemand anderen, ihn oder sie demütigen und fertigmachen zu können, hat für manche Täter(*innen) eine libidinöse Qualität.





Diese Dreiteilung macht sich an dem Ausmaß der Zielgerichtetheit, dem Ausmaß an Absicht und an Planung aufseiten der Täter(*innen) fest. Dies geht oft nicht immer mit einer zunehmenden Massivität der Handlungen und zunehmender Verletzung der Betroffenen einher. Die Gründe für das Ausmaß der Verletzung liegen in dem Erleben der Gewalt durch die Betroffenen und nicht in von außen messbaren Gewaltintensitäten oder ähnlich skalierbaren Werten.
Die Dreiteilung ist hilfreich in der Auseinandersetzung über den richtigen Umgang mit Täter(*innen), sie ist aber nur eingeschränkt tauglich zur Beschreibung des Erlebens der Betroffenen. Es hat unter erwachsenen Betroffenen sexualisierter Gewalt in Kindheit oder Jugend viele Diskussionen um die richtigen Begriffe gegeben. Dabei haben Betroffene auch darum gekämpft, dass es endlich ein Ende findet, dass andere über sie bestimmen können und definieren, ob etwas Gewalt gewesen ist oder nicht. Diese Fremdbestimmung weist zu große Parallelen zur Fremdbestimmung und Ohnmacht während der sexualisierten Gewalt auf. Betroffene sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend beanspruchen – wie Frauen*, die als Erwachsene sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren − die Definitionsmacht, d. h. sie selber wollen entscheiden, ob eine Handlung als sexualisierte Gewalt eingestuft wird oder nicht. Dies gilt für als Erwachsene betroffene Männer* genauso. Sexualisierte Gewalt beinhaltet – neben einer körperlichen Seite – primär eine psychische Verletzung. Nur die Betroffenen selbst können sagen, ob eine solche vorliegt, sie haben die Definitionsmacht.
Dies darf aber nicht bedeuten, dass das Umfeld der Betroffenen die Verantwortung für das eigene Handeln an die Betroffenen abgibt, indem sie sich davon abhängig machen, ob Betroffene etwas als sexualisierte Gewalt definieren oder nicht. Für den verantwortlichen Umgang des Umfelds dient die Dreiteilung. Die gegenübergestellten Begriffe (sexualisierte Gewalt vs. sexuelle Grenzverletzung oder Übergriff oder gezielte Handlung) sind nicht deckungsgleich und dienen verschiedenen Zwecken.	Betroffene dürfen nicht erneut zum Objekt gemacht werden – deshalb ist ihre Position zentral, dazu dient der Begriff sexualisierte Gewalt.

	Auf die Betroffenen darf aber auch nicht die Verantwortung abgeschoben werden (wie ihnen oft die Schuld für die Tat gegeben wird) deshalb die Dreiteilung als Hilfe für das Umfeld.





Ziel ist der Austausch auf Augenhöhe, das gleichberechtigte, zwischenmenschliche Aushandeln, die Anerkennung des eigenen Willens und der Interessen des jeweiligen Gegenübers – als das Gegenteil von sexualisierter Gewalt.
3 Die Fragmentierung des Wissens
Es ist keineswegs so, dass es keinerlei Kenntnisse und keinerlei Fachwissen über sexualisierte Gewalt gegen Männer* gibt. Dieses Wissen ist aber nur schwer zugänglich bzw. sehr fragmentiert:	Es gibt z. B. Praxiserfahrungen und daraus resultierendes Praxiswissen. Dieses ist oftmals vereinzelt, nicht systematisiert und für Außenstehende nur schwer zugänglich. Die wenigen spezialisierten Fachberatungsstellen, die mit männlichen* Betroffenen sexualisierter Gewalt in Kindheit oder Jugend arbeiten, beraten zwar zum Teil auch Männer*, die als Erwachsene Opfer geworden sind, sie betrachten sexualisierte Gewalt gegen Erwachsene aber meist unter dem Blickwinkel der Reviktimisierung; die wenigen Opferhilfeeinrichtungen der Schwulenszene subsummieren sexualisierte Gewalt unter homophobe Gewalt oder unter häusliche.5


	Das im wissenschaftlichen Diskurs produzierte Wissen splittert sich in Themenbereiche auf, die nur selten zusammen gedacht werden. Zusätzlich gibt es, insbesondere bei Arbeiten aus dem klinischen Bereich, eine Tendenz, sich auf körperlich gewalttätige Vergewaltigung von heterosexuellen Männern* durch heterosexuelle Männer* zu beschränken (Graham 2006). Aussagen, die auf solchen Stichproben basieren, zeichnen ein unvollständiges Zerrbild sexualisierter Gewalt gegen Männer*, das zu heteronormativen und sexistischen Schadenshierarchien führt.
Zudem ist Forschung zu diesem Thema oft erschreckend geschichtslos, und es wird fast immer mit der Feststellung begonnen, dass es bisher kaum Forschung gäbe. Konsequent scheinen zahlreiche Arbeiten immer wieder bei Null zu beginnen: Bereits 1982 legen Sarrel und Masters eine Arbeit zu sexualisierter Gewalt gegen Männer* durch Frauen* vor6. In der Metaanalyse von Ioannu et al. (2017) werden hingegen Täterinnen mit keinem Wort erwähnt.





Diese Reduzierung und fehlende Integration entsprechen dem gesellschaftlichen Umgang mit sexualisierter Gewalt gegen Männer*. Wenn überhaupt wird über meist extreme Einzelaspekte gesprochen, danach wird wieder der Deckmantel des Schweigens ausgebreitet. Medienberichte (wie einige Forschungsarbeiten auch) werden mit dem Gestus des radikalen Tabubruchs und der rücksichtslosen Aufklärung geschrieben7, US-amerikanische Filme über Vergewaltigungen in Männergefängnissen werden mit voyeuristischer Abscheu konsumiert oder Kastration und Vergewaltigungen von Männern* in den Jugoslawienkriegen als Zusammenbruch der Zivilisation eingeordnet und nur unter Stichwörtern wie Verstümmelung oder Folter zu finden. Die Alltäglichkeit und Normalität sexualisierter Gewalt gegen Männer* wird unsichtbar, der Eindruck der absoluten Ausnahme verstärkt, die Infragestellung hegemonialer Männlichkeitskonstruktionen wird abgewehrt.
4 Studien zur Häufigkeit
1996 stellten Coxell et al. fest, dass sexualisierte Gewalt gegen Männer* ein relativ neuer Forschungsbereich ist. Und zwar nicht, weil es diese Gewalt nicht gibt, sondern weil Forscher*innen den weit verbreiteten Glauben teilen, dass Berichte über solche Gewalt – insbesondere wenn sie von Frauen* ausgeübt wurde − unglaubwürdig seien. Dementsprechend fehlt es für zuverlässige Aussagen an Studien (Coxell et al. 1996, S: 380–381). Diese Behauptung wird bis heute regelmäßig wiederholt.
Eine schnelle Schlagwortsuche in den einschlägigen Datenbanken ergibt hingegen, dass es im englischsprachigen Raum eine lebhafte Forschung zu sexualisierter Gewalt gibt, die sich allerdings nur zu weniger als fünf Prozent mit männlichen* Betroffenen befasst. Im deutschsprachigen Raum gibt es wesentlich weniger Studien, und vor allem machen hier die erfassten Arbeiten zu männlichen* Betroffenen weniger als ein Prozent aus. Eine tiefergehende Recherche legt dann die oben skizzierte Fragmentierung und Selektivität offen. Z. B. gibt es im englischsprachigen Raum überproportional viele Arbeiten zu Vergewaltigungen von Männern*, zu Mythen, Vorurteilen und der Wahrnehmung männlicher* Vergewaltigungsopfer.
4.1 Die österreichische Gewaltprävalenzstudie von 2011
Im deutschsprachigen Raum gibt es vor allem eine großangelegte Arbeit, die österreichische Prävalenzstudie zur Gewalt an Frauen* und Männern* (Kapella et al. 2011). In ihr wurden 1.292 Frauen* und 1.042 Männern* befragt. Es wurde unterschieden zwischen „sexueller Belästigung“ und „sexueller Gewalt“.	8,8 % aller Männer* (29,5 % aller Frauen*) gaben an, dass ihnen sexuelle Gewalt als Erwachsene widerfahren ist. Als Formen der sexuellen Gewalt wurden folgende angegeben (Mehrfachnennung möglich)





	 	Männer*
	Frauen*

	Jemand hat mich intim berührt oder gestreichelt, obwohl ich gesagt oder gezeigt habe, dass ich dies nicht möchte
	90,2 %
	87,1 %

	Jemand hat mich zu sexuellen Handlungen genötigt, die ich nicht wollte
	39,1 %
	45,7 %

	Jemand hat versucht, gegen meinen Willen in meinen Körper einzudringen oder mich zum Geschlechtsverkehr zu nötigen. Es kam aber nicht dazu
	22,8 %
	30,2 %

	Jemand ist gegen meinen Willen mit einem Penis oder etwas anderem in meinen Körper eingedrungen
	15,2 %
	23,9 %



	27,2 % aller Männer* (74,2 % aller Frauen*) gaben an, als Erwachsene sexuell belästigt worden zu sein. Als Arten der sexuellen Belästigungen wurden folgende angegeben (Mehrfachnennung möglich)



	 	Männer*
	Frauen*

	Jemand ist zu nahe gekommen, sodass es als aufdringlich empfunden wurde
	59,4 %
	75,1 %

	Auf eine Art und Weise angesprochen worden, die als belästigend empfunden wurde
	28,6 %
	60,2 %

	Berührt oder zu küssen versucht obwohl nicht gewollt
	26,1 %
	46,9 %

	In unpassenden Situationen, z. B. bei der Arbeit, Ausbildung oder im Studium, belästigende sexuelle Angebote erhalten
	15,9 %
	31,4 %

	Über Telefon, E-Mail oder Brief sexuell belästigt oder bedrängt
	13,8 %
	27 %

	Durch Nachpfeifen und Anstarren sexuell belästigt gefühlt
	9,9 %
	57,8 %

	Von jemandem mit sexuellen Absichten ungewollt verfolgt
	8,1 %
	15,7 %

	Jemand hat sich entblößt und andere/n dadurch sexuell belästigt
	7,1 %
	15,8 %

	Durch das Zeigen von pornografischen Bildern oder Nacktbildern belästigt
	6,7 %
	9,3 %

	In anderer Weise sexuell belästigt, und zwar …
	2,5 %
	3,0 %

	Es wurde zu verstehen gegeben, dass es nachteilig für die Zukunft oder das berufliche Fortkommen wäre, wenn man sich nicht sexuell einlässt
	1,4 %
	5,1 %





„Als bedrohlich erlebt wurden nahezu sämtliche Situationen von sexueller Belästigung von zumindest der Hälfte der betroffenen Frauen wie auch Männer, ausgenommen jene, in der Frauen und Männer sich durch Nachpfeifen oder Angestarrtwerden sexuell belästigt fühlen: Diese eher ‚weichen‘ Formen der sexuellen Belästigung werden aber von jeder dritten betroffenen Frau (35,9 %) und selbst von 42,1 % der gegebenenfalls betroffenen Männer als bedrohlich wahrgenommen.“ (Kapella et al. 2011)


Diese Arbeit ist die umfassendste Untersuchung im deutschsprachigen Raum, eine repräsentative Studie für Deutschland fehlt. Auch wenn in dieser Arbeit eine andere Begrifflichkeit verwendet wurde, ist dies eine der wenigen Studien, die versucht, ein breites Spektrum sexualisierter Gewalt zu erfassen.
4.2 Die Forschungsgruppe um Barbara Krahé, 2003
Einen anderen Ansatz verfolgte die Forschungsgruppe um Barbara Krahé (2003). Sie hat eine Untersuchung zu „Berichten von Männern über nicht-einvernehmliche sexuelle Interaktionen mit Frauen“ vorgenommen8. In der Untersuchung wird der Begriff „sexuelle Aggression“ benutzt, der wie folgt definiert wird: Verhalten, das mit dem Ziel ausgeübt wird, eine andere Person trotz ihrer (oder seiner) fehlenden Bereitschaft in sexuelle Handlungen zu verwickeln (Krahé et al. 2003, S. 165) (Übersetzung durch den Autor). Wie bereits ausgeführt, schränkt eine Einordnung in den Bereich der Sexualität die Verwendbarkeit der Ergebnisse ein.
Die Autor*innen befragten in einem Convenience-Sample9einmal 247 Männer* zwischen 14 und 24 (durchschnittlich 18,3 Jahre) (Studie 1) und einmal 153 mit einem Durchschnittsalter von 22,3 Jahren (Studie 2). In Studie 1 gaben 25,1 % aller Befragten an, schon einmal nicht-einvernehmliche sexuelle Kontakte mit einer Frau* gehabt zu haben, in Studie 2 waren es 30,1 %.
Leider hat die Arbeit neben der erwähnten Einordnung sexualisierter Gewalt als Sexualität eine Reihe weiterer Besonderheiten, die einer Verallgemeinerung im Wege stehen: Krahé et al. gehen zwar davon aus, dass mit zunehmendem Alter die Lebenszeitprävalenz steigt, eine Studie aus Großbritannien, die unter Verwendung ähnlicher Begrifflichkeiten mit einer älteren Stichprobe durchgeführt wurde, kommt aber auf lediglich 0,9 % Männer*, die „non-consensual sexual experiences as adults“ ausgesetzt waren. In der SPEAK-Studie (Maschke et al. 2018) zu den Erfahrungen Jugendlicher mit sexueller Gewalt, die eine Zielgruppe hatte, die sich mit der Arbeit von Krahé zum Teil überschneidet, wurde deutlich, dass Jugendliche in großem Ausmaß sexualisierter Gewalt durch andere Jugendliche ausgesetzt sind und dass darunter ein nicht unerheblicher Teil Täterinnen ist. U.a. geschieht dies im Rahmen erster sexueller Kontakte. Es ist vorstellbar, dass diese Erfahrungen mit zunehmendem Alter anders bewertet werden bzw. nicht dieselbe Relevanz für die Betroffenen haben wie akutere sexualisierte Gewalt. Das Alter der Zielgruppe könnte von daher einen Einfluss auf das Ergebnis haben.
4.3 Die Arbeit von Sorensen et al. 1997
In den USA und Großbritannien gibt es mehr Arbeiten, die versuchen, Prävalenzen festzustellen. Leider werden aber in fast allen dieser Arbeiten unterschiedliche Begriffe verwendet, was eine Vergleichbarkeit erschwert. Im Folgenden werden deshalb teilweise die (englischen) Originalbegriffe verwendet.
Schon 1987 wurde im Rahmen des „Los Angeles Epidemiologis Area Catchment Project“ die Prävalenz von „Adult Sexual Assault“ (sexuelle Angriffe gegen Erwachsene) erhoben (Sorensen et al. 1997). In dem Zuge wurden auch 1.486 Männer* in Haushalten10 befragt. 7,2 % der Befragten Männer* gaben an, als Erwachsene einem sexuellen Angriff ausgesetzt gewesen zu sein (bei Frauen* waren es 13,5 %). Sorensen und ihre Kolleg*innen definierten „sexual assault“ als „unter Druck gesetzt werden, sexuellen Kontakt zu haben“.
4.4 Die Studie von Coxell 1996
1996 berichteten Coxell et al., dass von 2.474 befragten Männern* in England 2,89 % über „non-consensual sexual experiences as adults“ berichteten. Die Forscher*innen kamen auf einen Anteil von 46 % Täterinnen. 5 % der Männer* berichteten über sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend, und diese Erfahrung konnte in den Augen von Coxell et al. als Prädiktor für das Widerfahren sexualisierter Gewalt im Erwachsenenalter gelten. Dies galt auch für angeblich einvernehmliche sexuelle Kontakte zwischen Erwachsenen und Kindern.
Insgesamt gaben 38 (53 %) Männer* an, sexualisierter Gewalt nur durch einen Mann*, 31 (44 %) nur durch eine Frau* und 2 (3 %) durch einen Mann* und eine Frau* ausgesetzt gewesen zu sein.
Wie in der oben erwähnten Arbeit von Krahé et al. wird nach „nicht-konsensualen sexuellen Erfahrungen“ gefragt und nicht nach sexualisierter Gewalt. Eine Untersuchung über unterschiedliche Ergebnisse bei unterschiedlicher Einordnung steht noch aus.
4.5 „Sexual Offending in England and Wales”, 2013
2013 legt das britische Ministry of Justice zusammen mit anderen Regierungsorganisationen „An Overview of Sexual Offending in England and Wales“ vor. In diesem wurden Zahlen einer Umfrage aus 2011/2012 vorgestellt. 2,7 % aller Männer* (19,6 % der Frauen*) gaben an, nach dem 16. Lebensjahr Opfer einer „sexual offence“ (Sexualstraftat) (einschließlich Versuche) geworden zu sein. Diese Arbeit hat den Vorteil, dass sie durch die Orientierung an juristischen Vorgaben eine Vergleichbarkeit mit polizeilichen Statistiken erleichtert, die verschiedenen Formen sexualisierter Gewalt lassen sich aber so nur zum Teil erfassen.
4.6 USA-weite Umfrage, Breiding 2013
Fast die zehnfache Größenordnung als das Ministry of Justice ermittelten Breiding et al. (2014) für die USA. Ihren Ergebnissen lag eine Umfrage bei 7.758 Frauen* und 6.397 Männern* zugrunde. 25,1 % aller Männer* (63,2 % aller Frauen*) waren im Laufe ihres Lebens „sexual violence“ ausgesetzt. Im Unterschied zu den Zahlen aus England und Wales ging es diesmal nicht nur um Straftaten, und es wurde auch sexualisierte Gewalt, die den Betroffenen in der Kindheit widerfahren ist, einbezogen. Auffällig an der Arbeit von Breiding et al. ist die Definition von Vergewaltigung: „Rape“ wird ausschließlich als „penetriert werden“ begriffen, „zur Penetration gezwungen werden“ zählt nicht dazu11. So kommen Breiding et al. zu der Angabe von 1,7 % aller Männer, die vergewaltigt worden sind.
4.7 Fazit Studien zu Häufigkeiten
Es wird deutlich, dass verschiedene Begrifflichkeiten wie sexual assault, sexual offense, sexual violence, rape oder non-consensual heterosexual contact nicht nur in den Augen der Forscher*innen verschiedene Dinge bezeichnen, sie werden auch von den Befragten unterschiedlich interpretiert. Befragungen in Haushalten haben zudem eine Tendenz, die reale Häufigkeit sexualisierter Gewalt zu unterschätzen, da Menschen, die an Orten leben, wo sich besonders viele Betroffene befinden, wie Wohnheime, Drogeneinrichtungen, psychiatrische Einrichtungen, therapeutische Wohngruppen, Gefängnisse etc. nicht einbezogen werden. Das Alter hat offensichtlich auch einen Einfluss auf die Antworten. Und es ist zu fragen, ob sich Ergebnisse über Jahre und Regionen hinweg übertragen lassen. Jeder vorschnellen Verkündung von Zahlen ist deshalb mit Skepsis zu begegnen; es ist immer wieder nötig, die Originalarbeiten anzuschauen, um zu verstehen, was die Ergebnisse wirklich aussagen.
Klar wird aber gleichzeitig: Es gibt eine nicht geringe Anzahl von Männern*, denen als Erwachsene sexualisierte Gewalt in all ihren Formen widerfährt. Aktuell schwanken die Zahlen zwischen 0,9 und 30 %. Das genaue Ausmaß sexualisierter Gewalt gegen Männer* kennen wir also nicht, es dürfte sich aber um eine relevante Größe handeln.
Auch die Häufigkeit und die Verteilung verschiedener Formen sexualisierter Gewalt gegen Männer* sind nicht hinreichend geklärt. Je nach Definition und Stichprobe reicht z. B. der Anteil der Vergewaltigungen bei sexualisierter Gewalt gegen Männer* von 6,8 bis zu 30 %.
Was den Anteil der Täterinnen betrifft, so schwanken die Zahlen von 0 bis 44 %, auch hier sind präzise Angaben offensichtlich bisher nicht machbar.
5 Der Kontext
5.1 Ioannou et al. 2017
2017 stellen Ioannou und andere eine Metaanalyse von 15 empirischen Studien mit insgesamt 5.112 Fällen zu „male-on-male-sexual assault“ vor. Sie definiert „sexual assault“ als jedwede Form von sexuellen Handlungen ohne die Zustimmung der anderen Person, von Berührungen bis zur Vergewaltigung. Die einbezogenen Studien waren sehr verschieden aufgebaut (von Einzelinterviews bis zu Fragebögen) und umfassten unterschiedliche Personengruppen (Nutzer des Hilfesystems, bei der Polizei Bekannte, nur Homosexuelle, keine Homosexuellen …). Dementsprechend problematisch ist es, eine zahlenmäßige Zusammenfassung der verschiedenen Studien vorzunehmen. Dennoch kommen Ioannou et al. zu folgender Schlussfolgerung:„Die Ergebnisse machten deutlich, dass in der Regel sowohl Opfer als auch Täter bei dieser Art von Straftat jung und heterosexuell sind. Täter neigen dazu, während des Angriffs alleine vorzugehen und kennen das Opfer meist schon vorher. Die meisten sexuellen Angriffe von Männern gegen Männer sind gewalttätiger Natur und finden in der Wohnung des Opfers oder des Täters statt. Die Opfer sind verschiedenen sexuellen Handlungen ausgesetzt, wobei anale Penetration die häufigste ist und Opfer oft zu Oralsex mit dem Täter gezwungen werden.12“ (ebd., S. 189) [Übersetzung durch den Autor]



Dies Ergebnis entspricht der vorherrschenden wissenschaftlichen Meinung. Graham stellte aber schon 2006 fest, dass diesen Aussagen mit Vorsicht zu begegnen sei, da ihre empirische Basis nicht ausreichend sei. Eine Metaanalyse kann immer nur die Daten verarbeiten, die schon erhoben sind. Sie verbessert nicht die Qualität der zugrunde liegenden Daten. Wenn diese auf empirisch wackeligen Füßen stehen, ist das auch bei der Metaanalyse der Fall. Sie gibt uns also einen Einblick und Hinweise, stellt aber kein exaktes Abbild der Wirklichkeit dar.
5.2 Die deutsche Pilotstudie (2004)
In der Pilotstudie (Forschungsverbund „Gewalt gegen Männer“, 2004) wurden 266 Männer* dazu befragt, ob und welche Formen von Gewalt sie erlebt hatten, sowohl in Kindheit und Jugend sowie als Erwachsene. Diese Stichprobe war für allgemeingültige Aussagen zu klein und nicht repräsentativ. Allein schon aufgrund des beschränkten Umfangs der Stichprobe konnten z. B. keine Aussagen über sexualisierte Gewalt in homosexuellen Partnerschaften getroffen werden. Zur Aufhellung der Prävalenz konnte die Pilotstudie also leider wenig beitragen. Da die Studie aber ergänzend vertiefende qualitative Interviews, eine Literaturrecherche sowie Expert*inneninterviews beinhaltet, lassen sich durchaus Aussagen über die sozialen Kontexte sexualisierter Gewalt gegen Männer* ableiten.
In der Studie werden folgende Bereiche genannt, in denen es zu sexualisierter Gewalt gegen Männer* kommt:	in Kindheit und Jugend

	im Wehrdienst oder Ersatzdienste (damals Zivildienst)

	in Partner*innenschaften

	in der Öffentlichkeit und der Freizeit

	in der Arbeitswelt





In allen genannten Bereichen kommt es nach der Pilotstudie zu sämtlichen Formen sexualisierter Gewalt, aber das Sprechen über sexualisierte Gewalt ist unterschiedlich schambesetzt, je nach Kontext, in dem diese stattgefunden hat.
5.3 Einzelkontexte
Es gibt eine Reihe von Untersuchungen, die sich mit sexualisierter Gewalt gegen Männer* in bestimmten Kontexten befassen.
5.3.1 Sexualisierte Gewalt in Gefängnissen
Vor allem aufgrund von US-amerikanischen Filmen herrscht die Einschätzung vor, in Männergefängnissen sei sexualisierte Gewalt unter Gefangenen sehr weit verbreitet. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand scheint dies in Deutschland nicht in dem Maß der Fall zu sein, zumindest gibt es wohl keine offene „rape culture“. 2012 befragten Bieneck & Pfeiffer 4.985 Männer* und 938 männliche* Jugendliche in Gefängnissen. Die Angaben über sexualisierte Gewalt bewegten sich in Größenordnungen, die denen aus Untersuchungen mit anderen Stichproben entsprechen. Auffällig ist die größere Häufigkeit sexualisierter Gewalt in Jugendstrafanstalten. Auch in Presseberichten zum Thema geht es fast immer um Jugendstrafanstalten.	Was
	Männer*
	Jugendliche

	Indirekte Viktimisierung (Gerüchte/lustig machen)
	50,4 %
	57,2 %

	Verbale Viktimisierung (Beleidigungen)
	37,8 %
	54,4 %

	Psychische Viktimisierung
	18,4 %
	29,1 %

	Physische Viktimisierung (körperliche Gewalt)
	25,7 %
	49 %

	Sexuelle Viktimisierung
	4,5 %
	7,1 %

	Diebstahl
	20,3 %
	33,6 %




5.3.2 Sexualisierte Gewalt im Kontext von Krieg und militärischen Verbänden
Sexualisierte Gewalt auch gegen Männer* ist seit Jahrtausenden ein probates, aber oft verschwiegenes Mittel der Kriegsführung. Sie ist bekannt aus der Antike, aus Griechenland, Persien, aus den Kreuzzügen und den Raubfahrten der Wikinger, dem Zweiten Weltkrieg, dem Nord-Irland-Konflikt, lateinamerikanischen Folterknästen, den Jugoslawienkriegen, aus Abu Ghraib, vom IS etc. Meist liegen Einzelberichte vor, nur selten gibt es zusammenfassende Arbeiten wie die von Savikuram (2007) oder DelZotte et al. (2002). Wenn sexualisierte Gewalt erfasst wird, dann unter anderen Oberbegriffen wie Verstümmelung oder Folter. In der Literatur herrscht Einigkeit über die Funktion sexualisierter Gewalt gegen Männer* in militärischen Konflikten: Sie soll den Gegner entmännlichen und somit als Gegner ausschalten, und sie soll die jeweiligen Communitys zerstören. Savikuram (2007) kommt zu der Einschätzung, in jedem Krieg oder Bürgerkrieg, in dem es zu sexualisierter Gewalt gegen Frauen* kommt, käme es auch zu sexualisierter Gewalt gegen Männer*.
In jüngerer Zeit sind in den USA nach Frauen* als Betroffene sexualisierter Gewalt in den Streitkräften auch Männer* untersucht worden. (Wilson 2018, Monteith et al. 2019) Wilson (2018) berichtet über eine Prävalenz von 3,9 %; Monteith et al. (2019) entwickeln ein ökologisches13 Modell zum besseren Verständnis von MST (Military Sexual Trauma). Dabei ist bemerkenswert, dass in dieser Diskussion von einem breiten Begriff von Sexual Trauma ausgegangen wird, also nicht nur von Vergewaltigung. Die sexualisierte Gewalt in männerdominierten, hierarchischen und teilweise (para-)militärischen Verbänden ist aus der Beratungsarbeit hinlänglich bekannt und betrifft nicht nur z. B. Aufnahmerituale in Jugendfeuerwehren. Gleichzeitig gilt es zu beobachten, ob sich hier ein Fokus verschiebt: Mit der „Entdeckung“ der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) wurden die mordenden Soldaten zu Opfern, ihre Opfer verschwanden aus dem Blickfeld. Passiert mit der Einführung des MST dasselbe mit denen, die Opfer von sexualisierter Gewalt von Soldat(*innen) gegen Gegner*innen und die Zivilbevölkerung wurden?
5.3.3 Sexualisierte Gewalt gegen Homosexuelle
Schwule Betroffene sexualisierter Gewalt in Kindheit oder Jugend wehren sich oftmals zu Recht dagegen, dass eine Verbindung zwischen ihrer Homosexualität und der Betroffenheit von sexualisierter Gewalt gezogen wird. Gleichzeitig gibt es Arbeiten, die auf ein eventuell erhöhtes Risiko für homosexuelle Männer* hinweisen, Opfer sexualisierter Gewalt zu werden.
Krahé und Scheinberger-Olwig (1999) haben 310 junge homosexuelle Männer* (Durchschnittliches Alter 21,8) befragt14. „Insgesamt 43,5 % der befragten homosexuellen Männer gaben an, schon (mindestens) einmal Opfer eines versuchten oder vollendeten sexuellen Übergriffs geworden zu sein.“ Ein Teil der Männer (213) wurde explizit auch nach sexuellem Missbrauch in der Kindheit gefragt, 20,7 % von diesen gaben an, dass sei ihnen widerfahren:„[...] die Männer, die als Kind Opfer von sexuellem Mißbrauch wurden, hatten ein erhöhtes Risiko, später erneut Opfer sexueller Übergriffe zu werden (Stichwort: ‚Reviktimisierung‘). Auch diejenigen, die zu Hause oft oder regelmäßig geschlagen wurden oder die in ihrer Kindheit oft das Gefühl hatten, ‚nichts wert‘ zu sein, wurden später häufiger Opfer sexueller Gewalt.“15




Es gibt zudem Bereiche, die in der Beratungspraxis sowohl in Einrichtungen der Schwulenszene wie auch in spezialisierten Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt vermehrt bei schwulen Betroffenen auftauchen. Da ist als Erstes natürlich sexualisierte Gewalt als Form homophober Gewalt zu benennen. Der sexualisierte Charakter von Beleidigungen, Belästigungen bis hin zu Überfällen wird allerdings oft nicht als solcher benannt, sondern verschwindet in der Gesamtheit homophober Gewalt. Für Homophobie ist die Wahrnehmung geschult, der homophobe Charakter wird oftmals eindeutig gespürt, auch wenn er nicht „nachzuweisen“ ist. Die Auseinandersetzung um sexualisierte Gewalt hingegen ist in der Szene unterentwickelt, und selbige wird oft nicht erkannt. In der Folge werden Beleidigungen wie: „Dich sollte man mal richtig durchficken“ als homophob, aber nicht als sexualisierte Gewalt eingeschätzt. Eine Ausnahme – hier trifft sich die Szene mit dem heterosexuellen Mainstream – stellen anale Vergewaltigungen dar.
Der zweite Bereich, der verstärkt bei einigen homosexuellen Männern* von Bedeutung ist, ist die Verbindung von Drogenkonsum und schnell verfügbarem Sex, oft anonym oder mit flüchtigen Bekanntschaften. Dabei ist eine Veränderung insofern festzustellen, als dass bei anonymem Sex, z. B. in Clubs, die Anwesenheit anderer u. U. einen gewissen Schutz darstellen konnte, der bei den zunehmenden Verabredungen über Datingportale in Privatwohnungen wegfällt. Aber auch unter Bekannten kommt es durch die Kombination von Sex und Drogen leicht zu massiven Grenzverletzungen. Nur in Teilen wird das aber als sexualisierte Gewalt wahrgenommen. 2017 beschäftigt sich Jan Großer in der „Siegessäule“ in einem der wenigen Artikel zum Thema mit möglichen Gründen:„Die Gründe mögen in einem bestimmten Verständnis von Männlichkeit und seiner Integration in das schwule Selbstbild liegen: potent und jederzeit bereit. Die schwule Welt hat dem Mainstream schon immer gerne den Finger gezeigt – das Überschreiten von sexuellen Tabus und Grenzen gehört dabei zum kulturellen Selbstverständnis der Szene und zum Identitätsentwurf vieler schwuler Männer. Eine Erscheinung, die durchaus als Reaktion auf eine homophobe Umwelt und eigene Scham gelesen werden kann. Extremer Sex und intensive gemeinsame Drogenerfahrung erzeugen aber auch ein besonders intensives Gefühl von Nähe und Gemeinschaft. Manchen Männern mag es dabei schwerfallen, eigene Grenzen zu wahren. Die Sehnsucht nach Nähe und sexueller Bestätigung als ‚geile Sau‘ erscheinen wichtiger als alles andere. Das Bild der omnipotenten schwulen Männlichkeit mag Scham und Selbstzweifel abwehren, ist aber schwer mit der Opferrolle zu vereinbaren.“



Auch Javaid (2017) weist darauf hin, dass, obwohl schwuler Sex hegemonialen Männlichkeitskonstruktionen widerspricht, in anderen Feldern diese Männlichkeitsvorstellungen von nicht wenigen Homosexuellen übernommen werden, was eine Offenlegung sexualisierter Gewalt erschwert. Betroffene fühlten sich„powerless, inadequate and emasculated. Although many gay men will have already found their masculinity challenged throughout life in many other ways, such as through homophobia that often positions gay men as feminine, unmanly, and woman-like, the challenge that rape poses is draconically severe because it is an intimate violation that uncovers, literally, men’s bodies that are typically constructed as impenetrable and as the penetrator.” (ebd., S: 281)



Javaid stellt fest, dass es gesellschaftliche Vorstellungen von Vergewaltigung von Männern* sind, die auf Stereotypen und Mythen basieren und die schwulen Betroffene nahelegen zu schweigen. (ebd., S. 282).
Ein weiterer Bereich, in dem jugendliche Schwule einem erhöhten Risiko sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind, ist die Zeit des Coming-out und der Suche nach ersten sexuellen Kontakten (vgl. Grossmann, 2002). Das Zusammentreffen eines in Teilen der Szene existierenden Jugendkults mit der Unsicherheit und Neugier der Jugendlichen kann schnell zu sexualisierter Gewalt führen. Nicht umsonst gibt es für die meisten schwulen Jugendgruppen eine Altersgrenze nach oben. Obwohl dies seit langem bekannt ist, ist es auf sexualisierte Gewalt gegen Jungen* und männliche* Jugendliche spezialisierten Fachberatungsstellen bisher nicht gelungen, in größerem Umfang diese Zielgruppe zu erreichen.
5.3.4 Fazit Kontext
Auch wenn die Erkenntnisse breit gefächert sind, wird doch deutlich, dass sexualisierte Gewalt gegen erwachsene Männer* in allen Bereichen stattfindet:	durch Fremdtäter(*innen), im sozialen Nahbereich, innerhalb der Familie durch Partner*innen …

	am Arbeitsplatz, in Männer*-organisationen (Feuerwehr, Polizei, Militär …), in totalitären Organisationen (Knast, Psychiatrie, Sekten …), in Wohneinrichtungen, auf Partys, in Clubs, im Freizeitbereich, im öffentlichen Raum …

	durch Einzeltäter(*innen), als Gruppengewalt und durch staatliche Organe (Gefängnisse, Lager, Folter …)

	im Alltag und in Ausnahmesituationen (Krieg …)

	als Fortsetzung sexualisierter Gewalt in der Kindheit, in Form von homophober oder rassistischer Gewalt, als Aufnahmerituale, als Bestrafung, als Teil von Mobbing, zur Ausgrenzung, um als Gegner ausgeschaltet zu werden …





Mit Ausnahme derjenigen, die sexualisierte Gewalt als sexuelle Aggression begreifen, scheint es einen Konsens zu geben, dass es bei sexualisierter Gewalt nicht um Sex geht, sondern um Machtausübung, Herabsetzung und Selbstaufwertung.„The assault is an act of retaliation, an expression of power and an assertion of their strength or manhood. “ (Groth und Birnbaum 1979)



Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass die allermeisten der Forscher*innen sich mit Vergewaltigung beschäftigt haben; inwieweit sie diese Aussage auch für sexuelle Grenzverletzungen oder Übergriffe treffen würden, ist unklar.
Deutlich ist weiterhin, dass sexualisierte Gewalt in Machtverhältnissen durch Überlegene stattfindet. Diese Überlegenheit ist Voraussetzung zur Ausübung sexualisierter Gewalt. Es kann begründet angenommen werden, dass, je weniger die Überlegenheit aus Abhängigkeitsverhältnissen wie Arbeitsverhältnissen, Organisationstruktur, Partner*innenschaft o. a. resultiert, desto mehr andere Möglichkeiten, über die Betroffenen zu verfügen, eingesetzt werden müssen (Täuschung, Gruppennorm, zahlenmäßige Überlegenheit, körperliche Gewalt …).
5.4 Die Auswirkungen
Wissenschaftliche Studien zu den Auswirkungen sexualisierter Gewalt gegen Männer* sind eher rar. Sie basieren oft auf kleinen klinischen Stichproben, und wie bei allen Studien solcher Art haben sie den Nachteil, dass nur die erfasst werden, die im Gesundheitssystem auftauchen. Untersuchungen über Veränderungen der finanziellen Situation oder der ökonomischen Lebensbedingungen fehlen z. B. komplett.
5.4.1 Die Untersuchung von Walker et al. 2005
Aus dem Jahr 2005 ist eine Arbeit von Walker et al. bekannt, in der sie 40 britische Männer*, die vergewaltigt worden sind, mittels mehrerer Fragebögen interviewt und die Ergebnisse mit einer ähnlich zusammengesetzten Vergleichsgruppe abgeglichen haben. Sie stellten fest, dass der Gesundheitszustand in der Gruppe der Betroffenen insgesamt schlechter war. Auch psychische Probleme waren z. T. noch über ein Jahrzehnt später deutlich. Die Mehrheit der Betroffenen berichtete sowohl über sich aufdrängende Erinnerungen wie auch über Vermeidungsverhalten. Das Selbstwertgefühl der Betroffenen war niedriger, nicht aber ihre Einschätzung, inwieweit die Welt feindlich sei oder nicht. Walker et al. betonen, dass sie keine Angabe über die Repräsentativität ihrer Stichprobe machen können, denn diese bestand aus Freiwilligen, die sich auf einen Aufruf zur Mitarbeit hin gemeldet hätten.
5.4.2 Die Überblicksarbeit von Tewksbury 2007
Richard Tewksbury hat 2007 den Kenntnisstand zu den Auswirkungen von „sexual assault“ gegen Männer* zusammengefasst:„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es […] sehr unwahrscheinlich ist, dass Männer, die ‚sexual assault‘ ausgesetzt sind, ihre Viktimisierung melden und medizinische oder psychiatrische Dienste in Anspruch nehmen. Diejenigen, die solche Angebote in Anspruch nehmen, tun es häufig erst sehr spät nach der Viktimisierung (möglicherweise ein Jahr oder länger), außer in Fällen, in denen der Angriff zu schweren Verletzungen führte, die eine sofortige Versorgung erfordern. Beim Aufsuchen von Einrichtungen des Gesundheitswesens werden häufig entweder schwerwiegende Verletzungen präsentiert, die nicht ignoriert werden können, oder zahlreiche verschiedene Symptome und Probleme, von denen die meisten entweder gar nicht sexueller oder nicht genitaler Natur sind oder sehr vage und schwer mit ihrem Ausgangspunkt, der sexuellen Viktimisierung, in Verbindung gebracht werden können. Da viele sexuelle Übergriffe auf Männer keine anale Penetration beinhalten (Hickson et al., 1994; Lacey & Roberts, 1991; Lipscomb et al., 1992; Ratner et al., 2003; Stermac et al., 2004), kann es extrem schwierig sein, physische Hinweise auf einen Angriff zu identifizieren.
Der psychische Gesundheitszustand von betroffenen Männern kann sehr unterschiedlich sein. Er reicht von hochemotionalen Reaktionen, die ein normales Funktionieren beeinträchtigen, bis hin zu sehr ruhigem und zurückhaltendem Verhalten, bei denen die Opfer höchst introspektiv sind und wahrscheinlich nicht vermutet wird, dass sie ein Trauma erlitten haben. Depressionen, Angstzustände, Wut/Feindseligkeit und gelegentlich Selbstmordgedanken/Selbstmordversuche sind jedoch häufig. ‚Sexual assaulted‘ Männer leiden auch häufig unter sexuellen Funktionsstörungen und Fragen zu ihrer Sexualität.
Es gibt keine universellen Anzeichen, Symptome, Konsequenzen oder Marker für die Viktimisierung von sexuellen Übergriffen bei Männern. Einige ‚sexual assaulted‘ Männer erleiden einige Formen von körperlichen Verletzungen, einige Formen von psychischen/emotionalen Störungen, und einige können sexuelle Funktionsstörungen oder Identitätsfragen aufweisen. Viele betroffene Männer weisen jedoch keine physischen oder psychischen Gesundheitsmerkmale auf oder präsentieren sich Dienstleistern unter falschen Vorwänden oder so lange nach der Viktimisierung, dass es unwahrscheinlich/unmöglich ist, Symptome/Verletzungen mit sexueller Viktimisierung in Verbindung zu bringen.“ (ebd., S. 31-32) [Übersetzung durch den Autor]



Auch wenn Tewksbury sich hier auf „sexual assault“ bezieht und weder klar ist, welche Definition er zugrunde legt noch ob die von ihm einbezogenen Studien vergleichbare Definitionen verwendet haben, deckt sich seine Erkenntnis mit den Erfahrungen aus der Praxis. Zudem fällt auf, dass diese Beschreibung den Auswirkungen unbearbeiteter sexualisierter Gewalt in Kindheit oder Jugend, die im Erwachsenenalter auftreten können, ähnelt. Tewksbury weist darauf hin, dass sexualisierte Gewalt gegen Jungen* statistisch betrachtet häufiger mit „mental health problems“ verbunden ist als sexualisierte Gewalt gegen Männer*. Gleichzeitig ist sexualisierte Gewalt gegen Jungen* ein signifikanter Prädiktor für ein Widerfahrnis sexualisierter Gewalt im Erwachsenenalter. (2007, S. 28–29).
5.5 Der Genderaspekt
Im Gegensatz zu den anderen Auswirkungen gibt es auf den ersten Blick wesentlich mehr Arbeiten zum Genderaspekt. Es scheint, dass die wissenschaftliche Neugier eher dem Phänomen gilt, dass es zwischen den Tatsachen zu sexualisierter Gewalt gegen Männer* und der vorherrschenden Meinung einen eklatanten Widerspruch gibt. Die Auswirkungen auf betroffene Männer* treten in den Hintergrund. Dementsprechend zahlreich sind die Arbeiten zu Mythen über Vergewaltigung von Männern*, Einstellungen zu Vergewaltigung in Abhängigkeit von Geschlecht etc.
5.5.1 Die Wahrnehmung betroffener Männer
Smith et al. stellten z. B. schon 1988 in einer Untersuchung fest, dass Männern*, die einem „sexual assault“ durch Frauen* ausgesetzt waren, häufig unterstellt wurde, dass sie das selber provoziert hätten, dabei Spaß und keinen Stress gehabt hätten.16

Wie die vorherrschende öffentliche Meinung Betroffene wahrnimmt, beschäftigt 2019 auch Mulder et al. Sie gingen der These nach, dass sexualisierte Gewalt die Opfer „feminisieren“ (verweiblichen) würde. In diesen Überlegungen wird davon ausgegangen, dass zum einen die vorherrschende Vorstellung von Männlichkeit mit Überlegenheit verbunden und eine Opfererfahrung mit Männlichkeit nicht vereinbar ist und zum Zweiten, dass Opfer sexualisierter Gewalt zu werden beinhaltet, sexuelle Handlungen zu vollziehen, die nach den vorherrschenden Vorstellungen von Frauen* durchgeführt werden. In diesem Sinne „verweiblicht“ die Erfahrung, Opfer sexualisierter Gewalt geworden zu sein, sie gendert.“This myth17 is likely to be so tenacious because rape victimization is a doubly feminine phenomenon: (a) because it entails (interpersonal) victimization, triggering associations of weakness and vulnerability traditionally associated with femininity and (b) because it forces the victim into a particular role within sexual relations that is typically allocated to the feminine party. Rape hence has been described as a gendering crime, that is, one that has the potential to feminize its victims (Marcus 1992; Mardorossian 2014).” (o. S.)



Leider gehen Mulder et al. nicht der Frage nach, welche Auswirkungen dies für die Betroffenen hat; ihre Untersuchungen zeigen aber in deutlicher Weise, wie breit solche Konstruktionen von Geschlechtlichkeit verbreitet sind. In den Wahrnehmungen von Testpersonen erschien ein Mann*, von dem gesagt wurde, er sei ein Opfer von sexualisierter Gewalt, eindeutig weiblicher als andere Männer*. Eine Frau*, von der behauptet wurde, sie habe sexualisierte Gewalt ausgeübt, wurde als männlicher als andere Frauen* wahrgenommen. Nicht nur Opfer zu werden gendert also, sondern offensichtlich auch die Ausübung sexualisierter Gewalt.
5.5.2 Die Auswirkungen für betroffene Männer*
Tewksbury (2007) hat zu den Auswirkungen für betroffene Männer* geschrieben:“… men who are sexually victimized […] may be expected to question their gender and gender role presentations. […] These reactions may be most acute for men who hold traditional or stereo­typical views about sexuality and gender; to be put into a ‘homosexual’ or ‘feminine’ role may lead to questions about whether one is ‘sufficiently’ masculine. This type of reaction is found among both heterosexual and gay/bisexual men …” (ebd. S. 31)



Mit den Auswirkungen von Sexismus auf Betroffene haben sich Wilson und Scarpa (2017) beschäftigt. Sie haben untersucht, ob bei männlichen* Vergewaltigungsopfern ein Zusammenhang besteht zwischen dem Ausmaß der PTBS-Symptome und den Werten auf einer Skala zur Messung der sexistischen Einstellung. Ein herabsetzender Sexismus ist nach ihrer Untersuchung mit erhöhter PTBS korreliert, ein wohlwollender Sexismus18 mit geringerer PTBS. An dieser Studie nahmen insgesamt 16 (sechzehn) Männer* teil, von denen 8 keine Angabe zum Geschlecht der Täter*(innen) machten, 7 gaben eine Frau* als Täter*in an und nur einer einen Mann*. Die Zusammensetzung dieser Stichprobe wirft eine Reihe von Fragen auf, und es ist deshalb vollkommen unklar, was das Ergebnis aussagt und ob es verallgemeinert werden kann.
Einer derjenigen, die sich in den letzten Jahren ausführlicher mit dem Thema Vergewaltigung19 von Männern* beschäftigt hat, ist der britische Forscher Aliraza Javaid. 2015 legte er unter dem Titel: „The Dark Side of Men: The Nature of Masculinity and Its Uneasy Relationship With Male Rape“ eine Arbeit vor, in der er versucht, u. a. Connels Konzept der hegemonialen Männlichkeit heranzuziehen, um die Vergewaltigung von Männern* besser zu verstehen. Er sagt, hegemoniale Männlichkeit konstruiere und forme, wie Männer* eine Vergewaltigung erleben.“… understanding the way gender, sex, and identity intersect to formulate an understanding that can help us rationalize how men may experience rape, and what the consequences for them are.” (ebd., S. 274)



Nach Javaid (2015, 2016a) hat die Vergewaltigung von Männern* den Effekt, dass diese als abweichend und unnormal betrachtet werden und sich selbst so erleben. Er spricht es zwar nicht explizit aus, aber es schimmert die Vorstellung durch, dass diese Männer* marginalisiert werden und bestrebt sind, wieder dem Bild der hegemonialen Männlichkeit zu entsprechen.20 Was Javaid hier nicht berücksichtigt, ist die zweite existenzielle Dimension sexualisierter Gewalt: die Reduzierung auf einen Gegenstand, die einem Ausschluss aus dem Menschsein gleichkommt21 (Schlingmann 2010, 2017) und das, obwohl er selber davon spricht, dass Betroffene sich „dehumanized“ (entmenschlicht) fühlen (279). Dies führt, wie später erläutert, zu der Fehleinschätzung, Vergewaltigung von Männern diene der Klärung der Hierarchie unter Männern. Kern dessen, was das Menschsein ausmacht, ist die Intentionalität der eigenen Handlungen. Menschliches Handeln ist – auch wenn das nicht immer bewusst ist – in Zielen, Absichten etc. begründet. Genau die gegenseitige Akzeptanz als Wesen mit Intentionen ist es, was Intersubjektivität ausmacht. Sexualisierte Gewalt ist das Gegenteil davon, das Absprechen der Intentionalität. Diese Entmenschlichung ist insofern existenziell bedrohlich, als dass die menschliche Existenz in der Gemeinschaft organisiert ist und ein Ausschluss aus der Gemeinschaft so einen Ausschluss an der Verfügung über die eigenen Lebensbedingungen beinhaltet. Wenn sexualisierte Gewalt aber einen Ausschluss aus dem Menschsein beinhaltet, dann beinhaltet sie auch den Ausschluss aus der Männlichkeit und nicht nur eine Herabsetzung in eine untergeordnete männliche Position. Dies gilt insbesondere für Handlungen wie Vergewaltigung.
5.6 Die Einordnung sexualisierter Gewalt gegen Männer*
Die oben vorgenommene Differenzierung entsprechend den Abstufungen in der Zielgerichtetheit der Handlungen erlaubt eine genauere Einordnung der verschiedenen Formen sexualisierter Gewalt gegen Männer bezüglich ihrer Funktionalität in den herrschenden Geschlechterverhältnissen:	Sexuelle Grenzverletzungen gegen Männer* basieren oftmals auf einer nicht bewussten Reproduktion von Männlichkeitsnormen wie Unempfindlichkeit, Unverletzbarkeit etc. Sie schaffen oder bestärken die Hierarchie unter Männern*.22


	Sexualisierte Übergriffe und gezielte Handlungen gegen die sexuelle Selbstbestimmung haben hingegen eher die Funktion einer Ausgrenzung aus der Männlichkeit.





Die Bedrohlichkeit von sexuellen Grenzverletzungen gegen Männer* liegt weniger in der Handlung selbst als in dem Verweis auf die Möglichkeit der Steigerung der Geplantheit und Zielgerichtetheit der Handlung. Es ist diese Drohung mit dem Ausschluss aus der Männlichkeit und aus dem Menschsein, die sexuelle Grenzverletzungen als Mittel der Disziplinierung und Hierarchisierung von Männern* qualifiziert.
Die Praxis zeigt, dass viele betroffene Männer* zu verstehen versuchen, warum die sexualisierte Gewalt geschehen ist, und Fragen stellen wie: „Wie konnte mir das passieren?“ Die Antwort spielt in der Bearbeitung der widerfahrenen sexualisierten Gewalt eine zentrale Rolle: Die sexualisierte Gewalt zu verstehen bedeutet, eine Wiederholung verhindern zu können. Anders als bei sexualisierter Gewalt gegen Jungen* ist die einfache Antwort „Damals warst du ein Kind, heute bist du erwachsen“ nicht möglich. Auch eine Antwort, die auf die Interaktion zwischen zwei Personen reduziert, verfehlt hier das eigentliche Thema. Sie entspricht kindlichen Deutungsmustern (Schlingmann 2010) und erklärt meist nicht einmal persönliche Handlungsgründe. Das Erkennen, welche Funktion/Bedeutung sexualisierte Gewalt hat23 und damit, warum sie geschieht, ist so nicht möglich. Auch wenn die individuellen Handlungsgründe der Täter(*innen) nicht identisch sind mit der Bedeutung sexualisierter Gewalt, sind diese Gründe ohne ein Verständnis der Bedeutung nicht nachvollziehbar. Ohne ein Verständnis der Einbettung sexualisierter Gewalt in die Geschlechterverhältnisse ist eine Reflexion der eigenen Männlichkeitskonstruktionen und somit auch eine Veränderung selbstschädigender Vorstellungen kaum möglich.„How a man perceives himself as a man and in what ways masculinities are formed within a social and cultural setting are vital to understanding male rape.“ (Javaid 2016b, S. 283)



Individuell wird manchmal die Reparatur der eigenen (nach hegemonialen Vorstellungen beschädigten) Männlichkeit als Ziel proklamiert. Dies ist aber perspektivisch keine Option in der Bearbeitung sexualisierter Gewalt, weil so eine Auseinandersetzung mit den eigenen Erfahrungen, die hegemonialen Vorstellungen widersprechen, verbaut wird. In der Studie von Walker et al. (2005) wurde versucht, diese Zusammenhänge zu erhellen, leider ist das aber nicht gelungen.
Die Reduzierung der Bearbeitung sexualisierter Gewalt auf Traumabewältigung ist das einhegende Angebot des Hilfesystems, was aus finanziellen oder aufenthaltsrechtlichen Gründen oftmals angenommen werden muss, aber nicht ausreicht (Schlingmann 2014). Die psychische Verletzung durch sexualisierte Gewalt resultiert aus dem doppelten Angriff auf das Menschsein bzw. die Subjekthaftigkeit und den Angriff auf der geschlechtlichen Ebene. Die aktuelle Untersuchung von Mulder (2019) zeigt den zweiten Aspekt sehr deutlich.
Es ist von daher keine sinnvolle Arbeit gegen sexualisierte Gewalt gegen Männer* möglich, wenn die Geschlechterverhältnisse als gesellschaftliche Machtverhältnisse mit ihren ganzen Implikationen nicht einbezogen werden. Es sind eben diese Verhältnisse, die sexualisierter Gewalt ihre spezifische Bedeutung geben. In der Auseinandersetzung mit diesen Verhältnissen geht es um Bündnisfähigkeit gegen Gewalt im Geschlechterverhältnis statt Fortschreibung von tradierten oder Schaffung von reformierten Männlichkeitskonstruktionen.
Heute erleben wir einen erstarkenden Antifeminismus, im Sinne einer Gegenbewegung zu emanzipatorischen Gesellschaftsveränderungen insbesondere hinsichtlich der Geschlechterverhältnisse. Die damit verbundenen Vorstellungen beeinflussen teilweise längst den Mainstream auch in der Forschung, wie sich z. B. bei Javaid (2016b) zeigt. Er konstruiert einen Widerspruch zwischen feministischen Ansätzen und kritischer Männerforschung, wie sie von Connel vertreten wird, und entwickelt die These, dass es im Interesse von Feministinnen liegt, dass Vergewaltigung von Männern* unsichtbar sei, um so eigene ökonomische Anliegen zu schützen. Dies erinnert fatal an die antifeministischen Argumente der „Missbrauch mit dem Missbrauch“-Kampagne.
Antifeminismus dient heute als Klammer für Strömungen von Neonazis über AfD bis zu Teilen der CDU/CSU (Blum 2019). Themen dieses Antifeminismus waren (und sind) in unterschiedlichem Ausmaß in den verschiedenen Gruppen z. B.:	ein Maskulinismus, der eine rückwärtsgewandte, männliche* Betroffenheit ignorierende und schädigende Männlichkeitskonstruktion propagiert

	die Propagierung einer heilen Familie, in die sich niemand einzumischen hat und in der der Mann das Familienoberhaupt ist. Dies ist wie zahlreiche Betroffene erfahren haben − für Kinder die Hölle.

	das Verbot, dass Frauen* über ihren eigenen Körper bestimmen dürfen, in Form des immer noch existierenden Abtreibungsverbots24


	die Behauptung eines Missbrauchs mit dem Missbrauch

	das Agitieren gegen eine vielfältige Sexualität und eine Sexualpädagogik der Vielfalt

	…





Hier muss in der Arbeit mit Männern*, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, ganz klar öffentlich Position bezogen werden. Wenn solche Strömungen an Gewicht gewinnen, ist die parteiliche Arbeit für betroffene Männer* infrage gestellt. Feminismus ist deshalb das Gebot der Stunde.25
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Fußnoten
1Unter hegemonialer Männlichkeit versteht Connell (2000) jene Konstruktion von Männlichkeit, die sich in der Konkurrenz verschiedener Männlichkeiten als diejenige durchgesetzt hat, die vorherrschend ist. Sie wird im Normalfall von den Männern vertreten, die an der Spitze der Gesellschaft stehen. Daneben gibt es diverse marginalisierte Männlichkeiten, die mehr oder weniger an den Rand gedrängt sind.

 

2Zu sexualisierter Gewalt gegen Jungen* und männliche* Jugendliche gibt es neben den Beiträgen in diesem Sammelband zahlreiche weitere Überblicksartikel wie z. B. Schlingmann (in Druck).

 

3Die ursprüngliche Unterteilung von Enders & Kossatz 2012 benannte die dritte Kategorie „strafrechtlich relevante Handlungen/sexuellen Missbrauch“. Aus mehreren Gründen, die noch ersichtlich werden, wird in diesem Beitrag von „gezielten Handlungen gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ gesprochen.

 

4Die Schreibweise Täter(*innen) ist der Versuch auszudrücken, dass es zwar Frauen* und Trans*-Menschen gibt, die sexualisierte Gewalt ausüben, diese nach derzeitigem Kenntnisstand aber eine Minderheit sind und sexualisierte Gewalt mit Männlichkeitskonstruktionen verknüpft ist.

 

5Auch ein Blick auf die Seite „Männerberatungsnetz.de“ zeigt an Unterstützung gegen Gewalt an Männern* fast ausschließlich einige wenige und zum Teil fragwürdige Angebote für männliche Opfer häuslicher Gewalt.

 

6Inhaltlich gibt es an dieser Arbeit einiges zu kritisieren, sie ist Ausdruck der damaligen gesellschaftlichen Geschlechtskonstruktionen.

 

7Woher eigentlich die Brutalität in der Sprache der selbsternannten Tabubrecher*innen?

 

8Krahé et al. haben 1999 eine ähnlich angelegte Studie mit homosexuellen Männern durchgeführt, dazu unten mehr.

 

9Bei einem Convenience-Sample werden die Befragten nicht danach ausgewählt, ob sie für etwas repräsentativ sind, sondern danach, wer am einfachsten zu befragen ist. Das Ergebnis lässt sich dann allerdings nicht auf die Gesamtbevölkerung übertragen.

 

10Es gab auch Befragungen in Einrichtungen wie Gefängnissen, psychiatrischen Einrichtungen oder betreutem Wohnen, Ergebnisse daraus wurden aber leider in die Arbeit nicht einbezogen.

 

11Es ergeben sich spannende Parallelen zwischen solchen Definitionen von Vergewaltigung und teilweise verbreiteten Vorstellungen, wonach homosexuell nur die penetrierte Person ist, nicht die penetrierende.

 

12Leider stellen Ioannu und Kolleg*innen in der Metaanalyse selber dann doch Ranglisten mit Häufigkeiten z. B. von verschiedenen Gewaltformen oder dem Durchschnittsalter, basierend auf den Summen der Einzelstudien, auf. Solche Summierungen würden Gewichtungen erfordern, etwas, was die Autor*innen leider nicht vorgenommen haben – und was aufgrund der extremen Unterschiedlichkeit der Daten auch nur schwer möglich ist.

 

13Als ökologisches Modell werden Modelle bezeichnet, die versuchen verschiedene Ebenen wie gesellschaftlich, institutionell oder (sub)kulturell, Familie oder Umfeld sowie innerpsychisch zu berücksichtigen.

 

14Das Forschungsdesign war ähnlich wie das oben vorgestellte zu „nicht-consensualen sexuellen Kontakten“ von Frauen* gegen Männer*. Die dort aufgeworfenen Fragen gelten hier genauso.

 

15In dieser Untersuchung ist sexualisierte Gewalt durch Frauen* ebenso wenig berücksichtigt worden wie in der Untersuchung von Krahé et al. (2003) sexualisierte Gewalt durch Männer* gegen heterosexuelle Betroffene. Dies könnte mit der Einordnung sexualisierter Gewalt als Form der Sexualität zusammenhängen.

 

16Auf die interessante Frage, welchen Einfluss die sexuelle Orientierung der betroffenen Männer*, der Täter(*innen) oder der Befragten auf das Ergebnis hatte, gehen Smith et al. nicht ein.

 

17Gemeint ist der Mythos „Echte Männer werden nicht vergewaltigt“.

 

18Mit wohlwollendem Sexismus ist hier gemeint, dass Frauen* zwar als anders, aber als deshalb besonders verehrungswürdig oder schützenswert betrachtet werden – vgl. positiver Rassismus.

 

19Javaid bezieht sich in seinen Überlegungen fast ausschließlich auf Vergewaltigung. Leider definiert er diesen Begriff auch nicht, sondern benutzt manchmal – scheinbar gleichbedeutend – den Begriff sexual assault. Eine Differenzierung in verschiedene Formen sexualisierter Gewalt nimmt er nicht vor. Dennoch sind seine Überlegungen es wert, einbezogen zu werden, denn sie versuchen zumindest einen Teil sexualisierter Gewalt einzuordnen.

 

20Eine Schwachstelle in den Thesen von Javaid ist, dass er immer wieder die persönliche Ebene mit der Analyse gesellschaftlicher Machtverhältnisse vermischt. Hegemoniale Männlichkeit beschreibt eine gesellschaftliche Konstruktion von Männlichkeit und keinen Club, dem einzelne zugehören oder nicht. Auch seine Bezugnahme auf den symbolischen Interaktionismus zeigt, dass er kein fundiertes Verständnis des „gesellschaftlichen Menschen“ (Meretz 2011) hat.

 

21Auf die Bedeutung sexualisierter Gewalt wird weiter unten noch eingegangen.

 

22Dies gilt auch, wenn sexuelle Grenzverletzungen durch Frauen* ausgeübt werden, denn der betroffene Mann* wird als „kein richtiger Mann“ abgewertet, weil er sich „gegen Frauen nicht wehren kann“.

 

23In der Kritischen Psychologie wird dieses Erkennen der gesellschaftlichen Bedeutung Unmittelbarkeitsüberschreitung genannt. Die Bedeutung sexualisierter Gewalt gegen Jungen* hat Schlingmann (2010, 2017) herausgearbeitet, die Überlegungen lassen sich problemlos auf Erwachsene übertragen.

 

24Hat eigentlich sich jemals jemand damit beschäftigt, dass ungewollte Kinder einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, Opfer sexualisierter Gewalt zu werden?

 

25Und gleichzeitig ist klar, dass Gewaltverhältnisse immer auch intersektional betrachtet werden müssen: Z. B. sind die Kompensationsmöglichkeiten bei entsprechenden finanziellen Mitteln ganz andere, als wenn diese nicht vorhanden sind. Die Bearbeitung sexualisierter Gewalt hat auch mit der Klassenlage zu tun. Genauso wie das Risiko, sexualisierter Gewalt ausgesetzt zu sein, mit abnehmenden finanziellen Mitteln steigt.
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Zusammenfassung
Der Beitrag beschäftigt sich mit sexualisierter Gewalt gegen Jungen*. Der Fokus wird dabei auf die Familie als bedeutenden Sozialisationsort für Kinder und Jugendliche gelegt und in diesem Kontext Familie als möglicher Risikoort für sexuelle Übergriffe betrachtet. Es wird ein Überblick des Forschungsstandes zu Prävalenzen in den Bereichen sexualisierte Gewalt gegen Jungen* und Familie als Risikoort vorgenommen. Ausgehend von diesen Ergebnissen werden Risikofaktoren für Übergriffe in der Familie dargelegt und ebenso Faktoren, die eine Aufdeckung sexualisierter Gewalt beeinflussen können, beleuchtet.
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Im folgenden Beitrag soll ein Überblick des Forschungsstandes zu Ergebnissen in den Bereichen sexualisierte Gewalt gegen Jungen* und Familie als Risikoort vorgenommen werden. Ausgehend von Befunden, die das Hellfeld liefert und die einen ersten Einblick vermitteln können, werden diese im Weiteren mit Ergebnissen aus verschiedenen Dunkelfeldstudien in Bezug gesetzt. Dabei werden zuerst Prävalenzraten differenziert betrachtet, und im Anschluss wird auf Faktoren im Kontext sexualisierter Gewalt in der Familie eingegangen.
1 Familie als Ort sexualisierter Gewalt
Zahlen zur Häufigkeit des Auftretens sexualisierter Gewalt in der Familie liefern das sogenannte Hellfeld sowie Dunkelfeldstudien.1 Als Hellfeld dient im Bereich der sexualisierten Gewalt die Kriminalitätsstatistik im Bereich der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (§§176–184 StGB). Diese wird bezogen auf eingegangene Anzeigen in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) und bei erfolgten Verurteilungen vom Statistischen Bundesamt geführt. Für die Thematik des Beitrags, auf Familie als Ort sexualisierter Gewalt und Jungen* als Betroffene zu fokussieren, sind mit Blick auf die Fallzahlen insbesondere Daten zu folgenden angezeigten Straftaten von zentraler Bedeutung: a) sexueller Missbrauch von Kindern (§§ 176, 176a, 176b StGB) und b) Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung kinderpornografischer Schriften (§184b StGB).
Im Bereich des sexuellen Missbrauchs von Kindern gibt die PKS für das Jahr 2018 insgesamt 12.321 Fälle an (vgl. Bundeskriminalamt 2018b, S. 18). Im Langzeitvergleich zeigt sich ein Rückgang von ehemals ca. 16.000 Fällen/Jahr in den letzten 15 Jahren (ebd., S. 19). Im Bereich der Verbreitung, des Erwerbs, Besitzes und der Herstellung kinderpornografischer Schriften wurden 7.449 Fälle im Jahr 2018 zur Anzeige gebracht. Der Anteil der Tatverdächtigen in Bezug auf das Geschlechterverhältnis zeigt, dass diese überwiegend männlich sind, im Bereich des sexuellen Missbrauchs über 95 %, im Bereich kinderpornografischer Schriften über 88 % (ebd., S. 18). Die Bedeutung des Anteils an Peer-Gewalt bei den angezeigten Fällen wird hier, und dies ist insbesondere für die (sozial-)pädagogische Arbeit und nötige Konzepte für die Arbeit mit betroffenen und übergriffigen Kindern und Jugendlichen von Bedeutung, daran deutlich, dass Personen aus der Peer-Group ca. 30 % der Tatverdächtigen im Bereich des sexuellen Missbrauchs und ca. 20 % im Bereich der kinderpornografischen Schriften stellen. Die differenzierte Angabe nach der Geschlechterdichotomie weist als Opfer sexuellen Missbrauchs eine Verteilung von ca. 75 % weiblich und 25 % männlich bei den unter 14-Jährigen aus (ebd., S. 25). Bei den angezeigten Fällen werden zu den o. g. Kategorien über 3.200 Fälle direkt im familiären Bereich verortet, weitere Fälle können auf das soziale Nahfeld bezogen werden (vgl. Bundeskriminalamt 2018c). Dies eröffnet einen Einblick in die (aus juristischer Sicht betrachtet) erfahrene sexualisierte Gewalt, bei der Kinder als Opfer angeführt werden. Heranwachsende sind im familiären Kontext jedoch auch von Gewalt und deren Auswirkungen bspw. in der elterlichen Paarbeziehung betroffen, da sich dies auf die Familiendynamik, das Erziehungsverhalten, die Betreuung und Versorgung sowie das Lernen von Normen und Werten im Sozialisationsprozess auswirken kann. Insofern sind die Familie und das familiennahe Umfeld als mögliche Orte von Gewalterfahrungen für die Sozialisationsbedingungen von Kindern von Bedeutung. So werden, auch mit Blick auf die vergangenen Jahre, im Hellfeld in Bezug auf Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (absolut) ca. 60 % der angezeigten Fälle im familiären und näheren sozialen Umfeld angegeben (vgl. Bundeskriminalamt 2016, S. 38, 2014, S. 52).
Für die Gruppe der Jugendlichen ab 14 Jahren sind auch die weiteren Straftaten von Belang (sie stellen im Schnitt 25 bis 30 % der davon betroffenen Personen), in einigen Bereichen wie Übergriffe aus Gruppen (ca. 42 %) oder Übergriffe gegen Schutzbefohlene (ca. 60 %) die jeweils größte Gruppe, diese sind jedoch mit einem Fokus auf die Familie als Ort verübter sexualisierter Gewalt von geringerer Bedeutung. Der Anteil der männlichen* Betroffenen liegt hier in der Regel im einstelligen bis unteren zweistelligen Bereich unter allen betroffenen Personen (ebd., S. 25). Im Bereich der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (außer § 176 StGB) gab es über 7.700 Anzeigen, in denen Jugendliche als Opfer der Straftaten angegeben wurden (vgl. Bundeskriminalamt 2018a, S. 13).
Für die Beurteilung der real vorkommenden sexualisierten Gewalt bietet das sogenannte Hellfeld jedoch nur einen begrenzten Einblick. Das Hellfeld ist vom Anzeigeverhalten der Bevölkerung und der Sensibilität der Strafverfolgungsbehörden abhängig; zudem sind aufgrund der juristisch festgelegten Kategorien weitere Differenzierungen nicht möglich. Dunkelfeldstudien verweisen darauf, dass die Zahl der tatsächlichen Fälle sexualisierter Gewalt bis zu 10-30mal so hoch ist wie die im Hellfeld durch Anzeigen statistisch erfassten Fälle (vgl. Bange und Deegener 1996; Helming et al. 2011, S. 22; Zimmermann et al. 2011, S. 15). Mit Blick auf die Familie als Ort sexualisierter Gewalt liefern verschiedene Dunkelfeldstudien, national wie international, in Bezug auf das Auftreten, die Formen und die Risikofaktoren zu sexualisierter Gewalt eine wichtige Datengrundlage. Diese sind sowohl für die Einschätzung des Auftretens wie auch die Entwicklung von Prävention, Intervention und Begleitung bei der Offenlegung und Bewältigung sexualisierter Gewalt von Kindern und Jugendlichen von zentraler Bedeutung.2 Insbesondere bei der Verwendung von älteren Studien sowie Arbeiten aus dem medizinischen und juristischen Bereich ist für Vergleiche die Begriffsverwendung (und damit die Frage, was durch die Studie genau erfasst wurde) von Bedeutung. So verwenden einige Studien Begriffe wie sexuelle Gewalt oder sexueller Missbrauch, andere, vor allem im sozialwissenschaftlichen Bereich, zunehmend den Begriff sexualisierte Gewalt (vgl. zur Verwendung der Begriffe: Hagemann-White 2016).3

Der Familie als Ort für sexualisierte Gewalt wurde, im Gegensatz zu den pädagogischen Institutionen, die erst in den letzten Jahren stärker von der Forschung berücksichtigt wurden, schon länger eine zentrale Bedeutung beigemessen. Dies scheint zum Teil auf den im Hellfeld bekannten Fällen an familiärer Gewalt zu beruhen, wodurch die Familie in den Blick sozialwissenschaftlicher Forschung und der Praxis Sozialer Arbeit geriet. Dass sich der Familie als Ort von Gewalt, sowohl innerhalb der Paarbeziehung als auch bezüglich der Kinder, zugewandt wurde, ist jedoch in erster Linie der feministischen Arbeit zu verdanken. So zeigten Studien aus dem feministischen Kontext erst die real vorkommende Dimension an Gewalt auf, führten zu politischen Forderungen und trugen auf diesem Weg zu einer in den letzten Jahrzehnten zunehmenden Sensibilisierung bei (vgl. Brownmiller 1991; Künzel 2005). So lag der Fokus bspw. zuerst auf sexualisierter Gewalt gegen Frauen* und Mädchen*, bevor die Perspektive auch Jungen* einbezog. Die Dimension familiärer sexualisierter Gewalt wurde bereits in den ersten Dunkelfeldstudien, die sich intensiv mit sexuellem Missbrauch von Kindern beschäftigten, deutlich. So geben Bange und Deegener (1996) an, dass ca. 70 % der Täter*innen (überwiegend männliche Personen) Personen aus dem Nahfeld sind (ebd., S. 129 ff.). In einer weiteren Studie aus den 1990er-Jahren kommt Wetzels (1997) zu einem ähnlichen Ergebnis. Die Differenzierung zeigt, dass ca. 42 % der Personen Bekannte und 27 % Familienangehörige sind (ebd., S. 16). Bange und Deegener (1996) gingen davon aus, dass jeder zwölfte Junge* von sexueller Gewalt betroffen ist (ebd., S. 49).
Auch aktuellere Untersuchungen zeigen, dass die Familie nach wie vor ein Ort ist, an dem Kinder und Jugendliche dem Risiko sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind. Laut Fegert et al. (2013) geben 45 % der von sexualisierter Gewalt in der Familie im Kindes- und Jugendalter betroffenen Personen den leiblichen Vater als Täter an, weitere Personen, die als Täter*innen genannt werden, sind die Mutter und der Stiefvater (jeweils 9 %), der Onkel oder der Bruder (jeweils 8 %) sowie der Großvater (7 %). Besonders problematisch für die Offenlegung und die Bewältigung sexualisierter Gewalt ist, wenn mehrere Familienmitglieder, auch generationsübergreifend, an der Ausübung der sexualisierten Gewalt beteiligt sind (ebd., S. 157 ff.).4 Kinder, die in solchen Familienverhältnissen aufwachsen, haben es deutlich schwerer, eine Person zu finden, der sie sich anvertrauen können und die sie unterstützt (ebd., S. 161 ff.). In Bezug auf das Geschlechterverhältnis zeigt sich auch in den Dunkelfeldstudien, dass Mädchen* stärker von sexualisierter Gewalt betroffen sind (vgl. Maschke und Stecher 2018a, S. 31 ff., 2018b). Es ist davon auszugehen, dass ca. jedes dritte Mädchen* und ca. jeder zehnte Junge* in Kindheit und Jugend mindestens ein Mal körperliche sexualisierte Gewalt erleben. In der Speak!-Studie wurde im Bereich der körperlichen sexualisierten Gewalt eine Prävalenz von 10 % bei den männlichen* Jugendlichen festgestellt (vgl. Maschke und Stecher 2018b, S. 18 ff.).5 Der überwiegende Teil der Jungen* die sexualisierte körperliche Gewalt erleben, gibt an, dies bereits öfter als ein Mal erfahren zu haben (ebd., S. 21). Dieses Ergebnis bestätigt weitgehend die o.g. Befunde aus den 1990er-Jahren. Die in der Speak!-Studie vorgenommene Differenzierung hinsichtlich nicht-körperlicher sexualisierter Gewalt zeigt, dass 40 % der befragten männlichen* Jugendlichen hier Übergriffe erfahren haben (vgl. Maschke und Stecher 2018a, S. 31 ff.). Das Risiko, mit Übergriffen konfrontiert zu werden und von sexualisierter Gewalt betroffen zu sein, steigt mit dem Alter sehr deutlich. Bis zum Alter von 10, 11 Jahren geben die Jugendlichen hier Erfahrungen im einstelligen Bereich an (im Alter von 9 Jahren hatten bspw. 8 % bereits körperliche sexualisierte Gewalt erfahren), ab der Pubertät (ca. mit 12 Jahren) nimmt das Risiko enorm zu (im Alter von 13 Jahren haben bereits 32 % die Erfahrung als Betroffene gemacht) (vgl. Maschke und Stecher 2018, S. 24). Mit Blick auf die Orte, an denen (körperliche und nicht-körperliche) sexualisierte Gewalt stattfindet, zeigt sich, wie auch in anderen Studien (vgl. Stadler et al. 2012), dass die Familie als Risikoort in ihrer Bedeutung etwas abnimmt und andere Orte, wie die Schule, das Internet, der öffentliche Raum oder andere Privaträume bspw. im Kontext von Partys hinsichtlich ihrer Bedeutung des Risikos für sexualisierte Gewalt zunehmen. In diesem Zusammenhang ist auch die Erkenntnis aus der Speak!-Studie zu sehen, dass bei Jugendlichen der größte Teil der sexualisierten Gewalt innerhalb der Peer-Group stattfindet (vgl. Maschke und Stecher 2018a, S. 32 f.). Während bei den Mädchen* fremde Personen die größte Einzelgruppe darstellen, von der Übergriffe im Rahmen körperlicher sexualisierter Gewalt ausgehen, sind es bei den Jungen* Personen aus dem Bereich der Peer-Group (bspw. Partner*in, Freund*innen, Ex-Partner*innen) (vgl. Maschke und Stecher 2017, S. 17). Personen aus dem engeren Familienkreis (Eltern, Geschwister) werden von den Jugendlichen in der Studie nur sehr selten genannt (vgl. Maschke und Stecher 2018b, S. 29 ff.). Von den befragten Jugendlichen geben 18 % das eigene Zuhause als Ort an, an dem sie körperliche sexualisierte Gewalt als Betroffene erfahren haben (zum Vergleich die Schule: 24 %) und 15 % als Ort, an dem sie nicht-körperliche sexualisierte Gewalt erfahren haben (zum Vergleich die Schule: 51 %) (vgl. Maschke und Stecher 2018a, S. 32.). Auch wenn der familiäre Rahmen gegenüber anderen Orten für die meisten Jugendlichen weniger risikoreich bzw. sicher ist, hat ein Teil der Jugendlichen (ca. jede sechste jugendliche Person) dort bereits sexualisierte Gewalt erfahren. Die Befunde, dass die Angaben der Jugendlichen hinsichtlich erfahrener Übergriffe im Bereich körperlicher sexualisierter Gewalt in Bezug auf nahe Familienangehörige (Eltern, Geschwister) gering sind und dennoch 18 % der Jugendlichen das Zuhause als Risikoort angeben, führt zu folgenden Überlegungen: Anscheinend erfährt ein größerer Teil der Jugendlichen in ihrem Zuhause sexualisierte Gewalt durch Personen aus dem Kreis der Peer-Group sowie der Bekannten, und es gibt einen kleinen Teil der Jugendlichen, die sehr intensiv von Übergriffen (mehrfach) in Familien, auch durch nahe Angehörige und Bekannte, betroffen sind (vgl. Maschke und Stecher 2018b, S. 13 ff., 29 ff.).
2 Faktoren im Kontext sexualisierter Gewalt in der Familie
Im Zusammenhang mit der Erforschung der Prävalenz sexualisierter Gewalt in Dunkelfeldstudien steht auch die Beschäftigung mit Risikofaktoren, die zu sexualisierter Gewalt führen können bzw. diese begünstigen sowie mit Faktoren, die sich auf die Offenlegung und Bewältigung sexualisierter Gewalt beziehen. Bange und Deegener (1996) kamen in den 1990er-Jahren zu dem Ergebnis, dass die familiären Verhältnisse eine zentrale Rolle einnehmen und sich entscheidend darauf auswirken, ob Kinder von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Sie griffen hier die These der broken homes auf, um auf Familien hinzuweisen, die von Brüchen, Belastungen und besonderen Herausforderungen betroffen sind und demzufolge entsprechende Aufgaben wie bspw. den Schutz von Kindern nicht angemessen wahrnehmen können. Probleme in den Paarbeziehungen der Eltern und den Eltern-Kind-Beziehungen werden von Kindern, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, oft benannt, und es finden sich häufiger als im Durchschnitt soziostrukturell und emotional beeinträchtigte Familienverhältnisse (vgl. Bange und Deegener 1996, S. 51 ff.). Grundsätzlich besteht in Familien, die strukturell und emotional unsicher sind, in denen es zu Vernachlässigung der Kinder oder zu Gewalt kommt, ein höheres Risiko für Heranwachsende, von sexualisierter Gewalt betroffen zu sein (vgl. Fegert et al. 2013, S. 44 ff.; Turner et al. 2007, S. 290). Allgemein bedeuten Überforderungen im familiären System ein Risiko für den Sozialisationsprozess von Kindern und Jugendlichen. Stehen für die Bewältigung von Herausforderungen keine ausreichenden familiären Ressourcen zur Verfügung und/oder halten besondere Herausforderungen dauerhaft an, kann dies zu mangelnder Sorge und verschiedenen Formen der Vernachlässigung führen, und es kann zu körperlicher, seelischer und/oder sexualisierter Gewalt kommen. Solche Herausforderungen können durch Lebensbrüche in der Familie (bspw. Trennung der Eltern, Tod eines Familienangehörigen), Krankheit eines Familienmitglieds, Arbeitslosigkeit oder auch Arbeitsüberlastung der Eltern sowie finanzielle Schwierigkeiten entstehen (vgl. Jurczyk 2014, S. 52 ff.; Mosser 2012, S. 35; Tschöpe-Scheffler 2009, S. 26 f., 80 f.). Belastungen im Familiensystem können auch zu sexuell auffälligem Verhalten bei Kindern führen. Ein Faktor ist hier selbst erlebte sexualisierte Gewalt. Jedoch ist das Verhalten, so Mosser (2012), meist auf eine komplexe Belastungssituation aus verschiedenen Faktoren zurückzuführen, bspw. Formen von Misshandlungen, Vernachlässigungen, Zeugenschaft von Gewalt in der Familie, zu denen keine selbst erlebte sexualisierte Gewalt gehören muss (ebd., S. 28 ff.).
In der Unterscheidung verschiedener Familienmodelle zeigt sich, dass autoritär-patriarchal organisierte Familien, Patchworkfamilien (Stieffamilien) und Ein-Eltern-Familien ein größeres Risiko für Kinder und Jugendliche darstellen, in ihrem Zuhause sexualisierte Gewalt zu erfahren, als andere Familienformen (vgl. Ballantine 2012, S. 57; Bange und Deegener 1996, S. 51 ff.; Mosser 2012, S. 63; Turner et al. 2007, S. 286 ff.). Ebenso scheint die familiäre Sexualkultur von zentraler Bedeutung zu sein. Bange und Deegener (1996) gaben vor allem für Kinder aus Familien, in denen rigide Sexualnormen und eine Tabuisierung von Sexualität vorkommen, ein höheres Risiko an (ebd., S. 53 ff.). Differenzierter betrachtet zeigen sich drei Bereiche familiärer Sexualkultur, die hier ein Risiko darstellen: (1) offenes Sexualverhalten und sexuelle Kommunikation mit fehlenden Grenzen; (2) rigide Sexualnormen und mangelnde Kommunikation über Sexualität und (3) unklare, unbeständige Regeln zum Sexualverhalten in der Familie (vgl. Phillips-Green 2002, S. 198).
Maschke und Stecher (2018b) liefern Ergebnisse zum Zusammenhang erfahrener sexualisierter Gewalt und der Familienkultur. So zeigen sich bei Jugendlichen, die sexualisierte Gewalt in und außerhalb der Familie erfahren haben, eine deutliche Abnahme des Wohlfühlens in der Familie und eine stärker ausgeprägte Familienkultur hinsichtlich Alkohol- und Fernsehkonsum als bei nicht davon betroffenen Jugendlichen (ebd., S. 82 f.). Auch in Bezug auf Vertrauen und die familiäre Kommunikation zeichnen sich Unterschiede ab, und diese verweisen zugleich auf die Auswirkungen sexualisierter Gewalt auf die Sozialisationsbedingungen:„Jugendliche, die sexuelle Gewalt in oder außerhalb der Familie erlebt haben, bringen grundsätzlich Themen, die für ihre Entwicklung und Alltagsbewältigung bedeutsam sind, zu geringeren Anteilen zur Sprache als Jugendliche, die keine sexuelle Gewalt erlebt haben. Dies ist besonders stark bei der Gruppe Jugendlicher ausgeprägt, die sexuelle Gewalt in der Familie erlebt hat“ (ebd., S. 87).



Die Kommunikationsmöglichkeiten und Vertrauensverhältnisse sind für die Offenlegung und Bewältigung erfahrener sexualisierter Gewalt von entscheidender Bedeutung. Denn sie sind wesentlich mit ausschlaggebend, ob, ab wann und wie Betroffene Schutz, Hilfe und Unterstützung erhalten. Dies verweist einerseits auf die kommunikativen Kompetenzen der Beteiligten und das Vorhandensein vertrauensvoller Bindungen, andererseits auf den Umstand, ob bspw. Erwachsene Kinder ernst nehmen, ihnen Glauben schenken und in der Lage sind, angemessen zu reagieren (vgl. Zimmermann et al. 2011, S. 24). So versucht ca. die Hälfte der von sexualisierter Gewalt betroffenen Kinder, sich an eine Person ihres Vertrauens zu wenden (vgl. Bergmann 2012, S. 257). Kavemann et al. (2016) führen hier sogenannte Push- und Pull-Faktoren an (ebd., S. 95). Als Push-Faktoren können Aspekte gelten, die eine Schubwirkung haben und Betroffene dazu motivieren, ihr Schweigen zu durchbrechen, bspw. die Verringerung des Schweigezwangs (keine Abhängigkeit von der Tatperson), vorhandene Ansprech-/Vertrauensperson(en) oder die Kenntnis von der Offenlegung einer anderen betroffenen Person (ebd. S. 97 f.). Pull-Faktoren haben eine Sogwirkung, und mit ihnen wird eine Verbesserung der Lebensqualität nach der Offenlegung verbunden, die Betroffene zum Sprechen motiviert, bspw. die Hoffnung, die Übergriffe zu beenden und weitere zu verhindern, der Wunsch nach Zuwendung und Anteilnahme oder die Anerkennung erfahrenen Unrechts durch andere Personen (ebd., S. 95, 107). Für Jungen* scheinen, im Vergleich der Geschlechter, die Möglichkeiten einer vertrauensvollen Kommunikation (vor allem zu sensiblen und intimen Themen) in der Familie begrenzter zu sein. Studien zur Jugendsexualität zeigen hier im historischen Längsschnitt, dass Eltern für Jungen* weniger als Ansprechpartner*innen in der Familie fungieren als für Mädchen*. Sie geben die Eltern jeweils zu 34 % als Personen an, die ihnen Wissen zu Sexualität vermittelt haben, und 41 % sagen, dass ihre Eltern für sie Vertrauenspersonen sind, um über sexuelle Themen zu sprechen (vgl. Bode und Heßling 2015, S. 14 ff., 22 f.). Das heißt, für den größten Teil der Jungen* sind die Eltern nicht die Personen, mit denen sie über Sexualität sprechen (können). Mit zunehmendem Alter erlangen daher andere Alternativen wie die Peer-Group, Partner*innen und das Internet als Wissensquelle und Kommunikationsort zunehmende Bedeutung (ebd., S. 14 ff., S. 57 ff.). Die Gründe hierfür sind u. a. in der Gestaltung des Geschlechterverhältnisses (männlich-weiblich), einer stark heteronormativ ausgerichteten Umwelt und traditionell geprägten Rollenbildern zu suchen. So haben 59 % der Mädchen* mit der Mutter eine Person in der Familie, von der sie Antworten auf sexuelle Fragen erhalten und die auch als Vertrauensperson für sexuelle Themen zur Verfügung steht (ebd., S. 14, 23). In Anbetracht der Bedeutung, die der Familie allgemein als wichtige Sozialisationsinstanz beigemessen wird, und die sie, in Anbetracht der Tatsache, dass die meisten Kinder und Jugendlichen in einer Familie aufwachsen, für diese auch ist, scheint es mit Blick auf die Wissensvermittlung, die Kommunikationsmöglichkeiten und die Vertrauensverhältnisse für Jungen* bezüglich des Themenfelds Sexualität ungünstigere Sozialisationsbedingungen zu geben als für Mädchen*. Die Rolle der Eltern als Sexualerzieher*innen und Vorbilder (bspw. in Bezug auf Moral, Normen, Werte) kommt vor allem dann zum Tragen, wenn es zu Identitätskrisen im Jugendalter kommt. Vornehmlich Krisen im Kontext der familiären Situation und der sexuellen Entwicklung (bspw. auch hinsichtlich sexueller Identität, Orientierung) werden hier als besonders intensiv und kritisch wahrgenommen (vgl. Oerter und Dreher 2002, S. 303). Dies kann bspw. aufgrund eines Coming-outs der Fall sein. Jugendliche sind, vor allem in den Phasen des inneren und äußeren Coming-outs, in einer sehr vulnerablen Situation. Viele Heranwachsende machen in diesen Phasen die Erfahrung einer schwierigen innerfamiliären Kommunikation, von starken Konflikten, der Bagatellisierung, Tabuisierung und auch der Diskriminierung in der Familie (vgl. Krell und Oldemeier 2015, S. 20). Eine schwierige familiäre Situation erhöht die Belastung für Jugendliche im Coming-out-Prozess, aber auch in anderen Phasen der jugendlichen Entwicklung, und damit das Risiko psychischer/emotionaler Krisen, und auf die Familie kann, bspw. im Fall erlebter sexualisierter Gewalt außerhalb wie innerhalb der Familie, nicht als Unterstützungsressource zurückgegriffen werden.
Der Familie als Sozialisationsort kommt, wie die Ausführungen verdeutlichen, eine große Bedeutung im Kontext sexualisierter Gewalt zu. Sie ist sowohl ein Risikoort, an dem Kinder und Jugendliche sexualisierte Gewalt durch Familienmitglieder, aber auch andere Personen, die sich in deren Zuhause aufhalten, erfahren können, sie ist aber ebenso ein Ort, an dem es durch ungünstige Sozialisationsbedingungen zu sexuell auffälligem Verhalten bei Kindern und Jugendlichen kommen kann. Auch für die Kommunikation über wichtige und sensible Themen kommt der Familie eine Bedeutung zu, vor allem, wenn es um die Offenlegung, den weiteren Schutz und die Bewältigung sexualisierter Gewalt geht. Hier zeigen sich ungünstige Korrelationen in den Studien bzgl. der Kommunikationsmöglichkeiten und der bestehenden Vertrauensverhältnisse im familiären Bereich, speziell bei erfahrener sexualisierter Gewalt, aber auch bei allgemeinen Fragen zu Sexualität. Kinder und Jugendliche sind auf verlässliche und vertrauenswürdige Personen in ihrer familiären Lebenswelt angewiesen, auf die sie bei Bedarf zugehen können und bei denen sie Unterstützung erfahren.
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Fußnoten
1Mit Blick auf Geschlecht als Kategorie wurde bisher in den meisten Studien eine Differenzierung nach der weiblich-männlichen Dichotomie vorgenommen. Einige Studien bieten auch eine differenziertere Angabe bspw. über eine Skalierung oder eine dritte Kategorie (bspw. divers, anders). Studien, die Ergebnisse zu sexualisierter Gewalt und Diskriminierung bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen liefern und eine differenziertere Geschlechtszuordnung ermöglichen, waren bspw. das Forschungsprojekt Safer Places − Ein Projekt zum achtsamen Umgang in Jugendverbänden, Jugendzentren und Jugendhäusern im Verbund der Universitäten Kassel, Hildesheim und der Hochschule Landshut (vgl. stellvertretend Domann und Rusack 2016; Wirxel 2016) oder die von LesMigraS zu Gewalt und Mehrfachdiskriminierungserfahrungen von lesbischen, bisexuellen Frauen und Trans*-Menschen in Deutschland durchgeführte Untersuchung (vgl. LesMigraS 2012; siehe auch: https://​lesmigras.​de/​studie_​mehrfachdiskrimi​nierung.​html).

 

2Bei der Berücksichtigung der Studienergebnisse zu sexualisierter Gewalt im Kindesalter ist deren Erhebungskontext und -zeitpunkt zu reflektieren. Studienergebnisse kommen, da eine Befragung von Kindern aus ethischen Gründen ausgeschlossen wird, entweder durch Daten Dritter (bspw. Eltern, Angehörige, Fachkräfte) oder durch retrospektive Befragungen von betroffenen Personen zustande. Das heißt, von Betroffenen sexualisierter Gewalt werden Daten frühestens ab dem Jugendalter erhoben, unter Umständen wird also erst viele Jahre nach den Erlebnissen davon berichtet. Dies kann zu Verzerrungen bei der Darstellung und der Einordnung der Erlebnisse führen. Ein weiterer Punkt ist die Anlage der Studie, die verwendete Fragestellung sowie die Definition von Begriffen im Forschungsdesign (was wird als sexualisierte Gewalt angesehen, werden körperliche und nicht-körperliche Gewalt erfasst und differenziert betrachtet usw.) (vgl. Jud et al. 2016, S. 21 ff.; Zimmermann et al. 2011, S. 15).

 

3Auch in diesem Beitrag werden unterschiedliche Begriffe benutzt, und es werden in der Regel die Begriffe berücksichtigt, die von den jeweiligen Autor*innen in den Studien verwendet werden.

 

4Hier handelt es sich um Ergebnisse aus einer Studie im Auftrag der ehemaligen Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) Christine Bergmann, die bei der UBSKM eingegangene Daten auswertete.

 

5Vgl. für weitere Infos zur Studie: https://​www.​speak-studie.​de.
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Zusammenfassung
Der Beitrag umreißt den Bereich Breiten- und Spitzensport als „Tatort“ für sexualisierte Gewalt und geht dabei aus der Genderperspektive auf die speziellen Gefahren, Dynamiken und Folgen für Jungen* ein, zeigt Täter*innenstrategien auf und stellt die enormen Schwierigkeiten in der Aufdeckung dar. Ausgangspunkt der Darstellung sind sowohl Erfahrungen aus der Opferarbeit und der persönlichen Perspektive von betroffenen Jungen* und Männern* als auch aus der Arbeit mit Täter*innen (inkl. forensischer Therapie). Es zeigt sich, dass im letzten Jahrzehnt zwar ein höheres Problembewusstsein entstanden ist, die bisherigen Präventionsbemühungen intensiviert und teils differenzierte Präventionskonzepte ausgearbeitet wurden, wir von einer wirksamen und nachhaltigen Prävention und Schutz von Kindern und Jugendlichen im Sport aber noch weit entfernt sind. Die Betroffenheit von Jungen* bleibt aufgrund männlichkeitsinhärenter Bagatellisierungs- und Verdeckungsdynamiken besonders verborgen.
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Dieser Beitrag nimmt den „Tatort“ Sport aus Sicht einer männer*spezifischen Beratungsstelle – der Männerberatung Wien − in den Blick, die neben einem spezifischen Angebot für männliche* Betroffene von sexualisierter Gewalt eine Vielfalt an anderen Angeboten für Buben*, Burschen* und Männer* bereithält und laufend weiter ausbaut. Gemeinsam ist allen diesen Angeboten, dass sie mit einer kritischen Auseinandersetzung von Männlichkeiten* einhergehen und geschlechterspezifische Privilegien, Kosten und Ungleichheiten betrachten. Die Beratungsstelle hält es für möglich und notwendig, strukturelle männliche Bevorzugungen in der Gesellschaft sichtbar zu machen und kritisch zu reflektieren – und gleichzeitig auch Benachteiligungen von Männern* aufzuzeigen und zu bearbeiten. Das hat dazu geführt, dass in der Männerberatung Wien sowohl eine allgemeine Beratung für Jungen* und Männer* als auch spezifischere Angebote für bestimmte männliche* Zielgruppen entstanden sind: präventive Jugendarbeit, forensische Jugendarbeit, Vätergruppen, therapeutische Buben*-, Burschen*- und Männer*gruppen, forensische Arbeit mit (Sexual)-Straftätern, Antigewalttrainings, Trennungs- und Scheidungsberatung für Männer*, therapeutische Arbeit in Haftanstalten, Opferschutz- und Prozessbegleitung, Selbsthilfegruppen und spezielle Beratungs- und Gruppenangebote im Bereich LGBTIQ + sowie für Männer mit pädosexuellen Neigungen, die bisher nicht straffällig wurden. Entsprechend den Angeboten ist die Beratungsstelle in der Region stark mit anderen Einrichtungen und Institutionen vernetzt und sieht sich als Kooperationspartnerin und Unterstützerin für Mädchen* und Frauen*, deren Rechte und Anliegen. In dieser Allianz engagieren sich die Mitarbeiter*innen der Einrichtung für Geschlechtervielfalt und soziale Gerechtigkeit.
Die Beratungsstelle besteht seit 1984 und kam von Anfang an auch mit männlichen* Betroffenen von sexualisierter Gewalt in Kontakt. Konkretere und gut finanzierte Angebote etablierte die Einrichtung − neben den Beratungsangeboten als Familienberatungsstelle − aber zuerst für männliche* Sexualstraftäter (Anfang der 1990er Jahre), als sie sich allgemein der Arbeit mit Straftätern bzw. mit gewalttätigen Männern* öffnete (vereinzelt arbeiten Therapeut*innen auch mit Täterinnen in einer Justizanstalt für Frauen; darüber hinausgehende Angebote für Mädchen* und Frauen* als Täterinnen sind in Österreich so gut wie nicht vorhanden). Erst Anfang 2000 konnte die Arbeit für Buben* und Burschen* als Betroffene von Gewalt vor allem durch die Finanzierung und dann folgende rechtliche Absicherung der sog. Prozessbegleitung in Strafverfahren1 etabliert und in den Folgejahren auch für Männer* weiter ausgebaut werden.
Der Fokus auf den „Tatort“ Sport kommt somit einerseits aus der Richtung der forensischen Arbeit, wo immer schon Männer* als Tatverdächtige oder verurteilte Sexualstraftäter deliktspezifische Behandlung/Therapie erhielten, die von Sportvereinen gemeldet oder durch Gerichte zugewiesen wurden. Die Therapeut*innen waren von Anfang an auch in der Therapie von Gewaltopfern tätig und etablierten dem Grundverständnis der Einrichtung gemäß Tätertherapien und Antigewalttrainings dementsprechend opferschutzorientiert. Der andere Fokus auf den Tatort Sport kommt aus dem Bereich Opferschutz und Prozessbegleitung, der Angebote für männliche* Gewaltopfer, insbesondere auch für Betroffene von sexualisierter Gewalt etabliert hat und laufend weiter ausbaut.
Der Bedarf an Information und Fachwissen war von Beginn an sehr groß, sodass Vernetzung gesucht wurde und sich eine bis heute andauernde Kooperationsarbeit mit anderen Akteuren in diesem Feld in Wien2 und im gesamten Bundesgebiet von Österreich3 entwickelte. In Wien entstand im Jahr 2007 auf Initiative der Kinder- und Jugendanwaltschaft4 eine Arbeitsgruppe, an der sich neben der Männerberatung Wien auch der Verein Selbstlaut5 und eine bereits bestehende Präventionsinitiative aus dem Behindertensport6 beteiligten. Als erste Schritte wurden bisher bekannt gewordene Fälle von sexualisierter Gewalt im Sport gesichtet, Literatur und Studien zu dem Thema gesucht und schließlich als Ziel die Erstellung einer Aufklärungsbroschüre formuliert, die dann unter dem Titel „Sexualisierte Übergriffe − bei uns doch nicht?! Prävention sexueller Grenzverletzungen an Kindern und Jugendlichen in Sportvereinen“ (Wanke et al. 2011) auch verwirklicht wurde. Für die Arbeitsgruppe wurde dabei auch der Mangel an Studien zur Thematik sichtbar, die von Rulofs und Palzkill (2018) in ihrer Beschreibung der Forschungslücke auch für die jüngere Vergangenheit noch bestätigt wird.
Um die Präventionsarbeit auch in die Praxis umzusetzen, wurden in weiterer Folge Sportverbände in Wien aktiv angesprochen und für die Befassung mit der Thematik und in der Folge mit der Umsetzung von entsprechenden Präventionsangeboten angeworben. Es wurde bald sichtbar, dass einerseits der Großteil der Verbände kein Interesse zeigte, sich dem Themenfeld sexualisierte Übergriffe im Sport zu widmen, und andererseits die wenigen Verbände, die gesprächsbereit waren, uns in der weiteren Diskussion sehr viel Widerstand entgegenbrachten. In folgenden Sportarten konnten damals Funktionäre der Landesfachverbände Wien angesprochen werden: Fußball, Schwimmen, Voltigierreiten, Judo und andere Kampfsportarten, Rudern und Bowling. Der Widerstand äußerte sich in vielfältiger Form. Manche Ansprechpersonen im Verband hatten Schwierigkeiten, das Thema intern zu platzieren, was sich z. B. darin zeigte, dass zwar ein Termin für einen Informationsvortrag bei der Jahresversammlung des Landesfachverbands genannt wurde, das Thema dort aber nicht offiziell auf die Tagesordnung kam. Offenbar sollte damit eventuellen Diskussionen und Argumenten gegen die Behandlung von Prävention von sexualisierter Gewalt im Sport begegnet bzw. bis zur Jahresversammlung verschoben werden. Erst mit dem Eintreffen der Vortragenden bei der Veranstaltung wurde das Thema dann noch kurzfristig eingeschoben, und die Versammelten mussten sich notgedrungen mit der Thematik auseinandersetzen. Widerstand zeigte sich auch in Argumenten, dass sexualisierte Gewalt im eigenen Fachverband bzw. den dazugehörenden Vereinen bisher und aktuell nicht stattgefunden habe, es daher wichtigere Themen gäbe und es – wenn schon – auch notwendig sei zu hinterfragen, wer die Trainer*innen vor falschen Anschuldigungen schütze. Schließlich haben nur wenige Landesfachverbände bzw. dazugehörige Vereine erste empfohlene Präventionsschritte (Thematisierung auf den entsprechenden Webseiten, Verweis auf die Kooperation mit der Arbeitsgruppe, Einführung eines Verhaltenskodex und Einholung eines erweiterten Strafregisterauszugs7 bei der Neuaufnahme von Trainer*innen) umgesetzt. Parallel zum direkten Ansprechen von Sportfachverbänden und einzelnen Sportvereinen konnte auf politischer Ebene der damals für den Sport in Wien zuständige Stadtrat Christian Oxonitsch als Unterstützer, zumindest für den Druck der erstellten Broschüre, gewonnen werden. Finanzielle Unterstützung in der Präventionsarbeit war damit nicht verbunden, sodass die diesbezüglichen Bemühungen der Initiativgruppe nicht mehr weiter fortgeführt werden konnten.
Von 2013 bis 2015 lief in mehreren europäischen Ländern das EU-Projekt „Sport Respect Your Rights“, in dem das Thema sexualisierte Gewalt und geschlechtliche Diskriminierung thematisiert wurde (Kainz 2015). Der Dachverband Sportunion Österreich war federführend bei der Organisation des Projekts beteiligt. Ebenso beteiligten sich sieben weitere Verbände an dem Vorhaben; in Österreich war das noch der österreichische Leichtathletik Verband, in Polen die Kampagne gegen Homophobie, in Deutschland die Jugendorganisation der Deutschen Katholischen Jugend (DJK) und die Deutsche Sport Jugend (DSJ), in Italien der Aerobic- und Fitness-Verband (FIAF), in England die Edge-Hill-Universität und in den Niederlanden das Olympische Komitee Holland sowie der Holländische Sportverband. Ein Hauptziel des Projekts war die Sensibilisierung und Aktivierung junger Menschen in Europa durch Kampagnen („Peer to Peer“). In Österreich konnte durch das Projekt in den beteiligten Einrichtungen Aufmerksamkeit für das Thema sexualisierte Gewalt und Diskriminierung aufgrund des Geschlechts unter den Sportler*innen und in der Folge auch bei Verantwortlichen in den Sportorganisationen für Präventions- und Interventionsmaßnahmen erzeugt werden. Diese umfassen einen Notfallplan für Interventionen im Fall eigener Betroffenheit (als Verein/Verband), die Zusammenarbeit mit externen Opferschutzeinrichtungen sowie Empfehlungen für eine allgemeine Aktivierung und Stärkung der Sportler*innen bezüglich der Durchsetzung ihrer Rechte (Kainz 2015, S. 66). Dem Projekt ist es allerdings nicht gelungen, ein breitenwirksames Problembewusstsein für sexualisierte Gewalt im Sport und entsprechende Maßnahmen dagegen zu schaffen. Auch konnte sexueller Missbrauch in den eigenen Sportvereinen (Sportunion) dadurch nicht wirksam verhindert werden, wie später aufgedeckte bzw. aktuelle Fälle erkennen lassen. Es konnten aber einerseits die Erkenntnisse aus dem Projekt in die weiteren Bemühungen um wirksame Sensibilisierungs- und Präventionsmaßnahmen im Sport einfließen, und andererseits beteiligten und beteiligen sich Verantwortliche dieses Projekts an der Arbeitsgruppe Prävention sexualisierter Gewalt im Sport, die im Verantwortungsbereich des österreichischen Sportministeriums angesiedelt ist, laufend an weiterer Sensibilisierung in Bezug auf die Thematik arbeitet und die Umsetzung von Präventionsmaßnahmen und entsprechender Rahmenbedingungen forciert.
Als Fortführungsprojekt von „Sport Respect Your Rights“ ist das EU-Projekt „Voices“ zu nennen, das darauf abgezielt hat, von sexualisierter Gewalt betroffenen Sportler*innen eine Stimme zu geben (Rulofs et al. 2019, S. 3). Auch hier war Österreich durch das Universitätssportinstitut der Universität Wien Kooperationspartner. In allen teilnehmenden Ländern wurden Dialogforen eingerichtet, um Betroffenen zuzuhören, ihre Berichte vorzustellen und Verantwortliche in den Sportorganisationen und der Sportpolitik für die Thematik zu sensibilisieren. In Österreich beteiligten sich am Dialogforum auch die Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien und der Verein 100 % Sport. Die Männerberatung Wien wurde im Zuge der Gespräche mit betroffenen Männern* beratend beigezogen und stand für eventuelle weitere Unterstützung für die Betroffenen zur Verfügung. Durch die Berichte von männlichen* Betroffenen wurden bisherige Erkenntnisse über ihre spezifische, besonders tabuisierte, versteckte Betroffenheit und allgemein über sexualisierte Gewalt im Sport weiter ausgebaut.
1 Gender und Sport
Allgemein gelten für Menschen in der österreichischen wie deutschen Gesellschaft (so wie in den meisten Gesellschaften weltweit) nach wie vor Normen, die das Verständnis der eigenen Person, des eigenen Geschlechts und der eigenen Rolle wesentlich bestimmen und in der Ausgestaltung der Identität einer Person maßgeblich beteiligt sind. Es sind dies die Normen der Zweigeschlechtlichkeit (die körperliche, psychische und soziale Zuordnung zu männlich oder weiblich) und der Heterosexualität (die beiden unterscheidbaren Geschlechter sollen sich in ihrem Begehren auf das jeweils andere Geschlecht beziehen). Daneben entfalten auch hierarchische Elemente in der Geschlechterordnung ihre Wirkung; so gilt Männlichkeit als der Weiblichkeit übergeordnet und geht mit dementsprechenden sozialen und ökonomischen Privilegien einher. Auch innerhalb der Geschlechter gibt es Hierarchien, je nachdem ob und in welchem Ausmaß der jeweiligen Norm entsprochen wird sowie aufgrund gesellschaftlicher Macht- und Ungleichverhältnisse. Nähere Ausführungen zu dieser Thematik werden von Viola-Rieske et al. (2018, S. 31–35) ausführlich beschrieben. Die Struktur des österreichischen Sports mit ihren Dach- und Fach-, Landes- und Bundesverbänden und den darin gegliederten einzelnen Vereinen bildet die skizzierten Geschlechternormen und Hierarchien in besonderer Weise ab, ist Spiegelbild und Teil der Gesellschaft (dies gilt auch für die Struktur des deutschen Sports). Das äußert sich in verschiedenen Aspekten wie den vorwiegend von (älteren) männlichen Vertretern besetzten Funktionärspositionen und der wenig reflektierten männlich geprägten Vereinskultur. Dem gegenüber gibt es in Österreich zumindest eine Einrichtung, den Verein 100 % Sport8, ein überparteilicher und nicht auf Gewinn ausgerichteter Verein, dessen Zweck es ist, Gender-Mainstreaming im österreichischen Sport umzusetzen sowie Dominanz- und Diskriminierungsverhältnisse auf unterschiedlichen Handlungsebenen zu thematisieren. Seine Aktivitäten zielen allgemein gesehen auf Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung in allen sportlichen Belangen ab und schließen aktives Auftreten gegen sexualisierte Gewalt und die Umsetzung von Schutzkonzepten mit ein.
2 Täter*innenstrategien im Sport
Eine Besonderheit, vor allem im Breitensport, ist die aktive, freiwillige Mitarbeit von vielen Menschen als Trainer*innen, Vereinsfunktionär*innen, Betreuer*innen usw. Vereinsintern schafft das eine besondere Form gegenseitiger Abhängigkeiten. Auch Eltern und ehemals als Kinder und Jugendliche Sport betreibende junge Menschen engagieren sich häufig. Dabei verschwimmen nicht selten private mit vereinsspezifischen oder beruflichen Interessen. Personen, die sich im Verein besonders engagieren, sind gern gesehen, ernten Dankbarkeit und meistens auch viel Vertrauen. Das ist ein ideales Umfeld für alle, die neben dem Interesse für den Sport auch noch ein eigenes, sexuelles Interesse verfolgen. Sie erhalten Zugang zu Kindern-, Jugendlichen und Erwachsenen, erleben und sehen diese in körperbetontem Einsatz und können diese Körper häufig (als Übungsleiter*innen, Trainer*innen usw.) auch aktiv und unauffällig berühren. Es bieten sich Gelegenheiten zu ungewolltem Körperkontakt bei Hilfestellungen, im Umkleidebereich sowie bei der Massage und die Möglichkeiten der Vereinzelung von Sportler*innen auch bei den vielfach notwendigen Wegen (im Auto) zu den Sportstätten und Wettkämpfen. Solche Aspekte werden von Rulofs et al. (2020, S. 75) als spezifisch für den Sport beschrieben. Potenzielle Täter*innen erhalten auch ausreichend Platz und Entfaltungsmöglichkeiten, um Verbindungen und Vertrauen in alle Richtungen aufzubauen und auf dieser Basis grenzverletzendes, manipulatives und missbräuchliches Verhalten relativ unauffällig und gezielt umzusetzen. Daneben bedingen die heteronormative und männliche Prägung und Atmosphäre im Sport meistens eine Akzentuierung von Tugenden wie Körperbeherrschung, Disziplin, Ausdauer, Stärke, Schnelligkeit, Missachtung/Nachreihung von Schmerzen usw., die zusammen mit der grundsätzlichen Ausrichtung auf Wettkampf, Leistung und Erfolg wenig Platz lassen für Schwäche, Verletzlichkeit, Zweifel und Hilfsbedürftigkeit. Entsprechend schwierig ist es für Betroffene im Sport, über eigene Gewaltwiderfahrnisse zu berichten und sensibel Gehör zu finden; für männliche* Betroffene trifft das in besonderer Weise zu. Das weit verzweigte Ursachengeflecht für die Marginalisierung von sexualisierter Gewalt bei männlichen* Betroffenen klärt sich, wenn man deren Schilderungen analysiert.
Betroffene in unserer Beratungspraxis erzählen – meistens rückblickend − von Täter*innen, die z. B. als Trainer*innen in sozialen Medien (z. B. Facebook) „Grooming“ betreiben oder bereits im Chatroom sexuell übergriffig agieren und in der Folge auch Einladungen zu persönlichen Treffen aussprechen. Bei den Trainingseinheiten in Gruppen reichen die Methoden von gemeinsamem Duschen mit den Jungen* über Umarmen, Herumtollen, Kitzeln bis hin zur Inszenierung einer „Schaumparty“ in den Duschräumen inklusive Herumreichen einer Kamera, Sexualisierung der gesamten Gruppe durch ständige und übermäßige Thematisierung von Sexualität u. a. m. Es ist auch vorgekommen, dass in den Duschen versteckte Kameras angebracht wurden. Trainingslager eignen sich besonders, um z. B. auch abends oder nachts im Schlafsaal zu erscheinen oder mit den eigenen Lieblingen herumzualbern. Es werden Gelegenheiten geschaffen, mit Jungen* unauffällig alleine zu sein, z. B. durch eine Einladung zum Essen nach dem Training, das Angebot, ihn nach dem Training nach Hause zu fahren, oder Übernachtungsvorschläge in der Wohnung des Trainers. Auch Einheiten für das Einzeltraining werden z. B. zur Videoanalyse in die Privatwohnung des Übungsleiters verlegt. Die Wohnungen sind manchmal unauffällig eingerichtet, oder sie bieten sehr viel von dem, was Jungen* eines bestimmten Alters besonders mögen: z. B. eine Dartscheibe an der Wand oder einen Flipper zum Zeitvertreib, Spielekonsolen mit einer großen Auswahl entsprechender Spiele, Monitore, Controller usw., eine Vielzahl an Filmen inkl. der aktuellsten Blockbuster bis hin zu pornografischen Filmen. Den Jungen* wird erlaubt, was ihnen zu Hause nicht möglich wäre (Spiele und Filme für Erwachsene, Pornografie u. a. m. …). Häufig werden bestimmte Jungen* als besonders begabt gelobt, und es wird ihnen ein privates Zusatztraining angeboten, um sie gesondert zu fördern. Kontakte zu besseren Klubs und Vereinen werden ins Spiel gebracht, Hilfe und Fürsprache bezüglich eines möglichen Aufstiegs angedeutet. Eltern werden früh mit eingebunden, Einladungen ausgesprochen (auch zu privaten Treffen, z. B. zum Grillen), Kontakte zu ihnen aufgebaut und gepflegt, alleinerziehende Mütter werden unterstützt (z. B. durch eine Einladung des Sohns gemeinsam mit anderen Jungs am Wochenende zu einem Spitzenspiel, ins Kino …). Auch im Verein wird ein besonderes Engagement gezeigt, Ersatzdienste werden übernommen, und man steht dem Verein auch als Funktionär*in zur Verfügung. Eine hohe Stellung erreicht man auch durch eigene Erfolge als Trainer*in, durch Organisation/Teilnahme an internationalen Turnieren, durch gute Vernetzung oder bestimmte besondere Rollen (z. B. als Mentalcoach …). Bisher in vielen Vereinen tätig gewesen zu sein, wird eher mit besonderer Erfahrung in Verbindung gebracht und weniger mit einem Verdacht des Vereinswechsels bei auftretenden Problemen (z. B. erfolgter Konfrontation mit eigenem grenzverletzenden Verhalten). Manche Trainer*innen unterrichten zudem an einer Schule, wodurch ihre pädagogische Eignung unterstrichen wird. Zusätzlich wird es ihnen dadurch ermöglicht, die Einrichtungen der Schule (Turnhalle usw.) auch für den Verein zu nutzen. Im Zuge einer derartigen Vernetzung und Verflechtung gelingt es – das zeigt die Analyse von in der Männerberatung Wien betreuten Fällen – z. B. übergriffigen Männern* teilweise bis zu zwei Jahrzehnte lang unentdeckt eine Unzahl an sexualisierten Gewalthandlungen inkl. schwerer sexueller Übergriffe zu setzen. Selbst wenn sie im Rahmen ihrer langjährigen Tätigkeit mit den Themen Kinderschutz, sexualisierte Gewalt und Prävention konfrontiert sind, schaffen es manche von ihnen dennoch unauffällig zu bleiben oder sich hinter einem oberflächlichen Engagement für diese Themen zu verstecken. Die hohe Stellung solcher Personen und deren soziale Reputation wirken wie ein Schutzschild, welches es betroffenen heranwachsenden Jungen* (wie auch Mädchen*) nahezu verunmöglicht, ihre Betroffenheit zu kommunizieren und anders damit umzugehen als durch Bagatellisieren, Verdrängen oder Dissoziieren. Rulofs et al. (2020, S. 75) finden in der Analyse der Schilderungen von 72 Betroffenen im Projekt „Voice“ zwar eine unterschiedliche Charakterisierung der sexuell übergriffigen Männer (von den beschriebenen Täter*innen war nur eine weiblich), es lassen sich aber zwei dominierende Typen herausarbeiten: den sympathischen Freund und die starke Autoritätsfigur. Diese Typisierung aus der Perspektive von Betroffenen kann noch um eine weitere aus der Perspektive der forensischen Therapie ergänzt werden, die bis zu zehn Tätertypen unterscheidet, wobei alle Typen auch im Sport vorkommen9.
3 Aufdeckung
Betroffene Jungen* berichten manchmal unmittelbar nach erfolgten Grenzverletzungen oder sexuellen Übergriffen von den Vorfällen. In Fachkreisen wird davon ausgegangen, dass ca. ein Drittel der männlichen* Betroffenen zeitnah Hilfe erfährt und die sexualisierte Gewalt damit beendet werden kann (Mosser 2009, S. 31). Auch das interdisziplinäre und internationale Projekt MIKADO (Missbrauch von Kindern, Ätiologie, Dunkelfeld, Opfer) kommt in einer Zusammenfassung der Ergebnisse (Osterheider und Neutze 2015) zur Erkenntnis, dass sich Zweidrittel der befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen (14.-30. Lebensjahr) bis zum Befragungszeitpunkt mit ihren Missbrauchserfahrungen noch niemandem anvertraut hatten. Darüber zu sprechen gelingt dann, wenn sie auf Erwachsene treffen, die ihre Signale und Berichte wahr- und ernst nehmen, nachfragen, ihnen Glauben schenken und ihnen beistehen. Beispiele dafür aus der eigenen Beratungspraxis sind etwa zwei neunjährige Buben*, die von ihrem Fußballtrainer nach dem Duschen abgetrocknet, im Genitalbereich berührt und stimuliert wurden. Ihre Eltern haben sich nach den Erzählungen der Jungen* um eine polizeiliche Anzeige gekümmert, die zu einer Verurteilung geführt hat. Ein anderes Beispiel ist ein besorgter Vater, der auf dem Handy seines Sohns Chatnachrichten vom Fußballtrainer des Zwölfjährigen mit eindeutig sexuellen Inhalten findet. Auf Nachfragen erzählt der Sohn Näheres zu den eigenartigen Verhaltensweisen des Trainers, ist aber nur widerwillig bereit, auch der Polizei Auskunft zu geben. Er lässt sich aber überzeugen, und die Anzeige erweist sich als hilfreich für einen weiteren Betroffenen, der dadurch gefunden und befragt werden kann. Weitere Übergriffe an ihm können so verhindert werden. Auch hier endet das Verfahren mit einer Verurteilung. Durch Erwachsene, die aufmerksam waren und genau hingeschaut haben, ist z. B. auch ein Trainer und Angestellter in einem Basketballverein aufgefallen, der Buben* auf dem Schoß sitzen ließ, mit seiner Hand deren Hintern berührte, Bussis gab und immer wieder Kinder von irgendwoher mit in den Verein brachte. Der Verein hat sich Beratung und Hilfestellung von außen gesucht, sich durch diese Orientierung und Stärkung befähigt, den Trainer mit seinem Verhalten zu konfrontieren. Zusätzlich hat ihm der Fachverband klare und strenge Auflagen als Voraussetzung gemacht, um überhaupt weiter im Verein arbeiten zu können. Sein problematisches Verhalten war strafrechtlich nicht relevant, dennoch konnten die Kinder und Jugendlichen im Verband vor weiteren Belästigungen durch diesen Trainer geschützt werden. Er hat es dann bevorzugt, den Verein zu verlassen, und ist im Wirkungsbereich des Verbandes nicht wieder tätig geworden. Allerdings blieb damit die Gefahr einer Weiterführung des grenzüberschreitenden Verhaltens in einem anderen Verein (andere Sportart) bestehen.
Manche Jungen* berichten als Erwachsene, dass die eigenen Eltern damals, als die sexualisierten Übergriffe stattgefunden haben, für sie als Ansprechpartner nicht präsent waren oder gar nicht als solche bedacht wurden (vgl. Rulofs et al. 2019, S. 32). Für manche ist der Sportverein die (einzige) Möglichkeit gewesen, Pause von den Konflikten mit den Eltern zu haben. Diese Freiheit und Eigenständigkeit sollten nicht durch ein eventuelles Verbot der Eltern gefährdet werden; von den Übergriffen zu berichten war daher keine Option. Betroffene als Söhne von alleinerziehenden Müttern (als Beispiele aus der eigenen Beratungspraxis) sahen in einem zugewandten, engagierten Trainer oft einen Ersatzvater, zu dem sie aufsahen und dessen Interesse sie weiter erhalten wollten. Unter solchen Umständen ist es Jungen* nicht möglich, sich innerlich vom Sporttrainer zu distanzieren und in der Folge eine Abgrenzung nach außen zu schaffen. Viele der Betroffenen bleiben daher übermäßig lange in der Missbrauchsdynamik verhaftet und werden so Opfer wiederholter sexueller Übergriffe, die sich teilweise über Jahre erstrecken. Die eigene Abgrenzung konkretisiert sich oft erst in einem längeren Prozess des sich sukzessive Entziehens, der häufig auch mit äußeren Umständen (mit dem Training aufhören, in einen anderen Verein wechseln, aufgrund des Alters in die nächste Mannschaft aufsteigen …) einhergeht. Die meisten sind dann erst einmal froh, wenn sie es geschafft haben, in Ruhe gelassen zu werden. Häufig vergeht noch viel Zeit, bis es ein mutiger Betroffener dann vielleicht im frühen Erwachsenenalter schafft, über das Geschehene zu sprechen. Oft stecken dahinter Schuldgefühle, nicht ausreichend für den Schutz von möglichen weiteren Betroffenen gesorgt zu haben. Der Gedanke, andere schützen zu wollen, schafft häufig eine hohe Motivation, das Schweigen zu brechen, sich beraten zu lassen und eventuell rechtlich gegen den*die Missbraucher*in vorzugehen. Mögliche weitere Betroffene fühlen sich dann ermutigt, ihrerseits zu berichten, und sind dankbar für den ersten mutigen Schritt durch jemand anderen als sie selbst. Ein anderer Teil ist trotz aktivem Nachfragen von z. B. ermittelnden Behörden nicht in der Lage, die eigene Betroffenheit zu benennen und darüber zu erzählen; Verdrängen und Verleugnen stehen hier im Vordergrund. Manche von ihnen tauchen Jahre später in der Beratung auf und beschäftigen sich dann erstmals offen mit den eigenen Gewaltwiderfahrnissen und deren Folgen. Der Weg der Betroffenen ist meistens ein individueller, der von dieser verallgemeinernden Darstellung auch deutlich abweichen kann. Allen gemeinsam ist, dass es für ein Schweigen oft eine Vielzahl an guten Gründen gibt, die aber zumeist mit einer Vielzahl an negativen Auswirkungen bis hin zu schweren psychischen Erkrankungen einhergehen.
4 Peergewalt und Peerdynamik
Neben erwachsenen Männern* und Frauen* finden sich unter den Täter*innen auch Jungen* und Mädchen*, die einzeln, zu zweit oder auch in der Gruppe sexualisierte Gewalt an Kindern oder Jugendlichen im Sport verüben. Solche Jungen* erhalten in Österreich z. B. im Verein Limes10 entsprechende Beratung und deliktspezifische Behandlung. Die Erkenntnis, die weiter oben für erwachsene Täter*innen beschrieben wurde, gilt auch für Jugendliche: Im Sport bieten sich viele Möglichkeiten und Gelegenheiten zu sexualisiert übergriffigem Verhalten. Bekannt ist unter Jugendlichen auch sexualisierte Gewalt in Form von Ritualen, die mit der Aufnahme in eine Gruppe oder in eine nächsthöhere Leistungsstufe einhergehen. In Österreich erhielt 2002 ein Fall von sexualisierter Gewalt in Form des sog. „Pasterns“ starke mediale Aufmerksamkeit (Schmitt et al. 2005, S. 69). Dieses Ritual besteht darin, dass z. B. in Fußballjugendmannschaften die „Eignung“ des neuen Spielers durch „öffentliches“ (in der Gruppe) Einführen von brennenden Salben oder Schuhpaste in den After auf die Probe gestellt wird. Das geschieht im Kreis der alteingesessenen Mitspieler und teilweise im (stillen) Mitwissen der Betreuer*innen/Trainer*innen. Dieses Ritual wird häufig von denen, die selbst Betroffene waren, weitergeführt, sobald sie zu den älteren/erfahrenen Spielern gehören. Auch bekannte Sportler berichteten über dieses Ritual, wie z. B. der ehemalige Profifußballer der Wiener Austria Paul Scharner (Vetter 2017) oder der Olympiasieger in der Nordischen Kombination Felix Gottwald (2017). Es ist davon auszugehen, dass dieses Ritual auch in weiteren Sportarten wie z. B. Schwimmen, Eishockey, Turmspringen usw. üblich war (Sinnreich 2008). Es macht also einerseits Betroffene zu Täter*innen, und andererseits werden Hierarchieebenen innerhalb der Gruppe bzw. des Vereins aktualisiert und erneuert (vgl. Schlingmann 2018, S. 264). In Frankreich werden solche Praktiken unter dem Begriff „Bizutage“ erfasst und sind als eigenes Delikt (Artikel 225–16-1) ins französische Strafgesetzbuch aufgenommen worden. Unter Strafe gestellt ist dabei auch die Diskriminierung (etwa durch Ausschluss aus der Gruppe oder Vereinsstruktur) von Personen (sog. indirekte Opfer), welche sich dem Gesetz der Gruppe widersetzen oder die Unterwerfung verweigern.
Gruppensportarten wie z. B. Fußball, Basketball oder Hockey stellen ein Lebensfeld dar, in dem der einzelne Junge* oder Jugendliche sich dem Wirkmechanismus von „Doing Gender“ nicht entziehen kann. Er ist damit konfrontiert, dass sein Sein, sein Auftreten, seine Handlungen und Äußerungen im Kollektiv der anderen Jungen* wahrgenommen und gewertet und Abweichungen von der als männlich verinnerlichten Norm sanktioniert werden. Manche im Fußballsport von sexuellen Übergriffen betroffene Männer* berichten rückblickend z. B. davon, dass ihr Trainer für eigenartiges Verhalten wie das Suchen körperlicher Nähe, Streicheln usw. bekannt war und darüber gewitzelt wurde (als „running gag“), einzelne betroffene Jungen* aber auch mit dem Vorwurf konfrontiert waren, das Verhalten des Trainers möglicherweise zu mögen, vielleicht selbst Nähe zu suchen oder homosexuell zu sein. Die Rechtfertigung erfolgte meistens durch heftigen Widerspruch, besonders „männliche“ Verhaltensweisen (Mut zeigen usw.) oder aggressiven Handlungen. Im Abschlussbericht des EU-Projekts „Voice“ (Rulofs et al. 2019, S. 75) fällt auf, dass Jungen* häufiger im Teamsport von sexualisierter Gewalt betroffen waren als Mädchen und Fußball die am häufigsten genannte Sportart war, in dem die sexuellen Übergriffe bei Jungen* stattgefunden haben. Es ist davon auszugehen, dass die Überrepräsentanz von Fußball bei dieser Thematik auf die generelle Verbreitung dieser Sportart zurückzuführen ist und weniger darauf, dass dieser Sport grundsätzlich gefährdeter ist als andere Sportarten.
5 Strukturelle Barrieren und Chancen
Die zu Beginn dieses Textes dargestellten Widerstände gegen eine Thematisierung und Auseinandersetzung mit sexualisierter Gewalt im Sport in Verbänden und Vereinen sind in den letzten zehn Jahren – trotz gewachsenem Bewusstsein für die Problematik − nicht wesentlich geringer geworden. Wir erleben immer noch, dass z. B. Vereinsfunktionär*innen für einen der sexualisierten Gewalt beschuldigten Kollegen „die Hand ins Feuer legen“ würden. Einem solchen blinden Vertrauen steht die enorme Erschütterung entgegen, wenn z. B. ein langjähriger Trainer und Kollege des sexuellen Missbrauchs überführt wird. Die Kolleg*innen fühlen sich in ihrem Vertrauen getäuscht und missbraucht, sind mit eigenen Schuldgefühlen und der Kränkung beschäftigt, auch im eigenen Wirkungskreis nicht vor kriminellen, bösen Machenschaften geschützt zu sein und solche auch nicht zu erkennen. Es kam auch vor, dass ein später überführter Täter selbst Obmann eines Vereins war, sich eine vertraute Person mit in den Vorstand geholt und nach und nach die demokratischen Prinzipien des Vereins außer Kraft gesetzt hat.
Bei Aufkommen eines Verdachts im eigenen Verein treten die üblichen Spaltungstendenzen und Dynamiken auf der Ebene der Trainer*innen und Funktionär*innen als auch auf der Elternebene ein. So müssen Eltern, die Schilderungen ihrer Kinder glauben und im Verein sexualisierte Gewalt ansprechen, auch damit rechnen, dass sie nicht ernst genommen, ihnen große Zweifel entgegengebracht oder sie sogar angefeindet werden. Nicht zu vergessen ist in diesem Zusammenhang die Abhängigkeit eines Sportvereins im Kinder- und Jugendbereich von den Eltern (sie bringen ihre Kinder in den Verein, zahlen Beiträge …) bzw. die enge Verschränkung mit der Elternebene. Ein besonnenes, mit externer Unterstützung einer Fachberatungsstelle begleitetes opferorientiertes Vorgehen ist selten. Manche Vereine blocken bei Aufkommen eines Verdachts vollkommen ab und verhängen ein allgemeines Redeverbot zu der Thematik. Das Motiv dahinter, den Verein zu schützen, ist prinzipiell nachvollziehbar, missachtet aber die Bedürfnisse von betroffenen Kindern oder Jugendlichen. Kaum ein Verein geht den Weg einer transparenten Aufarbeitung, gefolgt von der Umsetzung entsprechender Präventionsmaßnahmen inkl. der Entwicklung und Umsetzung eines Schutzkonzepts. Dennoch ist die Thematik mittlerweile auf der Ebene der Dach- und Fachverbände (Österreich) bzw. der Sportbünde (Deutschland) angekommen. Es sind inzwischen – anders als vor zehn Jahren – differenzierte Präventionskonzepte ausgearbeitet und verfügbar (Rulofs et al. 2018; Österreichisches Bundesministerium für Öffentlichen Dienst und Sport 2018; Landessportbund Nordrhein-Westfalen e. V., 2018). Gemeinsam ist allen diesen Konzepten, dass ein Bündel an Maßnahmen vorgeschlagen wird und ein effektiver (wenn auch nicht 100-%iger) Schutz von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen vor sexualisierter Gewalt nur erreicht werden kann, wenn sich die einzelnen Maßnahmen wie Puzzleteile zu einem umfassenden, niemals stillstehenden Präventionsbemühen zusammenfügen (Landessportbund Nordrhein-Westfalen 2018, S. 3). Auch aus Studien werden neue Erkenntnisse generiert, wenngleich immer noch ein Mangel an wissenschaftlichen Untersuchungen dieses Themenkomplexes konstatiert werden muss. Auch in Österreich harrt eine geplante und bereits konzipierte Studie zur Erhebung der Prävalenz von sexualisierter Gewalt im Sport noch der Finanzierung durch das Bundessportministerium. In Deutschland nimmt sich die sog. Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs auch der sexualisierten Gewalt im Sport an, hört Betroffenen zu (z. B. durch öffentliche Hearings) und verfasst Berichte.11

Wesentliche Dachorganisationen im Sport (die Bundessportorganisation in Österreich BSO bzw. der Deutsche Olympische Sportbund DOSB und die Deutsche Sportjugend DSJ) versuchen die Prävention sexualisierter Gewalt im Sport laufend (top down) auf der Grundlage bisheriger Erkenntnisse voranzubringen. Diese Bemühungen sind aber noch nicht in den einzelnen Vereinen angekommen; eine wirksame Prävention und Schutz von Kindern und Jugendlichen ist noch nicht verwirklicht. In der Wahrung von Kinderrechten stehen Dachorganisationen in besonderer Verantwortung und sollten die nachhaltige Umsetzung von Prävention im sportlichen Alltag nicht weiter der Freiwilligkeit der Verbände, Bünde und Vereine überlassen. Dies beinhaltet auch die Koppelung von Fördergeldern an die Verwirklichung entwickelter Präventionskonzepte in der Praxis. In Letzteren ist auch die Überprüfung der Vorstrafen aller in einem Arbeitsverhältnis oder ehrenamtlich im Sport tätigen Personen enthalten. Abgesehen davon, dass wir noch weit von einer flächendeckenden Umsetzung dieser Maßnahme entfernt sind (das erweiterte Führungszeugnis von hauptamtlichen Mitarbeiter*innen wird in Deutschland lediglich von 22 % der Vereine eingeholt; bei ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen sind es auch nur 26 %, Hartmann-Tews et al. 2017) fehlt auch deren Kontrolle. In Frankreich gab es vor kurzem eine gemeinsame Maßnahme des Französischen Fußballverbandes (Fédération Française de Football, FFF), dem Sportministerium und dem Justizministerium zu einer flächendeckenden Überprüfung der Ehrbarkeit von Ehrenamtlichen und nicht diplomierten Betreuer*innen, die in den 601 Fußballklubs in Centre-Val de Loire in Kontakt mit Minderjährigen sind (Menetrier 2020). Dabei wurden 20 Personen ausfindig gemacht, die vorbestraft waren, darunter war auch ein Mann mit Vorstrafen wegen sexueller Übergriffe auf Minderjährige. Er wurde aus dem Klub, für den er ehrenamtlich tätig war, entlassen. Auch die anderen 19 Personen waren nicht für die Arbeit mit Minderjährigen geeignet und wurden suspendiert. Alle 20 Personen hatten zu Beginn ihrer Tätigkeit ein Ehrbarkeitsschreiben (Ehrenkodex) unterschrieben und haben durch das Verschweigen ihrer Vorstrafen die Klubs getäuscht. Dieses Ergebnis zeigt, wie wichtig verbindliche Maßnahmen für die Prävention von Gewalt an Kindern und Jugendlichen und die Einhaltung ihrer Rechte sind. Maßnahmen, die rein auf Freiwilligkeit basieren, reichen nicht aus.
Zusammenfassend ergibt sich, was Schlingmann (2018) festhält: Jungen*, Jugendliche und Männer* haben neben der unmittelbaren sexualisierten Gewalt im gesellschaftlichen Umfeld ein zweites Problem. Dazu gehören alle wichtigen Lebensbereiche von Betroffenen. Der Sport und seine Strukturen sind für Sportler*innen ein bedeutender Teil des gesellschaftlichen Umfeldes; in ihm liegt noch enorm viel Potenzial, um die Situation für betroffene Buben*, Burschen* und Männer* zu verbessern.
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Fußnoten
1Eine nähere Beschreibung dazu findet sich im Tätigkeitsbericht Prozessbegleitung 2011–2019, erstellt durch das Österreichische Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz (2019).

 

2Z. B. Wiener Netzwerk gegen sexuelle Gewalt an Mädchen, Buben und Jugendlichen www.​wienernetzwerk.​at

 

3Z. B. Arbeitsgruppe Prävention von sexualisierter Gewalt https://​100prozent-sport.​at/​presse/​expertinnengremi​en-arbeitsgruppen/​

 

4Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien www.​kja.​at

 

5Verein Selbstlaut – Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen www.​selbstlaut.​org

 

6Call4Girls & Call4Boys – Hilfe bei Diskriminierung und sexueller Gewalt im Sport (diese Organisation wurde 2016 aufgelassen).

 

7Entspricht dem erweiterten Führungszeugnis in Deutschland.

 

8Verein 100 % Sport www.​100prozent-sport.​at.

 

9Jonni Brem, Forensischer Therapeut im Wiener Sozialtherapeutischen Programm für Sexualtäter (persönliche Mitteilung, 10. Februar 2020).

 

10Verein Limes – Ambulante Beratung und Behandlung von sexuell grenzverletzenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen www.​vereinlimes.​at

 

11Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs www.​aufarbeitungskom​mission.​de.
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Zusammenfassung
Der folgende Blick auf Jungen* und Männer* mit Behinderung und Beeinträchtigung, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, richtet sich auf der einen Seite auf die letzten zehn Jahre, in denen diese sichtbarer geworden sind und demzufolge auch die Angebote an sie zugenommen haben. Auf der anderen Seite werden die Besonderheiten in der Präventions- und Beratungsarbeit mit ihnen fokussiert (die so besonders nicht sind).
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1 Besondere Gefährdung von Menschen mit Behinderung, Opfer sexualisierter Gewalt zu werden
„Menschen mit Behinderung sind deutlich mehr gefährdet, Opfer sexualisierter Gewalt zu werden.“ (Zemp 2011, zitiert nach Ortland 2014).
In der Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), durchgeführt von der Universität Bielefeld im Jahr 2012 mit dem Titel „Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen in Deutschland – Kurzfassung“ wird zu dem Ergebnis gekommen, dass das Risiko, Opfer sexualisierter Gewalt zu werden, für diesen Personenkreis zwei bis drei Mal so hoch ist wie für Frauen ohne Beeinträchtigung und Behinderung. Abhängig von der Form der Behinderung sind die Betroffenenzahlen sogar noch höher. So haben z. B bis zu 40 % der gehörlosen Frauen sexualisierte Gewalt erlebt. (BMFSFJ 2012, S. 22)1Gleichwohl können die Risiko- oder Gefährdungsfaktoren, die zu den höheren Betroffenenzahlen führen, für alle Geschlechter gelten. In ihrem Fachbeitrag „Besondere Gefährdung von Menschen mit Behinderung“ (Köln 2014) benennt Barbara Ortland:
Gefährdungsfaktoren, die durch die Behinderung bedingt sind, d. h. Menschen mit (geistiger) Behinderung sind leichter beeinflussbar und manipulierbar, empfänglicher für Drohungen. Häufig haben sie weniger Körperbewusstsein und eine mangelnde Wahrnehmung bezüglich eigener Bedürfnisse und Wünsche. Durch das Angewiesensein auf Pflege sind Schamgefühl und das Recht auf Intimsphäre oft wenig ausgebildet. Mobilitätseinschränkungen können es erschweren, sich ungewünschten und unangenehmen Situationen zu entziehen. Ähnlich erschweren es Kommunikationseinschränkungen, sich eindeutig gegen unerwünschte Handlungen auszusprechen oder sich anderen mitzuteilen.
Gefährdungsfaktoren bedingt durch äußere Faktoren in Verbindung mit der Behinderung.
Für Menschen mit Behinderung fehlen meist therapeutische oder beraterische Unterstützungen, um Gewalterfahrungen aufzuarbeiten, was in der Folge bedeutet, dass bereits erlebte sexualisierte Gewalt unbearbeitet bleibt und somit sich die Gefahr, erneut Opfer zu werden deutlich erhöht. Selbstbestimmte Sexualität ist nicht fester Bestandteil im Leben von Menschen mit Behinderung, häufig wird sie ihnen eher abgesprochen. Negative Körpererfahrungen, das Erleben von Fremdbestimmung und Abhängigkeit u. a. durch das Wohnen in Einrichtungen scheinen eher ihre Lebensrealität zu sein. Ihr Selbstbild ist häufig geprägt von negativen Faktoren wie Diskriminierung und Stigmatisierung. Mangelnde Sexualerziehung, mangelnde sexuelle Bildung in der Schule, im Elternhaus und auch in Institutionen verursachen mangelndes Wissen im Bereich von Sexualität, geringere Möglichkeiten, das Erlebte einzuschätzen, und mangelnde Sprachfähigkeit über Sexualität oder sexualisierte Gewalt.
Gefährdungsfaktoren bedingt durch das Verhalten der Mitarbeitenden in Wohneinrichtungen.
Mitarbeiter*innen, die ihre eigenen Einstellungen zum Thema Sexualität und ihre eigene sexuelle Biografie nicht reflektieren und darüber hinaus sexuelles Verhalten der Bewohner*innen ausschließlich auf der Grundlage eigener Werte und Moralvorstellungen bewerten, verhindern so, dass Bewohner*innen ihre Sexualität entwickeln und ausleben können. Oft verstärkt diese mangelnde Auseinandersetzung die Sprachunfähigkeit zum Thema Sexualität und somit auch zum Thema sexualisierte Gewalt. Sexualpädagogische Angebote sind in Einrichtungen der Behindertenhilfe selten, schlussendlich ist auch kaum ausreichendes und geeignetes sexualpädagogisches Arbeitsmaterial für Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung vorhanden.
Gefährdungsfaktoren bedingt durch strukturelle sowie bauliche Rahmenbedingungen in den Wohneinrichtungen.
Die Personalsituation in Einrichtungen der Behindertenhilfe stellt sich in der Regel so dar, dass weder in der Pflege noch in der Begleitung der Bewohner*innen gendergerecht gearbeitet wird bzw. werden kann. Darüber hinaus gibt es nach wie vor Einrichtungen mit Doppelzimmern oder auch großen Bädern, in denen mehrere Bewohner*innen gleichzeitig bei der Hygiene unterstützt werden. (Ortland 2014).
2 Jungen* und Männer* mit Behinderung und Beeinträchtigung
In seinem Buch „Spirale der Gewalt – Jungen und Männer als Opfer von Gewalt“ thematisiert der Autor Hans-Joachim Lenz, dass die Unfähigkeit von sexualisierter Gewalt betroffener Jungen*, sich Unterstützung zu holen, ihre Entsprechung in dem Unvermögen der Erwachsenen findet, diese Jungen* als hilfsbedürftig wahrzunehmen (Lenz 1996, S. 176 ff.). Das gilt umso mehr für Jungen* mit Behinderung, da die oben genannten Gefährdungs- oder Risikofaktoren die inneren und äußeren Hemmnisse, sich jemandem anzuvertrauen, noch verstärken.
Bis etwa zum Jahr 2010 wurden die Beratungsangebote bei Zartbitter in Münster nur selten von Jungen* oder Männern* mit Behinderung in Anspruch genommen. Mit dem Bekanntwerden der zunehmenden Anzahl von Betroffenen, die sexualisierte Gewalt in Institutionen erleiden, richtete sich das Augenmerk auch auf Einrichtungen der Behindertenhilfe.
An dem Modellprojekt „Bundesweite Fortbildungsinitiative 2010–2014 – Zur Stärkung der Handlungsfähigkeit (Prävention und Intervention) von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kinder- und Jugendhilfe zur Verhinderung sexualisierter Gewalt“ (Eberhardt et al. 2010–20.149, finanziert vom Bundesfamilienministerium, konzipiert und organisiert von der DGfPI, haben bundesweit 18 Fachberatungsstellen teilgenommen, unter anderem Zartbitter in Münster. Jede Fachberatungsstelle arbeitete mit etwa 20 Einrichtungen vor allem der stationären Kinder- und Jugendhilfe und auch der Behindertenhilfe, sofern in diesen Jungen* und Mädchen* untergebracht waren.
Zartbitter in Münster hat in dieser Zeit mit insgesamt fünf Einrichtungen der stationären Behindertenhilfe zusammengearbeitet. Vor allem in den fünf- bis sechstägigen Fortbildungen wurde der hohe Bedarf der Mitarbeiter*innen an Auseinandersetzung mit dem Thema selbstbestimmte Sexualität und sexualisierte Gewalt deutlich. Einen Schwerpunkt dabei bildete immer auch das Thema gendergerechte Pflege und Betreuung: Den zumeist weiblichen Mitarbeiterinnen* steht eine Vielzahl von Jungen* gegenüber, sodass es immer wieder aus strukturellen/personellen Gründen zu Grenzüberschreitungen bzw. -verletzungen kommt.
Spätestens mit der Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse der Universität Bielefeld in 2012 (BMFSFJ 2012) war der Bedarf an Beratungsarbeit mit von sexualisierter Gewalt betroffenen Menschen mit Behinderung überdeutlich. Mit finanzieller Unterstützung der „Aktion Mensch“ konnte ein Projekt zur Unterstützung von gehörlosen Betroffenen ins Leben gerufen werden, d. h. heute können sowohl Präventions- als auch Beratungsangebote paritätisch besetzt in der Gebärdensprache (DGS) durchgeführt werden.
Aus den Erfahrungen der BuFo heraus wurde ein zweites bundesweites Modellprojekt entwickelt (beSt 2020). Dieses wendete sich ausschließlich an (teil-)stationäre Einrichtungen der Behindertenhilfe, die mit Mädchen* und Jungen* arbeiten.
Ergänzend zur Entwicklung einrichtungsspezifischer Schutzkonzepte und damit einhergehende Fortbildungen für Mitarbeitende zum Thema Sexualisierte Gewalt wurde im Rahmen des Modellprojekts ein Präventionsprojekt inkl. Präventionsmaterialien speziell für Jungen* und Mädchen* mit Behinderung und Beeinträchtigung konzipiert und durchgeführt („Ben und Stella wissen Bescheid!“). Dies war auf der einen Seite der Tatsache geschuldet, dass es bis dato kaum solche Präventionsangebote und -materialien gegeben hat, auf der anderen Seite jedoch für Jungen* und Mädchen* mit Behinderung und Beeinträchtigung das Risiko, Opfer sexualisierter Gewalt zu werden, zwei bis drei Mal so hoch ist wie für andere Kinder und Jugendliche.
Aus der Präventionsarbeit im Rahmen von BeSt hier ein Bericht von Florian Jung:
Die Erfahrungen im Präventionsbereich mit Jungen* und Mädchen* mit Behinderung basiert auf den Erlebnissen der letzten vier Jahre im Rahmen des BeSt-Programms. Innerhalb dieser vier Jahre war ich im Rahmen von BeSt in vielen verschiedenen Behinderteneinrichtungen unterwegs und habe dort in erster Linie Fortbildungen und Präventionsangebote durchgeführt. Das Präventionsprogramm fand in dieser Zeit etwa zehn Mal statt mit jeweils sechs Tagen pro Durchgang. Meine Erfahrungen basieren also ungefähr auf 60 Tagen Präventionsarbeit mit Kindern und Jugendlichen, Jungen* und Mädchen* mit Behinderung.
Zunächst habe ich in dieser Zeitspanne beobachten können, dass in den Einrichtungen der Behindertenhilfe mehr Jungen* als Mädchen* leben, wodurch ich viele Eindrücke von Jungen* mit Behinderung sammeln konnte. Hierbei konnte ich die Erfahrung machen, dass es kaum Unterschiede in der Präventionsarbeit aufgrund der Behinderungen gibt, sondern eher aufgrund der Lebensbedingungen bzw. aufgrund der Unterschiede der Sozialisationsbedingungen von Jungen* mit und ohne Behinderung. Beispielsweise gab es viele Nachfragen in Bezug auf Beziehungen, Berührungen und Sexualität. Hierzu wurden viele Fragen gestellt, da zu diesen Themen eine große Unwissenheit bei den Jungen* und Mädchen* vorliegt. Der Grund liegt darin, dass sie in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe aufwachsen, was impliziert, dass sie dort häufig unter Kontrolle stehen, oft keine Einzelzimmer haben, wodurch ihre Privatsphäre eingeschränkt ist. Gleichzeitig bestehen bei den Mitarbeiter*innen grundsätzlich Bedenken hinsichtlich des Auslebens von Sexualität. Dies hat Regelverschärfungen zur Folge, und somit sind Übernachtungen bei und von Freund*innen häufig nicht möglich, Zimmertüren müssen bei Besuchen meist weit geöffnet bleiben usw. Wegen der nahezu ständigen Kontrolle, die auch als Erfüllung der Aufsichtspflicht gesehen werden könnte, ist der Selbsterfahrungs- und Freiraum der Jungen* und Mädchen* sehr klein und beschränkt. Dadurch resultiert die oben beschriebene Unwissenheit. Hinzu kommt, dass vor allem die männlichen* Jugendlichen andere Aufklärungsquellen suchen müssen. Diese Quellen sind dann häufig Serien, Filme, YouTube oder/und pornografisches Material. Sexualität wird auf diesen unterschiedlichen Plattformen jedoch sehr einseitig und unrealistisch dargestellt.
Ein weiterer Aspekt ist das Thema Grenzen. Besonders bei Jungen* und Mädchen*, die in Behinderteneinrichtungen großwerden und pflegebedürftig sind, ist dieses Thema sehr präsent. Durch die Pflegeerfahrungen merken sie häufig beispielsweise beim Waschen, dass Grenzen überschritten werden, die aber aufgrund der Pflegebedürftigkeit notwendig sind und deshalb irgendwann als Grenzüberschreitung nicht mehr wahrgenommen werden. Dies führt dazu, dass die Hemmschwelle von persönlichen Grenzen stark herabgesetzt wird und die Jungen* und Mädchen* dadurch ein deutlich geringeres Schamgefühl entwickeln und z. B. beim Klopfen an die Zimmertür auch dann hereinbitten, wenn sie gerade nackt sind oder Ähnliches.
Im Gegensatz dazu wird in der Präventionsarbeit versucht, die Jungen* und Mädchen* wieder für ihre Grenzen zu sensibilisieren und ihnen zu verdeutlichen, dass ihre Grenzen von niemandem übertreten werden dürfen. Dieser Widerspruch zwischen Alltag und Präventionszielen führt häufig mindestens zu Irritationen aufseiten der Mitarbeitenden. Aus der Erfahrung der permanenten Grenzüberschreitungen bzw. -verletzungen sowie der Gewöhnung daran nehmen sie diese in Kauf und verhalten sich natürlich auch mehr oder weniger unbewusst grenzüberschreitend bzw. -verletzend.
In der Präventionsarbeit mit Jungen* (und auch Mädchen*) mit Behinderung oder Beeinträchtigung ist sehr schnell deutlich geworden, dass es nicht möglich ist, diese mit Materialien für Regelschulen zu erreichen. Die Präventionsarbeit z. B. mit Gehörlosen oder Jungen* und Mädchen* mit sogenannter geistiger Behinderung erfordert andere Materialien und auch andere Methoden, wie z. B. verstärkter Einsatz von Bildmaterial, Videos und natürlich einfacher Sprache, um das Maß an Wissensmitnahme so hoch wie möglich zu gestalten. Dazu gehört auch, mit angemessenen Wiederholungen zu arbeiten. Das oben erwähnte vierjährige Projekt „Ben und Stella“ im Rahmen von BeSt war sehr hilfreich, um das Präventionsmaterial so gut wie möglich auf diese Zielgruppe zuzuschneiden. Im Rahmen von „Ben und Stella“ haben wir uns bewusst dafür entschieden, Protagonist*innen für das Bild- und Videomaterial zu gestalten, die ganz unterschiedliche Formen von Behinderung oder Beeinträchtigung verkörpern.
Seit 2020 ist die Beratungsstelle Zartbitter in Münster in der Lage, Jungen*- und Männer*arbeit sowie die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Behinderung und Beeinträchtigung über Münster hinaus an verschiedenen Standorten in Westfalen und dem nördlichen Ruhrgebiet sowohl als Präventions- als auch als Beratungsarbeit anzubieten, um die vorhandene Versorgungslücke gerade für diese Personengruppen zu füllen.
In der Präventionsarbeit mit Jungen* mit Behinderung und auch in der Beratungsarbeit mit Jungen* und Männern* mit Behinderung hat uns die Erfahrung gelehrt, dass die gleichen Grundsätze wie in allen anderen Beratungen (z. B. Parteilichkeit und Schweigepflicht) zu gelten haben. Darüber hinaus gilt, dass die Beratungsbeziehung geprägt ist von Ehrlichkeit, Offenheit und Respekt und dass gleiche Augenhöhe zwischen Berater* und Klient* hergestellt wird. Auch das sind Elemente aus der Beratung nicht nur mit Jungen* und Männern* ohne Behinderung. Der wichtige Wunsch, auf Augenhöhe beraten zu werden, ist eines der Ergebnisse der Untersuchung von Markus Kraxberger mit dem Titel „Mann berät Mann“ (Kraxberger 2014).
Die Methoden in der Beratung von Jungen* und Männern* mit Behinderung sollten der Art der Behinderung gerecht werden. Zum Beispiel sollte mit gehörlosen Jungen* und Männern* in der Gebärdensprache beraten werden, damit kein Dolmetscher benötigt wird, oder bei sogenannter geistiger Behinderung des Klienten* leichte Sprache und auch Bildmaterial benutzt werden. Meiner Erfahrung nach sind für die Beratung von Jungen* und Männern* mit Behinderung häufig mehr Termine notwendig, die jedoch oft gleichzeitig kürzere Termine sind.
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Fußnoten
1In einer kleineren Untersuchung zum Thema gewaltbetroffene Männer* ein Jahr später wird zu geringeren Betroffenenzahlen bei Jungen* und Männern* gekommen n (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2013).
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Zusammenfassung
Nach einer Definition werden aktuelle Entwicklungen dargestellt. Die medial bekannt gewordenen Fälle „Staufen“ und „Lügde“ geben lehrreiche Einblicke in Strukturen sexueller Ausbeutung. Jedoch sind solche Ermittlungserfolge noch selten. Viel häufiger sind Fachkräfte aus dem Versorgungssystem mit diesem Thema – und den gravierenden Versorgungslücken – konfrontiert. Ausgehend von Praxiserfahrungen werden Überlegungen zur Geschlechtsspezifik vorgestellt. Diese zeigen sich z. B. anhand der Diagnose Dissoziative Identitätsstörung und in der Beratung, Begleitung und Therapie. Auch der „Markt“ der kommerziellen sexuellen Ausbeutung sowie die Strukturen und Methoden von Gruppen organisierter ritueller Gewalt weisen – soweit bekannt – eine deutliche Geschlechtsspezifik auf. Es folgt ein Ausblick auf den Handlungsbedarf in Politik und Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Sexuelle AusbeutungOrganisierte GewaltRituelle GewaltGeschlechtsspezifikDissoziative IdentitätsstörungNationaler Rat
Claudia Igney,
Sozialwissenschaftlerin (M.A.), hauptberuflich Mitarbeiterin der DGfPI e.V. im Bundesmodellprojekt „Wir vor Ort gegen sexuelle Gewalt“, nebenberuflich seit vielen Jahren tätig bei „VIELFALT e.V. - Information zu Trauma und Dissoziation“ in der Beratungs-, Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit (www.vielfalt-info.de). Mitglied im Fachkreis „Sexualisierte Gewalt in organisierten und rituellen Gewaltstrukturen“ beim BMFSFJ (2016-2018) und in der AG „Schutz vor Ausbeutung und internationale Kooperation“ des Nationalen Rates gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen.


 

1 Einleitung
„Dass eine Mutter hilft, ihren leiblichen Sohn Freiern im Netz zum Missbrauch anzubieten, habe ich mir bisher auch nicht vorstellen können. […] für die Art von krimineller Energie bei einer leiblichen Mutter hat mir auch nach 25 Jahren, die ich mich mit solchen Fällen beschäftige, bisher die Fantasie gefehlt.“ So beschrieb Heinz Hilgers, Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, seine Reaktion auf Berichte über einen Fall in Staufen (vgl. Stieber 2018a). Exemplarisch soll dieses Zitat hier stehen für zwei Bereiche, die bisher zu wenig Aufmerksamkeit in Gesellschaft, Versorgung und Forschung erhielten: Jungen* und Männer* als Betroffene sexualisierter Gewalt und Formen organisierter sexualisierter Gewalt.
2 Organisierte und rituelle Gewaltstrukturen – eine Definition
Da es viele unterschiedliche Definitionen gibt, sei hier vorangestellt, um was es im folgenden Text gehen soll. Die Definition wurde im Fachkreis „Sexualisierte Gewalt in organisierten und rituellen Gewaltstrukturen“ beim Bundesfamilienministerium (BMFSFJ) erarbeitet. Der Fachkreis bestand aus etwa zwanzig Expert*innen unterschiedlicher Professionen und Arbeitsfelder (darunter ich für VIELFALT e. V.) und erarbeitete von 2016 bis 2018 eine Bestandsaufnahme und Empfehlungen für Politik und Gesellschaft.„In organisierten und rituellen Gewaltstrukturen wird die systematische Anwendung schwerer sexualisierter Gewalt (in Verbindung mit körperlicher und psychischer Gewalt) an Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen durch die Zusammenarbeit mehrerer Täter_innen bzw. Täternetzwerke ermöglicht und ist häufig verbunden mit kommerzieller sexueller Ausbeutung (Zwangsprostitution, Handel mit Kindern, Kinder-/Gewaltpornografie). Dient eine Ideologie zur Begründung oder Rechtfertigung der Gewalt, wird dies als rituelle Gewaltstruktur bezeichnet.
In manchen Strukturen sind Familien generationenübergreifend eingebunden. Es erfolgt eine frühkindliche Bindung an Täter_innen, Gruppe und Ideologie. Hinzu kommt ein Schweigegebot. Aussteigende werden unter Druck gesetzt, erpresst und verfolgt.
Organisierte und rituelle Gewaltstrukturen können eine umfassende Kontrolle und Ausbeutung von Menschen durch Mind-Control-Methoden beinhalten. Die planmäßig wiederholte Anwendung schwerer Gewalt erzwingt spezifische Dissoziation bzw. eine gezielte Aufspaltung der kindlichen Persönlichkeit. Die entstehenden Persönlichkeitsanteile werden für bestimmte Zwecke trainiert und benutzt. Ziel dieser systematischen Abrichtung ist eine innere Struktur, die durch die Täter_innen jederzeit steuerbar ist und für die das Kind und später der Erwachsene im Alltag keine bewusste Erinnerung hat. Für Menschen mit diesen Erfahrungen ist es besonders schwer, Schutz und angemessene Unterstützung zu erhalten“ (Fachkreis 2018, S. 5).



3 Auseinandersetzung mit einem schwierigen Thema
Bereits in den 1990er-Jahren gab es Berichte über organisierte und rituelle Gewalt (Smith 1994; Huber 1995; Fröhling 1996). 1994 fand in Bielefeld der Kongress „Der aufgestörte Blick. Multiple Persönlichkeiten, Frauenbewegung und Gewalt“ statt (Wildwasser Bielefeld 1997); der Fall Dutroux schlug ab 1996 hohe Wellen (es gab viele Hinweise und Zeugenaussagen zu einem europaweiten kriminellen Netzwerk bis in höchste Kreise, auch wenn Marc Dutroux letztendlich als Einzeltäter in die Statistik einging, vgl. z. B. Becker 2010; Banse und Behrend 2015); eine Enquetekommission des Deutschen Bundestages „Sogenannte Sekten und Psychogruppen“ schrieb einen Bericht (BT-Drs. 13/10.950, 1998); es folgten Befragungen von Psychotherapeut*innen und anderen psychosozialen Fachkräften (Fröhling et al. 1997; VIELFALT e. V. 2006; Kownatzki et al. 2011; Becker et al. 2014); Fachbücher (Fliß und Igney 2010; AK Rituelle Gewalt 2014; Miller 2014). Auch Veröffentlichungen, die explizit Jungen*/Männer* als Betroffene thematisieren, waren darunter (Enders 1995; May et al. 2001; Sinason 2014; Banse und Behrend 2015). Dennoch fand diese fachliche Auseinandersetzung nur in kleinen, mehr oder weniger geschlossenen Kreisen statt. Eine systematische Integration in die Forschung, Ausbildung und Versorgungsstrukturen fand nicht statt. Seit einigen Jahren ist hier eine zaghafte Veränderung zu bemerken. Die seit 2010 geführte öffentliche Auseinandersetzung über sexualisierte Gewalt in kirchlichen und reformpädagogischen Einrichtungen führte u. a. auch zu einigen tiefgründigen Analysen, wie Gewaltstrukturen in solchen Einrichtungen über viele Jahre funktionierten, ohne dass jemand zum Schutz der Kinder einschritt (UKASK 2019a). Ein Verständnis für komplexe Systeme von Gewalt, Machtmissbrauch und ideologischer Manipulation ist eine gute Basis, um sich dem Thema organisierte rituelle Gewalt zu nähern. Diese gesellschaftliche Diskussion hat außerdem vielen Betroffenen sexualisierter Gewalt (jedweder Form) Mut gemacht, sich zu offenbaren.
Im Abschlussbericht der Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs (2011) wird rituelle Gewalt als eines von fünf Themen benannt, bei denen „dringlicher Aufklärungs- und Forschungsbedarf“ besteht. Die Aufarbeitungskommission führte vertrauliche Anhörungen von Betroffenen ritueller und organisierter Gewalt durch (Schröder et al. 2020) ein Werkstattgespräch mit Expert*innen fand statt, und das Thema fand Eingang in den Bilanzbericht 2019 (UKASK 2019b). Außerdem fördert sie ein Forschungsprojekt (Nick et al. 2018; 2019), in dessen Rahmen zwei anonyme Online-Befragungen durchgeführt wurden. Betroffene und psychosoziale Fachkräfte, die mit Betroffenen organisierter und ritueller Gewalt arbeiten, wurden zu ihren Erfahrungen befragt.
Der 2013 geschaffene Fonds Sexueller Missbrauch (FSM) ermöglicht auch Unterstützung für Betroffene organisierter und ritueller Gewalt, die in den regulären Hilfesystemen oft keine angemessene Hilfe bekommen. In ca. 5 % der Anträge ist das Feld „Ritueller/sektenmäßiger Missbrauch“ angekreuzt (Fachkreis 2018, S. 16). Oetken et al. (2018) kommen aufgrund ihrer langjährigen Mitarbeit in Gremien der Clearingstelle des FSM zu der Einschätzung, dass 20 % der Anträge dem Kontext organisierter und ritueller Gewalt zugerechnet werden müssen.
Der schon erwähnte Fachkreis beim Bundesfamilienministerium war ein weiterer Meilenstein, ebenso das Bundeskooperationskonzept „Schutz und Hilfen bei Handel mit und Ausbeutung von Kindern“ (BMFSFJ 2018).
Wie häufig sind diese Formen der Gewalt, und welche strukturellen Verbindungen gibt es? Hierzu gibt es keine verlässlichen Zahlen.
Im Hellfeld gibt es die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) zu polizeilich bekannt gewordenen Fällen (BKA 2019 a). 2018 waren danach 14.606 Kinder von sexuellem Missbrauch (§§ 176, 176a und 176b) betroffen. Das sind ca. 40 Fälle pro Tag, von denen die Polizei Kenntnis erlangt. Jedoch wird hier ein Hintergrund organisierter oder organisierter ritueller Gewalt nicht erfasst. Zudem sind für 2018 in der PKS 7.449 Fälle von Herstellung, Besitz und Verbreitung sogenannten kinderpornografischen Materials erfasst. Das ist ein Anstieg von gut 14 % Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Darüber hinaus gibt es das Lagebild Menschenhandel des Bundeskriminalamts. Seit einigen Jahren wird hier eine gesonderte Auswertung zur kommerziellen sexuellen Ausbeutung von Minderjährigen durchgeführt. 2018 wurden in 142 Verfahren (2017, S. 128) insgesamt 164 minderjährige Opfer (2017, S. 163) festgestellt. Davon waren drei Viertel weiblich und ein Viertel männlich (BKA 2019 b, S. 30).
Diese Zahlen sind jedoch nur die sichtbare Spitze des Eisbergs, ein deutlich größeres Dunkelfeld wird vermutet.
Aus meiner Praxiserfahrung heraus entstand das nachfolgende Schaubild (s. a. VIELFALT e. V. 2020).
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Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche findet vor allem im sozialen Nahraum statt, häufig innerhalb der Familie.
Bei organisierter Gewalt kommt hinzu, dass es mehrere Täter*innen gibt, die zusammenarbeiten, das Kind „weiterreichen“, evtl. Geld damit verdienen, die Taten filmen. Diese Bilder/Filme ermöglichen den Zugang zu Plattformen im Darknet1, auf denen Missbrauchsabbildungen (sog. Kinderpornografie) getauscht und gehandelt werden. Bei organisierter Gewalt sind oft Familienmitglieder beteiligt. Es gibt aber auch Berichte, wonach Kinder aus Kindertageseinrichtungen, Heimen, Freizeiteinrichtungen „rekrutiert“ werden ohne Wissen der Eltern. Der Grad der Organisiertheit kann stark variieren, das reicht von kleinen Zweckgemeinschaften Pädosexueller bis hin zu gut organisierten, international agierenden kriminellen Netzwerken.
Im Bereich der organisierten rituellen Gewalt geht es um organisierte Gruppen mit ideologischem Hintergrund. Die Ideologie wird zur Begründung und Rechtfertigung der Gewalt benutzt. Betroffene und Behandler*innen berichten, dass die ideologische Indoktrinierung die Bindung an die Gruppe verstärkt und den Ausstieg erschwert. Überwiegend wird berichtet von satanistischen Kulten und faschistischen Gruppierungen, aber auch von Gruppen, die sich auf das Christentum berufen, sowie religiösen Sekten (für vertiefende Informationen zu diesem Thema und Fallbeispiele siehe Miller 2014; Nick et al. 2018; Fliß und Igney 2010; Leonie 2010; AK Rituelle Gewalt 2014; Becker 2010). Ein spezielles Segment sind Berichte über rituelle Gewalt und Mind Control im politischen/militärischen Bereich (z. B. durch die Staatssicherheit der DDR, Vogt 2012; den amerikanischen CIA und andere Geheimdienste oder militärische Gruppen; Miller 2014; Sinason 2014), hier werden auch noch weitere Ziele und Einsatzgebiete beschrieben wie Spionage und Attentate.
Betroffene organisierter und ritueller Gewalt berichten von schwerer sexualisierter, physischer und psychischer Gewalt. Mind-Control-Methoden können hinzukommen.„Mind Control ist eine Form der Misshandlung von Kindern (und Erwachsenen) durch eine organisierte Gruppe, bei der absichtlich Teil-Persönlichkeiten (innere Anteile) erzeugt, indoktriniert und trainiert werden, die die Gebote der Gruppe befolgen“ (Miller 2012, S. 1).



Diese Aufspaltung, Konditionierung und Programmierung erfolgt ab Geburt/früher Kindheit in systematischen Trainings (mit massiver Gewalt, Drogen, sensorischer Deprivation, Täuschung, virtuellen Welten).
Es sprengt den Rahmen dieses Artikels, genauer zu beschreiben, wie diese Konditionierung/Programmierung erfolgt und welche Auswirkungen dies auf das Leben der Betroffenen hat. Hierzu sei auf vertiefende Fachliteratur verwiesen (Breitenbach 2011; Miller 2014, 2016; Fliß und Igney 2010; Schramm 2011, VIELFALT e. V. 2020).
Diese im Sinne des Täterkreises exakt abgerichteten und funktionierenden Menschen scheinen im Markt der kommerziellen sexuellen Ausbeutung sehr gewinnbringend zu sein. Diese Kinder sind vielfältig einsetzbar. So kann z. B. ein Kind mit mehreren, auf Codes hin abrufbaren Persönlichkeitsanteilen Bedürfnisse unterschiedlicher „Kunden“ erfüllen: A ist schmerzunempfindlich und kann extreme sexuelle Gewalt ertragen, B hat bestimmte Abläufe/Inszenierungen gelernt und folgt automatisch, C zeigt körperliche Erregung/„Lust“ usw. Die Kunden bezahlen viel Geld dafür, dass die „Ware“ genau so ist, wie sie sie haben wollen. Und keine Gefahr von Strafverfolgung droht.
Viele Gruppen aus dem Bereich der organisierten rituellen Gewalt sind – Berichten von Aussteiger*innen zufolge – streng hierarchisch. Im Kernbereich werden Wissen, Macht und Ideologie generationenübergreifend weitergegeben. Betroffene berichten, dass auch die Eltern und Großeltern bereits eine wichtige Stellung im Kult hatten und diese Stellung in der Familie weitergegeben wird. Außerhalb dieses engen Kreises werden Wissen, Macht und Aufstiegsmöglichkeiten geringer. Hier stehen Handlangerdienste, Geld verdienen und sexuelle Ausbeutung im Vordergrund. Den Rand bilden Menschen, die nicht dazugehören, aber strategisch wichtig sind, um z. B. Strafverfolgung und Kinderschutz zu verhindern oder Kultmitgliedern einflussreiche Arbeitsstellen zu beschaffen. Betroffene berichten, dass solche Menschen von den Täterkreisen gezielt auf Schwachstellen hin analysiert werden, die zur Erpressung dienen könnten. Wenn jemand z. B. pädosexuell ansprechbar ist, kann er vielleicht einem entsprechenden Angebot nicht widerstehen und wird durch die Beteiligung an einer Straftat (Besitz von Missbrauchsabbildungen oder sexueller Missbrauch eines Kindes) erpressbar. Er wird dann im Sinne der Täter*innen schweigen oder handeln.
4 „Staufen“ und „Lügde“ – zwei lehrreiche Beispiele organisierter Gewaltstrukturen
2018 wurde in Staufen (bei Freiburg) ein Fall organisierter Gewalt öffentlich bekannt. Ein neunjähriger Junge wurde von seiner Mutter und ihrem Lebensgefährten sexualisierter Gewalt ausgesetzt und misshandelt, obwohl die Familie dem Jugendamt bekannt war, das Kind bereits kurzfristig in einer Pflegefamilie untergebracht war und der Stiefvater (da einschlägig vorbestraft) die Auflage hatte, sich Kindern nicht zu nähern. Auf einer Plattform im Darknet wurde der Junge angeboten und den Käufern dann live für ein paar Stunden oder über Nacht zur freien Verfügung überlassen. Die Beteiligten kamen aus allen sozialen Schichten, ihre Wege kreuzten sich im Darknet, u. a. auf der Plattform „Elysium“. Mutter, Stiefvater und mehrere Kunden wurden zu hohen Haftstrafen verurteilt (s. Igney 2019). Im Ermittlungsverfahren kamen weitere Details zutage, u. a. ein Video, in dem ein Mädchen vergewaltigt und stranguliert wurde. „Ermittler und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass es, wie in dem Video zu sehen, tatsächlich getötet worden ist“ (Stieber 2018b).
Die Darknet-Plattform „Elysium“ hatte schon nach einem halben Jahr international mehr als 87.000 „Nutzer*innen“, die Fotos und Videos austauschten, darunter Abbildungen schwerer sexualisierter Gewalt an Kleinkindern. 2017 gelang den Ermittlern des BKA und der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) die Aufdeckung und Abschaltung. Als Administrator und Vermarkter der Website wurde ein IT-Fachmann aus dem Landkreis Limburg-Weilburg festgenommen, in dessen Wohnung der Server stand. „Die einen vergewaltigten und filmten, die anderen verbreiteten die Bilder“ (Steinke 2017, o. S.). „Es ist nur die oberste Spitze des Eisbergs, was dieser Prozess ans Tageslicht bringt“, so der Chefermittler der Freiburger Kripo (Stieber 2018b).
Im Fall „Lügde“ wurden 2019 drei Männer (darunter ein Pflegevater) angeklagt, in einem Zeitraum von ca. 20 Jahren auf einem Campingplatz in Lügde (NRW) Kinder und Jugendliche missbraucht und misshandelt zu haben (insgesamt 41 Mädchen und Jungen). Sie zwangen die Kinder auch dazu, andere Kinder zu missbrauchen. Taten wurden gefilmt, und es gab Live-Übertragungen der Gewaltakte im Internet. Bei einem der hier Beteiligten fand die Polizei mehr als 26.000 Bilder und 10.300 Videos mit sogenannter Kinderpornografie (Abbildungen sexualisierter Gewalt) (Schmollack 2019a, 2019b).
Solche Ermittlungserfolge sind bis heute selten, dennoch sind sie wichtige Beispiele, um Strukturen organisierter Gewalt zu verstehen, Strategien für Strafverfolgung und Opferschutz zu entwickeln und gesellschaftliche Abwehrmechanismen beim Anerkennen der Realität zu überwinden.
Diese Abwehrmechanismen sind hartnäckig. So äußerte sich der Sozial- und Integrationsminister Manfred Lucha in einer Pressemitteilung des Staatsministeriums Baden-Württemberg vom 25.9.2018: „Dass ein kleiner Junge über Jahre auf schwerste Art und Weise von seiner eigenen Mutter und deren Lebensgefährten sexuell missbraucht wurde und auch Dritten zum Missbrauch überlassen wurde, ist abscheulich und nicht in unserer Vorstellungs-DNA.“ Erfreulicherweise blieb es hier nicht beim Entsetzen, sondern es wurde im Nachgang zum Fall Staufen eine Kinderschutzkommission eingerichtet, die „eine umfassende Analyse der Verfahrensstrukturen im Land vornehmen und daraus Handlungsbedarfe für eine weitere Verbesserung des Kinderschutzes erarbeiten“ soll (ebd.). Auch in NRW wurde eine entsprechende Kommission eingesetzt.
Die beiden Fälle zeigen etwas, das wir seit langem aus der Praxis kennen: Hinter einem Fall innerfamiliären sexuellen Missbrauchs können sich weitere Dimensionen der Gewalt verbergen. Im Nachhinein wurden Versäumnisse staatlicher Institutionen und mangelnde Vernetzung/Informationsweitergabe ausgemacht, aber im Fall Staufen auch ein anderes Problem benannt: „Beamte berichten, dass der Junge einfach mitgegangen sei, ohne ein Wort zu sagen oder zu weinen, als die Polizei Berrin T. bei ihrer Festnahme von ihrem Sohn trennen. […] Seine Anwältin […] hat gesagt, man merke dem Jungen an, dass er darauf getrimmt gewesen sei, zu funktionieren und nicht aufzufallen. Nur so lässt sich wohl erklären, dass er während der Zeit des Missbrauchs in der Schule nicht auffällig geworden ist“ (Stieber 2018, o. S.).
Aussteiger*innen aus Strukturen organisierter ritueller Gewalt berichten, dass diese Phänomene mit Mind-Control-Methoden auch gezielt erzeugt werden können.
5 Erkennen und helfen
„Wie kann es sein, dass in der unmittelbaren Nachbarschaft so etwas Abscheuliches passieren konnte?“, fragen sich nicht nur die Anwohner*innen in Lügde (Schmollack 2019a).
Ich bin in meiner Beratungstätigkeit bisher vor allem Menschen begegnet, die erst als Erwachsene den Ausstieg versuchen bzw. geschafft haben. Warum nicht früher?
Viele erwachsene Betroffene organisierter ritueller Gewalt beschreiben rückblickend, ein „auffällig unauffälliges Kind“ gewesen zu sein (z. B. Anonym 2014). Andere schildern, dass es in Kindheit und Jugend auffällige Situationen gab, die aber nicht entsprechend verstanden wurden (Frei und Marya 2018). Und ich habe Fälle erlebt, in denen kleine Kinder von Bruchstücken der Erinnerung an rituelle Gewalt (z. B. Feuer, Masken, Blut) oder aus kommerzieller sexueller Ausbeutung (z. B. Kameras, mehrere Männer) überflutet wurden, davon sprachen oder Bilder malten – und dies als kindliche Fantasie oder Suggestion eingeordnet wurde.
Harald Requardt (2019, S. 65) beschreibt aus seiner therapeutischen und supervisorischen Arbeit mit dissoziativen Jugendlichen (von denen nicht alle, aber viele Erfahrungen mit organisierter Gewalt haben):„Die einen leben in unserer Welt völlig unauffällig, hoch funktional, mit guten bis herausragenden Leistungen. Beziehungen bleiben oberflächlich, Gleichaltrige werden freundlich unterstützt, echte Freunde gibt es nicht. Das muss auch so bleiben, sonst könnte etwas sichtbar werden. Andere kann niemand übersehen. Seit Jahren mutistisch, mit Ängsten, die jeder erkennt: an Wänden stehend, Hände vor dem Gesicht, Blickkontakt vermeidend, mit hohem Tremor auf einem Stuhl sitzend. Arme zerschnitten, Gesicht verkratzt, immer wieder weglaufend. Viele Diagnosen, viele Behandlungen, Stillstand in der Entwicklung. […] Wieder andere beschäftigen viele Helfer: Alkohol, Rauchen, Drogen, Diebstähle, Schlägereien, Verletzungen sind der Alltag.“



Maßnahmen zum Kinderschutz können nur durchgesetzt werden, wenn die Gewalt bewiesen werden kann bzw. eine Kindeswohlgefährdung festgestellt wird. Dies ist bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch meist schwierig. Bei organisierter ritueller Gewalt kommt oft ein weiteres Problem hinzu: Das Kind hat durch die innere Aufspaltung in der Regel im Alltag keinen Zugriff auf konkrete Erinnerungen an die Gewalt. Wenn Eltern/Erziehungsberechtigte zum Täterkreis gehören, ist es schwer bis unmöglich, dies zu beweisen und das Sorge-/Umgangsrecht zu entziehen. Mitunter werden Kinder/Jugendliche massiv auffällig und wandern dann als „Systemsprenger“ durch Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Manche haben das Glück, in eine Pflegefamilie oder Einrichtung zu kommen, die angemessene Hilfe geben und ein Unterstützungsnetzwerk aufbauen kann. Neben dem äußeren Schutz muss auch am inneren Ausstieg (Auflösung der Konditionierungen) gearbeitet werden, damit Betroffene mit dem Erwachsenwerden nicht wieder in die destruktiven Strukturen zurückkehren (Breitenbach und Requardt 2013; Paternoga 2018; Becker und Kühn 2019, VIELFALT e. V. 2020).
Aus der Begleitung von Erwachsenen ist bekannt, wie wichtig Begegnungen mit Menschen sind, die hinsehen und die Not wahrnehmen – selbst wenn sie (noch) nicht in ausreichendem Maße helfen können. Solche Begegnungen in Kindheit und Jugend stärkten die Hoffnung, dass ein anderes Leben möglich ist. Und dies war Grundlage, um als Erwachsene Hilfe zu suchen und den Ausstieg zu wagen.
6 Geschlechtsspezifik
Bei der Arbeit an diesem Artikel habe ich in der Fachliteratur gesucht, mit Kolleg*innen gesprochen, eigene Beratungserfahrungen reflektiert – und vor allem viele Leerstellen und Fragen gefunden.
Ein möglicher Zugang ist die Forschung zu Trauma und Dissoziation. Dissoziative Störungen sind nicht selten. Die „Expertenempfehlung für die Behandlung der Dissoziativen Identitätsstörung (DIS) bei Erwachsenen“ der ISSTD (2011) geht anhand der Studienlage von 1–3 % in der Allgemeinbevölkerung aus. Ein Übersichtsartikel im Deutschen Ärzteblatt spricht von einer Häufigkeit der Dissoziativen Identitätsstörung (DIS) von 0,5–1 % in der Allgemeinbevölkerung und 5 % in stationären psychiatrischen Populationen (Gast et al. 2006). Zur Geschlechterverteilung wird hier angegeben, dass Frauen im Verhältnis von 9:1 sehr viel häufiger betroffen sind als Männer. Allerdings verweist der Artikel darauf: „Obwohl die Erkrankung keineswegs selten ist, werden die Patienten und Patientinnen gar nicht oder häufig fehldiagnostiziert. […] Das Symptomprofil ist häufig diskret, wird durch komorbide Störungen überdeckt und muss aktiv erfragt werden.“ (Gast et al. 2006, S. 555). Hinzu kommt, dass in den Studien nicht untersucht wurde, ob die DIS im Rahmen von organisierter ritueller Gewalt entstanden ist bzw. gezielt erzeugt wurde. Gast und Wabnitz (2017, S. 79) schreiben, dass nur „eine kleine, aber beachtenswerte Untergruppe von DIS-Patient(inne)n“ von Traumatisierungen im Kontext organisierter ritueller Gewalt berichtet. Allerdings berichten andere therapeutische Kolleg*innen, dass ein solcher Hintergrund manchmal auch erst im längeren Verlauf der Therapie und lange nach Diagnosestellung deutlich wird. Es muss hier eine offene Frage bleiben, wie viele Betroffene diese Chance nie erhalten, weil sie nach vielen vergeblichen Anläufen bei der Suche nach einem freien Traumatherapieplatz aufgeben – oder die Therapie nur an der Oberfläche bleibt. Dieses Problem zeigt sich in Berichten von Betroffenen mit DIS und einem Hintergrund organisierter ritueller Gewalt besonders drastisch, viele haben eine jahrelange Odyssee durchs Medizinsystem hinter sich. Aber es betrifft auch allgemeiner das ganze Spektrum der Traumafolgestörungen. Vor allem wenn unspezifische Symptome (z. B. Schlafstörungen, Schmerzen, aggressives Verhalten) zur Konsultation von Ärzt*innen oder Psychotherapeut*innen führen, wird noch immer viel zu selten gezielt eine traumaspezifische Diagnostik durchgeführt bzw. nach Erfahrungen von (sexualisierter) Gewalt gefragt – insbesondere bei Jungen* und Männern*.
Das Forschungsprojekt zu organisierter und ritueller Gewalt (Nick et al. 2018) legt einen engen Zusammenhang dieser Gewaltform mit Dissoziation/DIS nahe. In der Betroffenenbefragung gaben 91 % an, eine dissoziative Aufspaltung in innere Anteile durch Gewalt zu haben, 85 % berichten von einer durch Täter*innen absichtsvoll erzeugten Aufspaltung in innere Anteile mit bestimmten Funktionen.
Liegt es (auch) an der Geschichte des Dissoziationskonzeptes, dass die Diagnose so lange umstritten blieb und erst in der aktuell verabschiedeten neuen Version ICD 11 eine dem Forschungsstand angemessenere Definition der Dissoziativen Identitätsstörung Eingang fand? Das Handbuch der Psychotraumatologie vermerkt: „Historisch und inhaltlich ist der Dissoziationsbegriff eng mit dem Konzept der Hysterie verbunden. […] Derartige klinische Bilder wurden bereits in der ägyptischen Hochkultur beobachtet, in der angenommen wurde, dass eine im Körper umherwandernde Gebärmutter für die vielfältige Symptomatik verantwortlich sei.“ (Spitzer und Freyberger 2011, S. 231). „hysteria“ ist der griechische Begriff für Gebärmutter. Der Weg über schillernde Falldarstellungen von „gespaltenen Persönlichkeiten“ (Frauen), die Multiple Persönlichkeit als psychiatrisches Krankheitsbild (das fast ausschließlich Frauen betrifft) bis zu ernsthafter wissenschaftlicher Auseinandersetzung und Anerkennung der Dissoziativen Identitätsstörung (DIS) als Traumafolgestörung war abenteuerlich und ist noch nicht abgeschlossen (Gast und Wabnitz 2017; Gysi 2018). Zugespitzt könnte man hier auch fragen: Was bedeutet es, wenn eine Diagnose ihren Anfang nahm als Krankheit „hysterischer Frauen“? Und was bedeutet dies für betroffene Jungen* und Männer*?
Bereits 2008 fand in Marburg ein Kongress zum Thema „Dissoziation als Überlebensstrategie im Geschlechterkontext“ statt. Auch hier: viele Fragen, spannende Diskussionen, wenig Antworten. Der Sozialarbeiter Thorsten Becker beschreibt in der Kongressdokumentation in seinem Artikel „Rituelle Gewalt und Geschlechtsspezifität“ vor dem Hintergrund eigener langjähriger Beratungserfahrungen eine Verschiebung der Geschlechterverteilung bei steigendem Alter. „Bei Opfern im Kindesalter waren ca. 60 % Mädchen und etwa 40 % Jungen; im Erwachsenenalter verschieben sich die Anteile auf eine 80:20-Verteilung. Eine meiner Leitfragen für die Auseinandersetzung lautet: Was übersehen wir?“ (Becker 2009, S. 84).
Das schon erwähnte Forschungsprojekt (Nick et al. 2018, 2019) wurde von mit dem Thema erfahrenen Mitarbeiter*innen des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf durchgeführt und von der Aufarbeitungskommission finanziell unterstützt. Die Information und der Link zur Teilnahme an den beiden Onlinebefragungen wurde breit gestreut über Fachverbände, AKs, den Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM), die Aufarbeitungskommission, acht Psychotherapeutenkammern, Fachkolleg*innen, Betroffenenverbände, Onlineforen etc. Insgesamt beteiligten sich 165 Betroffene (von denen die Frage nach dem Geschlecht wie folgt beantwortet wurde: 158 weiblich, 4 männlich, 3 andere). Bei den psychosozialen Fachkräften beteiligten sich 174 (davon 158 weiblich, 16 männlich). Auch hier kann man fragen: Was sind die Ursachen für diesen so deutlichen Geschlechtsunterschied? (Der meiner Erfahrung nach tendenziell der Realität im psychosozialen Alltag entspricht, bei einigen früheren Befragungen lag der Anteil der Frauen unter den Betroffenen zwischen 81–95 %, s. Igney 2010). Auch hier stellen sich die Fragen: Was übersehen wir? Wen erreichen wir nicht und warum?
Martina Rudolph, leitende Ärztin am Klinikum Waldschlösschen in Dresden und u. a. auf Traumatherapie und Dissoziative Störungen spezialisiert, berichtet aus ihren langjährigen Erfahrungen, dass für kommerzielle sexuelle Ausbeutung vor allem Frauen benutzt werden. Ihres Erachtens geht es den Tätern – neben dem finanziellen Aspekt – darum, „durch Erniedrigung […] die eigene Machtposition sowie die gemeinsame Ideologie zu unterstreichen, zu festigen und fortzuführen. Damit die Kinder und Frauen gefügig sind und ihre Sexualität und Unterwürfigkeit in gewünschter Weise ‚zur Verfügung stellen‘, werden sie − nach dem, was ich in Therapien gesehen und gehört habe − gezielt abgerichtet. […] Jungen und Männer werden vermutlich in anderen Bereichen trainiert, da sie die künftigen Machterhalter des Systems sein sollen. Auffallend selten berichten männliche Patienten von Erfahrungen organisierter Gewalt. Auch bei Männern gibt es Traumafolgestörungen wie PTBS oder schwere dissoziative Störungen. In unsere Therapien kommen aber vor allem jene, die diese Gewalterfahrungen im häuslichen, nicht-höherorganisierten Kontext erlebt haben.“ (Rudolph 2019, S. 572 f.)
Die Reflexion meiner eigenen langjährigen Beratungserfahrung ergab Folgendes:
VIELFALT e. V. wurde 1995 gegründet und hat seine Wurzeln in der feministischen Therapie und Beratung. Der Arbeitsschwerpunkt war und ist Trauma und Dissoziation bzw. die Unterstützung von Menschen mit dissoziativer Identitätsstruktur. Organisierte/rituelle Gewalt war von Anfang an auch ein Schwerpunkt, weil viele Betroffene mit DIS diesen Hintergrund mitbrachten. Anfangs waren die Angebote vor allem für Frauen, so z. B. war der Viele-Treff eine begleitete Selbsthilfegruppe für Frauen mit Multipler Persönlichkeit/DIS. Seit 2009 ist der Viele-Treff offen für Menschen mit DIS. Natürlich wird gut geschaut, ob der Mensch zu dem Angebot und in die Gruppe passt. Und natürlich können eine männliche Sozialisation und ein männlicher Körper hier ein wichtiger Faktor sein, aber eben nur einer unter vielen Faktoren. Zudem haben viele Menschen mit DIS Persönlichkeitsanteile, die sich im wahrgenommenen Alter und Geschlecht deutlich unterscheiden.
Die kostenfreien telefonischen Beratungszeiten von VIELFALT e. V. sind bewusst niedrigschwellig gehalten. Die meisten Anrufer*innen bleiben anonym. Für die Beraterin ist manchmal zunächst nicht erkennbar, ob hier ein Mann oder eine Frau anruft oder ein weiblicher Persönlichkeitsanteil in einem Männerkörper – und es ist meistens auch nicht wichtig. Oder es wird erst dann wichtig, wenn es um Weitervermittlung geht, denn dann ist ein Männerkörper noch immer ein Hindernis. Beratungsstellen, die Männer* als Betroffene sexualisierter Gewalt kompetent beraten, sind nach wie vor rar und vorwiegend in Großstädten.
In den letzten zehn Jahren schätze ich den Anteil an Männern* in unserer telefonischen Beratung und in E-Mail-Anfragen auf ca. 5–10 %. Nicht alle von ihnen haben bzw. offenbaren einen Hintergrund organisierter/ritueller Gewalt. Die Beratungen unterscheiden sich oft nicht wesentlich zu den Beratungen von betroffenen Frauen*. Manchmal habe ich den Eindruck, männliche* Anrufer wollen noch drängender eine sofortige Lösung, etwas „Machbares“, konkrete Unterstützung durch die „Experten“. Bei einigen erstaunt, wie wenig Kontakt sie bisher zum Hilfesystem hatten. Manche haben viele Jahre lang funktioniert – bis zum Zusammenbruch und der entsetzten Feststellung, dass „nichts mehr geht“ und „irgendwas nicht in Ordnung ist“. Dieses „irgendwas nicht in Ordnung“ wird dann mitunter nach eigener Internetrecherche als Dissoziation bis hin zu DIS gedeutet. Hier können wir manchmal als niedrigschwelliger Erstkontakt eine erste positive Erfahrung des Verstandenwerdens ermöglichen, Informationen geben und Brücken ins Hilfesystem bauen. Es bräuchte aber sehr viel mehr allgemeine und spezifische Weitervermittlungsmöglichkeiten.
Der Bereich der kommerziellen sexuellen Ausbeutung scheint dem Grundsatz der Marktwirtschaft zu folgen: Die Nachfrage bestimmt das Angebot. Nachfrage gibt es für viele Formen sexualisierter Gewalt und Erniedrigung und für alle Altersgruppen und Geschlechter (auch inter* und trans*). Dies betrifft sowohl die direkte Ausübung sexualisierter Gewalt als auch das Konsumieren von Abbildungen der Gewalt (sog. Kinder-/Gewaltpornografie). Im Erwachsenenalter scheint die Nachfrage sich überwiegend auf Frauen zu konzentrieren (Frauen als Opfer, Männer als Täter/Konsumenten).
Frauen haben im Kontext organisierter Gewalt noch eine andere spezifische Rolle. Sie sind in unserer Gesellschaft nach wie vor die Hauptzuständigen für die Erziehung von Kindern, in der Familie, aber auch in Kindertagesstätten und anderen sozialen Einrichtungen. Über sie können Täter unauffällig an Kinder „rankommen“, z. B. als Lebensgefährte (wie im Fall Staufen).
Im Bereich der organisierten rituellen Gewalt kommt – nach Berichten von Betroffenen – eine weitere Dimension hinzu. Im Kernbereich vieler satanistischer Kulte und faschistischer Gruppen kommt den Frauen die Aufgabe zu, Kinder als Nachfolgegeneration der herrschenden Familien zu gebären und entsprechend zu erziehen. Da die Ausbildung/Abrichtung oft schon mit Geburt beginnt und zeitintensiv ist, sichert dies einen reibungslosen Ablauf. Die Mütter haben i. d. R. selbst eine dissoziative Identitätsstruktur, sodass sie oft erst im Ausstieg bzw. im Rahmen intensiver Traumatherapie in vollem Umfang realisieren, dass sie ihre Kinder nicht schützen konnten und an der Gewalt beteiligt waren/sind. Fast alle betroffenen Frauen aus den Kernbereichen von Strukturen organisierter ritueller Gewalt berichten, dass sie ein oder mehrere Kinder gebären mussten, die entweder offiziell in der Familie aufwachsen (s. o.) oder inoffiziell geboren sind (als Frühgeburt, während längeren Auslandsaufenthalten etc.). Aber auch Frauen aus den peripheren Bereichen der Kulte/Gruppen berichten über erzwungene Schwangerschaften und Kinder, die entweder im Rahmen von Ritualen getötet wurden oder für andere Zwecke des Kultes benutzt werden.
Diese Kinder werden als wirksames Druckmittel eingesetzt („Wenn du uns verrätst/nicht zum Treffpunkt erscheinst etc. – dann muss dein Kind dafür büßen.“). Andererseits ist es für manche Frauen* der wesentlichste Antrieb zum Ausstieg („Ich kann meinen Kindern nur helfen, wenn ich selbst den Ausstieg schaffe und die inneren Konditionierungen/Programme auflöse.“). Aussteigerinnen beschreiben diese Auseinandersetzung als eine der schwierigsten im Ausstieg und dem Leben danach.
In der Beratung von betroffenen Männern* ist mir das bisher noch nicht begegnet.
Ein Thema, was jedoch gleichermaßen Frauen* und Männer* zu betreffen scheint, ist die Vermischung von Opfer- und Täterrollen. Mädchen* und Jungen* werden gezwungen, Gewalt gegen andere anzuwenden. Häufig entstehen dadurch (oder werden gezielt erzeugt) Persönlichkeitsanteile, die die Ideologie der Täter*innen verinnerlichen, also auch die Verherrlichung von Gewalt. Täteridentifizierte bzw. täterloyale Persönlichkeitsanteile gibt es sowohl in männlichen* als auch weiblichen* Betroffenen. Ein Ausstieg aus Strukturen organisierter ritueller Gewalt kann nur gelingen, wenn diese Persönlichkeitsanteile sich ebenfalls dafür entscheiden oder diesen Weg zumindest tolerieren.
Und es bleibt eine große Herausforderung auch nach dem Ausstieg, sich diesem Wissen zu stellen, wozu man benutzt wurde und was man anderen angetan hat (s. Igney 2015). Hier reicht es nicht zu sagen: Du warst ein Kind, du bist nicht schuld. Diese Auseinandersetzung ist schwer, schmerzhaft – und oft mit existenziellen Krisen verbunden. Auch weil es in unserer Gesellschaft fast unmöglich ist, offen mit solchen Erfahrungen umzugehen. Es geht hierbei auch nicht nur um die direkte Anwendung von körperlicher Gewalt. Es kann für den Täterkreis ebenso darum gehen, dass ein*e kultzugehörige*r oder erpressbare*r Ärzt*in oder Therapeut*in gut vernetzt in Fachkreisen ist und Informationen weitergibt: über kompetente Therapeut*innen, ernsthafte Ausstiegsversuche etc. Oder gezielt Falschinformationen streut. Oder Stimmung macht für die False-Memory-Theorie (alles nur „falsche Erinnerungen“) und damit Gutachter*innen und Richter*innen beeinflusst …
Täterkreise haben ein Interesse daran, nicht aufzufallen, aber effektiv ihre Interessen durchzusetzen.
Ich habe keine Erklärung für die Geschlechtsunterschiede, vielleicht aber einige Gedanken für die Diskussion. Mein Eindruck ist, dass mehr Frauen* als Männer* den Ausstieg wagen. Liegt es daran, dass Frauen* einen einfacheren Zugang zum Hilfesystem haben? Oder dass sie seltener in den Kulten/Gruppen in die höchsten Machtpositionen kommen (und somit eher gehen gelassen werden und weniger zu verlieren haben)?
Jedoch sind mir auch schon Frauen‘ begegnet, die aus hochrangigen Familien stammen und eine wichtige Position im Kult einnehmen sollten – und trotzdem den Ausstieg gewagt haben.
Ist etwas dran an dem gängigen Slogan „Frauen implodieren (Autoaggression) – Männer explodieren (Aggression gegen andere)“? Zumindest begegnen mir häufig Frauen*, die durch die Gewalt körperlich und psychisch schwer beeinträchtigt sind, viele haben Autoimmunerkrankungen und Selbstverletzungen. Und die Gewaltverbrecher in unseren Gefängnissen sind fast ausschließlich Männer, viele haben traumatische Erfahrungen gemacht – und wenn gezielt diagnostiziert wird, finden sich auch überdurchschnittlich häufig dissoziative Symptome (Dudeck u. a. 2007).
Unser Wissen stammt überwiegend aus Berichten von Aussteiger*innen. Im Bereich der organisierten Gewalt gab es in den letzten Jahren einige tiefere Einblicke durch strafrechtliche Ermittlungserfolge (s. o.). Sie decken sich mit dem, was Aussteiger*innen seit vielen Jahren berichten. Allerdings gehe ich nach fast 30 Jahren Beschäftigung mit dem Thema davon aus, dass wir nur die Spitze des Eisbergs wahrnehmen und wohl ein viel größerer Teil der Betroffenen unerkannt bzw. unbehelligt bleibt: als Patient*innen in psychiatrischen Einrichtungen, als Suizid oder Herzinfarkt in der Statistik, als unauffällige Mitmenschen oder auch als machtvolle Menschen in beiden Welten.
7 Was ist zu tun?
„Nur wenn diese jungen Menschen erkennen, dass uns die Existenz ihrer Welten zumindest in Ansätzen bekannt ist, wird es für sie Sinn machen, uns etwas zu offenbaren.“ (Requardt 2019, S. 68).
Eine solche Offenheit ist Voraussetzung, um in diesem Themenfeld arbeiten zu können. Es braucht aber auch angemessene Rahmenbedingungen. In der Arbeit mit Betroffenen organisierter und ritueller Gewalt konzentrieren sich die Probleme des Versorgungssystems wie unter einem Brennglas (s. auch Sommer 2016). Es gibt (noch) keine flächendeckende Versorgung mit spezialisierter Fachberatung gegen sexualisierte Gewalt. Bestehende Beratungsstellen haben keine gesicherte Finanzierung (s. www.​bundeskoordinier​ung.​de) und oft keine ausreichenden Kapazitäten, um Menschen langfristig intensiv zu begleiten. Einen freien Traumatherapieplatz zu finden, ist schwierig, besonders im ländlichen Raum. Wenn dann noch DIS, organisierte rituelle Gewalt und Ausstiegsbegleitung hinzukommen, wird es noch schwieriger. Und: Mit 80 h Regelpsychotherapie ist ein Ausstieg nicht zu schaffen! Hinderlich sind auch starre Manuale oder die Forderung, dass Traumatherapie erst dann beginnen kann, wenn äußere Stabilität und Sicherheit hergestellt sind. Es ist meist andersrum: Ohne Traumatherapie und andere Unterstützung haben Betroffene kaum eine Chance, aus den Strukturen organisierter und ritueller Gewalt auszubrechen, die inneren Konditionierungen aufzulösen und sich ein selbstbestimmteres Leben aufzubauen. Noch immer erleben wir in der telefonischen Beratung häufig Menschen, die den ersten Schritt gewagt haben, Kontaktabbruch und Umzug weit weg von den Täter*innen – dann aber verzweifelt auf der Suche nach Unterstützung sind. Manche haben alle und alles abtelefoniert in ihrer Region, ohne auch nur auf die Warteliste für einen freien Therapieplatz zu kommen oder längerfristige Ausstiegsbegleitung und Unterstützung beim Aufbau eines Helfernetzwerks zu erhalten. Das darf nicht sein! VIELFALT e. V. versucht seit 2009, in einer Datenbank Adressen für Therapie und Beratung für Betroffene mit DIS und einem Hintergrund organisierter und ritueller Gewalt zu sammeln. 2018 haben wir unseren Aufruf noch mal gezielt verbreitet. Derzeit enthält unsere Datenbank ca. 180 Adressen, die wir an Betroffene weitergeben können (wenn auch mit Einschränkungen: Nicht alle Therapeut*innen haben eine Kassenzulassung, manche nur für Kinder/Jugendliche oder nur für Erwachsene, einige haben auf absehbare Zeit keinen freien Therapieplatz, manche Kolleg*innen trauen sich die Arbeit mit DIS zu, nicht aber mit organisierter ritueller Gewalt …). Es reicht bei weitem nicht!
Darüber hinaus brauchen die wenigen Einrichtungen, die schon gezielt mit Betroffenen organisierter und ritueller Gewalt arbeiten, für ihre wichtige Pionierarbeit mehr Unterstützung. So schreibt die Leiterin der geschützten Tageseinrichtung VIELSEITS, Daniela Ziegler: „Ich möchte ein stabil finanziertes Projekt, das sich als öffentliche Aufgabe und in öffentlicher Finanzierung der Menschen annimmt, sodass Helfer nicht ihre eigene Sicherheit aufgeben müssen und täglich um ihre eigene Stabilität ringen müssen.“ (Ziegler 2019, S. 98; s. a. VIELSEITS GmbH 2017).
Noch zu wenig Beachtung findet in Fachkreisen insgesamt die Frage, wie Menschen unterstützt werden können, bei denen die Taten gefilmt wurden. Es ist davon auszugehen, dass diese Bilder und Filme weiter im Internet bleiben, getauscht, gehandelt werden, evtl. auch weiter als Druckmittel dienen. Man kann also nicht sagen: „Es ist vorbei. Das ist Vergangenheit.“ Die Bilder bleiben – als Erinnerung UND ganz real als „kinder-/gewaltpornografisches Material“ – ein Leben lang.
8 Ausblick
Es gibt positive Entwicklungen, mehr Sensibilität, mehr sachliche Beschäftigung mit dem Thema. Sexualisierte Gewalt in organisierten und rituellen Gewaltstrukturen ist eine spezifische Ausprägung im Spektrum sexualisierter Gewalt. Sie sollte in allen Diskussionen, Forschungen und Maßnahmen im Kampf gegen sexualisierte Gewalt und für mehr Kinderschutz und Unterstützung Betroffener mitgedacht werden. Von einer selbstverständlichen Integration sind wir noch weit entfernt. Zu oft geht es immer noch darum, „ob es so was überhaupt (in Deutschland) geben kann“. Und bisher kommt zu wenig als konkrete Verbesserung bei Betroffenen und ihren Unterstützer*innen an.
Dennoch: Wichtige Schritte sind getan, es ist weiter Hartnäckigkeit erforderlich, damit die Berichte der Kommissionen und Fachkreise nicht in der Schublade bzw. entlegenen Ecken des Internets verstauben. Was für den Bereich organisierte und rituelle Gewalt zu tun wäre, hat z. B. der Fachkreis beim BMFSFJ (2018) zusammengetragen. Dies müsste in weiteren interdisziplinären Auseinandersetzungen konkretisiert und umgesetzt werden, so z. B. in dem Ende 2019 durch die Bundesregierung eingesetzten Nationalen Rat gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen (https://​beauftragter-missbrauch.​de/​der-beauftragte/​nationaler-rat).
Meine Zukunftsvision ist:
Zunehmend mehr psychosoziale und andere Fachkräfte öffnen sich für die Arbeit mit Betroffenen organisierter und ritueller Gewalt, dies wird ein selbstverständlicher Bestandteil ihrer Arbeit.
Politiker*innen und andere Entscheidungsträger*innen, Verantwortliche für den Kinderschutz, Strafverfolgung, Opferentschädigung etc. sind sich bewusst über das gesamte mögliche Spektrum von (sexualisierter) Gewalt und setzen sich gemeinsam konsequent für die Bekämpfung aller Formen von Gewalt ein.
Angemessene Unterstützung für Betroffene muss nicht erkämpft werden, sondern steht selbstverständlich zur Verfügung. Es gibt spezifische Unterstützungsangebote, die bedarfsgerecht und niedrigschwellig in Anspruch genommen werden können − für alle Altersgruppen und Geschlechter. Bei Bedarf stehen auch geschlechtsspezifische Angebote zur Verfügung.
„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. (…) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich“ (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 1 und 2).
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Fußnoten
1Das Darknet ist ein anonymisierter Bereich des Internets, der über spezifische Browser (z. B. TOR) zu erreichen ist. Es ermöglicht die anonyme und unzensierte Kommunikation im Internet. Dies kann z. B. für Aktivist*innen und Journalist*innen in Diktaturen ein notwendiger Schutz sein. Das Darknet wird aber oft für kriminelle Zwecke benutzt (Drogen- und Waffenhandel, verbotene Gewaltdarstellungen etc.), vgl. https://​www.​klicksafe.​de/​themen/​datenschutz/​darknet/​.
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Zusammenfassung
Der Beitrag befasst sich mit trans*Personen, die einerseits als besonders vulnerable Personengruppe angesehen werden aber andererseits im Hilfesystem bisher kaum eine spezielle Ansprache bzw. ein angemessenes Angebot vorfinden. Dabei wird geschildert, wie und warum sich gerade parteiliche und/oder geschlechtsspezifische Beratungsstellen mit dieser Thematik auseinandersetzen und wie erste Ergebnisse dieser Debatte aussehen.
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1 Einleitung
In der letzten Zeit haben sich viele Beratungsstellen und somit auch die Fachberatungsstellen zu sexualisierter Gewalt darüber auseinandergesetzt, ob und wie sie sich für Trans*-Personen öffnen wollen oder können. Die Diskussionen wurden aufgrund unterschiedlicher gesellschaftlicher und fachpolitischer Entwicklungen und Erkenntnisse vorangetrieben.
Diese Debatte beleuchte ich im Folgenden unter vier verschiedenen Aspekten und beschreibe die unterschiedlichen Entwicklungen und Erkenntnisse näher. Meine Sicht auf diese Diskurse ist geprägt durch die praktische Arbeit als Berater in der Beratungsstelle basis-praevent, der Hamburger Beratungsstelle für Jungen* und Männer*, die sexualisierte Gewalt erlebt haben.
Von besonderer Bedeutung für die Diskussion über Inklusion von Trans*-Personen ist die Entwicklung der S3-Leitlinie zur Diagnostik, Beratung, Behandlung im Kontext von Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie und Trans-Gesundheit, die nach den Kriterien der AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V.) entwickelt und veröffentlicht wurde. Diese Leitlinie nimmt in meiner Beschreibung einen großen Raum ein, weil sie einen bedeutenden Einfluss auf die Debatte, aber auch auf Gesetzgebung und Handlungsanweisungen für unterschiedliche Institutionen haben kann.
Ein weiterer Baustein sind die Weiterentwicklungen und Debatten innerhalb der Queer-Community.
Einen dritten Zugang bringt der Blick auf veränderte rechtliche Rahmenbedingungen und hierbei insbesondere die Einführung des AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz).
Ein weiterer Zugang zu dieser Debatte ist die Fragestellung, warum sich besonders Fachberatungsstellen zu sexualisierter Gewalt und hier insbesondere geschlechtsspezifische oder auch parteiliche Beratungsstellen dieser Thematik stellen.
Abschließend beschreibe ich, wie diese Debatte die Praxis herausfordert, sich damit zu befassen, wie eine gelingende Inklusion von Trans*-Personen aussehen kann. Des Weiteren weise ich auf eventuelle Stolpersteine und Barrieren, sowie Grenzen hin. Gleichzeitig stelle ich Beispiele aus der Praxis vor, die darlegen, wie ein fachlicher Diskurs vorangetrieben werden kann.
2 Entwicklung der S3-Leitlinie zur Diagnostik, Beratung, Behandlung im Kontext von Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie und Trans-Gesundheit
Was sind die S3-Leitlinien und welchen Stellenwert haben sie für die laufende Debatte?
Um diese Fragen beantworten zu können, lohnt sich ein Exkurs über die Aufgaben und die gesellschafts- und fachpolitische Relevanz der zuständigen Organisation (AWMF), unter deren „Dach“ Leitlinien veröffentlicht werden.
Die AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V.) ist ein Netzwerk der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften in Deutschland. In der 1962 gegründeten AWMF sind derzeit 179 wissenschaftlich arbeitende medizinische Fachgesellschaften als Mitglieder und drei assoziierte Gesellschaften organisiert.
Die sogenannten „Leitlinien“ der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften sind als systematisch entwickelte Hilfen für Ärzt*innen zur Entscheidungsfindung in spezifischen Situationen gedacht. „Sie beruhen auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und in der Praxis bewährten Verfahren und sorgen für mehr Sicherheit in der Medizin, sollen aber auch ökonomische Aspekte berücksichtigen“ (AWMF 2019).„Leitlinien sind systematisch entwickelte Aussagen, die den gegenwärtigen Erkenntnisstand wiedergeben, um die Entscheidungsfindung von Ärzten und Patienten für eine angemessene Versorgung bei spezifischen Gesundheitsproblemen zu unterstützen.
Leitlinien sind wichtige und effektive Instrumente der Qualitätsentwicklung im Gesundheitswesen. Ihr vorrangiges Ziel ist die Verbesserung der medizinischen Versorgung durch die Vermittlung von aktuellem Wissen.
Leitlinien unterscheiden sich von anderen Quellen aufbereiteten Wissens (Evidenzberichte, Systematic Reviews, Health Technology Assessments mit oder ohne Metaanalysen) durch die Formulierung von klaren Handlungsempfehlungen, in die auch eine klinische Wertung der Aussagekraft und Anwendbarkeit von Studienergebnissen eingeht.
Leitlinien sind als ‚Handlungs- und Entscheidungskorridore‘ zu verstehen, von denen in begründeten Fällen abgewichen werden kann oder sogar muss. Die Anwendbarkeit einer Leitlinie oder einzelner Leitlinienempfehlungen muss in der individuellen Situation geprüft werden nach dem Prinzip der Indikationsstellung, Beratung, Präferenzermittlung und partizipativen Entscheidungsfindung“ (AWMF 2019a).



Leitlinien der AWMF gibt es aus den unterschiedlichsten medizinischen Disziplinen, und sie haben, abhängig von ihrer Klassifikation, oftmals entscheidende Auswirkungen sowohl auf den medizinischen Bereich als auch auf die Behandlung und die Stellung von Betroffenen.
Die AWMF unterscheidet drei Kategorien (S1, S2 und S3); S1 sind reine Handlungsempfehlungen, S2 und S3 sind Leitlinien, wobei die S3-Leitlinien am umfassendsten sind und somit auch die höchste Anerkennung und Wahrnehmung erfahren. Kriterien für S3-Leitlinien sind u. a.:	Die Leitliniengruppe sollte repräsentativ für den Adressat*innenkreis sein, und Vertreter*innen der entsprechend zu beteiligenden Fachgesellschaft/en und/oder Organisation/en sollten frühzeitig in die Leitlinienentwicklung eingebunden werden.

	Eine systematische Recherche, Auswahl und Bewertung wissenschaftlicher Belege zu den relevanten klinischen Fragestellungen ist erforderlich (Suche nach Leitlinien zum gleichen Thema, Literaturrecherche).

	Die Methoden zur Formulierung der Empfehlungen müssen klar beschrieben werden, insbesondere wie der Prozess der Konsensfindung mit den beteiligten Organisationen verläuft. Diese Konsensfindung spiegelt sich dann später in einer transparenten Ergebnisdokumentation mit Festlegung der Empfehlungsgrade (starke Empfehlung, Empfehlung, offene Empfehlung). Auch das methodische Vorgehen muss genau beschrieben werden (vgl. AWMF 2019b).





Die S3-Leitlinie zur Diagnostik, Beratung, Behandlung im Kontext von Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie und Trans-Gesundheit wurde auf Initiative der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung (DGfS) unter Federführung von Dr. Timo Nieder und Prof. Dr. Bernhard Strauß sowie unter Beteiligung verschiedenster Gruppen der AWMF vorgelegt und im Oktober 2018 in das AWMF-Leitlinienregister aufgenommen (vgl. AWMF 2019c). Auch wenn sich diese Leitlinie schwerpunktmäßig mit der Verbesserung der (medizinischen) Versorgung von Trans*-Personen befasst, so hat sie doch auch Auswirkungen auf beraterische und psychotherapeutische Kontexte und strahlt mit ihren Ergebnissen und Empfehlungen auf fachpolitische und letztendlich auch auf gesellschaftliche Debatten aus.„Trans Menschen teilen in dieser Gesellschaft die Erfahrung, dass die Zuschreibungen, die aufgrund ihrer körperlichen Geschlechtsmerkmale an sie gerichtet werden, nicht ihrem Geschlechtserleben entsprechen. Da Geschlecht eine gesellschaftliche Strukturkategorie darstellt, die in allen sozialen Beziehungen angesprochen und mit Erwartungen gefüllt wird, stehen trans Personen oft vor erheblichen Herausforderungen. Ähnlich wie Angehörige anderer sexueller oder geschlechtlicher Minderheiten sehen sich als trans zu erkennende Menschen in ihrem Alltag in heteronormativ geprägten Gesellschaften mit Erfahrungen des Ausschlusses, fehlender geschlechtsbezogener Anerkennung, Diskriminierung und Stigmatisierung konfrontiert (Plöderl, Mahler, Nieder, & Mundle, in Druck). Verstärkt wird das Risiko von Minderheitenstress, wenn weitere nachteilhaftige Merkmale wie ein geringer sozioökonomischer Status, körperliche und/oder psychische Krankheit, körperliche oder geistige Behinderung, geringe Bildung und Migrationserfahrung etc. hinzukommen (Hendricks und Testa 2012). Obgleich bisher kaum empirische Untersuchungen zum Thema vorliegen, werden für die therapeutische Haltung und Beziehungsgestaltung konsensbasierte Empfehlungen formuliert“ (AWMF 2019d, S. 14).



Im Folgenden benenne ich einige Empfehlungen aus dieser Leitlinie, die sich insbesondere auf beraterische und therapeutische Settings beziehen:„Mitarbeiter_innen verschiedener Fachbereiche der medizinischen Versorgung und Mitarbeiter_innen psychosozialer Institutionen sollen im Rahmen ihrer Aus-, Weiter- und Fortbildung über die Inhalte der Leitlinie informiert werden.“ (AWMF 2019d, S. 14).



Diese Empfehlung macht deutlich, dass eine Grundvoraussetzung in der Beratung, Begleitung und Betreuung von Trans*-Personen ist, dass Fachkräfte über neuste Entwicklungen, Erkenntnisse und Auseinandersetzungen informiert sein sollten, um angemessen mit dieser Personengruppe zu arbeiten.„Diskriminierende Faktoren einer weitgehend zweigeschlechtlich organisierten Gesellschaft sollen gemeinsam mit den Behandlungssuchenden kritisch reflektiert werden“ (AWMF 2019d, S. 15).



Hier wird ein Akzent gesetzt, der insbesondere Ansätze der parteilichen Arbeit beinhaltet und von den Fachkräften sowohl eine Betrachtung von Ursachen möglicher Diskriminierung von Trans*-Personen als auch der kritischen Betrachtung dieser Auswirkungen gemeinsam mit den Ratsuchenden erwartet.„Die individuelle geschlechtliche Selbstbeschreibung der behandlungssuchenden Person soll im Rahmen des Erstkontaktes offen besprochen und in Absprache mit den Behandlungssuchenden anerkannt werden“ (AWMF 2019d, S. 15).



Hierbei wird die Erwartung geäußert, dass sich Fachkräfte z. B. bewusstmachen, wie ratsuchende Trans*-Personen angesprochen werden möchten; gleichzeitig bedeutet es auch, dass die Ratsuchenden selbst entscheiden, wie sie sich definieren und wie sich das z. B. in der Anrede und Namenswahl ausdrückt.„Die Möglichkeiten und Grenzen der Gesundheitsversorgung sollten transparent benannt werden und die Behandlungssuchenden sollten auf mögliche Einschränkungen in Bezug auf die individuellen Erfordernisse und Ansprüche hingewiesen werden“ (AWMF 2019d, S. 15).



Eine realistische Einschätzung der Unterstützung sowohl in Hinblick auf juristische als auch auf im Gesundheitssystem verortbare Begrenzungen wie auch Hinweise auf weiterführende Hilfsangebote durch die beratende Person tragen dazu bei, dass beratende und zu beratende Person gemeinsam realistische Handlungsoptionen entwickeln können.„Behandelnde sollten ihre eigene geschlechtsbezogene Entwicklung und ihr Verhältnis zu den körperlichen Geschlechtsmerkmalen nach Möglichkeit im Rahmen von Selbsterfahrung kritisch reflektiert haben“ (AWMF 2019d, S. 16).



Diese Empfehlung resultiert aus der Erfahrung, dass Fachkräfte in ihrer Wahrnehmung häufig irritiert sind, insbesondere dann, wenn sie stark von den Vorstellungen eines zweigeschlechtlichen und heteronormativen Gesellschaftsbildes ausgehen, und ihre eigene Verwirrung dann eher als Problem des*der Behandlungssuchenden definieren.„Die Selbstreflexion sollte den Umgang mit der Verwirrung einschließen, die der Widerspruch zwischen eigener Wahrnehmung und Selbstdarstellung bzw. Selbstbeschreibung der Behandlungssuchenden hinsichtlich des Geschlechts auslösen kann“ (AWMF 2019d, S. 16).



Ich verstehe diese Empfehlung so, dass Fachkräfte sich Reflexionsmöglichkeiten schaffen, wo sie ihre eigene Verwirrung benennen können und sich damit kritisch auseinandersetzen. Viele kennen ähnliche Selbstreflexionsprozesse z. B. mit anderen Diskriminierungsmerkmalen wie Rassismus. Hier ist auch eine ehrliche Betrachtung der eigenen Rassismen notwendig, um diese dann kritisch dahin gehend zu hinterfragen, welche Bedeutung sie in der Vergangenheit hatten und wie sie das Verhältnis zu der ratsuchenden Person beeinflussen.„Behandelnde sollten sich ein Verständnis von Geschlecht erarbeiten, das über ein Konstrukt von Zweigeschlechtlichkeit hinausgeht“ (AWMF 2019d, S. 16).



Das Konstrukt von Zweigeschlechtlichkeit ist einer der Gründe, warum z. B. Trans*-Personen Diskriminierungserfahrungen erleben. Sich als beratende Person ein anderes Verständnis von Geschlecht zu erarbeiten, beinhaltet auch, sich die Frage zu stellen, warum bestimmte gesellschaftliche Gruppen ein so starkes Interesse daran haben, Heteronormativität als gesellschaftliches Konstrukt aufrechtzuerhalten.„Die Variabilität in Bezug auf Selbstbezeichnung, sexuelle Orientierung und gewünschte Therapiemaßnahmen ist wesentlich größer als in den 1990er Jahren“ (AWMF 2019d, S. 25).



Diese Empfehlung widerspiegelt gesellschaftliche Auseinandersetzungen der letzten zwei Jahrzehnte und daraus resultierende Debatten der Community.„Für die individuelle Behandlungsplanung sollen psychische, körperliche, soziale und kulturelle Aspekte erfasst werden und in eine ganzheitliche Betrachtung der Behandlungssuchenden münden“ (AWMF 2019d, S. 25).



Beratung soll also nicht allein auf das Individuum ausgerichtet sein, sondern auch soziokulturelle Aspekte mit einbeziehen.„Beratende sollten im Hinblick auf die Terminologie, Informationsquellen und Beratungskonzepte spezifisch geschult sein, selbst ausführlich über das Themenfeld der Leitlinie reflektiert haben, über die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten und ihre Implikationen informiert sein und nach Möglichkeit Kontakt zur community-basierten Beratung aufnehmen“ (AWMF 2019d, S. 40).



Hier werden noch einmal Ansprüche an Fachkräfte formuliert, die sowohl parteiliche als auch partizipative Ansätze beinhalten.„Psychotherapeut_innen, die trans Personen behandeln, sollten über spezifische und aktuelle Kenntnisse zum Themenfeld Trans-Gesundheitsversorgung verfügen und selbst ausführlich über das Themenfeld der Leitlinie reflektiert haben“ (AWMF 2019d, S. 43).



Alle diese Empfehlungen fordern von den professionellen Mitarbeiter*innen im Gesundheitsbereich sowie in beraterischen und psychotherapeutischen Settings ein hohes Maß an Reflexion und Information und unterstreichen gleichzeitig den partizipativen Charakter der Leitlinie.
Schon im Vorfeld der Veröffentlichung der S3-Leitlinien haben sich bereits unterschiedliche Organisationen mit der Situation von Trans*-Personen in der psychosozialen Versorgung beschäftigt. Ich weise hier exemplarisch auf den Leitfaden zur psychosozialen Beratung von Inter*- und Trans*-Personen und ihren Angehörigen des pro familia-Bundesverbandes hin, der sich schon 2016 mit einem Leitfaden eindeutig positioniert hat, um insbesondere auf den Mangel an qualifizierten Beratungsangeboten für diese Personengruppe hinzuweisen und durch diesen fachlich fundierten und reflektierten Leitfaden hier Abhilfe schafft (vgl. pro familia 2016).
Das Gleiche gilt für den Beratungsführer „Intersektionale Beratung von/zu Trans* und Inter*, ein Ratgeber zu Transgeschlechtlichkeit, Intergeschlechtlichkeit und Mehrfachdiskriminierung“ des Netzwerks Trans*-Inter*-Sektionalität, der eine weitere für die Beratungspraxis hilfreiche Unterstützung bietet, insbesondere weil hier auch verstärkt auf die verschiedenen Diskriminierungsebenen von Trans*-Personen verwiesen wird (vgl. Netzwerk Trans*-Inter*-Sektionalität 2019).
3 Diskussionen, Forderungen insbesondere aus der Queer-Community
Sprache ist immer auch ein Ausdruck von gesellschaftlicher Debatte, Haltung sowie (gesellschafts-) politischer Positionierung und Entwicklung. Ich möchte im Folgenden nur kurz so weit einen Einblick in die Debatte geben, wie ich es für das Verständnis als notwendig erachte.
Gerade im Bereich „trans*“ hat sich hier in den letzten 50 Jahren einiges verändert. Während sich Trans*-Personen lange Zeit als transsexuell bezeichneten, wurde das seit Ende der 80er-Jahre des 20. Jahrhunderts immer mehr infrage gestellt, weil „transsexuell“ keine Frage der sexuellen Orientierung ist, wie z. B. heterosexuell oder homosexuell, sondern es sich hierbei um eine Frage der sexuellen Identität handelt.
Weiterhin wurde lange Zeit in den Kategorien der Binarität der Geschlechter gedacht (entweder Mann oder Frau). Trans*-Personen wurden dann auch oft als Personen beschrieben, die im „falschen Körper geboren seien“. Nimmt man diese Erklärung als Grundlage, folgt daraus der Schluss, dass Trans*-Personen Menschen sind, die ihr geschlechtliches Erscheinungsbild entweder von Mann-zu-Frau oder von Frau-zu-Mann verändern wollen bzw. verändert haben. Neuere Selbstbeschreibungen wie trans*, transident oder transgender negieren einerseits die Verbindung zu Sexualität und integrieren andererseits die Debatten um Non-Binarität, d. h. der Nicht-Zweigeschlechtlichkeit der Geschlechter. Menschen, die sich selbst als non-binär bezeichnen, drücken damit aus, dass sie sich nicht einem Geschlecht (männlich oder weiblich) zuordnen wollen, sondern dass sie sich irgendwo zwischen den beiden Polen befinden bzw. dieses situationsabhängig zwischen einer Vielzahl von Geschlechtern veränderbar ist (genderfluid). Das beinhaltet auch, dass Trans*-Personen sehr unterschiedlich damit umgehen, inwieweit und ob sie medizinische oder hormonelle Eingriffe zur Veränderung der Geschlechtsidentität vornehmen.
Ein gestärktes (Selbst-) Bewusstsein von Trans*-Personen hat u. a. dazu geführt, dass der Begriff „Cis-Personen“ als die Zuschreibung für Personen, deren augenscheinliches (oder lesbares) Geschlecht, welches auch im Geburtsregister eingetragen ist, mit ihrer Geschlechtsidentität zusammenfällt, verstärkt genutzt wird. Mit dieser Begriffseinführung wird auch einem „othering“ entgegengewirkt:„Othering beschreibt den Prozess, sich selbst bzw. sein soziales Image positiv hervorzuheben, indem man einen anderen bzw. etwas anderes negativ brandmarkt und als andersartig, das heißt ›fremd‹ klassifiziert, sei es wegen der Rasse, der geographischen Lage, der Ethik, der Umwelt oder der Ideologie. In dieser Differenzierung liegt potenzielles hierarchisches und stereotypisches Denken, um seine eigene Position zu verbessern und als richtig darzustellen“ (das Kulturglossar 2019).



Othering bedeutet also, dass immer aus dem Blickwinkel der Mehrheitsgesellschaft betrachtet wird und alles, was von der vorherrschenden Norm abweicht, eine Zuschreibung erhält. Hier bekommt die Einführung des Begriffs „cis“insofern eine Bedeutung, dass damit Menschen der Mehrheitsgesellschaft definiert werden und nicht nur die Personen, die von dieser Norm abweichen.
4 Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und die Entscheidung zum Dritten Geschlecht
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das 2006 in Kraft trat, hat auch Auswirkungen auf die Anerkennung und Sichtbarkeit von Trans*-Personen.„Erstmals wurde in Deutschland ein Gesetz geschaffen, das den Schutz vor Diskriminierung aus rassistischen Gründen oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität durch private Akteure (z. B. Arbeitgeber, Vermieter, Anbieter von Waren und Dienstleistungen) umfassend regelt“ (Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2019).



Im Gesetz werden verschiedene Diskriminierungsmerkmale benannt. Das sind im Einzelnen: Rassismus/ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion/Weltanschauung, Alter und Behinderung sowie sexuelle Identität. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes weist auch ausdrücklich darauf hin, dass sie einen horizontalen Ansatz vertritt:„Das bedeutet, dass die verschiedenen Diskriminierungsmerkmale gleichermaßen schutzwürdig sind. Damit wird eine Hierarchisierung von Diskriminierungsmerkmalen bzw. Betroffenengruppen verhindert“ (Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2019a).



Die Einführung dieses Gesetzes hat z. B. auch zur Folge, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes eine Expertise zur Benachteiligung von Trans*-Personen insbesondere im Arbeitsleben in Auftrag gegeben hat (vgl. Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2019b).
Sowohl die Veröffentlichung der Studie als auch die Diskussion darüber hat viel zur Sichtbarkeit von Trans*-Personen, zur Benennung von Diskriminierung, aber auch zur Benennung von einklagbaren Rechten beigetragen.
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes weist außerdem auf eine Vielzahl von Veröffentlichungen zu geschlechtlicher Vielfalt (z. B. in der Schule) hin oder verlinkt Internetseiten von Beratungsstellen, Selbstorganisationsgruppen wie z. B. das Portal für Inter* Trans* Genderqueere Jugendliche (Mein Geschlecht 2019).
Damit wird der Situation u. a. von Trans*-Personen auch von staatlich eingesetzten Institutionen wie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes eine hohe Bedeutsamkeit zuerkannt.
Auch die gesetzliche Einführung der sogenannten „Dritten Option“, d. h. der Möglichkeit für intersexuelle Menschen in Deutschland, beim Eintrag ins Personenstandsregister außer den Geschlechtern „männlich“ und „weiblich“ auch die Option „divers“ zu wählen, hat die gesellschaftliche Debatte zu Geschlechterdiversität sensibilisiert. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass der Gesetzgeber bisher ausdrücklich ausschließt, dass diese Option auch von Trans*-Personen bzw. nicht-binären Personen genutzt werden kann.
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hofft aber, dass hier im Laufe der Zeit noch Veränderungsmöglichkeiten bestehen:„Das Bundesverfassungsgericht verweist in seiner Rechtsprechung jedoch darauf, dass die Zugehörigkeit eines Menschen zu einem bestimmten Geschlecht nicht allein von seinen körperlichen Geschlechtsmerkmalen, sondern wesentlich auch von seiner subjektiven Geschlechtsidentität bestimmt wird. Insofern ist unklar, ob langfristig auch transgeschlechtliche Personen eine Anpassung ihres Personenstandes in ‚divers‘ vornehmen können“ (Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2019c).



Die geschilderten rechtlichen Veränderungen machen deutlich, dass der jahrzehntelange Kampf um Gleichstellung und Anerkennung von Trans*-Personen sich langsam auch in staatlichem Handeln abbildet und dadurch gleichzeitig auch auf das gesamtgesellschaftliche Bewusstsein ausstrahlt.
5 Warum stellen sich insbesondere parteiliche oder auch geschlechtsspezifische Beratungsstellen zu sexualisierter Gewalt dieser Debatte?
Was sind überhaupt parteiliche Beratungsstellen bzw. Beratungsstellen mit einem geschlechtsspezifischen Ansatz, und warum spielen sie insbesondere in der Arbeit zu sexualisierter Gewalt eine große Rolle?„In der Arbeit vieler Fachberatungsstellen zu sexualisierter Gewalt haben Ansätze von parteilicher Arbeit jedoch nach wie vor einen hohen Stellenwert. Dabei ist festzustellen, dass die Auffassungen darüber auseinandergehen, was Parteilichkeit beinhaltet. Einige Mitarbeiter_innen oder Einrichtungen verstehen unter Parteilichkeit eine Form der anwaltlichen Begleitung von Klient*innen (Advocacy). Sie wollen ihre Interessen wahrnehmen, sich für ihr Wohl einsetzen und ihr Sprachrohr sein. Andere fassen den Begriff der Parteilichkeit weiter, indem sie gesellschaftliche Ursachen und Widersprüche mit einbeziehen“ (Fobian et al. 2018, S. 94).



Zahlreiche Beratungsstellen zu sexualisierter Gewalt haben sich schon aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte neben der Arbeit mit und für Betroffene immer verstärkt gesellschaftspolitisch zu Wort gemeldet. Viele sahen und sehen patriarchale Machtverhältnisse und daraus resultierend zugeschriebene Rollenbilder und -vorstellungen als eine Erklärungsmöglichkeit für das Vorhandensein von sexualisierter Gewalt in unserer Gesellschaft:„Für das Verständnis des Ursachengefüges sexueller Gewalt sind aus feministisch-sozialpsychologischer Sicht die traditionellen Geschlechtsrollen und die Mythen über sexuelle Gewalt von besonderer Bedeutung“ (Kolshorn und Brockhaus 2002, S. 113).



Insbesondere der Ansatz der parteilichen Arbeit und die Einbeziehung gesellschaftlicher Bedingungen (Vormachtstellung patriarchaler Strukturen) haben dazu geführt, dass viele Fachkräfte es als notwendig ansehen, dass Jungen* und Mädchen* unterschiedliche Beratungsangebote benötigen, es geschlechtsspezifischer Beratungsstellen bedarf.
Die Etablierung spezifischer Angebote für Mädchen (und Frauen) sowie für Jungen (und Männer) führt allerdings dazu, dass Menschen, die sich nicht dieser Dichotomie der Geschlechter zuordnen können/wollen, kein sie ansprechendes Beratungsangebot vorfinden. Gerade die Beratungsstellen, die sich oft stark mit den Folgen dieser Dichotomie auseinandergesetzt und sie infragegestellt haben, sehen sich jetzt mit der Frage konfrontiert, wie und wo Menschen mit anderen Geschlechtsidentitäten (z. B. Trans*-Personen oder auch intersexuelle Menschen) ein adäquates Hilfs- und Beratungsangebot bekommen.
Ein weiterer wichtiger Grund für die Debatte ist, dass Kinder und Jugendliche, die der Heteronormativität nicht entsprechen, vulnerabler in Bezug auf sexualisierte Gewalt sind.
Dirk Bange weist in seinem Buch „Sexueller Missbrauch an Jungen“ auf verschiedene Studien und Befragungen hin und kommt dabei zu folgendem Schluss:„Trotz methodischer Einschränkungen wie der fehlenden Repräsentativität der Studien werden homosexuelle Männer also offenbar häufiger als der Durchschnitt der Männer sexuell missbraucht“ (Bange 2007, S. 114).



Erste Ergebnisse des Forschungsprojekts der Sporthochschule Köln zur Analyse von Häufigkeiten, Formen, Präventions- und Interventionsmaßnahmen bei sexualisierter Gewalt im Sport zeigen, dass Menschen mit einer nicht-heterosexuellen Orientierung viel häufiger von sexualisierter Gewalt betroffen sind. In der Studie geben 3 % der Befragten, die sich als heterosexuell bezeichnen, an, dass sie sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt erfahren haben; von den Befragten, die eine andere sexuelle Orientierung haben, bestätigen das 13 % (vgl. Deutsche Sportjugend 2016, S. 11).
In dieser Studie wurde speziell die Kategorie „sexuelle Orientierung“ abgefragt. Allerdings fehlt in diesen ersten Befunden der Studie eine Deutung des Ergebnisses. Meines Erachtens liegt ein möglicher hierfür Grund darin, dass Kinder und Jugendliche, die für sich spüren und entdecken, dass sie anders sind, nicht der Norm entsprechen,, sich verunsichert und ausgegrenzt fühlen, bedürftig und dadurch auch in vielfältiger Weise vulnerabler sind.
Die Studie der Sporthochschule Köln fragt nach sexueller Orientierung der Befragten, aber nicht nach Geschlechtsidentität, sodass hier keine Aussagen zu Trans*-Personen zu finden sind. Aber diese stärkere Vulnerabilität von nicht-heterosexuellen Menschen findet sich auch bei Menschen, die aufgrund ihrer Geschlechtsidentität von der gesellschaftlichen Norm abweichen:„Auch wenn nur vergleichsweise wenige Menschen von Intersexualität oder von Transsexualität betroffen sind, zeigen bisherige Veröffentlichungen und Schilderungen, dass ihnen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung mit deutlich höherem Risiko sexuelle Grenzverletzungen und Gewalt widerfahren“ (Katzer und Voß 2018, S. 270).



Die beiden Autor*innen benennen in ihrem Artikel als Belastungsfaktoren für Trans*-Personen sowohl die als ausgrenzend und abwertend erlebten Erfahrungen im medizinischen Behandlungssystem als auch die von vielen Trans*-Personen berichteten Erlebnisse, dass sie in ihrer Geschlechtsidentität in ihrer Jugend nicht ernstgenommen worden seien. (vgl. Katzer und Voß 2018, S. 275).
Die starke Vulnerabilität von Trans*-Jugendlichen machen die Autor*innen auch an der deutlich erhöhten Rate der Suizidversuche und an der Tatsache, dass medizinisch vortraumatisierte Kinder eine besonders vulnerable Gruppe sind, deutlich:„Sie sind wahrnehmbar schüchterner und isolierter; Täter*innen bemerken dies und wählen diese Kinder aus, weil sie dadurch ein geringeres Risiko eingehen, dass durch sie ausgeübter sexueller Missbrauch auffällt oder berichtet wird“ (Katzer und Voß 2018, S. 274).



Constance Ohms stellt in ihrem Beitrag „Sexualisierte Gewalt und Heteronormativität“, der im Handbuch Sexualisierte Gewalt und pädagogische Kontexte erschienen ist, fest:„Zahlreiche Studien weisen auf ein insgesamt erhöhtes Risiko, Gewalt zu erleben, für Menschen hin, die ‚Normbrüche‘ in den unterschiedlichen Dimensionen der Geschlechtlichkeit begehen oder sich gar jenseits der binären heteronormativen Ordnung bewegen“ (Ohms 2018, S. 130).



Die von ihr zitierten nationalen und internationalen Studien beziehen sich nicht spezifisch auf Kinder und Jugendliche, lassen aber doch Rückschlüsse auf diese Gruppe ziehen, weil in ihnen aufgezeigt wird, welche Auswirkungen Geschlecht, Geschlechtsidentität oder sexuelle Orientierungen auf eine mögliche stärkere Vulnerabilität haben können.
Ebenso wie bei nicht-heterosexuellen Kindern und Jugendlichen kann man davon ausgehen, dass auch bei trans*-Kindern und -Jugendlichen deren nicht geschlechts- oder rollenkonformes Verhalten und Empfinden zu ausgeprägter Verunsicherung und/oder zu stärkerer Angreifbarkeit von außen führen können. Dieses ist dann auch eine mögliche Erklärung der stärkeren Vulnerabilität.
Wenn es also Erkenntnisse gibt, dass insbesondere trans*-Kinder und -Jugendliche eine vulnerable Gruppe sind, so ist es notwendig, dass sich Fachkräfte darüber auseinandersetzen, was das für die bisherige Präventions- und Interventionsarbeit bedeutet. Ein erster Schritt dabei ist, zu klären, wie sich Beratungsstellen dieser Gruppe von möglichen Betroffenen öffnen können.
6 Wie kann eine Inklusion von Trans*-Personen gelingen, wo sind Stolpersteine, welche Erfahrungen gibt es aus der Praxis?
Wie am Anfang beschrieben, haben verschiedene Faktoren (Entwicklung der S3-Richtlinie, Entwicklungen und Diskussionen in der Community, gesetzliche Änderungen, gesellschaftspolitisches Engagement der Fachberatungsstellen) die Notwendigkeit einer Auseinandersetzung über die Inklusion von Trans*-Personen vorangetrieben.
Auch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat sich mit der Thematik beschäftigt. Seit 2014 setzt sich das Bundesfamilienministerium mit dem eigens eingerichteten Referat „Gleichgeschlechtliche Lebensweisen, geschlechtliche Vielfalt“ verstärkt für die Belange von LSBTI-Personen ein. Im Bundesfamilienministerium hat am 29.06.2016 der Fachaustausch „Beratungs- und Unterstützungsbedarfe für transsexuelle/trans* Menschen und ihre Angehörigen in verschiedenen Lebenssituationen“ stattgefunden (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2020). In einem von drei Podien wurde die Frage bearbeitet, wie sich die Erfahrungen spezialisierter Beratung in die breite Beratungslandschaft integrieren lassen. Es wurde dabei deutlich, dass bei vielen Beratungsstellen (z. B. im Bereich Erziehungs-, Familien-, Partnerschafts-, Lebensberatung) gerade im Bereich trans* zwar eine Aufgeschlossenheit vorhanden ist, aber oftmals die Erfahrungen und Kenntnisse fehlen:„Der Erwerb spezifischen Wissens über die Situation von transsexuellen/Trans*-Personen und über möglicherweise schwierige biografische Erfahrungen (fehlende Akzeptanz in Herkunftsfamilie und Umfeld, Partnerschaftsprobleme, evtl. medizinisch-operative Eingriffe und damit verbundene psychische Auswirkungen) sowie eine methodische wie sprachliche Sensibilisierung sei für Berater_innen unbedingt notwendig. […] Hierfür sei grundlegend, dass Berater_innen bereit seien, sich selbst zu hinterfragen und sich mit ihren eigenen, vielleicht auch unbewussten Vorannahmen kritisch auseinanderzusetzen“ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2020a, S. 24).



Wie sich das in der Praxis auswirkt, stelle ich anhand einiger Beispiele der Situation in Hamburg dar.
Unter der Beteiligung vieler Institutionen und Organisationen insbesondere der LGBTI*-Interessenvertretungen hat der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg 2017 einen Aktionsplan für Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt aufgestellt und damit auch von „offizieller“ Seite die Notwendigkeit der Gleichstellung von Lesben, Schwulen und Bisexuellen sowie von trans- und intergeschlechtlichen Menschen befördert (vgl. Senat der Freien und Hansestadt Hamburg 2017).„Der Senat hat heute den Aktionsplan für Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt beschlossen. Ziel ist es, die Anerkennung von homo- und bisexuellen sowie von trans- und intergeschlechtlichen Menschen zu fördern und gegen Diskriminierungen vorzugehen. Der Aktionsplan benennt in 11 Handlungsfeldern von der Kindheit bis ins Alter über 90 Einzelmaßnahmen, mit denen Anerkennung, gerechte Teilhabe und Selbstbestimmung gestärkt sowie Diskriminierungen und Ausgrenzungen abgebaut werden sollen (Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung der Freien und Hansestadt Hamburg 2017).



Auch die Fachberatungsstellen zu sexualisierter Gewalt in Hamburg, die in einem Netzwerk (NEXUS) zusammengeschlossen sind, haben sich intensiv insbesondere mit der Rolle von Trans*-Personen in der Beratung beschäftigt. Seit 2016 veranstalten sie zusammen mit dem Institut für Sexualforschung, Sexualmedizin und Forensische Psychiatrie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf verschiedene Workshops für Fachkräfte in psychosozialen Arbeitsfeldern. Im Dezember 2018 fand im Rahmen dieser Kooperation ein Workshop mit dem Titel Trans-Inklusion? statt.
Dieser Workshop hat u. a. dazu beigetragen, dass einzelne Beratungsstellen den Diskussionsprozess intern weiter vorantreiben. Mitarbeiter*innen schildern, dass dieser Prozess als sehr kreativ wahrgenommen werde, wenn auch viele Fragen noch nicht endgültig beantwortet seien. Einige dieser offenen Fragen sind:	Ist eine Beratungsstelle für betroffene Mädchen, in der nur Frauen als Beraterinnen arbeiten, noch ein Schutzraum für diese Klientel, wenn sie sich auch für Trans*-Personen öffnet?

	Wie gehen Beratungsstellen in der Prävention zukünftig mit der bei der Besprechung spezifischer Themen bisher üblichen Aufteilung in Jungen- und Mädchengruppen um?

	Sollte sich die Öffnung von Beratungsstellen für Trans*-Personen auch im Team widerspiegeln?





basis-praevent, die Hamburger Beratungsstelle für Jungen* und Männer*, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, ist aktiver Teil dieses Netzwerks und war auch als Interessenvertreterin bei der Erarbeitung des Aktionsplans der Stadt Hamburg beteiligt. Aufgrund der Teilnahme an den verschiedenen Diskursen hat sich basis-praevent dazu entschieden, das Hilfsangebot für Trans*-Personen zu öffnen. Dabei wurde folgende Erfahrung gemacht: Da die Beratungsstelle ein Beratungsangebot geschlechtsspezifisch für Jungen* und Männer* vorhält und gleichzeitig sichtbar macht, dass dieses Angebot für Trans*-Personen offen ist, können diese selbst entscheiden, ob sie es nutzen wollen/können. Es hat sich auch herausgestellt, dass nicht wir vorgeben müssen, für welche Trans*-Personen (z. B. nur für Trans*-Männer, da basis-praevent eine Beratungsstelle für betroffene Jungen* und Männer* ist) die Beratung offen steht. Entscheidend ist, ob die ratsuchende Person sich dort „richtig“ fühlt. Das führte dazu, dass sich Ratsuchende mit unterschiedlichen Selbstzuschreibungen (trans*-Männer, non-binäre Personen …) an uns wenden.
Die Unterschiedlichkeit der eigenen Entscheidung mache ich an zwei verschiedenen Konstellationen deutlich:	Ein trans*Mann wendet sich an die Beratungsstelle, weil er sich selbst als Mann definiert (und auch als Mann gelesen wird) und sich somit bei basis-praevent „richtig“ fühlt (auch wenn er aus Sicht seines familiären und sozialen Umfelds die sexualisierte Gewalt als „Mädchen“ erlebt hat).

	Eine Person wendet sich an basis-praevent, die gerade im Prozess der Transition zur Frau ist, d. h. die Hormonersatztherapie ist schon weit fortgeschritten, einige geschlechtsangleichende Maßnahmen stehen noch bevor. Für die Person ist es von Bedeutung, von der Umwelt als Frau „gelesen“ zu werden. Gleichzeitig betont sie, dass es ihr wichtig ist, sich an eine Beratungsstelle für Jungen* und Männer* zu wenden, weil die erlebte sexualisierte Gewalt durch den Onkel in einer Zeit stattfand, wo sie von ihrer Familie und auch von sich selbst als Junge angesehen wurde.





Für uns als Beratungsstelle hat ein Kriterium dabei Priorität: Bei aller Diversität ist uns wichtig, die Entstehung der Beratungsstelle als Einrichtung für Jungen* und Männer*, die in Kindheit oder Jugend sexualisierte Gewalt erlebt haben, nicht zu vergessen. Eine Auseinandersetzung mit geschlechtlicher Identität, mit den Auswirkungen von Geschlecht sowie den Folgen und Belastungen von tradierten Rollenbildern werden stets ein wichtiger Aspekt der Arbeit sein. Diese Auseinandersetzungen haben es aber gleichermaßen erst ermöglicht, dass wir uns als Beratungsstelle der Thematik „trans“ öffnen konnten.
Die bundesweiten Bemühungen auf unterschiedlichen Ebenen wie auch die exemplarisch beschriebenen Schritte in Hamburg lassen hoffen, dass sich die Versorgung von Trans*-Personen (und hier insbesondere auch im Kontext von sexualisierter Gewalt) in den nächsten Jahren weiter verbessern wird. Gleichzeitig erfordert es vonseiten der Fachkräfte ein Wissen über „trans“, eine hohe Bereitschaft zur Reflexion eigener Haltungen, eine Erarbeitung von und Positionierung zu Fragen von Geschlechtsidentitäten und Rollenbildern sowie eine ständige Auseinandersetzung darüber, wie wirkmächtig tradierte Vorstellungen von Geschlecht und Geschlechtsidentitäten emanzipatorische Prozesse immer wieder beeinflussen können.
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„Alles, was an Großem in der Welt geschah, vollzog sich zuerst in der Phantasie eines Menschen, und wie die Welt von Morgen aussieht, hängt in großem Maß von der Einbildungskraft jener ab, die gerade jetzt lesen lernen. Deshalb brauchen Kinder Bücher, an denen ihre Phantasie wachsen kann. Es gibt nichts, was das Buch als Nährboden der Phantasie ersetzen kann.“ (Astrid Lindgren 1977, S. 14 f.)
Zusammenfassung
Prävention vor sexualisierter Gewalt versucht Mädchen und Jungen zu stärken und ihnen gleichzeitig Wissen zu vermitteln. Dies kann mit unterschiedlichen Methoden und Formaten durchgeführt werden. Als ein wichtiger Baustein in der Prävention können Bilderbücher angesehen werden. Im vorliegenden Artikel soll näher auf diese Kooperation geschaut und hergeleitet werden, was es bedarf, um hilfreiche Präventionsmaterialien zu entwickeln. Hierbei soll auch auf die Besonderheit dieser Zusammenarbeit und deren Vorteile eingegangen werden
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1 Einleitung
In den letzten Jahren sind aus der Hamburger Beratungsstelle basis-praevent heraus drei Kinderbücher entstanden, die zur Prävention vor sexualisierter Gewalt eingesetzt werden können (Fobian und Röder 2017; Fobian und Zels 2018, 2019). Die letzten beiden Bücher sind aus einer Kooperation zwischen der Beratungsstelle und der Illustratorin Mirjam Zels hervorgegangen.
Im vorliegenden Artikel soll näher auf diese Kooperation geschaut und hergeleitet werden, was es bedarf, um hilfreiche Präventionsmaterialien zu entwickeln. Hierbei soll auch auf die Besonderheit dieser Zusammenarbeit und deren Vorteile eingegangen werden. Eine Entwicklung von Präventionsmaterialien bietet sich, aus unserer Sicht, für Beratungsstellen an. Denn die Beratungsstelle kann durch ihre Arbeit unmittelbar den Aufklärungsbedarf bezüglich bestimmter Themen registrieren und dazu entsprechende Materialien wie zum Beispiel eine Geschichte entwickeln, welche die benötigten Botschaften beinhaltet. Anschließend erfolgt daraus die künstlerische Umsetzung (in unserem Fall von Mirjam Zels, indem sie zu der Geschichte das Buchkonzept und die Bilder entwickelte). Erfahrungsberichte zeigen, dass die aus dieser Zusammenarbeit entstandenen Bücher sehr gut angenommen werden.
Das Erstellen eigener Materialien zum Einsatz in der beraterischen Praxis ist also ein Prozess, der in vielen Fällen nachahmungswürdig erscheint. Der Beitrag möchte daher auch anregen, selbst entsprechende Materialien zu entwickeln.
2 Warum Bilderbücher
Auch wenn das gedruckte Wort in Zeiten der vielfältigen medialen Möglichkeiten sicherlich einen anderen Stellenwert bekommen hat (neue Medien wie iPad, TipToi, Netflix konkurrieren mit dem Kinderbuch), so sind Bilderbücher aus vielen Kinderzimmern noch immer nicht wegzudenken. Mit ihrem großen Anteil von Illustrationen, gelten sie als wichtiges Medium der frühen Kindheit. „Da sich Bilderbücher vor allem an Kinder richten, die sich im frühen Lesealter befinden, kann den darin enthaltenen Illustrationen eine dominierende Rolle zugeschrieben werden. So ist es möglich, dass Kinder sich ohne Erwachsene die Inhalte eines Bilderbuchs eigenständig durch die Betrachtung der Bilder erschließen“ (Burghardt und Klenk 2016).
Kinder rezipieren regelmäßig den Inhalt von Bilderbüchern und lernen darauf aufbauend häufig Geschichten auswendig bzw. erzählen sie frei nach. Gerade dieser Aspekt bekräftigt die logische Konsequenz, durch Bücher Präventionsbotschaften zu transportieren. Hierdurch festigt sich der Inhalt, und die Botschaften können verinnerlicht werden. Die Inhalte und Präventionsbotschaften werden ritualisiert ab- bzw. aufgerufen. Denn aus didaktischen Gründen ist es erstrebenswert Lernbotschaften zu wiederholen. Kinderbücher können so ein wichtiges Medium darstellen, um Kindern bei der Entwicklung des Selbst- bzw. Weltbildes zu helfen. Wie beschrieben betrachten und erschließen sich Kinder Bilderbücher nicht nur kollektiv, sondern auch individuell. Dies geschieht häufig, nachdem ihnen die Geschichte mehrfach vorgelesen oder erzählt worden ist. Kinder vollziehen dann die Handlung anhand der Illustrationen nach. Gerade Situationen, in der keine andere Person die Wahrnehmung bzw. Aufmerksamkeit lenkt, können es dem Kind ermöglichen, über die Geschichten nachzudenken. So begünstigen Kinderbücher es also, dass Präventionsbotschaften wiederkehrend in das Bewusstsein des Kindes kommen. Gleichzeitig können erneute Wiederholungen, die im besten Fall in verschiedenen Systemen (Kita, Schule, Elternhaus) stattfinden, dem Kind die Sicherheit geben, dass an den enthaltenen Botschaften etwas dran ist. Es kann die Geschichte zum Teil seiner eigenen Lebensgeschichte machen und in seine Erlebniswelt integrieren.
Dieser Aspekt ist insbesondere auf der Ebene der Aufdeckung von großer Bedeutung.
Rieseke et al. (2018) stellen fest, dass das Wissen um sexualisierte Gewalt als Faktor zur erfolgreichen Aufdeckung angesehen werden kann. Bilderbücher bieten sich diesbezüglich insbesondere an, da sie die notwendigen Botschaften in einer kindgerechten Form transportieren und so, anders als viele Präventionskonzepte (z. B. Theater, Angebote in Kitas und Grundschulen), unabhängig von der Anwesenheit von Fachpersonal wirken. Kinderbücher können sicherlich keine Präventionsprojekte ersetzen. Sie können jedoch so konzipiert werden, dass sie eigenständig funktionieren und wichtige Präventionsbotschaften vermitteln.
Gleichzeitig sind Kinderbücher nicht nur als Medium für Präventionsbotschaften von Interesse, sondern dienen auch als guter Gesprächsöffner. So können Erwachsene zunächst die Geschichte vorlesen und damit einen Rahmen schaffen, der genutzt werden kann, um über die Inhalte ins Gespräch zu kommen und die Perspektive des Kindes zu erfahren. Studien zu Aufdeckung (Kavemann et al. 2016) verweisen darauf, dass es für Kinder hilfreich ist, wenn sie das Gefühl haben, dass sie und das Thema präsent sind. Das vermittelt ihnen die Sicherheit, mit ihren Fragen verstanden zu werden. Hier kann durch das gemeinsame Betrachten und Kommunizieren über das Thema des Buchs ein Raum geschaffen werden, in dem Kinder über ihre Erlebnisse berichten können.
Wie wir weiter unten noch aufzeigen werden, ist es notwendig, dass Prävention vor sexualisierter Gewalt bei den Kindern (und Erwachsenen) keine Angst erzeugt. Kinderbücher, die diese Voraussetzung erfüllen, ermöglichen so eine angstfreie Beschäftigung mit dem Thema. Die Kinder können in einem ihnen vertrauten Rahmen lernen. Denn häufig ist das Vorlesen bereits ein bekanntes Ritual, dem die Kinder aufmerksam und entspannt folgen und in dem sie die ungeteilte Aufmerksamkeit der Vorleser*innen genießen.
Hierbei kommen gerade auch den Illustrationen eine besondere Rolle zu.
3 Was sind zentrale Themen von Prävention?
Im Folgenden möchten wir kurz einige Botschaften vorstellen, die aus unserer Sicht zentral in der Prävention sind. Wir sind der Auffassung, dass diese helfen können, sexualisierte Gewalt zu verhindern bzw. sich Unterstützung zu suchen. Aus Berichten von Betroffenen habe ich (C. F) lernen dürfen, dass viele die sexualisierte Gewalt beenden konnten, indem sie ein Stopp gesetzt haben. Dieses wird z. B. auch deutlich in der Fernseh-Dokumentation „Und wir sind nicht die Einzigen“, in der mehrere Männer berichten, wie sie die sexualisierte Gewalt beenden konnten. Die Botschaften, die wir hier vorstellen, können also stärkend sein. Gleichzeitig müssen wir jedoch konstatieren, dass Täter*innen den Betroffenen in der Regel psychisch und physisch überlegen sind − insbesondere, wenn es sich um Erwachsene handelt. Von daher kann und darf es nicht in der Verantwortung von Kindern liegen, sich gegen sexualisierte Gewalt zu schützen. Diese Aufgabe obliegt den Erwachsenen. Sie bilden im besten Fall das schützende Netzwerk (Finkelhor 1984, S. 58 ff.) Gerade aus der Beratung von Betroffenen wissen wir, dass sich viele eine Mitschuld geben, weil sie sich ihrer Meinung nach nicht ausreichend gewehrt haben. Diesem Gefühl sollte entschieden entgegengewirkt werden, da es oftmals zusätzlich den Prozess des „disclosure“ verhindert bzw. verzögert.
Dieses vorausgestellt, möchten wir nun wichtige Präventionsbotschaften vorstellen:
3.1 „Mein Körper gehört mir”
Von früh an lernen Kinder, dass mit ihnen und ihrem Körper etwas gemacht wird, wenn die Erwachsenen es für den richtigen Zeitpunkt erachten. Auch wenn sie sich z. B. durch Schreien versuchen mitzuteilen, können sie sich nie sicher sein, ob sie auch verstanden werden bzw. ob ihr Wunsch in die Tat umgesetzt wird. Kinder werden gewickelt, wenn Erwachsene denken, dass die Windel voll ist. Sie bekommen die Nahrung, wenn Eltern denken, dass sie Hunger haben, werden eingecremt oder auch nicht. Würde man mit einem Säugling sprechen können, so würde er*_sie* sicherlich nicht sagen: „Mein Körper gehört mir.“ Im Zuge der geistigen und körperlichen Entwicklung müssen Bezugspersonen jedoch darauf achten, diese Präventionsbotschaft mit Leben zu füllen. Kinder sollten genau das lernen.
Sexualisierte Gewalt geht immer damit einher, dass der Körper eines Menschen für das Bedürfnis eines (oder mehrerer) anderen Menschen benutzt wird, dass der eigene Körper einem nicht mehr gehört, sondern jemand anderem. Nur wenn ich die Grundannahme verinnerlicht habe, dass mein Körper mir gehört, kann ich solche Situationen auch als Missbrauch identifizieren. Im Rahmen meiner Arbeit habe ich (C. F.) immer wieder Geschichten erzählt bekommen, die darauf hinweisen, dass Kinder, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, diese Botschaft nicht erfahren haben, sondern vielmehr das Gegenteil. Auch Jahre nach der erlebten Gewalt sind sie nicht sicher, ob sie das Recht besitzen, anderen die Verfügbarkeit über ihren Körper zu verwehren.
Von daher bietet es sich an, frühzeitig mit Kindern an dieser Lernerfahrung zu arbeiten. Gleichzeitig wird jedoch auch deutlich, dass dies nur geschehen kann, wenn die entsprechende Einstellung auch bei den Erwachsenen vertreten ist und von Eltern, Pädagog*innen, Familienangehörigen etc. gelebt wird. Das alleinige Vorlesen eines Buchs kann nicht auffangen, wenn Erwachsene grenzverletzend mit dem Körper eines Kindes umgehen.
3.2 Erkenne deine Gefühle
Das Wissen um die eigenen Gefühle, deren Einordnung und Benennung kann für Kinder eine große Herausforderung darstellen. Schließlich ist es (auch für Erwachsene) nicht immer leicht zu erkennen, was gerade in einem vorgeht. Auch kann man davon ausgehen, dass häufiger noch immer Jungen* (aufgrund ihrer Sozialisation) weniger damit in Kontakt kommen zu beschreiben, wie sie sich gerade fühlen1. Gleichzeitig wird in vielen Präventionsbotschaften davon ausgegangen, dass man anhand seines Gefühls erkennen soll, ob etwas in Ordnung ist oder eben nicht. Gerade die Gefühle bei sexualisierter Gewalt bzw. die Ambivalenzen der Gefühle erschweren es Kindern enorm, hier zu einer Einordnung zu kommen und sich dann im nächsten Schritt einer anderen Person anvertrauen zu können. Kinder benötigen also eine Begleitung, um sich ihrer eigenen Gefühle sicherer zu sein bzw. zu werden.
3.3 Kinder brauchen Geheimnisse
Peter Caspari (2021) beschreibt, dass Geheimnisse eine wichtige Funktion in der kindlichen Autonomientwicklung haben. Gleichzeitig haben wir (Fobian et al. 2018, S. 16 ff.) dargelegt, wie schwer es auf Betroffenen lasten kann, über das Geheimnis der sexualisierten Gewalt nicht zu berichten. Hier muss auch festgehalten werden, dass Täter*innen häufig mit Geheimnissen arbeiten und Mädchen* bzw. Jungen* auftragen, nicht über die erlebte sexualisierte Gewalt zu sprechen. (Fobian et al. 2018, S. 62 ff.). Es ergibt sich also eine Ambivalenz. Kinder wollen und sollen Geheimnisse für sich behalten, gleichzeitig sollen sie lernen, über unangenehme Erlebnisse zu sprechen. Aus fachlicher Sicht steckt hier der Wunsch, dass, wenn über die erlebte Gewalt gesprochen werden kann, diese auch beendet werden, das Kind also aus der Situation genommen werden kann bzw. eine Aufarbeitung möglich ist. In der Literatur findet sich häufig eine Unterscheidung in gute und schlechte Geheimnisse: Die guten Geheimnisse behalten Kinder für sich. Schlechte dürfen und sollen sie weitererzählen.
3.4 Kinder müssen lernen, Nein und Ja zu sagen
Häufig vermitteln Eltern ihren Kindern, dass sie ihnen zu gehorchen haben. Die Kinder tun, was die Erwachsenen von ihnen verlangen. Aus Sicht der Prävention sollten Kinder jedoch nicht zu Befehlsempfängern degradiert, sondern zu selbstbestimmten Menschen erzogen werden. So findet sich dann häufig in der Literatur der Appell, Nein zu sagen. Dies bedeutet jedoch für uns, dass Kinder lernen müssen, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu erkennen und zu formulieren. Denn nur wenn sich eine eigene Meinung herausbildet, wenn Kinder zu autonomen Wesen werden, können sie gleichzeitig lernen „Halt“ und „Stopp“ zu sagen.
Jungen* steht hier häufig die Sozialisation im Weg, die ihnen vermittelt, dass Probleme aus eigener Kraft zu lösen sind, dass sie sich alleine durchschlagen können. Deshalb müssen Jungen* lernen, dass es nicht unmännlich ist, Angst oder Verunsicherung zu spüren oder Hilfe zu brauchen und dass es dann der richtige Weg ist, sich diese Hilfe und Unterstützung zu suchen.
Kinder lernen jedoch immer auch am Modell und übertragen Lernerfahrungen. Das bedeutet dann jedoch auch, dass sich die Eltern (und andere Bezugspersonen) fragen müssen, wie sie auf die Botschaft der Kinder reagieren, ob sie ein Nein bzw. Ja akzeptieren können.
3.5 Ich kann mir Hilfe holen und weiß auch, wo
Wie eingangs beschrieben, kann auch die wirkungsvollste Prävention nicht sicherstellen, dass es nicht zu sexualisierter Gewalt kommt. Deshalb sollte es ebenfalls darum gehen, Kindern zu vermitteln, dass Hilfe holen nicht falsch bzw. verwerflich ist, sondern gut und richtig. Gerade Jungen* haben es hier häufig schwer, dieses auch in die Tat umzusetzen. Lernen sie doch früh Glaubenssätze kennen, die diesem Schritt im Wege stehen.
In Präventionsveranstaltungen wird dieser Sachverhalt häufig thematisiert und den Jungen* in der gemeinsamen Arbeit vermittelt, dass sie die Erlaubnis haben, sich Hilfe und Unterstützung zu suchen. Dieser Punkt ist Thema des Kinderbuchs „Pepe. Ein Ausflug, der stark macht“. Die Kinder können anschließend eine Vertrauensperson ihrer Wahl malen und so für sich herausarbeiten, welcher Person sie sich mitteilen würden. Ähnlich wie in der Geschichte dargestellt, bietet es sich anschließend an, mit den Kindern zu erörtern, wer welche Person gewählt hat. Hierdurch können die Kinder dann weitere Ideen entwickeln. Sich Hilfe holen ist häufig eng verknüpft mit dem Aspekt der Geheimnisse.
4 Erarbeitete Materialien
Die oben aufgeführten Präventionsbotschaften waren Anlass für das Verfassen der folgenden drei Bilderbücher, welche hier im Einzelnen kurz behandelt werden:
4.1 Vorstellung „Pepe“
Das Buch „Pepe. Ein Ausflug, der stark macht“ ist 2017 bei dem Hamburger Verlag Martha Press erschienen. Der Text stammt von Clemens Fobian und die Illustrationen von Mieke Röder. Das Buch schildert einen Ausflug von Pepes Kitagruppe in eine Beratungsstelle für sexualisierte Gewalt. Dort erleben sie eine Präventionseinheit. Das Besondere an dem Buch ist, dass die Kinder, denen das Buch vorgelesen wird, diese Bausteine selber durchführen können. Es handelt sich um ein interaktives Buch, welches Kinder direkt anspricht. Den Erwachsenen wird so nicht nur eine präventive Geschichte zum Vorlesen an die Hand gegeben, sondern gleichzeitig die Idee sowie Materialien für ein Präventionskonzept.
4.2 Vorstellung „Gefühlebande“
In der „Gefühlebande“ wird Ramin in der Nacht von einem lauten Geräusch geweckt, das er zunächst nicht einordnen kann und welches ihm Angst macht. Zu einem späteren Zeitpunkt kann er die Ursache des Geräuschs lokalisieren: In der Nacht ist ein Raumschiff mit der Gefühlebande abgestürzt. Nun ist das Raumschiff defekt, und die Besatzung benötigt Ramins Hilfe. Im Rahmen der Handlung werden verschiedene Gefühle vorgestellt und erläutert. Hierbei orientiert sich die Geschichte an der Idee, Gefühle nicht als etwas Undefinierbares zu beschreiben, was irgendwo im Körper existiert, sich aber nicht genau lokalisieren und schon gar nicht greifen lässt. Stattdessen werden Gefühle hier in Form unterschiedlicher Wesen (der Gefühlebande) dargestellt, lebendig und dadurch leichter vorstellbar. Gleichzeitig wird auf diese Weise ein besserer Zugang zu den unterschiedlichen Empfindungen ermöglicht. Durch die Externalisierung können sie aus dem Inneren herausgeholt und wie auf einer Bühne betrachtet werden. Dies führt sowohl zu einer größeren Differenzierungals auch zu einem Abstand. Das ist besonders dann hilfreich, wenn die Gefühle als sehr bedrohlich oder übermächtig wahrgenommen werden. Die Kinder erfahren, dass sie nicht eins mit ihren Gefühlen sind, sondern dass durch den Abstand und das Aus-dem-Körper-Holen der Raum zu Veränderung eröffnet wird. Auf diese Weise kann den Gefühlen auch die Mächtigkeit genommen werden. In Beratungssitzungen haben Kinder hier ferner mitgeteilt, dass es erleichternd ist, die Gefühle betrachten zu können. Die Externalisierung ist jedoch nicht nur entlastend, sondern bietet auch gleichzeitig an, mit Gefühlen, die im Außen sind, zu interagieren. Dieses lernt Ramin auch in der Geschichte. Er erfährt, dass man Gefühle zu sich rufen, aber auch wegschicken kann, je nachdem, wie es gerade gewünscht ist. Hier lernen die Kinder eine einfache Übung zur Affektregulierung kennen und werden selbstwirksam.
Leitgebend war bei der Konzipierung der Geschichte, dass alle Gefühle in einer positiven Weise beschrieben werden und nicht einige als toll und erstrebenswert, andere als negativ und böse. Unsere Grundidee hierbei war, dass jedes Gefühl eine wichtige Funktion innehat und gut für uns ist.
In unserer Beratungspraxis haben wir zusätzlich die Erfahrung gemacht, dass die Darstellung von Mirjam Zels und das Konzept der Externalisierung nicht nur für Kinder hilfreich sind. Auch Erwachsene können davon profitieren und es in ihrer Beratung und Therapie nutzen. So hängt an unserer Wand im Beratungsraum eine Darstellung der Gefühlebande. Ursprünglich für die Arbeit mit Kindern dort angebracht, wird sie auch häufig von Erwachsenen benutzt, um zu beschreiben, wie es ihnen geht bzw. wie es ihnen in der Vergangenheit gegangen ist. Hierbei ist es besonders hilfreich, dass auch Gefühle wie Trauer und Ekel mit aufgenommen wurden. Bei diesen Gefühlen zeigt es sich dann auch, wie unterstützend es ist, dass diese als hilfreiche Gefühle dargestellt werden, die uns eine wichtige Botschaft vermitteln.
4.3 Vorstellung „Soll ich es sagen“
Geheimnisse spielen eine zentrale Rolle in der kindlichen Autonomie-Entwicklung. Gleichzeitig arbeiten Täter*innen im Rahmen der Täter*innenstrategien mit Geheimnissen und dem Verbot, über bestimmte Handlungen zu reden. In der Prävention wird daher von guten und schlechten Geheimnissen gesprochen. Hier setzt das Kinderbuch „Soll ich es sagen“ (Text Clemens Fobian, Illustrationen Mirjam Zels, erschienen 2019 im Martha Press Verlag) an. In diesem wird, abermals am Beispiel von Ramin, dargestellt, was ein gutes bzw. ein schlechtes Geheimnis ist und wann man diese erzählen bzw. für sich behalten sollte. Im Buch wird ferner dargelegt, dass jedes Kind eine Person haben darf, der er*_sie* alles erzählen kann. Dies wurde in das Buch aufgenommen, da es Kindern manchmal nicht leichtfällt, zwischen guten und schlechten Geheimnissen zu unterscheiden. Dadurch besteht die Gefahr, dass sich die Kinder aus Sorge, etwas falsch zu machen, dafür entscheiden, ein Geheimnis lieber nicht zu erzählen, was durch die Vertrauensperson aufgebrochen werden sollte.
5 Was war wichtig
Neben der direkten Ebene, in diesem Fall die Präventionsbotschaften, haben wir uns bei der Konzeption der Bücher Gedanken gemacht, welche weiteren, unserer Meinung nach wichtigen Informationen durch die Gestaltung der Texte und Illustrationen vermittelt werden sollen. Hierbei war die größte Herausforderung, die Bücher nicht durch zu viele pädagogische Botschaften zu überfrachten. Gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass insbesondere Kinderbücher eine wichtige Rolle im Sozialisationsprozess von Kindern spielen und es daher wichtig erscheint, gerade hier besonders aufmerksam vorzugehen.
5.1 Gender
Kinderbücher dienen auch der geschlechtlichen Sozialisation. In ihnen wird dargestellt, welche Rollenbilder von Kindern erwartet werden, und damit auch, was für sie, in dem jeweiligen Geschlecht, möglich und erreichbar ist. Sie repräsentieren eine soziale Wirklichkeit. Kinder entwickeln auch über die vorgelesenen und dargestellten Geschichten einen Blick auf ihr eigenes Geschlecht und welche Rolle sie mit diesem in der Gesellschaft einnehmen können. Hierbei besteht entweder die Möglichkeit, bestehende Vorstellungen, die z. B in Kita, Schulen oder Familien geprägt wurden, zu bestätigen oder zu irritieren. Autor*innen und insbesondere die Illustrator*innen von Bilderbüchern haben hier also eine große Verantwortung.
Aus unserer Sicht sind Geschlechterbilder vielfältig und nicht dichotom. Von daher sollten auch vielfältige Geschlechter und Rollenbilder dargestellt werden.
Neben diesen Gedanken war eine Besonderheit, dass die Bücher aus einer Fachberatungsstelle für Jungen* und Männer* heraus entstanden sind. Deshalb hatten wir auch die prominentere Rolle von Jungen* im Blick. Nach wie vor wachsen Jungen* mit einem Männlichkeitsbild auf, welches für viele nicht erreichbar ist. Wir beziehen uns in unserer Arbeit auf das Konzept der Hegemonialen Männlichkeiten von Conell (2005). Dieses zur Grundlage genommen, bedeutet es für uns, weibliche* und männliche* Figuren in Rollenbildern darzustellen, die hegemonialen Vorstellungen widersprechen. So kocht im Buch zum Beispiel Ramins Vater das Abendessen, Ramins Mutter repariert den Staubsauger, Ramins Freundin spielt Fußball, und Ramin selbst mag Glitzerstifte.
Die Bücher sollten hier die überkommenen Rollenbilder durchbrechen und Jungen* eine Alternative anbieten. Gleichzeitig sollte auch das Thema sexualisierte Gewalt mittels eines Jungen* dargestellt werden, finden sich in der Literatur doch noch häufig weibliche Protagonistinnen zu diesem Thema.
5.2 Vielfalt abbilden
Nicht alle Kinder, die in Deutschland leben, sind weiß. Nicht alle deutschen Kinder sind weiß. Kinder wachsen in sehr unterschiedlichen Lebensrealitäten auf. Ein Eindruck, der sich in Kinderbüchern häufig nicht widerspiegelt. Diese sind, noch immer, eine sehr weiße Angelegenheit. 95 % aller Kinderbücher repräsentieren weiße Familien. (vgl. Wollrad 2011, S. 379) Das bedeutet dann jedoch, dass nicht-weiße Kinder von Illustrator*innen nicht mitgedacht werden und sich demzufolge auch nur schwer mit den Protagonist*innen identifizieren können. Gerade dieser Punkt war für uns relevant, wollten wir doch Bücher entwickeln, in denen sich möglichst viele Kinder wiederfinden.
Bilderbücher konstruieren auch ein „Wir“ mit den Betrachter*innen. Die Frage hierbei ist: Kann ich mich wiederfinden, gehöre ich dazu, hat das Buch etwas mit mir zu tun? Ganz banal geschieht das auch auf der Ebene der Hautfarbe der Protagonist*innen und über ihre Namen. Weiße Protagonist*innen bieten hier jedoch nur weißen Kindern ein „Wir“. Alle anderen werden ausgeschlossen. Dies kann dann abermals Rassismuserfahrungen aktualisieren. Das kann auch daran liegen, dass nahezu alle Bilderbücher in Deutschland von Mitgliedern der weißen Mittelschicht konzipiert werden. Dementsprechend sind ihre Erfahrungswerte und auch die Geschichten, die erzählt werden. Kinder und ihre Vorleser*innen lernen frühzeitig, dass nicht alle Lebensrealitäten als gleichwertig anerkannt sind. Gerade Medien wie Filme und Bücher transportieren hier eine Wertung. Das, was medial repräsentiert wird, wird als höherwertig anerkannt sein. Dies bedeutet im Zweifelsfall eine Abwertung aller anderen Lebensrealitäten. Kinder lernen früh, dass eine soziale Hierarchisierung der Herkunft bzw. der Hautfarben existiert. (Eggers 2005) Von daher ist es von Relevanz, dass möglichst viele Realitäten repräsentiert werden. Gerade Kinder, die in Lebensrealitäten aufwachsen, die nicht der Mehrheit entsprechen, können davon profitieren, wenn sie gleichwertig in den Geschichten auftauchen.
Bei der Konzeptionierung unserer Bilderbücher war uns von Anfang an klar, dass wir diese für alle Kinder schreiben wollen und nicht nur für weiße. Von daher erfanden wir den Charakter Ramin. Ramins Hautfarbe und auch sein Name lassen, was seine Herkunft angeht, bewusst Spielraum.
Vielfalt bedeutet jedoch nicht nur, unterschiedliche Hautfarben aufzunehmen. Auch weitere Lebensrealitäten können sich unterscheiden. So ist exemplarisch der Freund von Ramin ein Junge, der mit zwei Vätern aufwächst. Denn auch Familien sind vielfältig.
Unsere Darstellungen bieten ferner die Möglichkeit, sich mit anderen Realitäten auseinanderzusetzen. Kinder beschäftigen sich in erster Linie mit dem, was sie bereits erlebt haben. Hier bieten vielfältige Vorbilder eben auch die Chance, etwas Neues kennenzulernen. Denn Kinderbücher ermöglichen es, die Welt zu begreifen und neue Perspektiven einzunehmen. Diese Vielfalt ist jedoch nur gegeben, wenn sie sich auch in Text und Illustration abbildet.
5.3 Keine Angst erzeugen
Wenn es sich um ein eh schon schwieriges Thema handelt, ist es sehr wichtig, das Erscheinungsbild für die Betrachter*innen entspannend, einladend und herzöffnend zu gestalten. Dadurch kann ein Gefühl von Sicherheit und der Raum für eine leichte, spielerische und doch ehrliche Auseinandersetzung mit den behandelten Themen geschaffen werden. Ich (M. Z.) fand es daher sehr sinnvoll, mit einer warmen, etwas entsättigten und fröhlichen Farbpalette mit wenig Schwarz zu arbeiten. Ich wollte vermeiden, dass kalte und dunkle Farben unterbewusst den Eindruck von Bedrohung erzeugen.
Um die Optik der Geschichte beruhigend zu gestalten, habe ich mich (M. Z.) für den Einsatz von einfacher Perspektive und nur wenigen, aber gut aufeinander abgestimmten Farben entschieden. Für zusätzliche Leichtigkeit ließ ich in den Illustrationen viel Weißraum. Um bei dem*der Betrachter*in das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu erzeugen, habe ich zusätzlich mit einem gezielten Einsatz von Sympathiefiguren gearbeitet, wie zum Beispiel Tiere. So begleitet Ramins Hund die ganze Geschichte („Die Gefühlsbande“). Auch die Darstellung von positiv quotierten Alltagssituationen wie gemeinsames Abendessen, ein Ausflug in den Zoo, Spielen auf dem Spielplatz unterstützen hierbei das gute Gefühl der Leser*innen.
Zusätzliche kleine Beigeschichten in den Bildern, wie eine Maus, die aus dem Gullydeckel schaut, oder ein Affe, der im Zoo einen Hut geklaut hat, lockern die Geschichte auf und bereichern sie mit Witz. Der sehr haptische Collagen-Stil aus eingescannten Papieren, Buntstift- und Digitalzeichnungen spiegelt zudem auch optisch das Thema Vielfalt wider, denn die unterschiedlichen Einzelelemente erschaffen miteinander kombiniert gemeinsam ein neues Bild.
Speziell bei der Darstellung der Gefühle im Buch „Die Gefühlebande“ war es mir besonders wichtig, dass jedes einzelne von den Betrachter*innen als sympathisch empfunden wird − auch die negativ besetzten Gefühle wie Angst und Ekel. Denn es ist wichtig, sie alle wahrzunehmen und nicht wegzustoßen oder zu verdrängen. Sie sind wichtige Hinweise auf unsere persönlichen Reaktionen mit unserem Umfeld und wollen uns aufmerksam machen auf Situationen, die für uns nicht stimmen. Daher müssen alle Gefühle als wertvoll wahrgenommen werden, und es war mir wichtig, auch diese „negativen" Gefühle als etwas Liebenswertes darzustellen.
Ich habe versucht, jedes Gefühl sehr vereinfacht und plakativ zu gestalten, um den Erkennungswert zu steigern. Es sind kleine Wesen mit jeweils einem Rumpf, Gliedmaßen und einem Gesicht, welches in seinem Ausdruck die gefühlstypischen Attribute widerspiegeln soll. Die teilweise sehr überzogene Mimik, zusammen mit den überproportional großen oder kleinen Gliedmaßen, verleiht den Figuren etwas Komisches und lädt dazu ein, die Gefühle sehr zugetan zu betrachten. Der Rumpf besteht aus einer extrem vereinfachten geometrischen Form, die das jeweilige Gefühl ausdrücken soll. Genau so soll auch die Farbe mit dem jeweiligen Gefühl assoziiert werden können: dunkelblau für Angst, rot für Wut, hellgrün für Ekel, gelb für Freude, dunkelgrün für Aufgeregtheit, hellblau für Trauer. Die Charaktere fallen auf durch eine gewisse Situationskomik, wie zum Beispiel die Trauer, die dem weinenden Ramin ein Taschentuch reicht, oder die Angst, die zur anstehenden Weltraumreise einen großen Sicherheitshelm aufsetzt. Diese kleinen Details tragen dazu bei, diese Figuren ins Herz zu schließen, anstatt sie abzulehnen.
6 Fazit
Eine Recherche auf dem Büchermarkt ergibt, dass bereits einige Bücher im Angebot sind, die zur Prävention von sexualisierter Gewalt verwendet werden können. Trotzdem haben wir eine hohe Nachfrage bezüglich unserer Materialien verzeichnet. Es ist also davon auszugehen, dass es immer noch einen großen Bedarf an weiteren Materialien gibt. Insbesondere zu einigen Aspekten sind noch keine passenden Materialien zu finden. Hier möchte der Artikel auch Mut machen, sich diesen Themen anzunähern und weitere Geschichten zu erzählen. Denn Kinder können von Geschichten profitieren − je vielfältiger diese sind, desto besser. Denn diese Vielfalt erhöht die Vielfalt an Identifikationspunkten. Aus unserer Sicht muss hier nicht befürchtet werden, dass bereits alles erzählt worden ist. Denn jede Geschichte erzählt aus einer neuen, differenten Perspektive.
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Fußnoten
1Die Gründe hierfür sind vielfältig. So ist z. B. männliche Sozialisation eher auf Handeln als auf die Wahrnehmung von Gefühlen ausgerichtet. Gleichzeitig haben Kinder seltener männliche Vorbilder, die ihre Gefühle zeigen und artikulieren können.
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